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Dr. Andreas Mattner

Ein (?) Ausnahmejahr 

Die Immobilienwirtschaft im Krisenmodus

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

vor Ihnen liegt der Jahresbericht 2020 des Spitzenverbandes der Immobilienwirtschaft. Doch im Gegensatz zu vielen Jahresberichten 

vorher geht es dieses Mal nicht nur um die neuesten immobilienwirtschaftlichen Trends und Empfehlungen zur Verbesserung der  

politischen Rahmenbedingungen für eine der bedeutendsten Branche Deutschlands. Vielmehr geht es darum, ausgelöst durch die  

Corona-Pandemie und den Shutdown im Frühjahr 2020, eine der größten wirtschaftlichen Krisen der vergangenen Jahrzehnte in den 

Fokus zu stellen, aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen und im ZIA in diesen schwierigen Zeiten zusammenzustehen.

Der Shutdown traf die Immobilienwirtschaft ins Mark. Handel, Hotellerie und Gastronomie waren von einem auf den anderen Tag 

geschlossen, auch mit entsprechenden negativen Folgen für die dahinterstehenden Immobilienunternehmen. Mieten fielen weg,  

Zahlungen konnten nicht mehr geleistet, Kredite nicht mehr bedient werden. Die Bauwirtschaft in Deutschland musste glücklicher- 

weise keine stillgelegten Baustellen, durchaus aber Bauverzögerungen beklagen, die langfristigen Auswirkungen auf die Büro-  

und Logistikflächen müssen sich noch zeigen. Und auf den Bereich der Wohnimmobilien hat sich die Krise bislang nicht – und  

hoffentlich auch künftig nicht wie von manchem prognostiziert – in voller Härte durchgeschlagen. Das liegt auch daran, dass die  

Unternehmen der Immobilienwirtschaft vorbildlich und partnerschaftlich gehandelt und individuelle Lösungen mit ihren Mieterinnen  

und Mietern gefunden haben. Auch deshalb haben wir uns mit Erfolg dafür stark gemacht, dass das Mietenmoratorium nicht  

über drei Monate hinausgeht.

Ohnehin hat allein der Shutdown dafür gesorgt, dass zehntausende Unternehmen in Existenznot geraten sind. Das Aussehen und die 

Struktur unserer Innenstädte werden sich infolge der Pandemie verändern, das ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt an einigen Stellen 

erkennbar. Lebendige und dynamische Marktplätze, wie wir sie kannten, werden an vielen Stellen der Vergangenheit angehören.

Ich will das Bild nicht zu negativ zeichnen, aber die jetzige Lage insbesondere für den Handel und die Hotellerie ist zweifelsohne drama-

tisch. Schätzungen gehen davon aus, dass rund 50.000 Handelsunternehmen Insolvenz-bedroht sind. Die Hotellerie kommt weiterhin 

nicht an ihre Vorjahrsumsätze heran. Diese Entwicklungen haben direkten Einfluss auf die Gebäude, die unsere Stadtbilder prägen.  

Auf der Vermieterseite kämpft man um Liquidität und ebenso den Erhalt von Arbeitsplätzen.

Unternehmen werden ihrer Verantwortung gerecht

In zahlreichen Gesprächen mit Bundesministern, Staatssekretären, Fraktionsvorsitzenden und Gesundheitsexperten des Landes haben 

wir uns dafür eingesetzt, dass die Gewerbeimmobilien den Zustand des Shutdowns so schnell wie möglich wieder verlassen. Und die 

Immobilienunternehmen haben auch an dieser Stelle durch entsprechende Hygiene- und Gesundheitskonzepte gezeigt, dass sie ihrer 

gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Zehn Millionen Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter sowie eine wachsende Zahl 

an Arbeitslosen verursachen eben mehr als nur ökonomische Schäden. Wir wissen dies aus früheren Weltwirtschaftskrisen.
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Der ZIA hat in diesen Krisenzeiten die Politik für die Probleme der Immobilienwirtschaft sensibilisiert und die Tragweite des Shutdowns 

für die Unternehmen deutlich gemacht – auch mithilfe zahlreicher Positions- und Strategiepapiere und mit Vorschlägen, wie diese Krise 

zu meistern ist. Wir haben die Lockerungen in Bund und Land begleitet, auf unsere Initiative hin setzte die Regierung einen ministeriellen 

Round Table zu Gewerbeimmobilien ein, um künftig noch schneller reagieren zu können. Wir haben uns mit Partnern anderer Branchen 

zusammengeschlossen, waren Trendsetter bei neuen hybriden Veranstaltungsformaten und haben trotz widriger Umstände auch 2020 

gezeigt, dass der Tag der Immobilienwirtschaft die Leitveranstaltung der Branche ist, bei dem Politik und Immobilienwirtschaft in den 

direkten Dialog treten. 

Das Jahr geht vorüber – die Krise bleibt

Die Mehrwertsteuersenkung und das Überbrückungshilfeprogramm waren wichtige Starthilfen für die vom Shutdown schwer getroffenen 

Branchen. Und auch mit dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket der Bundesregierung insgesamt wurden wichtige Forderungen 

des ZIA von der Politik gesehen, erkannt und umgesetzt. Doch auch wenn das Jahr bald rum ist: Die Krise wird bleiben. Für den Handel 

wären ausgewählte Sonntagsöffnungen der nächste Schritt, insbesondere im bald startenden Vorweihnachtsgeschäft.

Mein großer Dank in diesen außergewöhnlichen Zeiten gilt den zahlreichen Ehrenamtlichen im Verband sowie den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der ZIA-Geschäftsstelle. Durch den unermüdlichen Einsatz für die Belange der Immobilienwirtschaft schaffen wir es 

gemeinsam, die richtigen Impulse zu setzen und unsere Branche durch diese schwierige Zeit zu führen.

All das, liebe Leserinnen und Leser, zeigt: Die Immobilienwirtschaft ist sich ihrer verantwortungsvollen Rolle bewusst – für die Mieterin-

nen und Mieter, für die Städte und Kommunen sowie für die Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. All das zeigt auch: 

Die Branche ist dem Leitbild ‚Verantwortung verpflichtet‘ im Krisenjahr 2020 nachgekommen und wird dies auch weiterhin tun.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und aufschlussreiche Lektüre.

Bleiben Sie gesund. 

Dr. Andreas Mattner

Präsident des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.
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Peter Altmaier

Grußwort für den Jahresbericht 2020  
des Zentralen Immobilien Ausschusses e.V. (ZIA) 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

nichts hat uns in diesem Jahr so beschäftigt, wie die Coronakrise. Sie hat uns in allen Bereichen unseres Lebens viel abverlangt und dabei 

auch die Wirtschaft mit aller Wucht getroffen. Nach einem zehnjährigen Aufschwung mit Rekordbeschäftigung in Deutschland hat uns 

die Krise in eine schwere Rezession gestürzt. Geschäfte, Gaststätten, Hotels und viele andere Unternehmen mussten ihren Betrieb ein-

stellen, gleichzeitig brach die Nachfrage in vielen Branchen erheblich ein. Hinzu kommt, dass auf internationaler Ebene viele Lieferketten 

unterbrochen wurden. 

Glücklicherweise erlaubten es unsere gesunden Staatsfinanzen, dass wir vielen Unternehmen und ihren Beschäftigten mit umfang- 

reichen Rettungsmaßnahmen schnell helfen konnten. Unser Fokus in der Bundesregierung war und ist es dabei, Arbeitslosigkeit und 

Insolvenzen gesunder Unternehmen zu verhindern. Geholfen hat uns dabei auch der stete und sehr konstruktive Dialog mit der Wirt- 

schaft, unter anderem mit dem ZIA. Die Gespräche haben dazu beigetragen, dass wir die Wirksamkeit der Rettungsmaßnahmen kon- 

tinuierlich verbessert haben. Hierfür möchte ich auch dem ZIA ausdrücklich danken! 

Mit einem konjunkturellen „Kraftpaket“ haben wir schließlich den Neustart eingeleitet und ein Aufbruchssignal ausgesendet. Wir wollen 

eine schnelle und kräftige konjunkturelle Belebung. Dazu fördern wir insbesondere auch Zukunftstechnologien, um die Wettbewerbs- 

fähigkeit Deutschlands nachhaltig zu sichern. 

Dabei sollen von den Konjunkturmaßnahmen alle Branchen profitieren. Für die Immobilienwirtschaft haben etwa die Überbrückungs- 

hilfen, die Senkung der Mehrwertsteuer und die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes eine große finanzielle Entlastungswirkung.  

Liebe Leserinnen, lieber Leser, mittlerweile sind Deutschland und Europa auf einem gemeinsamen und guten Weg, die Pandemie und 

ihre Auswirkungen in den Griff zu bekommen. Die weitere Bewältigung der Krise ist daher auch ein Schwerpunkt unserer EU-Rats- 

präsidentschaft. Ich bin mir sicher: Wenn wir auch auf europäischer Ebene klug und entschlossen handeln, werden wir dem Motto  

unserer Präsidentschaft gerecht: „Gemeinsam. Europa wieder stark machen.“

Ihr 

 

Peter Altmaier, MdB

Bundesminister für Wirtschaft  und Energie 
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14 DIE CORONA-KRISE UND IHRE AUSWIRKUNGEN



Die Corona-Pandemie ist im Jahr 2020 allgegenwärtig – mit entsprechenden Folgen auch für die 

Immobilienwirtschaft. Ob im Handel, der Hotellerie oder bei Büroimmobilien. Corona wird Spuren 

hinterlassen. Diese außergewöhnliche Situation – sowohl für den ZIA als auch für die Branche – 

wird in diesem Kapitel ausgeführt. 

DIE CORONA-KRISE 
UND IHRE AUSWIRKUNGEN
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Klaus-Peter Hesse, Gero Gosslar, Sun Jensch   

Das Corona-Jahr

Zwischen Herausforderung und Chance

Beim Tag der Immobilienwirtschaft 2019 

konnte noch keiner ahnen, dass ein Jahr 

später alles anders sein wird. Aber von vor-

ne: Der Tag der Immobilienwirtschaft (TDI) 

stand damals unter dem Motto „Miteinan-

der statt gegeneinander“ – mit dabei wa-

ren unter anderem Bundesumweltministern 

Svenja Schulze, Bundeswirtschaftsminister 

Peter Altmaier, Bundesverkehrsminister 

Andreas Scheuer, die Staatssekretärin 

Anne Katrin Bohle, sowie die beiden Frak-

tionsvorsitzenden der CDU/CSU, Ralph 

Brinkhaus, und der FDP, Christian Lindner. 

Das Leitbild ist nicht nur für den Tag der 

Immobilienwirtschaft gewählt – im Ge-

genteil: „Miteinander statt gegeneinander“ 

prägt auch durchgängig unser Handeln als 

Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. 

Als verantwortungsvoll agierende Branche 

und eine der zentralen volkswirtschaft-

lichen Säulen der Bundesrepublik ist es 

unser Selbstverständnis, nicht lediglich als 

konstruktiver Kritiker aufzutreten. Vielmehr 

wollen wir auch Ideengeber und Lösungs-

anbieter sein.

Bei der Bewertung des Ergebnispapiers der 

Baulandkommission haben wir dies auch 

einmal mehr unter Beweis gestellt. Hier 

fanden sich zwar wertvolle Ansätze, um 

den bezahlbaren Bau von dringend benö-

tigten Wohn- und Wirtschaftsimmobilien in 

Deutschland voranzutreiben, aber eben auf 

überflüssige. Bei unserer Kritik hieran ha-

ben wir konkrete Vorschläge geliefert, um 

Planen und Bauen zu beschleunigen und 

Bauland zu mobilisieren.

Auch das Thema Grundsteuer hat uns im 

Verlauf des Jahres natürlich weiter  beschäf- 

tigt. In zahlreichen Gesprächen mit der 

Politik haben wir auf die Problematik des 

wertabhängigen Modells aufmerksam ge- 

macht, denn insbesondere Wirtschafts- 

immobilien sind als Spezialimmobilien nur 

schwerlich einer einfachen Bewertung zu 

unterziehen. Durch die Länderöffnungs- 

klausel bekommen die einzelnen Länder 

nun zumindest die Möglichkeit, die Grund-

steuer in Form eines einfachen und un- 

bürokratischen Flächenmodells zu erheben.

Im Jahr 2019 fand auch erstmals der ZIA 

Finance Day statt. Im Rahmen von Fach-

vorträgen und Panels wurden Trendthe-

men, Marktentwicklungen und regulato-

rische Rahmenbedingungen der Branche 

Das Corona-Jahr16

Wenn  S ie  d i esen  Jahresbe r i ch t  in  wen igen  Jahren  du rchb lä t t e r n ,  dann  werden  S ie  s i ch  da ran  
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mit Akteuren aus der Finanz- und Im-

mobilienwirtschaft sowie aus Politik und 

Wissenschaft diskutiert – unter anderem 

mit Dr. Jörg Kukies, Staatssekretär im 

Bundesministerium der Finanzen, Antje 

Tillmann MdB, finanzpolitische Sprecherin 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Lothar 

Binding MdB, finanzpolitischer Sprecher 

der SPD-Bundestagsfraktion und Lisa Paus 

MdB, finanzpolitische Sprecherin der Bun-

destagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Ein ähnlich erfolgreiches Format war auch 

im letzten Jahr der ZIA-Innovationskon-

gress. Dieser ist wie kein zweites Event in 

der Branche geeignet, den fundierten Aus-

tausch rund um Transformation, Digitalisie-

rung und Innovation zu fördern. Auch hier 

stellte der ZIA seine enge Zusammenarbeit 

mit politischen Kräften unter Beweis als wir 

Linda Teuteberg MdB, Generalsekretärin 

der FDP, begrüßen durften. 

Natürlich spielten auch viele andere für die 

Immobilienwirtschaft entscheidende The-

men eine Rolle: Die SPD schlug vor, die 

Gewinne privater Pflegeheime zu deckeln, 

die Diskussion um den Berliner Mietende-

ckel nahm Fahrt auf, wir haben eine weitere 

Diversity-Studie vorgestellt, die Koalition 

hat ihre wohnungspolitische Beschlüsse 

vorgelegt, die EU-Kommission hat ihren 

Green Deal vorgestellt und aus einem vom 

ZIA in Auftrag gegebenen Gutachten ha-

ben wir die Schlussfolgerung gezogen, für 

ein Sektor-spezifisches, nationales Emis-

sionshandelssystem mit Mindest- und 

Höchstpreis für den Immobiliensektor zu 

plädieren. Hierbei haben wir betont, dass 

die CO
2
-Bepreisung nur ein Baustein eines 

ganzheitlichen Konzepts sein kann und ein 

intelligentes Zusammenspiel mit weiteren 

begleitenden Maßnahmen braucht – so 

etwa mit Anreizen bei den steuerlichen Ab-

schreibungsmöglichkeiten von Investitionen 

in die energetische Gebäudesanierung. 

Und dann begann 2020. Noch zu Beginn 

des Jahres orientierte sich unsere Branche 

an den lobenden Worten der Minister See-

hofer und Altmaier auf dem Verbände-Neu-

jahrsempfang im Januar oder an den 

optimistischen Aussagen des ZIA-Früh-

jahrsgutachtens im Februar. Wenige Wo-

chen vor dem dann alles bestimmenden 

Thema lauteten die Schlagzeilen:

/ Wohnimmobilien: Neuvertragsmieten   

 steigen langsamer an

/ Unternehmensimmobilien: Neuer   

 Höchststand beim Investitionsvolumen

/ Hotelimmobilien: Mittelstädte nehmen  

 an Bedeutung zu

/ Einzelhandel: Erreichbarkeit des  

 stationären Handels nicht einschränken

Doch dann kam die Pandemie, erst fern in 

Asien, dann in Italien und mit der Absage der 

MIPIM in Cannes wurde klar, es wird nichts 

mehr sein wie vorher. Deutschland stand 

am Anfang des massivsten Wirtschafts-

einbruchs in der deutschen Geschichte seit 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Politik 

und Verwaltung mussten schnell reagieren, 

ohne Drehbuch, ohne Netz und doppelten 

Boden. Der ZIA änderte wenige Tage nach 

Verkündung des Shutdown bereits seine 

Pläne für den Tag der Immobilienwirtschaft 

und stellte in erstaunlichem Tempo von real 

auf virtuell, von Geschäftsstelle auf Home- 

office um. 

Wettrennen der Programme

So berechtigt das Tempo war, das die Bun-

desregierung in ihren Hilfsprogrammen 

vorlegte, so verständlich war auch, dass 

einige Fehler gemacht wurden. So entstand 

ein Wettrennen zwischen Hilfsprogrammen 

der Regierung und Forderungsprogram-

men des ZIA. Die „schwarze Null“ war in 

Sekundenschnelle Politik von gestern und 

schon heute war man voll des Lobes für 

die eiserne Sparpolitik der letzten Jahre, 

die Deutschland auch im Wettbewerb mit 

anderen Ländern ein beherztes Handeln 

ermöglichte. Massive Eingriffe in die Ver-

tragsfreiheit wie etwa beim Justizpaket 

oder in Grundrechte wie beim Shutdown 

konnten so gemeinsam noch halbwegs ver-

träglich gestaltet werden. So wurde durch 

engagiertes Lobbying des ZIA die Laufzeit 

des Kündigungsmoratoriums von pauschal 

sechs Monaten auf drei Monate reduziert. 

Der ZIA setzte zusätzlich die Corona-Be-

weislast für ausbleibende Mieten durch. 

Das Auslaufen des Kündigungsmoratori-

ums zum 30. Juni konnten wir ebenfalls als 

Erfolg verbuchen. Eine Verlängerung dieses 

Eingriffs in die Privatautonomie wäre nicht 

nur unverhältnismäßig, sondern ein denk-

bar fatales Zeichen für die zu belebende 

Konjunktur gewesen

Unsere Mitglieder traf der Shutdown vor 

allem in den Bereichen Handel, Hotel und 

Gastronomie. Pro Shutdown-Monat gin-

gen allein in diesen Sparten 50 Milliarden 

Euro verloren. Es gelang uns, in vielen er-

klärenden Gesprächen, die Politik auf die 

Longstop-Problematik in der Bauwirtschaft 

hinzuweisen. Hier galt es, die Abhängigkei-

ten und die Komplexitäten in der Bauwirt-

schaft darzulegen, um letztlich erfolgreich 

zu verhindern, dass es in Deutschland zu 

stillgelegten Baustellen kommt.
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Narben in den Gesichtern  

unserer Städte

Eins aber werden wir in den nächsten Mo-

naten, wenn nicht Jahren, in unseren Städ-

ten sehen: die Narben, die Corona dort hin-

terlässt. 50.000 Handelsunternehmen sind 

jüngsten Experten-Einschätzungen zufolge 

hochgradig insolvenzgefährdet. Unsere 

Städte werden nur dann Schaden minimie-

ren, wenn sie endlich schnellere Planungs- 

und Baubeschleunigung ermöglichen und 

ein investitionsfreundliches Klima schaffen. 

In der Krise liegen bekanntlich aber auch 

Chancen. Ein Großteil des Konjunkturpro-

grammes der Bundesregierung sind auch 

Investitionen in Klima und Digitalisierung 

und vielleicht gelingt uns jetzt der seit Jah-

ren diskutierte Paradigmenwechsel, den 

unsere Wirtschaft so dringend braucht.

Eine Lehre konnten wir schnell aus der Kri-

se ziehen. Vermieter und Mieter sind eine 

Schicksalsgemeinschaft, die nur gemein-

sam durch die Krise kommt. Deshalb taten 

sich ZIA und HDE zusammen und entwi-

ckelten einen Verhaltenskodex für Gewer-

bemieten. Er regelt den fairen Umgang mit 

ausbleibenden Mieten im Handel. Für den 

ebenfalls stark betroffenen Hotelbereich 

haben wir im Nachgang ähnliche Verhal-

tensmaßnahmen entwickelt, wenngleich 

hier die strukturelle Not nicht ganz so groß 

wie im Handelsbereich war. 

Mit Erscheinen dieses Jahresberichts im 

September 2020 kann es sein, dass eine 

zweite Infektionswelle unmittelbar vor uns 

liegt. Die Folgen eines erneuten Shutdowns 

wären für unsere Wirtschaft katastrophal. 

Die Erarbeitung eines zielgenauen Maßnah-

menkatalogs mit der Politik wird eine be-

deutende Aufgabe der Task Force Handel 

für unsere Branche sein.

Schnelle Informationsmaßnahmen 

des ZIA

Ein ganz wesentlicher Erfolg unserer in-

tensiven Arbeit in der Corona-Zeit spiegelt 

sich in unseren zahlreichen Aktivitäten im 

Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

wider. Es gab drei erfolgreiche ZIA-Co-

rona-Info-Calls, u.a. mit Dr. Jan-Marco 

Luczak aus der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion. Die Calls dienten den Mitgliedern ge-

rade zu Beginn der Pandemie als Orientie-

rung. Auch regelmäßige Präsidentenbriefe 

haben aktuell und ausführlich über die zahl-

reichen Aktivitäten informiert. Eine wichtige 
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Orientierung bot die rasch aufgebaute Ex-

tra-Kategorie auf der ZIA-Homepage zum 

Thema Corona. Hier wurden Informationen 

geclustert, Mitglieder konnten von politi-

schen Maßnahmen über praktische Hilfen 

bis hin zu Studien gebündelt und umfang-

reich Informationen abrufen. In dieser Zeit 

war es wichtiger denn je, zu zeigen, dass 

der ZIA sich mit aller Kompetenz für die In-

teressen seiner Mitglieder einsetzt. 

Zugleich ist es fast eine Binsenweisheit, 

aber berechtigt: In jeder Krise steckt eine 

Chance. Diese Chancen zu identifizieren 

und zu benennen war das Anliegen unserer 

Artikelserie „Mit den klügsten Köpfen durch 

die Krise“. Hier zeigten sich führende Bran-

chenvertreter, wie zum Beispiel Christian 

Ulbrich aber auch Politiker wie Christian 

Lindner, FDP-Chef, als Vordenker für die 

Zeit nach der Corona-Krise. 

Auf der politischen Ebene konnte sich der 

ZIA mit zahlreichen Positionspapieren in 

fast allen Nutzungsklassen einmischen. 

Vieles von dem, was dort in enger und 

vor allem schneller Abstimmung mit den 

Mitgliedern der jeweiligen Ausschüsse 

entwickelt wurde, war immens zielführend 

für unsere täglichen Gespräche mit den 

höchsten Ebenen der Politik – insbeson-

dere mit dem BMWi, dem BMI und dem 

BMF. Die Arbeit hat sich gelohnt. Vieles von 

den unterschiedlichsten Forderungen floss 

ein in das, was die Bundesregierung dann 

am 30. Juni als „Konjunktur- und Krisen-

bewältigungspaket“ endgültig auf den Weg 

gebracht hat.

Politisch durchgesetzt  

im Konjunkturpaket

Die zeitlich begrenzte Senkung der Mehr-

wertsteuer, die sicherlich bei der Umstel- 

lung Herausforderungen für die Unter-

nehmen mit sich bringt, war für die Psy-

chologie der Verbraucher und damit für 

den Handel enorm wichtig. Diese zentrale 

ZIA-Forderung hat die Regierung auf TOP 1 

ihres Handelns gesetzt – was auch ein 

Zeichen der Mitgestaltungsfähigkeit und 

-kompetenz des ZIA ist. Nach dem Muster 

anderer Staaten wie Kanada, Österreich, 

Dänemark oder Tschechien schlug der ZIA 

ein Mietenhilfsprogramm vor. In gewisser 

Weise finden sich Ansätze davon im Pro-

gramm für Überbrückungshilfen. Denn es 

sieht vor, unter anderem die Mieten aus 

dem Shutdown mit bis zu 25 Milliarden 
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Euro zu ersetzen. Zu den weiteren Punk-

ten des ZIA, die sich im Konjunkturpaket 

zeigen, gehören auch unsere Vorschläge 

wie die Verbesserungen des steuerlichen 

Verlustrücktrags und die Beibehaltung der 

Flexibilisierung des Kurzarbeitergeldes. 

Das alles zeigt: Der ZIA hat in den vergan-

genen 14 Jahren ein enges, verlässliches 

Netzwerk aufgebaut, um sich erfolgreich 

einzubringen in die Entscheidungsfindun-

gen der Politik. Dennoch zeigten fachlich 

nicht zu rechtfertigende Regelungen, wie 

zunächst nur Läden mit einer Fläche bis 800 

Quadratmeter offen zu lassen: In der Politik 

bedarf es nicht nur des Sachverstandes von 

Virologen, sondern auch von den unmittel-

bar von Corona betroffenen Branchen – es 

braucht den ökonomischen Sachverstand. 

Die Lösung: ein interdisziplinär besetztes 

Begleitgremium für die Ministerien, gerade 

auch beim Thema Gewerbeimmobilien. 

Es ist dem ZIA zu verdanken, dass dieses 

Gremium jetzt im BMI installiert wurde. Im 

Konjunkturpaket ist aber auch die zukunfts-

weisende Handschrift des ZIA erkennbar. 

Punkte wie die Ausweitung des Gebäudes-

anierungsprogramms und die Förderung 

der Elektromobilität sowie der Digitalaus-

bau sind starke Signale.

Zukunftsweisend: der Tag  

der Immobilienwirtschaft 2020

Ein ebenso starkes Signal, dass der ZIA 

sich sehr flexibel auf die neue Zeit einstellen 

konnte, ging vom Tag der Immobilienwirt-

schaft 2020 aus. An dem Tag, an dem sich 

sonst über 2.000 Besucher getummelt hät-

ten, reduzierte sich die Zahl der tatsächlich 

vor Ort teilnehmenden auf gerade mal 50. 

Sie waren unter strengen hygienischen Vor-

gaben am 25. Juni in das innerhalb von we-

nigen Wochen konzipierte und aufgebaute 

ZIA-Hauptstadtstudio in der Geschäftsstelle 

in Berlin gekommen. Aber: 3.000 Teilneh-

mer waren virtuell dabei. An PCs, Laptops, 

Pads und Smartphones verfolgten sie in 

diesem Jahr einen TDI, der hybrid statt-

fand. Vor Ort und im Netz, im Format einer 

zweistündigen Fernsehsendung. In einer 

Mischung aus Live und Video gaben sich 

drei Bundesminister, Altmaier, Scholz und 

Spahn, die Fraktionschefin von Bündnis 90/

Die Grünen, Göring-Eckardt und zwei Par-

teivorsitzende, Walter-Borjans und Lindner, 

ein Stelldichein beim ZIA. 

Es war ein anderer TDI also sonst, aber ei-

ner, der zeigte, wie innovativ und kreativ der 

ZIA die Corona-Bedingungen nutzte, um et-

was Denkwürdiges aus dem TDI 2020 zu 

machen. Die realen und die virtuellen Be-

sucher jedenfalls zogen ein positives Fazit 

dieses Tages, der 120 Minuten „Branche 

trifft Politik“ realisierte und das ohne jeg-

liche technische Probleme. Der ZIA wird 

diese Erfahrungen in seiner weiteren Arbeit 

weiterentwickeln, unser Hauptstadtstudio 

wird bereits zur EXPO REAL als Außenstelle 

der Messe genutzt und auch andere hyb-

ride Veranstaltungen können jetzt optimal 

durchgeführt werden.

Neue Themen liegen vor uns

Viele Skeptiker des mobilen Arbeitens und 

der Möglichkeiten der Digitalisierung wur-

den in den letzten Monaten eines Besseren 

belehrt. Auch nach Corona wird einiges 

so bleiben, wie es während Corona war. 

Die Forderungen daraus sind klar: Wir 

brauchen eine flexible Gestaltung des Ar-
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beitszeitgesetzes. Insbesondere die starre 

Orientierung an der werktäglichen Arbeits-

zeitgrenze sollte abgeschafft werden. Auch 

hier sind unsere Ausschüsse wie der für 

die Assetklasse Büro unterwegs und haben 

sich positioniert. 

Mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, 

dem europäischen Green Deal, der Sus-

tainable Finance-Strategie der EU, dem 

Baulandmobilisierungsgesetz und dem ab 

Ende 2020 langsam aber sicher einset-

zenden Wahlkampf für die Bundestagswahl 

2021 liegen gewaltige Themen vor dem 

Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. 

Unser Auftrag bleibt dabei eindeutig: Wir 

müssen die Politik davon überzeugen, die 

konjunkturellen Anreize im Klimaschutz 

zum Nutzen der Immobilienwirtschaft aus-

gestalten. Nur so wird es gelingen, aus der 

Krise gestärkt herauszugehen. Und es wird 

auch um das Image unserer leistungsstar-

ken und systemrelevanten Branche gehen, 

an dessen Verbesserung wir weiter täglich 

arbeiten werden.

Viel Arbeit, die der ZIA mit gewohnter, 

aber immer wieder auch neuer Energie 

angehen wird, um die Mitgliederinteressen 

einzubringen und sich stark zu machen für  

die immerhin nicht ganz unerheblichen  

3,3 Millionen sozialversicherungspflich-

tigen Beschäftigten, die einen Anteil von  

19 Prozent an der Gesamtwertschöpfung 

erwirtschaften, im Wert von 601 Milliarden 

Euro. Es lohnt sich, für Sie im Einsatz zu 

sein, und es lohnt sich für Sie dabei zu sein, 

im ZIA. 

Wenn Sie diesen Jahresbericht in wenigen 

Jahren durchblättern werden Sie sich erin-

nern, dass der ZIA frühzeitig die Chancen 

aus der Krise erkannt und die Branche bei 

ihrem neuen Weg erfolgreich begleitet hat.

ZIA CONNECT 

WEB/LINK

Die ZIA-Geschäftsstelle  
im Überblick

PDF/DOWNLOAD

Frühjahrsgutachten Immobilienwirtschaft 2019  
des Rates der Immobilienweisen

Der ZIA in den Regionen 
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Dieter Kempf

Die Kraft der Marktwirtschaft nutzen 

Die Corona-Krise mit Mut überwinden

Das „Konjunktur- und Krisenbewältigungs-

paket“ war ein kraftvolles Signal der Bun-

desregierung, das durch die enge Zusam-

menarbeit mit der Wirtschaft entstanden 

ist. Ein Großteil der beschlossenen Maß-

nahmen wird noch in diesem Jahr Wirkung 

entfalten. Vor allem die Stützung der pri-

vaten Konsumausgaben soll die drohende 

Rezession deutlich abmildern. Zentrale 

Elemente sind die für den Zeitraum vom  

1. Juli 2020 bis Jahresende 2020 vorge-

sehene Absenkung der Umsatzsteuersätze 

von 19 Prozent auf 16 Prozent bzw. von  

7 Prozent auf 5 Prozent und der Kinder- 

bonus in Höhe von 300 Euro. Ein Programm 

für Überbrückungshilfen soll die Existenz 

von kleinen und mittelständischen Unter-

nehmen sichern. Allein diese drei Maß-

nahmen umfassen ein Volumen von knapp  

50 Milliarden Euro.

Trotz dieser im internationalen Vergleich 

guten Voraussetzungen für eine Erholung 

der Wirtschaft müssen wir den Realitäten 

ins Auge blicken: Neben dem immer noch 

stockenden, ungewissen Verhandlungen 

mit Großbritannien zu einem „Brexit-Ab-

kommen“ ist die Corona-Pandemie ein 

weiterer schwerer Schlag gegen den eu-

ropäischen Binnenmarkt und die exportori-

entierte deutsche Wirtschaft. Beide Krisen 

haben keinerlei Beziehung zueinander, 

jedoch verstärken beide einen Trend: Die 

Abkehrtendenzen von der Globalisierung 

in der liberal-demokratischen Staatenwelt 

und die Schwächung des Multilateralis-

mus aus nationalpopulistischen Motiven. 

Deutschland muss sich deshalb über seine 

Anstrengungen im Rahmen des Konjunk-

turpakets hinaus dafür einsetzen, dass 

die Europäische Union (EU) neue Stärke 

entwickelt und solidarisch handelt. Die EU 

muss sich geschlossen der Aufgabe stel-

len, durch diese schwierigen geoökonomi-

schen Fahrwasser zu navigieren und die 

Gesellschaft zusammenhalten. Erhalt und 

Vertiefung des europäischen Binnenmarkts 

haben deshalb oberste Priorität. 

Innovationen und Investitionen 

durch die Kraft der Marktwirtschaft 

anschieben

Damit die Weichen für eine langfristige Er-

holung gelegt werden, muss der Übergang 

in die Phase der Stabilisierung im engen 

Dialog zwischen Politik und Wirtschaft – 

wie dies in den vergangenen Monaten zur 

Eindämmung vorbildlich geschehen ist – 

fortgesetzt werden. Es müssen gezielte Im-

pulse in Europa für eine stärkere Nachfrage 

nach Waren und Dienstleistungen durch die 

privaten Haushalte und für Entlastungen der 

Unternehmen gesetzt werden. Steuerliche 

Erleichterungen, öffentliche Ausgaben und 

mittelfristige Wachstumsakzente für Klima-

schutz und Digitalisierung müssen ausrei-

chend dimensioniert werden, um Europa 

wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Ziel muss sein, den Weg zu neuem Wachs-

tum durch unternehmerische Investitionen 

und Innovationen zu entfesseln. Nach der 

Eindämmung des Virus durch die jetzt vor-
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liegenden hygienischen Standards kommt 

es darauf an, die wirtschaftliche Aktivität 

vor allem im Verarbeitenden Gewerbe wie-

der schnellstmöglich zum Laufen zu be-

kommen, Verkehr und Logistikketten wie-

derherzustellen und dies europäisch eng 

zu koordinieren. Auch für ambitionierten 

Klimaschutz ist die Grundvoraussetzung 

eine hohe Investitionsfähigkeit und -be-

reitschaft von Verbrauchern, Unternehmen 

und Staaten. Es muss national und euro-

päisch sehr genau abgewogen werden, 

wie die Notwendigkeiten des Wiederauf-

baus in eine gute Balance mit den politi-

schen Zielen des Klimaschutzes gebracht 

werden können.

Der Staat muss die richtigen  

Stellschrauben drehen 

Trotz Corona-Krise müssen wir uns auf die 

Stärke der sozialen Marktwirtschaft besin-

nen. Auch in Krisenzeiten ist der Staat nicht 

der bessere Unternehmer. Die Tendenz 

zum Staatsdirigismus ist deshalb mit Sor-

ge zu betrachten. Staatliche Beteiligungen 

nach dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds-

gesetz sollten zeitlich begrenzt und immer 

nur als Ultima Ratio eingesetzt werden, um 

Unternehmen vor einer krisenbedingten In-

solvenz zu bewahren. 

Die Politik kann die Unternehmen an ande-

rer Stelle entlasten. Insbesondere im Be-

reich der Energie- und Klimapolitik gibt es 

zahlreiche Meldefristen bzw. Verbrauchs-

schwellenwerte, von deren Einhaltung bzw. 

Erreichung die Gewährung wichtiger Koste-

nentlastungen gerade für energieintensive 

Unternehmen abhängt. Ohne diese Ent-

lastungen drohen unmittelbar Insolvenzen. 

Daher braucht es für zentrale Entlastungen 

rasch eine rechtssichere Regelung, die kri-

senbedingte Entlastungsausfälle verhindert.

In dieser Phase der Stabilisierung sind 

auch Maßnahmen mit längerfristigem 

Charakter entlang eines Wachstumspro-

gramms notwendig. Dazu zählen etwa die 

Erhöhung der öffentlichen Investitionstätig-

keit, die Verbesserung der Infrastruktur, die 

Absenkung der steuerlichen Belastung von 

Unternehmen, die höhere Förderung von 

Forschung und technischem Fortschritt 

und die Umsetzung der deutschen Indus-

triestrategie 2030, zudem die Verfolgung 

einer ambitionierten Industrie- und Digital-

strategie in der EU. Die Bundesregierung 

hat einzelne Aspekte in ihrem Konjunktur- 

und Zukunftsprogramm aufgegriffen, wie 

z.B. die Verdoppelung der Forschungszu- 

lage für Unternehmen.

Die Einbindung der vier EU-Dossiers „Grüner 

Deal”, „Digitalisierung”, „Industriestrategie” 

und „Nachhaltige Finanzierung“ in die Aus-

gestaltung des Erholungsprogramms muss 

gut abgestimmt erfolgen. Die nationale 

Umsetzung der einzelnen Politikfelder muss 

wiederum mit den EU-Initiativen in Einklang 

stehen. Grenzüberschreitender Handel und 

Investitionen werden in der Erholungsphase 

auf Impulse durch Handelserleichterungen 

und vertrauensbildende Maßnahmen wie 

verlässliche internationale Regelungen an-

gewiesen sein. Weder die Bundesregierung 

noch die EU sollten die Restrukturierung 

von Wertschöpfungsketten von Amts we-

gen vorantreiben. Die Unternehmen sind 

selbstständig in der Lage, mehr Resilienz 

in ihre Lieferketten und Wertschöpfungs-

verbünde zu bringen, um Verwundbarkeiten 

durch stärkere Diversifizierung abzufedern.

Ausblick: Europäische Souveränität 

entwickeln

Die Entfesselung des Innovations- und In-

vestitionspotenzials auf Grundlage eines 

marktwirtschaftlich organisierten Binnen-

markts ist der beste Weg, um Europa wi-

derstandsfähig und souverän zu machen. 

Souveränität bedeutet nicht Autarkie und 

Protektionismus, sondern selbstbestimmt 

zu handeln und fähig zu sein, eigene stra-

tegische Ziele ganzheitlich zu definieren 

und zu verfolgen. China als Ursprung des 

Corona-Virus nimmt wieder wirtschaft-

lich Fahrt auf, deshalb muss die EU rasch 

und geschlossen handeln. Der erwartete 

Rückgang der Weltwirtschaftsleistung um 

knapp fünf Prozent bedeutet einen her-

ben Dämpfer für die EU und insbesondere 

Deutschland, das knapp die Hälfte seiner 

Wirtschaftsleistung durch den Außenhan-

del erwirtschaftet. Sinkende Ex- und Im-

porte und rückläufige Konsumausgaben 

sind bedrohliche Vorzeichen. 

In diesen schweren Zeiten muss Deutsch-

land mutig in Europa auf zügige Maßnah-

men für ein auf Innovation und Nachhal-

tigkeit fokussiertes Konjunkturprogramm 

setzen und längst überfällige Schritte wie 

eine Vertiefung des digitalen Binnenmarkts 

angehen. Die Verteidigung des europä-

ischen Binnenmarkts und ein von allen 

EU-Mitgliedern getragener Wiederaufbau-

plan sind die Gebote der Stunde.

Dieter Kempf ist Präsident des Bundes-

verbands der Deutschen Industrie e.V. 

(BDI).
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» Auch in Krisenzeiten  
ist der Staat nicht der  
bessere Unternehmer.  
Die Tendenz zum Staats- 
dirigismus ist deshalb  
mit Sorge zu betrachten. « 
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D ie  B au indus t r i e  ha t ,  a l s  d a s  p r i v a t e  und  ö f f en t l i c he  L eb en  C o r ona - b ed ing t  f a s t  z um  S t i l l s t and 
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A r b e i t sum fe l d  z u  s cha f f en .  D am i t  k onn t en  hund e r t t au send e  A r b e i t s p l ä t ze  e r ha l t en  we rd en .

Dipl.-Ing. Peter Hübner

Leistungsfähiger Konjunkturmotor 

Die Bauindustrie in Zeiten von Corona 

Die Bauindustrie ist mit einer guten Auf-

tragslage und Kapazitätsauslastung in das 

Jahr 2020 gegangen. Durch den aufgrund 

der Corona-Krise zu erwartenden Rück-

gang des Bruttoinlandsprodukts um 4,2% 

geht die Bauindustrie von einer nominalen 

Stagnation des baugewerblichen Umsat- 

zes, d.h. real von einem Rückgang um 3% 

aus. Nun kommt es darauf an, die Leis-

tungsfähigkeit der Bauindustrie als Kon- 

junkturmotor zu erhalten und die Nachfrage 

nach Bauleistungen vonseiten der öffent-

lichen und privaten Auftraggeber stabil zu 

halten und auszuweiten. 

Schon heute ist absehbar, dass die Co-

rona-Krise enorme Auswirkungen auf die 

öffentlichen, vor allem die kommunalen 

Haushalte haben wird. Die Gewerbesteu-

ereinnahmen werden zusammenbrechen 

und mittelfristig sinken, auch die Einnah-

men aus der Umsatz- und Einkommen-

steuer. Nur mit zielgerichteter, mittelbarer 

staatlicher Unterstützung kann langfristig 

sichergestellt werden, dass die dringend 

notwendigen Infrastruktur- und Baumaß-

nahmen weiter in vollem Umfang realisiert 

werden können. Die finanzielle Stärkung 

und Stabilisierung der privaten und öffent-

lichen Auftraggeber wirkt sich mittelbar auf 

die Bauwirtschaft aus: 

Ihre Auftragslage wird erhalten und verste-

tigt und somit ihre Leistungsfähigkeit als 

essenzieller Beitrag zur deutschen Volks-

wirtschaft gesichert. Bauinvestitionen ha-

ben eine unmittelbare Multiplikatorwirkung 

für die gesamtwirtschaftliche Produktion 

und Beschäftigung. Laut RWI erzeugen 

Bauinvestitionen in Höhe von 1 Euro ge-

samtwirtschaftliche Produktionswirkun-

gen von 2,44 Euro. Eine Stabilisierung 

der Bautätigkeit kommt also nicht nur der 

Bauindustrie, sondern der gesamten Wirt-

schaft zugute.

Vor dem Hintergrund dieser Herausforde-

rungen sind Bund und Länder gefordert, 

durch gezielte Investitionen und weitere 

steuerliche Anreize ein für die Erbringung 

von Bauleistungen günstiges Umfeld zu 

schaffen und damit einen wesentlichen 

Beitrag zur Erneuerung der öffentlichen In- 

frastruktur (v.a. Verkehr und Hochbau), 

zum schnellen Ausbau der digitalen Infra-

struktur und zum Klimaschutz zu leisten. 

Ein wesentlicher Aspekt ist die Digitalisie-

rung in der Bauindustrie. Im Zuge der Co-

rona-Pandemie haben wir festgestellt, dass 

die Digitalisierung das A und O ist. Ohne  

digitale Prozesse hätte die Branche nicht 

diesen hervorragenden Beitrag leisten  

können. 

Als Bauunternehmen hat man zwei we-

sentliche Aspekte, die von der Digitali-

sierung maßgeblich beeinflusst werden. 
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Das ist zum einen die Planung, in der die 

Digitalisierung derzeit verstärkt sichtbar 

wird. Vor der Corona-Pandemie war dabei 

das Thema Building Information Modeling 

(BIM) für unsere Mitgliedsunternehmen von 

hoher Bedeutung. Dies hat sich angesichts 

der Corona-Krise auch nicht geändert. 

Corona hat gezeigt, dass unsere Bemü-

hungen, auch den Mittelstand und kleinere 

Unternehmen mit an Bord zu nehmen, nicht 

umsonst waren. Die Bauindustrie war sehr 

gut vorbereitet und konnte sehr gut auf di-

gitales Arbeiten umstellen.

Aber auch beim Arbeiten auf der Baustel-

le, hat der Digitalisierungsprozess eine 

wichtige Rolle gespielt. Baustellenbespre-

chungen fanden als Videokonferenzen 

statt. Und auch das Nachtrags- und Ge-

nehmigungsmanagement hat reibungslos 

digital funktioniert. Zudem beobachteten 

wir, dass viele Baustoffe auf Online-Platt-

formen bestellt wurden – unter der Voraus-

setzung, dass diese tatsächlich auch vor-

handen waren und „just-in-time“ geliefert 

werden konnten. Vor diesem Hintergrund 

haben regionale Lieferketten zunehmend 

an Bedeutung gewonnen. Darüber hinaus 

haben wir festgestellt, dass auch neue Im-

pulse, wie die Automatisierung im Bereich 

des modularen bzw. seriellen Bauens, stark 

an Bedeutung gewonnen haben. Im modu-

laren bzw. seriellen Bauen und der damit 

verbundenen Vorfertigung der Bauteile in 

den Betriebshallen findet durch die Robo-

tik ein ganz anderes Zusammenwirken von 

Mensch und Maschine statt. 

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass wir in 

der Lage sind zügig unsere Arbeitswelten 

zu modernisieren. Diese Entwicklung wird 

jetzt noch schneller voranschreiten und zur 

Folge haben, dass schwere und repetitive 

Arbeiten noch mehr automatisiert werden. 

Es werden neue attraktive Arbeitsplätze 

entstehen.

Wenn die Digitalisierung konsequent weiter 

eingesetzt wird, dann wird sie zu einer Er-

folgsgeschichte. Die Grundlage dafür bildet 

die verbesserte, transparentere Kommuni-

kation und Kollaboration aller Beteiligten. 

In diesem Sinne wird die Bauindustrie die 

Digitalisierung nicht nur in technischer Hin-

sicht als Innovationsmotor nutzen, sondern 

auch als auch Weichensteller für einen  

Kulturwandel des partnerschaftlichen Zu-

sammenarbeitens.

Dipl.-Ing. Peter Hübner ist Vorstand der 

STRABAG AG und Präsident des Haupt-

verbandes der Deutschen Bauindustrie 

e.V.
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D ie  C o r ona - Pand emie  s t e l l t  a l l e  ge se l l s cha f t l i c hen  und  w i r t s cha f t l i c hen  B e re i che  vo r  d i e  F r age , 

w i e  e s  m i t  d e r  Pand emie  und  danach  we i t e r geh t .  A u ch  w i r  i n  d e r  I mmo b i l i e nw i r t s cha f t  

i n t e r e s s i e r en  uns  i n  e r s t e r  L i n i e  d a f ü r,  we l che  we i t e r e  E n t w i c k l ung  au f  d em  d eu t s chen  (G ewe r b e - )

I mmo b i l i e nma r k t  e r wa r t b a r  i s t .

Ulrich Höller 

Corona und die Folgen für die Immobilienwirtschaft 

Ruhe bewahren, Trends antizipieren, flexibel reagieren

Wir beobachten seit Beginn der Pande-

mie eine gewisse Zurückhaltung an den 

Märkten. Viele Marktteilnehmer, ob Mieter, 

Anleger oder Investoren, fahren auf Sicht. 

Das ist bis zu einem gewissen Grad auch 

sinnvoll, denn die letztlichen Effekte der 

Krise dürften frühestens gegen Jahresende 

vollständig absehbar sein. Hinzu kommt, 

dass der boomende Immobilienmarkt der 

letzten Jahre auch Akteure angezogen hat, 

die mit den Auswirkungen schwankender 

Konjunktur und gesellschaftlicher Krisen 

auf die Immobilienmärkte schlicht noch 

nie konfrontiert waren. Speziell deren Pa-

ralysierung ist zumindest psychologisch 

nachvollziehbar. Eine kategorische Zurück-

haltung ist dennoch nicht angebracht, denn 

der Immobiliensektor steht im Vergleich zur 

letzten Finanzkrise deutlich besser da. Und 

speziell qualitativ nachhaltige und konse-

quent durchdachte Projekte finden in Kri-

senzeiten erst recht ihren Markt. 

Wir haben es bei Corona mit einem soge- 

nannten exogenen Schock zu tun – nicht 

mit einer Strukturkrise des Finanz- und Im-

mobiliensektors selbst. Das ist ganz wichtig 

und fundamental anders, als beispielsweise 

2008. Speziell der deutsche Gewerbeim-

mobilienmarkt ging in die Corona-Zeit mit 

einem lange bestehenden Nachfrageüber-

hang und Leerstandsquoten, die wir seit 

knapp 20 Jahren nicht mehr kannten. Quo-

ten von 1,2 Prozent in Berlin oder 2 Prozent 

in anderen Märkten sprechen hier Bände 

und sind aus einer objektiven volkswirt-

schaftlichen Betrachtung eigentlich deutlich 

zu niedrig. Die bis zum Frühjahr oft gestellte 

Frage war deshalb ja zu Recht, wie man die 

Kapazitäten gerade auch im Büroimmo-

bilienbereich adäquat erhöhen sowie das 

bedarfsgerechte Bauen besonders seitens 

des Gesetzgebers beschleunigen und vor-

anbringen kann. Diese Frage ist nicht gelöst 

und wird wieder umso mehr akut werden. 

Wenn bisherige Krisen mich eines gelehrt 

haben, dann, dass man sich nicht von 

Angst leiten lassen und jede Woche seine 

Meinung ändern sollte. Wenn der grund-

sätzliche strategische Ansatz stimmt, dann 

kann es jetzt nicht darum gehen, in Panik 

oder Aktionismus zu verfallen und alles 

umzukrempeln. Es gilt umso mehr, Risiken 

sowie Trends frühzeitig zu antizipieren und 

beispielsweise bei Nutzungsarten und Pro-

jektkonzeptionen flexibel zu sein. Muss es 

ein Hotel sein oder ergibt ein Mix aus ande-

ren Nutzungsarten mehr Sinn? 

Erfolgreiche und nachhaltige Unternehmer 

verändern ihr Verhalten in Krisenzeiten nicht 

grundsätzlich, sondern passen es flexibel 

an die neue Situation an. Persönlich kann 

ich darauf zurückgreifen, dass ich während 

meiner Karriere mit dem Zusammenbruch 

des ostdeutschen Immobilienmarktes über 

Dotcom- bis zur Finanzmarktkrise die gro-

ßen wirtschaftlichen Verwerfungen der 

letzten Jahrzehnte erlebt und durchge-

standen habe. Da sieht man gewisse Dinge 

doch etwas gelassener. Natürlich nutze ich 

mein Netzwerk, um mich mit wesentlichen 

Playern aus unterschiedlichen Bereichen 

vertraulich auszutauschen. Dieser Aus-
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tausch von „Fronterfahrungen“ ist extrem 

hilfreich und gibt mir wichtige Rückschlüsse 

für unsere spezifischen Unternehmens- und 

Projektthemen. Von zentraler Bedeutung 

erscheint mir, in Krisen vor allem als Un-

ternehmer und Führungskraft den Kollegen 

bzw. Mitarbeitern Orientierung und Leitung 

zu geben. Transparente Kommunikation so-

wie ein offenes Ohr sind in diesen Zeiten 

besonders wichtig. 

Unser Geschäftsmodell ist auf Langfristig-

keit und Verlässlichkeit angelegt. Wir sind 

kein neuer Player, der temporären Trends 

hinterherrennt, sondern seit mehr als fünf 

Jahrzehnten am Markt erfolgreich etabliert. 

Zusätzlich hilft uns jetzt natürlich, dass wir 

inhabergeführt sind. Das macht Entschei-

dungswege und Reaktionszeiten kurz. Mit 

unserem neuen Geschäftsbereich ABG 

Capital, den wir gerade aufbauen, bieten 

wir jetzt nationalen und internationalen in-

stitutionellen Investoren die Möglichkeit, an 

unserer Erfahrung im Umgang mit Chancen 

und Risiken zu partizipieren. Und diese 

strategische Ergänzung unseres Geschäfts-

modells erscheint mir nun übrigens sinn- 

voller denn je. 

Spannend ist natürlich, was passiert, wenn 

der Höhepunkt der Corona-Krise über-

schritten ist und wir uns dem Normalzu-

stand wieder annähern. Wir werden eine 

Marktbereinigung und -neuausrichtung er- 

leben. Das betrifft zum einen die Akteure. 

Unerfahrene Player und in Boomzeiten auf 

kurzfristige Renditemaximierung angelegte 

Geschäftsansätze wird der Markt aussor-

tieren. Zum anderen werden die schon vor 

Corona angelegten Umbrüche in der Nach-

frage nach Gewerbeflächen und auch die 

Digitalisierung unserer Branche schneller 

vorantreiben. Corona wirkt hier ganz si-

cher als beschleunigender Katalysator. Ein 

Beispiel: Die schon vorhandene Krise des 

Einzelhandels wird durch Corona verstärkt, 

während der Nachfrageüberhang bei der 

u.a. durch den Onlinehandel boomenden 

Logistik sogar steigen dürfte. Hier wirkt 

Corona an den Topstandorten eher als 

Entlastung denn als Belastung. Im Hotel-

bereich wird es durch die weggefallenen 

Geschäftsreisen zwar erhebliche Dellen 

geben. Bleiben weltweit Auslandsreisebe-

schränkungen bestehen, dürfte der sowie-

so schon starke Inlandstourismus weiter 

wachsen. Hier wird die Neuanmietung und 

-bewertung aber sicherlich länger dauern. 

Im Bürobereich hingegen sind zwei Trends 

der letzten Jahre ganz klar auf dem Prüf-

stand: Inwieweit Homeoffice und Cowor- 

king nach Corona noch als nachhaltig 

wachsende oder eben nur ergänzende Lö-

sung gesehen werden, gilt es abzuwarten. 

So erscheint mir die Homeoffice-Debatte 

deutlich überhöht. Es gibt keine zwei Mei-

nungen, dass sich Homeoffice als Alterna-

tive und Ergänzung bewährt hat. Dennoch 

erscheint mir die tatsächliche Produktivität 

der Arbeitsleistung nicht so hoch wie am 

Büroarbeitsplatz und hält vor allem auf die 

„lange Strecke“ nicht an. Ich erwarte si-

cherlich mehr Homeoffice-Arbeitsplätze als 

bisher, aber grundsätzlich halte ich es für 

eine flexiblere Ergänzungsvariante und gut 

funktionierende „Fall-back-Alternative“. 

Als Assetklasse insgesamt rechne ich mit 

einer nach wie vor starken Position der 

Immobilien. Dafür spricht neben dem be-

schriebenen reinigenden Gewitter schon 

allein das noch nie dagewesene Niedrig-

zinsumfeld, dessen Ende überhaupt nicht 

abzusehen ist. Darüber hinaus hat sich der 

Standort Deutschland mit seiner funktio-

nierenden Gesellschaft bzw. Verwaltung 

und seiner Rechtssicherheit gerade in die-

ser besonderen und überraschenden Krise 

erneut als herausragend im weltweiten Ver-

gleich bewährt. Daher rechne ich mit einem 

noch stärkeren Interesse internationaler 

Investoren nach Beendigung der Krise. 

Auch langfristig kann ich allen Marktteil-

nehmern nur raten: Ruhe bewahren. Schon 

heute die Partner suchen, mit denen man 

die interessante Zeit und die Chancen 

nach dem ersten Corona-Schock meistern 

möchte. Denn es war immer so und ist mir 

klar: Krisen und Umbrüche bieten auch im-

mer viele Chancen, die es zu nutzen gilt! 

Das wird dieses Mal nicht anders sein! 

Ulrich Höller ist geschäftsführender Ge-

sellschafter der ABG Real Estate Group 

und Vizepräsident des ZIA.
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Christian Ulbrich

Corona ist ein Beschleuniger für globale Makrotrends 

Zurück zu Dynamik und Wachstum mit Optimismus, Kreativität  
und Verantwortung 

Wie schnell sich die Wirtschaft erholen 

wird, hängt zunächst davon ab, wie gut, 

aber auch wie schnell es gelingt, wirksame 

Medikamente gegen die Pandemie zu ent-

wickeln. Ein wirklicher Normalzustand kann 

aber nur wieder eintreten, wenn es gelun-

gen ist, einen ausreichenden Teil der Welt-

bevölkerung zu impfen. Bis dahin müssen 

wir immer wieder mit lokalen Ausbrüchen 

und in der Folge mit entsprechenden Ein-

schränkungen umgehen. 

Das Gebot der Stunde: Liquidität 

Das zweite Quartal hat einen drastischen 

Einschnitt in den Bilanzen vieler Unterneh-

men verursacht. Auch wenn das laufende 

Quartal eine deutliche Verbesserung bringt, 

so wird die Zahl der Insolvenzen dennoch 

weiter steigen. 

Insofern war es zu Beginn der Krise ent-

scheidend, die Weichen richtigzustellen.

Priorität hatte die Liquiditätssicherung – 

und sie hat sie immer noch. Gerade in 

Deutschland haben viele Unternehmen – 

auch in der Immobilienbranche – die Mög-

lichkeiten der Kurzarbeit genutzt, um einer-

seits Liquidität zu sichern und Kosten zu 

senken und andererseits die Talente und 

das Knowhow im Unternehmen zu halten – 

aber auch, um einen Beitrag zum gesell-

schaftlichen Zusammenhalt zu leisten. Mit 

der Rückkehr vieler Kurzarbeiter zu ihren 

regulären Stundenzahlen, ist ein erster 

wichtiger Schritt getan. Dennoch bleibt das 

Liquiditätsmanagement Priorität. Die tat-

sächlichen Kreditausfälle der Banken sind 

noch nicht absehbar und die Kapital- und 

Finanzmärkte haben sich getrieben durch 

die Liquiditätsbereitstellung der Notenban-

ken in den letzten Monaten immer wieder 

von der Realwirtschaft entkoppelt. Früher 

oder später werden sie aber die tatsäch- 

lichen Verhältnisse abbilden. 

Neudefinition von Risiken 

Die Wiederbelebung der Wirtschaft wird 

lokaler, vorsichtiger und ernsthafter sein. 

Der gekannte Lebensstil, das soziale Mit-

einander, das Reisen und viele andere ge-

lebte Gewohnheiten wurden unterbrochen. 

Auch der erlittene Vermögensverlust wird 

uns bei Neuanschaffungen und Investitio-

nen zu größerer Sorgfalt und einer Neube-

wertung von Risiken veranlassen. Gerade 

bei Immobilieninvestitionen wurden in den 

vergangenen Jahren die Risiken von nied-

rigen Zinsen und möglichen Mietsteigerun-

gen überdeckt. Man wird das Qualitätssie-

gel Core wieder trennschärfer definieren 

müssen, aber auch die Assetklasse wird 

wieder eine größere Rolle bei der Risiko-

kalkulation spielen. Am Ende definiert sich 

der langfristige Wert einer Immobilie durch 

den damit erzielbaren Cashflow. Deshalb 

wird es zu einer Neubewertung von Ein-

zelhandels- und Hotelimmobilien kommen. 

Bürohäuser werden noch viel stärker unter 

der Überschrift „Responsible Real Estate“ 

zu beurteilen sein. Inwieweit repräsentieren 

die Gebäude die Werte und die Marke der 

Nutzer? Ein Unternehmen, das sich zu einer 
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fortschrittlichen Nachhaltigkeitsstrategie, 

zur Inklusion und dem Wohl der Mitarbei-

ter und der Gesellschaft bekennt, wird und 

muss das auch mit der Auswahl der ent-

sprechenden Immobilien dokumentieren. 

Makrotrends werden die Immobilien-

welt auch nach Corona prägen 

Vier globale Makrotrends, die auch das 

„new normal“ prägen werden, kennen wir 

aus der Vor-Corona-Zeit: Wachsende inter-

nationale Kapitalströme, Outsourcing von 

Corporate Real Estate Services, Digitalisie-

rung und Urbanisierung. Alle werden sich 

aber mehr oder weniger stark verändern. 

Die globalen Kapitalströme werden auch 

weiterhin über Kontinente hinweg in Immo-

bilien fließen. Das Niedrigzinsumfeld und 

die erhöhte Volatilität der Finanzanlagen 

sprechen für eine Portfoliodiversifizierung 

und zusätzliche Investitionen in Immobi-

lien. Lokale Regulierung und verlässliche 

Governance werden aber einen höheren 

Stellenwert bekommen. Transparenz wird 

noch wichtiger und entsprechend werden 

transparente Märkte überproportional zu-

sätzliches Kapital anziehen. 

Der Trend zum Outsourcing wird sich noch 

beschleunigen. In vielen Unternehmen hat 

die Liquiditätssicherung höchste Priorität, 

entsprechend werden Kosten im eigenen 

Leistungsportfolio eingespart. Nutzer wer-

den daher zunehmend auf Immobilien-

dienstleistungen durch Dritte zurückgreifen 

und ihre Aufmerksamkeit auf die Stabilisie-

rung ihres eigenen Kerngeschäfts legen. 

Gleichzeitig werden die Anforderungen an 

die Immobilien und deren Betrieb erheb-

lich ansteigen. Flexibilität in den Flächen 

und Gebäuden, Zugangssicherungen, 

technische Ausstattung wie Luftwechsel, 

Filteranlagen sind nur einige Aspekte, die 

viel stärker in den Fokus rücken werden. 

Der Anspruch an den Gebäudemanager 

wird nicht nur beim Wiederanfahren nach 

der Krise hinsichtlich der sanitären und 

gesundheitsbezogenen Überwachung stei-

gen. Datenschutzrechtliche Bedenken, die 

hier in Deutschland zumeist im Weg stehen, 

werden neu diskutiert werden. Sensoren, 

die Infrarot-Scans durchführen, um in Echt-

zeit Risikopersonen zu identifizieren und 

Warnmeldungen versenden, sind in vielen 

Ländern Asiens nach der Corona Epidemie 

verpflichtend geworden. 
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Die Corona-Pandemie hat Unternehmen 

den Spiegel im Hinblick auf ihre techni-

sche Infrastruktur vorgehalten. Daneben 

wurden alle Unternehmen dem Stresstest 

unterzogen, inwieweit sie ihre Produkte 

und Services auch online verkaufen und 

liefern können. JLL musste beispielsweise 

innerhalb von zehn Tagen mehr als 50.000 

Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Auch 

alle Shared Service Center und Callcenter 

mussten auf diese Weise ohne jede Unter-

brechung für den Kunden operieren. Glei-

ches galt für die Verbindung zu mehr als 

40.000 Mitarbeitern, die ihren festen Ar-

beitsplatz in Kundenimmobilien haben. Bei 

den Firmen, bei denen das alles nicht so gut 

funktioniert hat, wird es zu einer massiven 

Investitionsinitiative kommen. Aber auch 

bei allen anderen wird die Digitalisierung 

mit großen Schritten voranschreiten. Eine 

intelligente Infrastruktur, von der Daten-

verfügbarkeit über die Sensortechnologie 

bis zur Automatisierung ganzer Arbeitspro-

zesse, wird zum festen Bestandteil unserer 

Lebens- und Arbeitsweise werden. Dieser 

Trend ist bereits seit einigen Jahren sicht-

bar – Corona wirkt jetzt wie ein Beschleu-

niger, die Schritte der nächsten 20 Jahre 

werden wir in fünf Jahren gehen. 

Städte werden die Krisensituation 

künftig strategisch einplanen 

Vor diesem Hintergrund wird sich die Urba-

nisierung trotz der aktuellen Restriktionen 

nicht verlangsamen – aber sie wird ein 

Umdenken in der Stadtplanung erzwingen. 

Städte bieten eine hohe Anziehungskraft in 

Bezug auf Arbeit und Lebensqualität. Diese 

Kombination wird aktuelle Befürchtungen 

zur Ansteckungsgefahr in urbanen Gebie-

ten schnell wieder übertrumpfen. 

Dennoch wird die Notwendigkeit wachsen, 

wirklich skalierbare und intelligente Lösun-

gen urbanen Lebens zu entwickeln – wie 

zum Beispiel den Einsatz von Technologie 

zur Kontrolle von Gesundheit und Mobilität. 

Die Corona-Krise könnte außerdem zu 

mehr öffentlichen und privaten Investitionen 

in die städtische Infrastruktur wie sanitäre 

Einrichtungen, Schulen oder Krankenhäu-

sern führen. Regierungen und Gesellschaft 

wird die Bedeutung der Gesundheitssyste-

me in Zeiten einer Pandemie schockartig 

bewusst. Das rückt den Bedarf an qualitativ 

hochwertigen Einrichtungen und Dienstleis-

tungen wieder stärker in den Mittelpunkt. 

Interessanterweise könnte gerade dieser 

Aspekt zu einer Beschleunigung der Ur-

banisierung führen. Menschen werden viel 

stärker den Aspekt der öffentlichen Infra-

struktur im Bereich Gesundheit als Diffe-

renzierungsfaktor ihres Aufenthaltsortes 

schätzen. 

Es keimt somit die Hoffnung auf, dass mög-

licherweise ein fünfter Megatrend Einzug in 

die Immobilienwelt halten wird: die Nach-

haltigkeit. Nachhaltigkeit nicht als Feigen-

blatt für die bessere Vermietung oder den 

Verkauf einer Immobilie, sondern als Kern-

anforderung an jedes Gebäude. Als Beitrag 

der Immobilie für eine bessere und gesün-

dere Welt. Nachhaltigkeit in Denken und 

Handeln für eine lebenswertere Gemein-

schaft und intakte soziale Interaktionen in 

urbanen Räumen. 

Für einen kleinen, aber dauerhaften Bei-

trag zur Verbesserung des Weltklimas hat 

die Corona-Pandemie schon gesorgt. Denn 

die Reisebudgets der Firmen werden auch 

in Zukunft eingeschmolzen bleiben. Der 

Erfolg der Videotelefonie wird nachhaltigen 

Einfluss nehmen. Mit New York, Rio, Tokio 

wird man weiterhin in Kontakt bleiben – 

aber zukünftig häufiger nur virtuell. 

Auf die US-Wirtschaft kommt es an 

Doch auch alle diese Trends und Entwick-

lungen können sich nur dann wieder voll 

entfalten, wenn die wirtschaftliche Prospe-

rität zurückkommt. Erst die Medikamente 

und dann der Impfstoff sind die Grundvo-

raussetzungen, aber darüber hinaus bedarf 

es eines starken Motors. China mag zwar 

kurzfristige relative Gewinne aus der welt-

weiten Pandemie ziehen, insgesamt wird 

es dennoch vor allem davon abhängen, wie 

schnell die USA die massiven Infektions-

zahlen – und die auch daraus entstande-

ne Führungskrise überwinden können. Die 

Welt braucht das Comeback der US-Wirt-

schaft. Die Vereinigten Staaten sind nach 

wie vor der Taktgeber für die Weltwirtschaft 

und damit auch für die Immobilienbranche. 

Die Immobilienwirtschaft selbst hat die ers-

ten konkreten Schritte gemacht und Stra-

tegien entwickelt, durch die der Betrieb in 

den Büros, im Handel und allen anderen 

Bereichen sinnvoll und mit Augenmaß wie-

der hochgefahren werden konnte, um das 

„new normal“ schrittweise zum Alltag zu 

machen. Gehen wir mit dieser Erfahrung 

auch die nächsten Monate mit Optimismus, 

Kreativität und Verantwortung an.

Christian Ulbrich ist President und  

Global CEO von JLL. 
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Drei Beobachtungen aus Sicht der Immobilienwirtschaft

D ie  C o rona- K r i se  ha t  inne rha lb  von  Wochen  unse r  bek ann tes  soz ia l es  und  w i r t s cha f t l i ches  Leben 

au f  den  Kop f  ges te l l t .  D ie  Ausw i r kungen  s ind  g rav ie rend ,  d i e  B e la s tungen  f ü r  E l t e r n ,  K inde r,  

U n te rnehmer  und  U n te rnehmen  gewa l t i g ;  es  i s t  e ine  Ze i t ,  i n  de r  be i  de ren  B eschre ibung  n i ch t  an 

Supe r l a t i ven  gespa r t  w i rd .  N ach  den  Wochen  des  Shu tdowns ,  a l so  dem Weg  in  d i e  K r i se ,  wag t 

Deu t sch land  se i t  A n fang  Ma i  e r s te  Locke rungsübungen.  A l l e rd ings  w i rd  immer  deu t l i che r,  dass  d ie 

C o rona- K r i se  e rheb l i che  Spuren  in  de r  deu t sche  W i r t s cha f t  h in te r l a s sen  w i rd .

Dr. Hans Volkert Volckens

Covid-19 – Drei Beobachtungen aus Sicht  
der Immobilienwirtschaft  

Eine der gewaltigsten und komplexesten Herausforderungen  
in unserer modernen Zeit

Die Auswirkungen auf die Immobilienwirt-

schaft sind im Ansatz bereits erkennbar, auch 

wenn aufgrund des Zeitverzugs, mit dem 

Entwicklungen der Realwirtschaft die Im-

mobilienwirtschaft treffen, wesentliche He- 

rausforderungen noch vor ihr liegen dürften. 

Gleichwohl können bereits heute drei Beob-

achtungen mit einer gewissen Allgemein-

gültigkeit geteilt werden:

1. Der Schwarze Schwan –  

Es gibt ihn wirklich!

Es wurde immer darüber philosophiert, was 

den jahrelangen Immobilienboom zum Ein-

sturz bringen würde. Alle bekannten oder 

denkbaren Risiken wurden inventarisiert, 

bezüglich ihrer möglichen Auswirkung ge-

wogen und hinsichtlich ihrer Eintrittswahr-

scheinlichkeit beurteilt. Noch Anfang des 

Jahres deutete kein Risikomanagement-

system auf eine solch kurzfristige, scharfe 

Korrektur hin, wie wir sie aktuell erleben. 

Der Schwarze Schwan, also der gänzlich un-

bekannte, plötzliche schwere Schlag, wurde 

von Marktteilnehmern viele Jahre lang als 

surreales Gespenst qualifiziert. Man hielt 

entsprechende Warnungen Einzelner für 

phobisch getriebene  Gedanken der Spiel-

verderber. Heute muss man konzedieren, 

dass es den Schwarzen Schwan gibt – und 

in Gestalt der Covid-Krise sogar überlebens-

groß. In einer komplexen, interdependenten 

Welt sind unerwartete und „unerwartbare“ 

exogene Schocks also nicht nur theoretisch 

denkbar; sie sind vielmehr Realität und da-

mit ein ernstzunehmendes Risiko. 

Eine andere Frage ist allerdings, wie mit 

dieser Realität umgegangen werden soll. 

Können Unternehmen entsprechende gra-

vierende plötzliche Entwicklungen antizi- 

pieren, in ihrem Risikomanagement abbil-

den und unternehmerische Entscheidungen 

hierauf ausrichten? Die Antwort ist ernüch-

ternd, da leider einfach: 

Wenn der Schwarze Schwan das gänzlich 

Unbekannte darstellt, kann man ihn nur 

grundsätzlich als reale Gefahr anerkennen, 

nicht aber konkret modellieren. Denn Unbe-

kanntes verweigert sich selbstverständlich 

einer konkreten Analyse. Das Undenkbare 

zu denken, das Unmögliche als möglich 

anzusehen ist ein unlösbares unternehme-

risches Paradoxon. Allerdings erinnert der 

Schwarze Schwan an die grundsätzlichen 

Pflichten eines jeden Verantwortlichen, 

sein Unternehmen möglichst resilient auf-

zustellen und bestmöglich gegen endogene 

oder exogene Risiken abzusichern. Insofern 

ist der Schwarze Schwan ein nicht planba-

rer aber stets mahnender Bote einer zu-

künftigen Realität.

2. Mehr Fokus auf die Realwirtschaft!

Eigentlich handelt es sich um eine Selbst-

verständlichkeit: Die Immobilienwirtschaft 

bedient den Bedarf ihrer Kunden, d.h. der 

Mieter. Je mehr Fläche diese Kunden be-
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nötigen, desto mehr Flächen müssen sei-

tens der Immobilienwirtschaft bereitgestellt 

werden bzw. desto teurer können nachge-

fragte Flächen vermietet werden. Die wirt-

schaftliche Entwicklung der Kunden der 

Realwirtschaft beeinflusst also die immobi-

lienwirtschaftlichen Handlungen. 

Die Corona-Krise zeigt eindrucksvoll, wie 

unmittelbar diese Wechselwirkungen aus-

gestaltet sind: Mieter ohne Umsatz und 

ohne unternehmerische Perspektive dispo-

nieren ihr Nutzerverhalten, ihre mietver- 

traglichen Verpflichtungen oder ihren zu-

künftigen Flächenbedarf kurzfristig gänzlich 

neu, um einer drohenden Illiquidität zu 

begegnen. Mieter mit erheblichem, Co-

rona-bedingtem Restrukturierungsbedarf 

planen kosteneffizient und sehen Flächen-

verbrauch als einen Hebel an, Sachkosten 

zu reduzieren. 

In einer nie dagewesenen Geschwindigkeit 

hat die Corona-Krise die Realwirtschaft bei-

nahe in ihrer gesamten Breite erfasst und 

hinterlässt – je nach Nutzungsart – bereits 

erhebliche Spuren. Die mittel- und langfris-

tigen Folgen der Corona-Krise sind für die 

Realwirtschaft noch nicht zu ermessen. Die 

Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft 

sind heute seriös nicht zu beziffern. 

Die Corona-Krise ruft uns in Erinnerung, 

dass die Immobilienbranche neben allen 

immobilienwirtschaftlichen und objektspe-

zifischen Analysen, neben allem Verständ-

nis für technische Gebäudewelten und den 

Cashflow optimierende Finanzierungen vor 

allem die Entwicklungen der Realwirtschaft 

verfolgen und verstehen muss. Immobili-

enwirtschaftliche Erfahrung muss also mit 

einem ausgeprägten volkswirtschaftlichen 

Verständnis einhergehen. 

Wir sollten uns fragen, ob wir in den ver-

gangenen Jahren nicht zu einseitig auf das 

Niedrigzinsumfeld vertraut haben, anstatt 

die Herausforderungen der Realwirtschaft 

kritischer zu verfolgen. Denn unser Stand-

ort stand schon vor Corona vor gewaltigen 

Herausforderungen, die durch Corona noch 

einmal deutlich größer geworden sind. Wir 

haben diese Herausforderungen aber im 

kollektiven Rausch der goldenen Jahre zu 

wenig diskutiert und zu wenig antizipiert. 

Zukünftig müssen wir uns wieder deutlich 

intensiver und differenzierter mit den Ent-

wicklungen der Realwirtschaft auseinan-

dersetzen, um kluge immobilienwirtschaft-

liche Entscheidungen treffen zu können. 

Denn eine gesunde Entwicklung der Re-

alwirtschaft ist das zentrale Interesse der 

Immobilienwirtschaft!

3. Die Immobilienwirtschaft ist  

indirekter Profiteur der Rettungs-  

maßnahmen!

Schon in der Finanzkrise zeigte sich, wie 

schnell die Kapitalmärkte austrocknen und 

Liquidität zu einem raren Gut werden kann. 

Deshalb hat man im Zuge der Corona-Kri-

se frühzeitig die regulatorischen Zügel für 

Banken gelockert und darüber hinaus sei-

tens Europäischer Zentralbank und mithilfe 

eines staatlichen Rettungsschirms viel für 

die Liquiditätssicherung getan. 

In historischer Dimension und historischer 

Schnelligkeit wurden Maßnahmenpakete 

geschnürt, die den Zusammenbruch der 

Kredit- und Kapitalmärkte verhindern soll-

ten. Man muss aus heutiger Sicht konzedie-

ren, dass diese Bemühungen weitgehend 

gegriffen haben, denn eine Illiquidität des 

deutschen Wirtschaftsstandortes droht – 

zumindest aktuell – nicht. 

Aus Sicht der Politik ging es bei allen Maß-

nahmen um die Rettung der Real- und 

Kreditwirtschaft. Die Immobilienwirtschaft 

hatte dagegen trotz kräftiger verbands-

politischer Anstrengungen und manchem 

Einzelerfolg keine starke Lobby. Es herrscht 

die politische Perzeption, die Immobilien-

branche habe in den vergangenen Jahren 

ausreichend verdient und bedürfe aktuell 

keiner Rettung. Dass diese Wahrnehmung 

in gleich mehrfacher Hinsicht falsch ist, 

braucht an dieser Stelle nicht ausgeführt  

zu werden. 

Die Immobilienwirtschaft ist jedoch indi-

rekter Profiteur der Rettungsmaßnahmen, 

denn sie benötigt ihrerseits eine starke Re-

alwirtschaft und eine funktionierende Kre-

ditwirtschaft (s.o.). Sie muss allerdings – 

etwas gekränkt – mit einer (temporären)  

Redimensionierung ihrer politischen Be- 

deutung leben. 

Die Corona-Krise wird uns noch lange be-

gleiten, sowohl epidemiologisch als auch 

konjunkturell. Realitäten werden sich än-

dern, Beobachtungen einen neuen Blick-

winkel erhalten. Sie ist aber schon heute 

– und insofern zum Abschluss doch noch 

ein Superlativ – eine der gewaltigsten und 

komplexesten Herausforderungen unserer 

modernen Zeit.

Dr. Hans Volkert Volckens ist Head of 

Real Estate und Head of Asset Manage-

ment bei der KPMG AG Wirtschafts- 

prüfungsgesellschaft.
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Jochen Schenk

Gemeinsam durch die Krise 

Investoren und Mieter sitzen in einem Boot

Die Real I.S. hat dieses Jahrzehnt genutzt 

und viel in die eigene Organisation inves-

tiert, insbesondere in den Aufbau eines 

strategie- und risikoprüfenden Investment-

prozesses. Diese Abbildung der Funktions-

trennung war und ist in solch schnelllebigen 

Zeiten ein zusätzlicher Kraftakt bei der Er-

füllung von Investmentzielen und allgemein 

unter Druck stehenden Renditen. Heute 

aber liegen alle Instrumente vor, um das 

Wichtigste in einer Krise abbilden zu kön-

nen: fundierte und austarierte Transparenz, 

strategiebasierte Perspektiven und darauf 

aufbauende Handlungsalternativen. Mit 

erstellten Szenarien können durchdachte 

Entscheidungen getroffen werden. Die Ef-

fekte der Veränderungen werden sicht- und 

bewertbar, und es kann schnell reagiert 

werden, wenn sich wichtige Kennziffern 

ändern. Auf dieser Basis können die ge-

troffenen Entscheidungen gegenüber den 

Investoren nachhaltig begründet werden.

Eine wichtige Lehre aus der Krise: Ohne den 

Sachverstand plus die Erfahrung von Spezia- 

listen geht es nicht – und das sind weiterhin 

mitdenkende Menschen in gut aufgestellten 

Teams. Die Unwägbarkeiten einer solchen 

Krise können durch keinen Algorithmus 

zielführend abgebildet oder sogar entschie-

den werden. Darin sehen wir uns in unserer 

bisherigen Auffassung bestätigt. Auf der 

anderen Seite können die digitalen Instru-

mente die notwendige Dateninfrastruktur 

und die Voraussetzung für eine zielführende 

Kommunikation schaffen. Es gibt wahr-

scheinlich kaum ein Unternehmen, welches 

in letzter Zeit die digitalen Tools nicht deut-

lich verbessert hat. Wir haben frühzeitig 

gehandelt und konsequent seit Jahren auf 

den Ausbau der IT-Infrastruktur und die 

IT-Ausstattung der Mitarbeiter gesetzt. Da-

mit waren wir in der Lage, von heute auf 

morgen auf das Arbeiten aus dem Homeof-

fice umzuschalten. Die Real I.S. konnte da-

mit wichtige Sicherheitsmaßnahmen zum 

Schutz der eigenen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter umsetzen und die aufsichts-

rechtlichen Vorgaben trotzdem einhalten.

Welche langfristigen Auswirkungen wer-

den die Erfahrungen aus der Corona-Kri-

se, wenn sie einmal überwunden ist, auf 

die Immobilienmärkte und die einzelnen 

Nutzungsarten haben? Was im Homeoffice 

alles möglich ist, wird in Erinnerung bleiben 

und die Arbeitsprozesse dauerhaft verän-

dern. Gleichzeitig wurde in vielen Fällen 

aber auch schlagartig die Bedeutung des 

Büros als persönliche Begegnungsstätte 

bewusst. Die durch Covid-19 ausgelöste 

Krise läuft langsam aus durch ein Herantas-

ten an den wirtschaftlichen Normalzustand. 

Wenn die Menschen wieder mobil werden, 

schrittweise mehr Reisen unternehmen und 

einkaufen dürfen und wollen, werden alle 

davon profitieren.

Ein Teil der wertschöpfenden Dienstleistung 

in den besonders betroffenen Assetklassen 

Einzelhandel und Hotel ist aber unwieder-

bringlich verloren und kann nicht wieder 

aufgeholt werden. Die staatlichen Hilfsin-

strumente wie die mögliche Mietstundung 

und die gezahlten Direktleistungen an die 

Mitarbeiter über Kurzarbeitergeld sind ein 

wichtiger Beitrag. Wie weit reicht das? 

Die Nutzungsart Wohnen ist bislang am 
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wenigsten betroffen. Dort würden erst mit 

deutlichem Zeitverzug negative Entwicklun-

gen auf der Nachfrageseite einsetzen. Bü-

roimmobilien sind aktuell kaum betroffen. 

Zwar haben viele Unternehmen ihre Mit-

arbeiter aus Vorsicht zunächst nach Hause 

geschickt, um diese, soweit möglich, im 

Homeoffice arbeiten zu lassen. Die Nach-

frage nach Flächen würde aber erst spürbar 

korrigieren, wenn es zu größeren Unterneh-

mensinsolvenzen käme oder eine längere 

Rezession zum nachhaltigen Abbau von Ar-

beitsplätzen führen würde. Dieses Szenario 

kann aktuell nicht gänzlich ausgeschlossen 

werden, ist aber auch nicht unausweichlich.

Für Investoren mit Bestandsimmobilien 

müssen wir die Gesamtrendite im Auge 

behalten. Nicht jede Mietstundung ist ge-

rechtfertigt und nicht jede Mietleistung 

kann aus heutiger Sicht vollständig nach-

gezahlt werden. Das ist aber nur individuell 

zu entscheiden, es muss also einen inten-

siven Austausch zwischen Assetmanagern 

und Mietern geben. Viele betroffene Mieter 

haben inzwischen ihren Geschäftsbetrieb 

wieder aufgenommen, oftmals jedoch bei 

geringeren Umsätzen. Ob eine einmal ge-

stundete Miete eine werthaltige Forderung 

ist und bleibt, muss deshalb immer wieder 

neu geprüft werden. Gleichzeitig ist ein 

Gebäude, das kaum noch nachhaltig zah-

lungskräftige Mieter hat, der Gefahr ausge-

setzt, auf dem Transaktionsmarkt deutlich 

an Wert zu verlieren. Viele Finanzierungen 

stellen auf den Wert der Immobilie ab, das 

heißt, bei einem Wertabschlag müsste ge-

gebenenfalls die Finanzierung durch Eigen-

kapital ersetzt werden. Im Zweifelsfall muss 

beispielsweise ein Immobilienfonds sich ein 

Sicherheitspolster durch einbehaltene Aus-

schüttungen, gestundete Steuerzahlungen 

und weitere Maßnahmen aufbauen. Hier-

bei würde es wichtig sein, dass Fonds und 

Objektgesellschaften in die Förderung der 

KfW fallen. Die Fondsanleger können also 

durch die Krise auch direkt betroffen sein, 

wenn auch nach aktueller Einschätzung nur 

temporär. Es ist im gegenseitigen Interesse, 

nachhaltige, aber individuelle Lösungen zu 

finden, um gemeinsam aus der Corona-Kri-

se und ihren Nachwirkungen herauszukom-

men. Die aktuelle Phase einer schrittweisen 

Öffnung und Beendigung der Maßnahmen 

gibt vielen von den Lockdown-Maßnahmen 

betroffenen Betrieben Grund zur Hoffnung – 

und damit auch den womöglich ebenfalls 

betroffenen Vermietern.

Ausblick: Was kommt nach dem 

Sturm?

Die Corona-Krise ist mit vergangenen Kri-

sen nicht zu vergleichen. Negative Auswir-

kungen auf Konjunktur, Mieten, Kaufpreise 

und Werte sind zum Teil bereits zu registrie-

ren, die Quantifizierung ist aber noch immer 

schwierig. Je nach Nutzungsart können die 

Entwicklungen zu steigenden Leerständen 

und/oder sinkenden Mieten führen und da-

mit zu niedrigeren laufenden Erträgen eines 

Immobilieninvestments. Im Ergebnis führt 

dies tendenziell zu sinkenden Kaufpreisen 

und Bewertungen. Dennoch ist im Invest-

mentmarkt nicht unmittelbar von sinkenden 

Multiplikatoren auszugehen. Auf kurzfristige 

Sicht warten Investoren – das ist die Erfah-

rung aus vergangenen Krisen – die weitere 

Entwicklung erst einmal ab.

Die Hilfsmaßnahmen der Regierungen in 

Kombination mit den geldpolitischen Maß-

nahmen der Notenbanken machen einen 

Zinsanstieg in absehbarer Zeit undenkbar. 

Dadurch wird der Anlagedruck in Immobi-

lieninvestments weiter hoch bleiben. Span-

nend bleibt, ob Unternehmen den „Erfolg“ 

des Homeoffice in Flächeneffizienzpro-

gramme umsetzen. Kosteneinsparungsziele 

gewinnen in solchen Situationen leicht die 

Oberhand über Kultur- und Recruitingziele. 

Der War for Talents ist aber nur vorüberge-

hend in den Hintergrund getreten und wird 

das Pendel in den Unternehmen auf Mehr-

jahressicht wieder in die andere Richtung 

ausschlagen lassen. Bei Logistikdienstleis-

tern gibt es ein zweigeteiltes Bild: Dienst-

leister, die die tägliche Versorgung mit Le-

bensmitteln und Drogerieartikeln im Handel 

sicherstellen, verzeichnen eine hohe Nach-

frage. Hingegen leiden Dienstleister mit der 

Zielgruppe Industrieunternehmen unter den 

teilweise eingeführten Produktionsstopps, 

beispielsweise in der Automobilindustrie. 

Logistikimmobilien werden weiterhin wich-

tig sein, denn der krisenbedingte erhöhte 

E-Commerce-Anteil wird weitgehend blei-

ben und die Lieferketten dürften durch 

mehr zwischengelagerte Vorprodukte ent-

spannt werden. Für den Non-Food-Einzel-

handel und Hotels dürfte es zu einem hö-

heren Risikobewusstsein und damit einer 

anderen Bepreisung des Risikos kommen, 

im Einzelhandel dauerhaft, bei Hotels für 

längere Zeit.

Die Auswirkungen

Ebenfalls noch unklar ist, wie stark sich 

Änderungen von Spitzenmieten und gege-

benenfalls Vervielfältigern in den von Ma-

klerhäusern veröffentlichten Benchmark-

daten und den Gutachten der Bewerter 

niederschlagen, die als Vergleichsmaßstab 

bei Immobilienankäufen verwendet werden. 

In einer Marktphase, in der angesichts der 

Unsicherheit der Marktteilnehmer über zu-

künftige Mietentwicklungen und potenzielle 

Mieterinsolvenzen die Anzahl der Transakti-

onen im Investmentmarkt zurückgeht, ist es 

schwierig, eindeutige Aussagen über Spit-

zenvervielfältiger und Kaufpreise zu treffen. 

Gleiches gilt für den Vermietungsmarkt: 

Auch dort werden die Transaktionen abneh-
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men und damit werden die Belastbarkeit 

und die Ermittlung der Spitzen-Benchmark-

mieten schwieriger. Obwohl viele Markt-

teilnehmer von fallenden Kaufpreisen aus-

gehen, ist im Ergebnis die Quantifizierung 

dieser nicht einfach. Der Spread für Risiken, 

also unterschiedliche Investitionsarten, 

dürfte wieder größer werden.

Was bedeutet das für große Immobili-

enbestandshalter wie unsere Fonds?

Für Bestandsimmobilien könnte sich eine 

Tendenz zu niedrigeren Werten einstellen. 

Da Gutachter jedoch einen langfristig ori-

entierten Bewertungsansatz für Immobilien 

verfolgen, ist analog zu vergangenen Zyk-

len, zumindest vorerst, nur von moderaten 

Wertanpassungen auszugehen. Vergange-

ne Immobilienmarktzyklen haben gezeigt, 

dass Gewerbeimmobilien im Euroraum 

auch in schwierigeren Marktphasen ver-

gleichsweise stabile laufende Erträge er-

wirtschaftet haben.

Wie geht es also weiter? 

Man wird sich vorsichtig an ein neues, 

wahrscheinlich verändertes Marktniveau 

herantasten. Man wird nicht extreme Sze-

narien einpreisen, sondern eine vernünftige 

Entwicklung annehmen. Der Rückgang der 

Infektionszahlen und die schrittweisen Lo-

ckerungen der Maßnahmen geben Anlass 

zu vorsichtigem Optimismus. Allerdings 

könnte eine zweite Infektionswelle viele 

Hoffnungen wieder zunichtemachen. Des-

halb werden wir weiter vorsichtig auf Sicht 

fahren und behalten mit Blick auf unsere 

Bestandsinvestments die Ruhe.

Jochen Schenk ist Vorstandsvorsitzender 

der Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobi-

lien Assetmanagement und Vizepräsident 

des ZIA.
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 Martin Eberhardt

Das Real Estate Asset Management  
muss sich verändern

Schwarze Schwäne, Coronavirus und strukturelle Herausforderungen

Besonders alarmierend an der Corona- 

Pandemie ist, dass sie sowohl einen An-

gebots- als auch einen Nachfrageschock 

ausgelöst hat. Die Realwirtschaft ist infi-

ziert. Mietstundungen oder -erlasse sind 

vielfach angeraten, um den Mietern Luft 

zu verschaffen. Covid-19 wird einen stark 

negativen Einfluss auf die Cashflows vieler 

Bestandshalter haben.

In der Vergangenheit führte jede große 

Krise zu Trendbrüchen und vielfältigen Ver-

änderungen – wie zum Beispiel die Ölkrise 

in den 1970er Jahren oder die Finanz-

marktkrise. Die mittel- bis langfristigen 

Umwälzungen durch das Coronavirus sind 

sicherlich noch nicht absehbar. Dennoch 

zeichnen sich schon heute deutliche Ten-

denzen ab. Schwächen werden wie unter  

einem Brennglas vergrößert und viele 

Trends verstärken sich. 

Schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie 

hatten Asset Manager und ihre Organisa-

tionen Herausforderungen zu meistern: 

Zum einen stieg durch das anhaltende 

Niedrigzinsumfeld mit seinen sehr niedri-

gen Immobilienrenditen der Druck, durch 

ein optimales Management eine höhere 

Performance zu generieren. Zum anderen 

gerieten durch die niedrigen Renditen die 

Kosten der Bewirtschaftung in den Fokus. 

Noch ist nicht klar, ob die Immobilie ihren 

Nimbus als „Safe Haven“ der Kapitalanla-

ge behalten wird und die Renditen niedrig 

bleiben. Aber ganz sicher ist durch die 

Krise nicht mehr Geld zu verteilen. Dem-

gegenüber ist im Rahmen eines aktiven 

Krisenmanagements mehr zu leisten und 

für die Zeit danach scheint der Nachfrage-

boom nicht unmittelbar zurückzukehren. 

Das bedeutet: mehr Aufwand, weniger 

Ertrag. Ein Dilemma für die Immobilien  

Asset-Manager. 

Bereits vor der Pandemie veränderte der 

kulturelle, ökonomische, soziodemogra-

fische und technologische Wandel die 

Immobilienmärkte. Das neue „Work, Live, 

Play, Shop“ und damit die Nutzung von Im-

mobilien wandelt sich bereits seit einigen 

Jahren – insbesondere durch den Mega-

trend der Digitalisierung. Ganz offensicht-

lich verstärkt Corona diesen Megatrend. 

Ein paar Beispiele: Selbst Unternehmen, 

die das Homeoffice bisher skeptisch be-

trachten, nutzen es als letzten Zufluchts-

ort. Schüler und Studenten bekommen 

ihren Lernstoff nach Hause. E-Commerce 

etabliert sich noch stärker und die ohnehin 

gebeutelten Einzelhändler kämpfen vielfach 

um das Überleben.

Was bedeutet der nachhaltige und nun be-

schleunigte Wandel für Bestandsportfolios? 

Der immanente Wert von Immobilien sinkt 

und das Risiko für die Eigentümer steigt. 
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Schwächen im Asset Management sind 

abzustellen und neue Kompetenzen rücken 

in den Fokus, um stabile und nachhaltige 

Erträge aus der Immobilie zu sichern.  

So vergrößert sich das Aufgabengebiet  

im Asset Management, weitere Themen 

rücken in den Vordergrund und neue Kom-

petenzen sind gefragt. Notwendige Investi-

tionen in neue Technologien, Kostendruck 

und erweiterte Aufgaben werden zu Kon-

solidierungen im Markt für Asset-Manage-

ment-Dienstleistungen führen.

Zu oft vernachlässigt:  

Kommunikation mit dem Mieter

Der Mieter steht im Mittelpunkt. Das ist 

eigentlich eine Binsenweisheit. Daher ist 

es immer wieder verblüffend, wie oft er in 

der Praxis vernachlässigt wird. Zu häufig 

herrscht bei Bestandshaltern das Prinzip 

der Objektorientierung, statt der Nutzer- 

orientierung vor. In den letzten Jahren war 

zudem die Aufmerksamkeit des Topma-

nagements weit mehr auf die Ankaufsseite, 

als auf die Mieterbetreuung gerichtet. Das 

rächt sich gerade in der aktuellen Phase 

des Corona-Krisenmanagements. Im Vor-

teil ist, wer seine Mieter gut kennt, ein Ver-

trauensverhältnis aufgebaut hat und nun zu 

einvernehmlichen Lösungen kommt. Daher 

ist jetzt die Zeit, die Vielzahl der Mieter zu 

analysieren, mit ihnen in Kontakt zu treten 

und Einzelfallentscheidungen zu treffen, ob 

und in welchem Umfang man Mietern ent-

gegenkommt, um ihnen einen Überleben zu 

ermöglichen. Mit pauschalen Entscheidun-

gen auf der Portfolioebene ist es nicht ge-

tan. Denn die Subvention Corona-unabhän-

giger Schieflagen sollte vermieden werden.

Auch ohne Corona verstärken sich struktu-

relle Veränderungen. Internetportale haben 

die Markttransparenz für die Bestands-

mieter wesentlich erhöht. Dies steigert 

die Marktmacht der Mieter und senkt die 

Wechselbarrieren und damit die Mieterlo-

yalität. Dabei sind Mieterwechsel mit sehr 

hohen Transaktionskosten und oft mit 

Leerstands- und Ausbaukosten verbunden. 

Eine echte Kundenorientierung und ein 

Mieterbindungskonzept tun daher Not. It´s 

the customer, stupid!

Wichtiger denn je: mit ganzheitlicher 

Objektstrategie Werte stabilisieren 

und Potenziale heben

Zum Erhalt und bestenfalls zur Steige-

rung des Immobilienwerts wird in Theorie 

und Praxis ein wichtiges Element in der 

Toolbox des Asset Managements meist 

unterschätzt: die Entwicklung einer ganz-

heitlichen Objektstrategie, die den Namen 

„Strategie“ auch verdient.

Heute sind Asset Manager noch zu viel 

mit Routinetätigkeiten beschäftigt. Sie 

müssen mehr Freiräume erhalten, um 

sich zunehmend der Strategieentwicklung 

und damit der Wertschöpfung am Objekt 

widmen zu können. Es empfiehlt sich eine 

Verschiebung von Routinetätigkeiten ins 

Property Management und die Nutzung 

digitaler Werkzeuge um solche Freiräume 

zu schaffen. 

Ein zentrales Element der Objektstrategie 

ist die Positionierung der Immobilie. Welche 

Zielgruppe soll mit welchem Leistungsver-

sprechen zu welchen Mieten angesprochen 

werden? Mit welchen Maßnahmen kann 

das Objekt im Vergleich zum Wettbewerb 

herausgehoben werden, damit es für be-

stehende und potenzielle Mieter attraktiv 

erscheint und diese bestenfalls bereit sind 

eine höhere Miete zu bezahlen? Hierbei 

sind insbesondere die oben beschriebenen 

Verhaltensänderungen des „Work, Play, 

Eat, Shop & Socialize“ zu beachten.

Das Heben von Wertschöpfungspotenzialen 

und eine Positionierung erfolgen vor allem 

auf der Grundlage einer SWOT-Analyse: 

Was sind die Stärken und Schwächen des 

Objekts. Wo liegen die Chancen und Risi-

ken. Wie mit einem Radargerät „screent“ 

der Asset Manager die Immobilie und ihre 

Umwelt. So findet er bestenfalls Allein- 

stellungsmerkmale, um die Immobilie vom 

Wettbewerb abzugrenzen. Und bitte nicht 

vergessen: Der Kunde steht im Mittelpunkt –  

der Wurm soll dem Fisch schmecken und 

nicht dem Angler!

ESG: Mensch, Immobilie und Natur  

im Einklang

Auch wenn die Nachrichten derzeit von 

anderen Themen geprägt sind: Nachhaltig-

keitsaspekte werden zukünftig für die Ob-

jektstrategie und das Tagesgeschäft noch 

wichtiger. Auch hier sind die Gründe viel-

fältig: Immer mehr institutionelle Anleger 

investieren nach den Prinzipien verantwor-

tungsbewusster Investments. Nicht zuletzt 

setzen Regulatoren wie die EU-Nachhaltig-

keitsaspekte und ESG ganz oben auf die 

politische Agenda.

Aus den Forderungen der verschiedenen 

Stakeholder ergibt sich ein erheblicher 

Handlungsdruck für das Asset Manage-

ment. Nach der im Dezember 2019 ver-

öffentlichten Offenlegungsverordnung der 

EU sind Fondsanbieter und andere Finanz-

marktteilnehmer bald dazu verpflichtet, 

Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Anlageent-

scheidungen einzubeziehen und diese zu 

dokumentieren. Es empfiehlt sich daher 

als ein Element der Objektstrategie, eine 

Nachhaltigkeitsstrategie für die Immobilie 

zu entwickeln. Das „Manage to Green“ 

erweitert somit nochmals das Aufgaben- 

spektrum des Asset Managers. Konkrete 

Elemente sind:
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Mit Zertifizierungen und Ratings von 

Immobilien darzulegen, dass und 

inwieweit Immobilien im Bestand 

Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.

Bei der Vertragsgestaltung mit Mietern 

und Dienstleistern ESG-Klauseln ein-

fließen zu lassen.

Mit einer Verbesserung der Datenqua-

lität sind ESG-Maßnahmen gegenüber 

relevanten Stakeholdern zu belegen.

Steigerung der Managementeffizienz

Der Kostendruck macht eine Steigerung 

der Managementeffizienz erforderlich. Es 

bestehen Möglichkeiten durch eine zuneh-

mende Digitalisierung die Gebäude kosten-

günstiger zu managen. Erste Schritte auf 

dem Weg zur integrierten IT-Landschaft 

sollten schon heute vollzogen werden. Ein-

zelne Elemente des Gesamtbilds sind be-

reits erkennbar:

Immer mehr Informationen werden im 

Rahmen eines „Big-Data-Ansatzes“ 

digital erhoben.

„Smart Data“ generiert auf der Grund-

lage einer hohen Quantität und Qualität 

von Daten transparente und nachvoll-

ziehbare Entscheidungsgrundlagen.

Die Kommunikation zwischen  

Investoren-, Asset-Management- und 

Property-Management-Ebene ge-

schieht schnittstellenoptimiert auf 

digitalem Weg. 

Die Verbindung des Asset Managers 

mit seinen Dienstleistern und  

insbesondere mit den Mietern erfolgt 

zunehmend über Apps.

Genehmigung und Freigabe  

von Vorgängen erfolgen digital.

Künstliche Intelligenz unterstützt  

zunehmend beim Auslesen von  

vorhandenen Dokumenten.

Die Nutzung von mobilen Endgeräten 

steigt.

Neben der Digitalisierung gibt es noch wei-

tere Möglichkeiten für Effizienzgewinne. 

Hierzu gehören im Teamplay des Asset Ma-

nagements vor allem klare Aufgaben und 

Rollen, Strukturen und Prozesse sowie sau-

ber definierte Schnittstellen. Der Asset Ma-

nager ist dabei allein für die Performance 

seiner Objekte gegenüber dem Eigentümer-

vertreter, wie zum Beispiel dem Fonds- oder 

Portfoliomanager, verantwortlich. Er dirigiert 

und steuert hierzu ein Orchester von Exper-

ten zu einem harmonischen Ganzen.

... auch das Berufsbild des Asset 

Managers verändert sich

Insgesamt wird sich der Tätigkeitsinhalt 

des Asset Managers verändern und damit 

auch das Berufsbild:

Der Asset Manager entwickelt mit 

seinen Spezialisten eine stimmige 

Objektstrategie und stellt dabei den 

Kundennutzen in den Vordergrund. 

 

Er beachtet insbesondere Nachfrage-

veränderungen, die durch Covid-19 

noch verstärkt werden.

Er ist ein guter Kommunikator und 

spricht mit den Mietern und anderen 

wichtigen Stakeholdern aber auch mit 

den am Asset-Management-Prozess 

beteiligten Spezialisten.

Er versteht sich nicht als verwaltender 

Objektmanager, sondern stellt proak-

tiv eine nachhaltige Performance der 

Immobilie sicher – „Wertorientierung 

first“!

Er zieht die richtigen Rückschlüsse aus 

Big Data – humane Intelligenz nutzt 

künstliche Intelligenz. 

Er versteht und steuert die Immobilie 

über ihren gesamten Lebenszyklus – 

und nicht nur zu einem bestimmten 

Zeitpunkt. Im besonderen Fokus stehen 

dabei Nachhaltigkeitsaspekte.

Zusammenfassend sieht sich das Real Es- 

tate Asset Management mit vielen Heraus-

forderungen konfrontiert. Performance- 

und Kostendruck, Digitalisierung, Verhal-

tensänderungen der Nutzer, Regulierung, 

Nachhaltigkeit und nun Corona-Krise sind 

nur die wichtigsten Stichworte. In Zeiten 

von Covid-19 sollte der Blick nicht nur auf 

akutes Krisenmanagement gerichtet sein, 

sondern auf eine wertorientierte Weiter-

entwicklung der Immobilien sowie eine 

gezielte Evolution des Asset Managements. 

Die Auswirkungen von Corona wird die Im-

mobilienwirtschaft noch eine Zeit beschäf-

tigen. Danach ist kein Ausruhen angesagt. 

Der nächste Schwarze Schwan kommt 

bestimmt! Im Vorteil ist dann der, dessen 

Organisation und Immobilienbestand sich 

als innovativ und robust erweist.

Martin Eberhardt FRICS ist Real Asset 

Investment Manager. Er ist Mitglied des 

ZIA Präsidiums und vertritt Kontinental-

europa im höchsten Gremium der RICS, 

dem Governing Council.
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Rolf Buch

Ein Neustart muss „grün“ werden 

Die Megatrends wirken unverändert

Bei so vielen Unbekannten lässt sich die 

Zukunft schwer planen. Deshalb ist es 

klug, zunächst nur kleine Schritte zu ma-

chen. Flexibel zu bleiben, um auf Verän-

derungen stets angemessen reagieren zu 

können. Eben auf Sicht zu fahren – ohne 

dabei jedoch die langfristigen Ziele aus den 

Augen zu verlieren. Und mit dem festen 

Bekenntnis, trotz aller Unwägbarkeiten ein 

verlässlicher Marktteilnehmer und Partner 

zu bleiben. Mit dieser Form des Krisenma-

nagements haben wir bei Vonovia die mit 

dem Corona-Virus verbundenen Herausfor-

derungen bisher gut gemeistert. Wir haben 

zu jeder Zeit sowohl die Bewirtschaftung 

als auch die Sicherheit unserer Gebäude 

und Wohnungen gewährleisten können. 

Bereits zu Beginn der Krise haben wir klar 

kommuniziert, dass sich kein Mieter Sorgen 

um sein Zuhause machen muss. Deshalb 

haben wir frühzeitig, noch bevor es gesetz-

liche Regelungen gab, etwa 350.000 Mie-

ter angeschrieben und ihnen finanzielle Un-

terstützung zugesagt, zum Beispiel in Form 

einer Stundung der Miete. Bis September 

verzichten wir zudem auf Mieterhöhungen 

nach Modernisierungen. Auch damit gehen 

wir über die gesetzlichen Anforderungen 

hinaus. 

Megatrends wirken unverändert

Die Corona-Krise hat uns die Bedeutung 

des eigenen Zuhauses als zentraler Zu-

fluchtsort deutlich vor Augen geführt. Das 

unterstreicht einmal mehr die gesellschaft-

liche Verantwortung, die wir als großes 

Wohnungsunternehmen besitzen. 

Zu dieser Verantwortung gehört, in langen 

Zeiträumen zu denken – auch wenn es in 

diesen Monaten nahezu unmöglich ist, im 

Detail zu sagen, was morgen sein wird. Si-

cher ist: Unsere Gesellschaft wird nach der 

Pandemie in vielen Punkten eine andere 

sein als zuvor. Aber die Megatrends, die die 

Wohnungswirtschaft prägen und antreiben, 

wirken unverändert. 

Die Krise fordert uns nunmehr heraus, 

noch entschiedener, mitunter vielleicht so-

gar noch fundamentaler als bisher darüber 

nachzudenken, wie wir mit diesen gesell-

schaftlich prägenden Themen umgehen. 

Zum Beispiel mit dem Schutz des Klimas. 

Es ist ein ermutigendes Zeichen, dass die 

Bundesregierung signalisiert hat, bei den 

angedachten Konjunkturprogrammen Kli-

maschutzmaßnahmen zu integrieren. Das 

ist der richtige Weg. Ein wirtschaftlicher 

Neustart muss „grün“ werden. Die im Pa-
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riser Abkommen von 2015 formulierten 

Ziele zum Schutz des Klimas bis 2050 sind 

nur zu erreichen, wenn Klimaschutz fest im 

Konjunkturprogramm verankert ist.

Betrachtetet man die Sektoren Wärme 

und Gebäude in Summe – schließlich wird 

faktisch die Entscheidung, wie viel CO
2
 

emittiert wird, in den Gebäuden getroffen – 

so sind sie für etwa 30 Prozent der 

CO
2
-Emissionen verantwortlich. Diese Grö-

ßenordnung macht deutlich, dass markante 

Fortschritte beim Klimaschutz und damit 

auch bei der Energiewende nur möglich 

sind, wenn man die Gebäude energetisch 

saniert.

Energetisch sanieren und forschen

Der größte Hebel, über den wir als Woh-

nungswirtschaft zum Schutz des Klimas 

beitragen können, ist die Aufwertung des 

Bestandes. Die aktuelle bundesweite Sa-

nierungsquote von weniger als einem Pro-

zent reicht jedoch nicht aus. Wir bei Vonovia 

haben uns zum Ziel gesetzt, in jedem Jahr 

mindestens drei Prozent des Bestandes 

energetisch zu sanieren. Diese Marke ha-

ben wir 2019 sogar noch übertroffen: Mit 

Investitionen von knapp einer Milliarde Euro 

haben wir rund vier Prozent unseres Be-

standes unter Klimagesichtspunkten mo-

dernisiert. 

Seit 2015 haben wir ungefähr zehn Prozent 

unseres CO
2
-Fußabdrucks von insgesamt 

einer Million Tonnen CO
2
, der vor allem 

auf Warmwassererzeugung und Heizen der 

Immobilien zurückzuführen ist, eingespart. 

Wir haben uns verpflichtet, die Emissio-

nen bis 2050 auf null zu reduzieren. Einen 

Teil davon schaffen wir, indem wir die be-

stehenden Modernisierungsmaßnahmen 

DIE CORONA-KRISE UND IHRE AUSWIRKUNGEN Ein Neustart muss „grün“ werden40



fortsetzen. Weitere Fortschritte sind tech-

nisch möglich, etwa durch die Isolierung 

von Dächern und Fenstern. Aber sie sind 

heute wirtschaftlich noch nicht umsetz-

bar. Deshalb suchen wir nach günstigeren 

technischen Lösungen und wünschen uns 

aber auch eine stärkere öffentliche Förde-

rung. Denn eines sollten wir alle aus der 

Covid-19-Pandemie gelernt haben: Wir 

müssen unseren Blick gezielter nach vorne 

richten und dazu gehört, stärker in neue 

Technologien zu investieren. 

Aber selbst, wenn wir alle unsere Gebäu-

de energetisch sanieren, wird ein Rest an 

Emissionen bleiben, wenn wir unseren 

Mietern die gleiche Qualität im Bereich 

Warmwasserversorgung und Heizen bieten 

möchten oder sogar auf höhere Verbräuche 

reagieren müssen. Unsere Idee dazu ist, 

neue Technologien zu erforschen und zur 

Strom- und Wärmeproduktion mehr erneu-

erbare Energien einzusetzen, um letztlich 

Klimaneutralität zu erreichen. Zusammen 

mit verschiedenen Fraunhofer-Institu-

ten und anderen Unternehmen testen wir 

derzeit in einem „Quartier der Zukunft“ in 

Bochum-Weitmar verschiedene Methoden, 

wie ein gesamtes Quartier energetisch un-

abhängig gemacht werden kann. 

Vonovia ist dabei weniger Entwickler als 

Koordinator verschiedener Neuerungen 

und arbeitet daran, Innovationen zu einem 

ganzheitlich funktionierenden System zu-

sammenzuführen. Es ist unsere feste Über-

zeugung, dass wir als großes Wohnungs-

unternehmen einen Teil des Überschusses, 

den wir erwirtschaften, in Forschungsmaß-

nahmen investieren müssen, um die Pro- 

bleme der Zukunft zu lösen.

Konzepte für altersgerechte  

Wohnungen

Die Corona-Krise hat die Digitalisierung in 

vielen Bereichen mit hohem Tempo voran-

getrieben. Viele Vonovia-Mitarbeiter in der 

Zentrale, in den Regionen oder auch im 

Kundenservice haben ihren Arbeitsplatz in-

nerhalb kürzester Zeit ins Homeoffice ver-

legt. Unsere Mieter können viele Services 

rund um das Mietkonto, die Nebenkos-

tenabrechnung und die Vereinbarung von 

Reparaturterminen in unserer Kunden-App 

selbst erledigen. In dieser App stellen wir 

auch regelmäßig neue Informationen zum 

Umgang mit der Situation bereit und unter-

stützen Nachbarschaftshilfen.

Die Digitalisierung wird mit großen Schritten 

voranschreiten. Deshalb begrüßen wir den 

politischen Willen, diese Entwicklung auch 

in Verwaltungsprozessen weiter voranzu-

treiben. Das ist insbesondere für Bauvorha-

ben ein wichtiges Signal. Deren Genehmi-

gung und Abwicklung muss schneller und 

unkomplizierter werden. Schließlich besteht 

ein erheblicher Mangel an bezahlbaren und 

qualitativ guten Wohnungen, vor allem in 

Metropolregionen und Großstädten.

Diese Lücke droht in den nächsten Jahren 

größer zu werden, denn die Urbanisierung 

geht weiter. Auch künftig werden Städte für 

viele Menschen eine hohe Anziehungskraft 

entfalten, weil dort Jobangebote, Kultur- 

und Freizeiteinrichtungen sowie eine gute 

medizinische Infrastruktur locken. Somit 

braucht es Konzepte für neuen bezahlba-

ren Wohnraum. Aber auch viele bereits 

existierende Wohnungen sind nicht mehr 

zeitgemäß, weil sie – neben energetischen 

Mängeln – nicht barrierearm gebaut sind 

und somit immer weniger die Ansprüche ih-

rer zunehmend älter werdenden Bewohner 

erfüllen.

Derzeit gibt es in Deutschland etwa 700.000 

altersgerechte Wohnungen. Bereits 2030 

werden wir etwa drei Millionen solcher Im-

mobilien benötigen. Um diesen Mangel zu 

beheben, müssen wir unsere Anstrengun-

gen deutlich verstärken. Nur dann können 

ältere oder gesundheitlich eingeschränk-

te Menschen bis ins hohe Alter in ihrem 

gewohnten Umfeld leben. Das entlastet 

Pflegekassen, Sozialhaushalte und Senio-

reneinrichtungen, von denen viele – auch 

das ist uns durch die Covid-19-Pandemie 

vor Augen geführt worden – bereits heute 

an der Kapazitätsgrenze arbeiten.

So lässt sich inmitten aller Verwerfungen 

und Verwirrungen, die uns das Corona-Vi-

rus gebracht hat, vielleicht doch etwas Gu-

tes finden: Dass wir sensibler werden für 

die Herausforderungen, die Megatrends für 

die Wohnungswirtschaft mit sich bringen.

Rolf Buch ist Vorstandsvorsitzender 

der Vonovia SE, Vizepräsident des ZIA 

und Vorsitzender des ZIA-Ausschusses 

Wohnen.
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D e r  S hu td ow n  und  d i e  A usw i r kungen  d e r  C o r ona - K r i s e  ha b en  d en  s t a t i o nä ren  E i n ze l hand e l  w i e 

v i e l e  and e re  B r anchen  au ch  w i e  e i n  S cho ck  ge t r o f f en .  I n  k ü r ze s t e r  Z e i t  mus s t en  d i e  me i s t en  

G es chä f t e  s ch l i e ß en ,  d i e  U ms ä t ze  s i nd  nahezu  üb e r  N ach t  f ü r  meh re r e  Wo chen  weggeb ro chen ,  

d i e  B esu che r f r equenzen  s i nd  s t a r k  ge f a l l e n  und  l agen  mona t e l ang  –  au ch  nach  d em  e r f o l g t en 

R es t a r t  –  d eu t l i c h  un t e r  d em  üb l i chen  N i veau .  G l e i ch ze i t i g  i s t  –  t r o t z  ge se t z l i c he r  U n t e r s t ü t-

z ungsma ßnahmen  w i e  K u r z a r b e i t ,  M i e t s t undungen  o d e r  S o f o r t h i l f e n  –  e i n  G r o ß t e i l  d e r  K o s t en 

we i t e r ge l au f en ,  d i e  L i qu i d i t ä t  d e r  H änd l e r  d am i t  we i t e r  un t e r  D r u ck  ge r a t en .  Z uma l  d i e  L age r  

v o l l  s i nd  und  b e re i t s  ge o rd e r t e  Wa re  b ez ah l t  we rd en  mus s t e .

Alexander Otto 

Gemeinsam durch die Krise 

Auswirkungen, Herausforderungen und Perspektiven  
für die Handels(immobilien)branche

Inzwischen hat sich die Lage auf den ersten 

Blick wieder etwas beruhigt: Die Geschäfte 

dürfen wieder öffnen, wenn auch unter Auf-

lagen. Die Frequenzen sind wieder deutlich 

gestiegen und nähern sich vielerorts dem 

üblichen Niveau. Auch die Umsätze haben 

wieder angezogen, bleiben aber in be-

stimmten Branchen weiter deutlich hinter 

dem bisherigen Niveau zurück.

Der erste Anschein einer schnellen Rück-

kehr zur Normalität trügt. Die Hoffnung 

auf ein schnelles Überwinden der Krise ist 

nachvollziehbar und verständlich – aber sie 

unterschätzt die Wucht der Krise und ihre 

längerfristigen Auswirkungen, insbeson-

dere auch auf den stationären Handel. Die 

ersten Vorboten sind bereits da, das zeigt 

die zunehmende Zahl an Insolvenzen und 

die anhaltende Konsumzurückhaltung der 

Kunden.

Die Folgen für die Handelsbranche  

sind hart:

Während des Shutdowns sind die Umsätze 

komplett ausgeblieben – und zum großen 

Teil wohl unwiederbringlich verloren. Zwar 

haben die Umsätze nach dem Restart 

wieder angezogen, aber sie sind oftmals 

noch immer deutlich vom üblichen Niveau 

entfernt. Vor allem Modegeschäfte und die 

Gastronomie haben es schwer.

Die weiterhin erforderlichen Auflagen wie 

Zutrittsbeschränkungen, Abstandsrege-

lungen und Maskenpflicht schränken das 

klassische Shopping-Erlebnis ein. Die Kun- 

den bummeln und verweilen weniger und 

suchen ganz gezielt die Geschäfte für ihren 

Bedarf auf. Auch darunter leiden die Um-

sätze. Die Frequenzen reichen vielerorts 

zwar erfreulicherweise wieder an das übli-

che Niveau heran – aber die Werte vor der  

Krise sind noch immer nicht wieder er-

reicht. Bestimmte Standorte wie große 

Innenstadt-Center leiden zudem aktuell 

stärker als etwa Stadtteil-Center mit Nah-

versorgungscharakter, da ihnen ganze Be- 

suchergruppen wie Touristen, Büroange-

stellte oder Shopping-Begeisterte fehlen.

Ein Teil der Umsätze hat sich während 

des Shutdowns zudem auf Online-Kanäle 

verschoben – und wird vermutlich nicht 

gänzlich wieder in den stationären Handel 

zurückzuholen sein. Gerade Händler, die 

bisher keine Online-Aktivitäten entwickelt 

haben, werden das zu spüren bekommen.

Die ausbleibenden Umsätze führen zu 

einem weiteren Verlust von Liquidität. 

Dadurch drohen zum einen weitere Insol-

venzen. Und selbst starke Unternehmen 

verlieren das dringend benötigte Kapital, 
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um angesichts der sehr grundsätzlichen 

Herausforderungen im stationären Handel 

in die Zukunft zu investieren.

Die Eigentümer von Handelsimmobilien 

sehen sich in der Krise mit ausbleibenden 

oder reduzierten Mieten konfrontiert, müs-

sen aber weiterhin das Gebäude instand 

halten, öffentliche Abgaben zahlen und na-

türlich ihre Darlehen bedienen.

Die Lage bleibt folglich extrem herausfor-

dernd. Nichtsdestotrotz müssen wir damit 

umgehen und gemeinsam Wege finden, 

wie wir die Krise zusammen bestmöglich 

bewältigen.

Im bisherigen Verlauf der Krise  

haben sich dabei bereits erste 

Notwendigkeiten sowie erfolgreiche 

Ansätze gezeigt:

Staatliche Unterstützung war und ist erfor-

derlich und unumgänglich. Mit der Senkung 

der Mehrwertsteuer und dem Kinderbonus, 

Soforthilfen und Kreditprogrammen hat die 

Politik bereits einige Maßnahmen zur Unter-

stützung des Handels umgesetzt. Weitere 

unterstützende Maßnahmen wie etwa eine 

Lockerung der Öffnungszeiten, insbeson-

dere im vierten Quartal, sollten folgen.

Partnerschaftlichkeit und Vertrauen sind 

gerade in der Krise von höchster Bedeu-

tung. Händler und Immobilieneigentümer 

haben beide sowohl ein Interesse an einem 

nachhaltig erfolgreichen Einzelhandel wie 

an einem funktionierenden Gebäude in ei-

ner lebendigen Stadt. Es muss daher mit-

einander an smarten und fairen Lösungen 

gearbeitet werden, wie die Nebenkosten 

gesenkt und die Miete insbesondere für die 

Schließungszeit auf mehrere Schultern ver-

teilt werden kann.
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Die Vorschläge und Ziele des Verhaltens-

kodex von ZIA und HDE haben sich dabei 

grundsätzlich als gute Richtschnur erwie-

sen, um zwischen Mietern und Vermietern 

einen geeigneten und partnerschaftlichen 

Ausgleich zu finden.

Kompetenz im Betrieb von Handelsimmo- 

bilien und ein professionelles Management 

haben sich in der Krise als Erfolgsfaktor 

erwiesen, etwa beim koordinierten Wieder- 

hochfahren der Geschäfte oder bei der Um-

setzung einheitlicher Hygienekonzepte.

Langfristig wird die Krise die bereits beste-

henden Entwicklungen und Veränderungs-

prozesse im Handel weiter beschleunigen 

und intensivieren. 

Daraus ergeben sich für die  

Handels(immobilien)branche  

mehrere Handlungsfelder:

Die Vernetzung von Online- und Offline-Ak-

tivitäten wird von den Kunden und Händ-

lern immer stärker nachgefragt werden. 

Ein omnichannel-fähiges Angebot ist kein 

Kann mehr, sondern wird zum Muss für 

den Handel. Gerade für kleinere Händler 

ohne eigene Online-Plattform wird es in 

Zukunft besonders wichtig sein, an eine 

größere, partnerschaftlich ausgerichtete 

Plattform angeschlossen zu sein und die 

eigenen Geschäfte auch als Lager für eine 

Auslieferung aus dem Store zu nutzen.

Die Planung und Umsetzung kluger stra-

tegischer Konzepte zur Weiterentwicklung 

von Handelsstandorten wird noch wichti-

ger. Dazu gehören die Diversifizierung des 

Branchenmixes mit ergänzenden Angebo-

ten aus dem Gastronomie- und Entertain-

ment-Bereich, aber auch die Erweiterung 

und Kombination bestehender Handels-

standorte um zusätzliche Nutzungsformen 

wie Hotels, Wohnen oder Büros, um sich 

gegenseitig zu stärken und aufzuwerten – 

Stichwort „Placemaking“.

Die Forderungen nach einer höheren Flexi-

bilität von Mietverträgen, mit kürzeren oder 

flexibleren Laufzeiten und einer stärkeren 

Ausrichtung am Umsatz, werden weiter 

zunehmen. Aber es kann auch hier keine 

einseitigen, sondern nur partnerschaftliche 

Lösungen geben. Forderungen nach hohen 

Baukostenzuschüssen kombiniert mit einer 

reinen Umsatzmiete und kurzfristigen Kün-

digungsrechten werden nachhaltig nicht 

durchsetzbar sein und gefährden die Quali-

tät genau der Standorte, die der Einzelhan-

del auch in Zukunft braucht.

Einzelhändler und Immobilieneigentümer 

müssen sehr grundlegend verstehen, dass 

für ein langwieriges Feilschen um Vertrags-

details schlicht keine Zeit mehr ist. Beide 

brauchen alle Energie, um im Wettbewerb 

mit einem kapitalkräftigen Quasimonopo-

listen die Kunden auch in Zukunft zu be-

geistern und zu überzeugen. Manch heute 

insolventes Unternehmen hat in den letzten 

Jahren zu viel Geld in Juristen und zu wenig 

Geld in Zukunftsideen investiert.

Langfristig setzt sich Qualität durch – das 

gilt für Handelskonzepte ebenso wie für 

Betreiber und Handelsstandorte. Gerade 

bei den Standorten werden sich attraktive 

Lagen, große innerstädtische Objekte und 

Standorte mit Nahversorgungs-Charakter 

auch zukünftig gut schlagen und voraus-

sichtlich nur wenig Schwierigkeiten in der 

Nachvermietung haben. Weniger attraktive 

Standorte und Lagen werden hingegen kei-

ne Zukunft haben.

Und nicht zuletzt müssen wir in der gesam-

ten Branche den Weg aus der Krise dafür 

nutzen, mehr und stärker auf Nachhaltigkeit 

und Klimaschutz zu setzen. Neben der Di-

gitalisierung ist und bleibt der Klimaschutz 

das große Zukunftsthema – und wir kön-

nen hier gemeinsam einen großen Beitrag 

leisten. Gerade hier kommt es aber auch 

auf intelligente Lösungen und ein partner-

schaftliches Miteinander von Mietern, Ei-

gentümern und dem Staat an. Solange der 

Betrieb einer Solaranlage auf dem Dach 

dazu führt, dass die Mieteinnahmen aus 

dem Gebäude gewerbesteuerpflichtig wer-

den und solange der Eigentümer investiert, 

aber der Mieter die Nebenkosten spart, 

wird viel Potenzial ungenutzt bleiben. Hier 

wäre es zudem sinnvoll, die geplanten na-

tionalen und europäischen Konjunkturpro-

gramme mit Maßnahmen zum Klimaschutz 

zu verknüpfen und dabei die Belange der 

Immobilienwirtschaft zu berücksichtigen.

Ich weiß, dass es sehr viele kluge Köpfe 

im Einzelhandel, in der Immobilienbranche 

und in der Politik gibt. Und dass der ZIA 

es versteht, diese Köpfe zusammenzubrin-

gen, um gemeinsam Wege aus der Krise 

zu finden. Daher bin ich bei aller aktuellen 

Sorge optimistisch, dass es uns gelingt, 

auch diese Krise hinter uns zu lassen und 

mit neuen Ideen und Ansätzen die Zukunft 

des Einzelhandels erfolgreich zu gestalten. 

Packen wir es an! 

Alexander Otto ist Vorsitzender  

der Geschäftsführung (CEO) der ECE  

Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG.
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S t ad t b i l d  und  A l l t ag s l eb en  we rd en  s e i t  j e he r  üb e r r agend  vom  H and e l  und  von  d en  I mmo b i l i e n 

gep r äg t .  I n  d e r  j ünge ren  Ve rgangenhe i t  e r l e b en  w i r  j e d o ch  e i nen  g r o ß en  Wand e l  im  K und enve r- 

ha l t en  und  im  A us sehen  d e r  S t äd t e ,  i n  d e r  S p re i z ung  z w i s chen  S t ad t  und  L and  s ow i e  z w i s chen 

O b e r-  und  M i t t e l z en t r en .  D i e  B esu che r z ah l en  s i n ken  s e i t  J ah ren  kon t i nu i e r l i c h .

Josef Sanktjohanser

In einer symbiotischen Partnerschaft 

Handel und Immobilienwirtschaft 

Die neue „Customer Journey“ mit der 

Nutzung digitaler Endgeräte bis hin zum 

Zahlungsvorgang an der Ladentheke oder 

zu Hause ist Ursache für diese Frequenz-

rückgänge. Der Kunde kauft zunehmend 

hybrid ein und löst damit fundamentale Ver-

änderungen bei den etablierten Vertriebs-

formen aus. Die neuen Geschäftsmodelle 

der Pure Player und Multichannel-Händler 

stellen neue Anforderungen an die Han- 

delsimmobilien und die öffentliche Infra-

struktur, die diese umgibt.

Wandel im Handel ist jedoch grundsätzlich 

nicht neu. Zu allen Zeiten gab es eine Dyna-

mik der Betriebsformen mit all ihren Auswir-

kungen auf die Handelsimmobilien. Jedoch 

gab es zu keiner Zeit eine solch tiefgreifen-

de und dynamische Zäsur, im Wesentlichen 

ausgelöst durch die Digitalisierung. 

Diese ohnehin größte gegenwärtige He- 

rausforderung wird durch die Corona-Krise 

in eine neue Dimension katapultiert, deren 

Tragweite die Immobilien- und Handels-

branche vor völlig neue Fragen stellt. Die 

Krise hat die klassischen Handelsunterneh-

men in einer Zeit der Metamorphose mit 

Neupositionierungen und kapitalintensiven 

Umstrukturierungen völlig unerwartet er-

wischt. So hätte niemand zu Beginn des 

Jahres gedacht, dass die Frage, ob eine 

Pandemie eine Störung der Geschäfts-

grundlage nach § 313 BGB darstellt und 

der Gesetzgeber hier zur weiteren Klärung 

angehalten ist, einen solch hohen Stellen-

wert erreichen würde.

Der Lockdown mit in der Regel Umsatz-

ausfällen von 100 Prozent über mehrere 

Wochen im Non-Food-Handel hat auch 

die Mietparteien unter Druck gesetzt. Die 

Umsatzverluste beliefen sich allein im April 

2020 im Einzelhandel mit Bekleidung als 

prägende innerstädtische Branche auf 75 

Prozent. Warenhäuser mussten einen Um-

satzrückgang von 40 Prozent verkraften. 

Diese alarmierenden Zahlen korrespondie-

ren mit den weit unterdurchschnittlichen 

Besucherzahlen in den Innenstädten.

Auch wenn sich die Frequenzen nach dem 

Lockdown erholt haben, sind wir weit von 

den Vorjahreszahlen entfernt. Auch in den 

Wochen nach dem Lockdown stellen wir 

fest, dass der Anstieg der Frequenzen nicht 

kontinuierlich verläuft. Düstere Prognosen 

sagen voraus, dass sich die Bürger tem-

porär von ihren Innenstädten und somit von 

den Versorgungs- und Identifikationskernen 

entfremdet haben. Und wegen der hinzuge-

wonnenen Erfahrung über die bequemeren 

Online-Zielkäufe wird das alte Niveau nie 

wieder erreicht werden können. Sollen die 

Schäden für die Innenstadtqualität und die 

wirtschaftlichen Folgen von Händlern und 

Immobilienbesitzern wirksam eingedämmt 

werden, ist konzertiertes und konzeptio-

nelles Handeln der wichtigsten Akteure aus 

Wirtschaft und Politik oberstes Gebot.

Aus unserer Sicht ist der mit dem ZIA ge-

meinsam entwickelte und beschlossene 

„Verhaltenskodex des Handels und der Im-

mobilienwirtschaft“ ein bedeutender Schritt 

in diese Richtung und ein wichtiges Signal 
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in Richtung Politik. Inhaltlich stellen die 

Regelungen zur „Mietreduzierung von 50 

Prozent für den Schließungszeitraum und 

einem geringeren Wert für die folgenden 

drei Monate als Richtschnur“ einen guten 

und sachgerechten Kompromiss für beide 

Seiten dar. Die Verhandlungspartner doku-

mentieren damit wechselseitiges Verständ-

nis und ihre Bereitschaft, sich über den Ver-

handlungsweg auf eine Lastenteilung des 

krisenbedingten unverschuldeten Verlustes 

angemessen zu einigen. Politisch betrach-

tet ist der Verhaltenskodex ein nicht zu un-

terschätzender Beweis für die kollektive Ge-

staltungsfähigkeit im Interessenausgleich 

zwischen starken Wirtschaftsakteuren. Per-

sönlich bin ich vom Inhalt überzeugt, jedoch 

mehr noch bin ich beeindruckt vom Zustan-

dekommen des Kodex und entsprechend 

proklamiere ich das Ergebnis nach innen 

gegenüber den betroffenen Unternehmen 

beider Branchen und nach außen gegen-

über den politischen Entscheidungsträgern 

als großen Erfolg – auch wenn es erst der 

Anfang ist! Ergänzend streben wir nach wie 

vor eine Klarstellung durch den Gesetzge-

ber an, damit bei zukünftigen Pandemien 

mit behördlich verfügten Schließungen 

Rechtssicherheit über eine angemessene 

Risikoverteilung besteht.

Für die Immobilienseite beschreibt der 

Bundesverband der Immobilien-Invest-

ment-Sachverständigen e. V. (BIIS) treffend, 

dass der Fokus auf dem Erhalt der Vermie-

tungsquote liegen muss, da der Mieter, den 

man verliert, auch in drei Monaten nicht so 

leicht zu ersetzen ist.

Für den Handel und seine Beschäftigten 

geht es vielfach um nackte Existenzsiche-

rung. Aus internen Umfragen unserer Ver-

bandsorganisation wissen wir, dass jedes 

dritte Non-Food Handelsunternehmen seine 

Existenz als „massiv bedroht“ einschätzt. 

Insbesondere die Geschäftsschließungen 

bundesweit agierender Filialunternehmen 

und die Notlagen von Kauf- und Waren-

häusern werden ihre Spuren in den Städten 

hinterlassen, da die Aufgabe eines Unter-

nehmens gleich in über hundert Städten ei-

nen Leerstand bedeuten kann. Die aktuelle 

Konzentration von zeitgleich auftretenden 

Leerständen beschleunigt jedoch massiv 

den strukturellen Leerstand, der weitere, 

sogenannte leerstandinduzierte Leerstände 

nach sich ziehen wird. Gleichzeitig ist zu 

beobachten, dass viele Unternehmen sich 

eher mit der Konsolidierung der Filialnetze 

und der Verkleinerung der Verkaufsflächen 

an den bestehenden Standorten als mit der 

Expansion bzw. Flächenerweiterung be-

schäftigen.

Für die Kommunen geht es darum, die In-

nenstädte zum begehrten „Third Place“ zu 

entwickeln. Die Gestaltung des öffentlichen 

Raums, seiner Organisation und seiner Wei-

terentwicklung sind eine vordringliche Auf-

gabe für die politisch Verantwortlichen. Die-

se Aufgabe ist nicht trivial. Sie ist ein Spagat 

zwischen dem öffentlichen Interesse einer 

intakten Infrastruktur, dem Wunsch der Bür-

ger nach Aufenthaltsqualität, den höheren 

Anforderungen der Kunden in Bezug auf die 

Gestaltung der Handelslagen und den be-

rechtigten wirtschaftlichen Interessen von 

Immobilieneigentümern und Händlern.

Die Gesellschaft braucht ein starkes politi-

sches Commitment für vitale Innenstädte. 

Gute Wirtschafts- und Strukturpläne für 

Wohnen, Kultur, Mobilität, Gastronomie, 

notwendige Versorgungseinrichtungen und 

Dienstleistungsangebote sind die wichtigs-

ten Voraussetzungen für die Investitionsbe-

reitschaft der Immobilieneigentümer und 

der Handelsunternehmen. Nur so entstehen 

eine hohe Baukultur und Ästhetik sowie ein 

vielfältiges und attraktives Warenangebot.

Handel und Immobilienwirtschaft sind und 

bleiben eine Schicksalsgemeinschaft.

Josef Sanktjohanser ist Präsident des 

Handelsverbandes Deutschland (HDE). 
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D urch  d i e  C o r ona - Pand emie  b e f i nd e t  s i ch  D eu t s ch l and  i n  e i ne r  A usnahmes i t ua t i o n ,  d i e  s i che r l i c h 

no ch  l ä nge r  anha l t en  w i r d .  Vo r  a l l em  f ü r  d i e  H o t e l l e r i e  i n  D eu t s ch l and  s t i e g  m i t  d em  S hu td ow n 

da s  R i s i k o  f ü r  I n s o l ven zen ,  K onku r s e  und  L i qu i d i t ä t s engpä s se .  W i r d  s i ch  d e r  H o t e lma r k t  h i e r v on 

e r ho l en?  We l che  L eh ren  l a s sen  s i ch  aus  d e r  C o r ona - K r i s e  z i ehen? 

Dieter Müller

Der tiefste Punkt ist überwunden 

Perspektiven der Hotellerie in der zweiten Krisenphase

2019 noch mit einem Rekordergebnis

Wir haben im Geschäftsjahr 2019 mit ei-

nem Umsatz von 562 Millionen Euro einen 

neuen Rekordgewinn von 128 Millionen 

Euro erreicht und wollten dies gerade un-

seren Aktionären und der Presse vorstellen, 

als am 16. März die Pandemie mit dem 

Shutdown die seit 19 Jahren andauernde 

Erfolgsgeschichte jäh unterbrach.

Covid-19 und Lockdown

Ab Mitte März sind dann die Umsätze um 

bis zu 95 Prozent weggebrochen. Viele 

Hotels wurden behördlich geschlossen und 

wir mussten für unsere 2.600 Mitarbeiter, 

davon 1.800 in Deutschland, Kurzarbeit 

anordnen. Parallel wurde ein striktes Cost 

Saving Programm eingeleitet. Die Hotels 

wurden nur noch mit Notfallteams besetzt, 

das Head Office komplett auf Homeoffice 

umgestellt. Das gesamte Management ging 

mit Gehaltsverzicht voran. Trotz der rechtli-

chen Unsicherheit zu § 313 BGB haben wir 

die Mieten weiter vertragsgemäß gezahlt. 

Parallel wurden mit unseren Vermietern in-

dividuelle, partnerschaftliche Lösungen ge-

sucht, was uns jedoch nicht in allen Fällen 

gelang. All diese Maßnahmen konnten den-

noch nicht verhindern, dass in der Phase 

des Lockdown von Mitte März bis Ende Mai 

rund 50 Millionen Euro an liquiden Mittel 

verbrannt wurden. 

Re-Start und Hygienekonzept

Es sind ab Juni nun wieder alle Hotels ge-

öffnet. Motel One ist bestens für den Re-

Start vorbereitet: ein neues und umfangrei-

ches Hygienekonzept, Frühstück to go oder 

Express Check-In. Nicht erst seit Corona 

sind bei Motel One strenge Sauberkeits- 

und Hygienevorschriften an der Tagesord-

nung. Die Bewertungen der Sauberkeit la-

gen vor Corona bei einem Spitzenwert von 

9,3 von 10 Punkten. Perfekte Sauberkeit 

und Hygiene auf den Zimmern, verbesser-

te Technologien zur Virenbekämpfung über 

technische Vernebelung, Desinfektion in 

den öffentlichen Bereichen und eine inten-

sive Schulung der Mitarbeiter sind Bestand-

teile des Konzeptes. Darüber hinaus haben 

wir SGS Institut Fresenius beauftragt das 

Hygienekonzept jedes Motel One zu prüfen. 

Die wieder steigenden Auslastungen un-

serer Hotels in den ersten Juniwochen und 

das Feedback der Gäste stimmen uns op-

timistisch, dass wir den tiefsten Punkt der 

Krise überwunden haben. Dennoch müs-

sen wir davon ausgehen, dass bis mindes-

tens Mitte nächsten Jahres weitere Verluste 

und Liquiditätsabflüsse zu verkraften sind. 

Wir sind dank unserer Rücklagen auch für 

diese zweite Phase der Krise gut aufgestellt 

und werden mit unserer starken Plattform 

auch die sich bietenden Wachstumschan-

cen konsequent nutzen.

Wie wird Covid-19 das Reiseverhalten 

verändern

Wir glauben nicht, dass sich die Welt nach 

Covid-19 grundsätzlich verändert. Krisen 

haben jedoch die Eigenschaft bereits vor-

handene Trends zu verstärken. In der kurz-

fristigen Betrachtung ist die Verunsicherung 

der Reisenden durch Covid-19 groß. Eine 
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Erholung wird es daher erst geben, wenn 

ein Impfstoff und Medikamente verfügbar 

sein werden. Die Tracing App könnte helfen 

eine zweite Infektionswelle zu vermeiden 

bzw. lokal einzugrenzen. 

Die von der Trump Administration betrie-

bene De-Globalisierung mit einer Abschot-

tung der Märkte wird auch den weltweiten 

Tourismus belasten. Wir glauben jedoch, 

dass es in der rückblickenden Betrachtung 

nur eine Delle im Mega-Trend des globalen 

Tourismus sein wird. 

Die Corona-Krise hat den Trend zum digita-

len, mobilen Arbeiten, Home-Office und Vi-

deo-Konferenzen explodieren lassen. Dies 

wird sowohl negative als auch positive Ein-

flüsse auf die zukünftige Nachfrage haben. 

Wir werden nach Corona in einer hybriden 

Welt leben. Video-Konferenzen werden eine 

Vielzahl von Geschäftsreisen, insbesonde-

re die Tagestrips ersetzen. Ohnehin sind 

rund zwei Drittel aller Geschäftsreisen ohne 

Übernachtung (Quelle: VDR Geschäftsrei-

seanalyse 2019). 

Der Trend zum Homeoffice oder Remote- 

Work hebt den unbedingten Zwang zum 

Wohnen in der Nähe des Arbeitsplatzes 

auf. Stellen werden zukünftig europaweit 

ausgeschrieben. Die Präsenztage in den 

Unternehmen werden zusätzliche Busi-

ness-Übernachtungen generieren. Das  

mobile Arbeiten bringt zudem eine neue  

Flexibilität und größeren Freiraum für Lei-

sure-Reisen.

Einschätzung zur weiteren  

Geschäftsentwicklung

Die Hotellerie war vor Corona eine erfolg-

reiche Branche mit guten Wachstumsper-

spektiven und wird es auch nach Corona 

sein. 

Der RevPAR Zyklus zeigte in Europa nach 

der Finanzkrise 2007 mit der sich anschlie-

ßenden Rezession eine vollständige Erho-

lung nach 54 Monaten, Deutschland bereits 

nach 24 Monaten (Quelle: STR Global). Für 

die Covid-19 Krise gehen wir für die Hotel-

lerie, ohne Messen und Großveranstaltun-

gen, zunächst von einem schmerzlichen 

Prozess mit zwei schwierigen Krisenjahren 

aus. Eine deutliche Erholung setzt erst ab 

2022, nach der Verfügbarkeit von Impf-

stoffen und Medikamenten, ein. Das Vor- 

Corona-Niveau könnte dann Ende 2023 

wieder erreicht werden und danach soll-

te sich die Erfolgsgeschichte der Branche 

fortschreiben lassen. 

Welche Lehren lassen sich aus der 

Corona-Krise ziehen

Das Gesundheitswesen muss auf eine Pan-

demie insgesamt besser vorbereitet sein. 

Die Digitalisierung sollte zukünftig helfen 

die Infektionsherde frühzeitiger zu erkennen 

und nachzuverfolgen, um sie mit lokalen 

Quarantäne Maßnahmen zu bekämpfen. 

Bei dem Konjunktur- und Krisenbewälti-

gungspaket der Bundesregierung gibt es 

mit den Instrumenten des Kurzarbeitergel-

des und die KfW/LfA Darlehen wichtige und 

bewährte Säulen der Stabilisierung. 

Von der temporären Reduzierung der Mehr-

wertsteuer wird die Branche nur wenig 

partizipieren, da sie in eine Phase von nur 

geringen Umsatzerwartungen fällt.

Versäumnisse oder Fehleinschätzungen 

sind aus meiner Sicht das zu kurz ge-

griffene Corona-Gesetz hinsichtlich des 

Miet-Moratoriums, die Begrenzung der 

Überbrückungshilfen auf Unternehmen mit 

nur bis zu 249 Mitarbeitern sowie der Cap 

der steuerlichen Verlustrückträge auf max.  

5 Millionen Euro. Hier wäre im Hinblick 

auf § 313 BGB eine faire Verteilung der  

Lasten wichtig gewesen. Die Begrenzungen 

werden der Struktur der Branche und der 

Dimension der Krise nicht gerecht. 

Krise als Chance für Europa 

Insgesamt bin ich jedoch optimistisch, dass 

Deutschland gut aus der Krise kommt. 

Weiter habe ich die Hoffnung, dass Europa 

über die gemeinsamen Anstrengungen zur 

Konjunkturbelebung wieder enger zusam-

menwächst. Die Krise ist auch die Chance 

das einzigartige Friedensprojekt auf eine 

neue Ebene zu heben und mit einem star-

ken Europa ein verbindendes Element zwi-

schen den polarisierenden Weltmächten 

USA und China zu schaffen. 

Dieter Müller ist CEO und Founder  

von Motel One.
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Diese Erkenntnis war die Geburtsstunde 

der contact tracing ‚Stop-Corona-App‘. 

Gleiches galt für die Steuerung der Inten-

sivkapazitäten in Krankenhäusern. Vor dem 

Hintergrund der fürchterlichen Situation in 

Norditalien galt es, alle verfügbaren Inten-

sivkapazitäten zu mobilisieren. Zu deren 

zielgenauen Steuerung, bedurfte es eines 

kontinuierlichen Überblicks. So entstand 

das „Register der Intensivbettenkapazitä-

ten“ (kurz: „DIVI-Register“). Damit wurde 

in der Krise geschaffen, was sich die Ret-

tungs- und Intensivmediziner seit langer 

Zeit gewünscht hatten: ein bundesweites, 

belastbares und aktuelles Dashboard zur 

Kapazität von Intensiv- bzw. Beatmungsbet-

ten anhand einiger weniger standardisierter 

Parameter. Und natürlich ging es auch da-

rum Menschen mit ihren Erkrankungen zu 

betreuen, ohne sie einem Infektionsrisiko 

auszusetzen. In der Konsequenz entwickel-

te sich die Video-Sprechstunde bei vielen 

medizinischen Interaktionen zwischen Arzt 

und Patient zum neuen Standard. 

Innovative und unkonventionelle Lösungen 

waren und bleiben bei der Bewältigung der 

Krise gefragt. Bei der raschen, im interna-

tionalen Vergleich durchaus erfolgreichen 

Umsetzung konnte auf viele in den ver-

gangenen drei Jahren erarbeitete regula-

torische und technologische Grundlagen 

aufgebaut werden. 

Regulatorische Grundlagen erst vor 

kurzem gelegt

Nach Jahren der Trägheit hatte es sich die 

neue politische Leitung des Bundesminis-

teriums für Gesundheit seit Beginn der Le-

gislatur zur zentralen Aufgabe gemacht, die 

regulatorischen Grundlagen für die Digitali-

sierung der Medizin in Deutschland zu erar-

beiten. Mit über 20 gesetzlichen Initiativen 

wurde ein neuer Rahmen für die Anwen-

dung digitaler Technologien in der Medizin 

mit dem Ziel geschaffen, die gesundheit-

liche Versorgung der Menschen sicherer, 

besser und effizienter zu gestalten. Parallel 

dazu hat eine ausgesprochen agile und in-

novative digitale Tech-Szene in Deutsch-

land das Gesundheitswesen als lohnendes 

Geschäftsfeld erkannt. In der Konsequenz 

hat die Digitalisierung nunmehr auch die 

Gesundheitsbranche erfasst, und das mit 

einer bislang unbekannten Dynamik. Ge-

wissermaßen über Nacht ist ‚digital‘ zum 

Synonym von ‚innovativ‘ geworden. Egal, 

ob Pflegenotstand, Hygieneprobleme oder 

eine bessere, weil präzisere Behandlung 

von Tumorerkrankungen; die Digitalisierung 

scheint allgegenwärtig.

Begonnen hat diese Entwicklung, die in 

der Breite auch von Standesorganisationen 

wie z.B. der Bundesärztekammer getragen 

wird, mit dem Wegfall des Fernbehand-

lungsverbots im Mai 2017. Viele der in 

der Konsequenz entwickelten Telemedi-

zin-Plattformen wurden im Laufe des ver-

gangenen Jahres zertifiziert und standen 

somit mit Beginn der Pandemie als Basis 

für Video-Sprechstunden, Bots und Apps 

unmittelbar zur Verfügung. Sie ermöglichen 

Die Stunde der digitalen Gesundheit 

D ie  C o r ona - Pand emie  ha t  unse r  G esundhe i t s s y s t em  vo r  b i s l a ng  ungeahn t e  H e r aus f o r d e r ung  

ge s t e l l t .  M i t  wen i g  Vo r wa r nung  ga l t  e s ,  Vo r keh r ungen  f ü r  d i e  Ve r s o r gung  v i e l e r  i n f i z i e r t e r  

M ens chen  zu  t r e f f en .  S o  wa ren  d i e  G esundhe i t s äm te r  m i t  d e r  N achve r f o l gung  von  I n f e k t i o ns -

ke t t en  unm i t t e l b a r  ge f o r d e r t .  S chne l l  w u rd e  k l a r,  d a s s  d i e s e  A r b e i t  o hne  d i g i t a l e  U n t e r s t ü t z ung 

k aum  mö g l i ch  s e i n  w ü rd e . 

Prof. Dr. med. Jörg F. Debatin

Die Stunde der digitalen Gesundheit  

Wie die Corona-Pandemie zum Booster der Digitalen Medizin wird
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Datenaustausch und Kommunikation ohne 

menschliches Zusammentreffen. Ihr Ein-

satz hat das Infektionskurve ganz maßgeb-

lich abgeflacht und auf diese Weise auch 

zum Schutz des medizinischen Personals 

beigetragen.

Zentrale Grundlage für die digitale Ge-

sundheitsversorgung ist die Einführung der 

elektronischen Patientenakte (ePA) zum  

1. Januar 2021. Sämtliche Gesundheitsin-

formationen werden standardisiert, daten- 

sicher und zugreifbar für alle Healthcare- 

Professionals zusammengefasst, sofern der 

Patient dies wünscht. Cloud-basiert wird es 

möglich, digitale Gesundheitsdaten mit ho-

her Qualität und maximalem Schutz, daten-

schutzkonform, zu vertretbaren Kosten in 

die Breite der Versorgung zu bringen. Aus 

den vielen, unsicheren und ineffizienten 

Einzellösungen, entwickelt sich eine zent-

rale Struktur, mit einem viel höheren Grad 

an Cybersecurity und Effizienz. Mit der  

anstehenden ersten Zulassung einer ‚App 

auf Rezept‘, sowie der Einführung des  

E-Rezepts und weiteren digitalen Innovatio-

nen im kommenden Jahr, verfügt Deutsch-

land inzwischen über gute Voraussetzungen 

auch international zum digitalen Vorreiter  

zu werden. 

Corona macht den Nutzen digitaler 

Unterstützung erlebbar 

Mit der Corona-Pandemie erlebt Deutsch-

land die Stunde der digitalen Gesundheit. 

Neu ist, dass der Nutzen digitaler An-

wendungen für Patienten, Ärzte und auch 

Pflegende erstmals erlebbar wurde. Der 

Nutzen bezogen auf einem Mehr an Si-

cherheit, Qualität und Bequemlichkeit wird 

gegen mögliche Gefahren abgewogen. Vi-

renschutz und Datenschutz werden nun im 

Zusammenhang diskutiert.

Um rasch und unkompliziert in der Krise zu 

helfen und damit insbesondere Risiko-Pa-

tienten vor unnötigen Risiken zu schützen, 

stellen viele Unternehmen und Start-ups 

ihre Plattformen, Tools und Apps immer 

noch kostenlos zur Verfügung. Zwei Bei-

spiele von vielen: Das Berliner Start-up Kin- 

derheldin gibt wegen Corona verunsicher-

ten Eltern und Schwangeren Orientierung 

und informiert über Schutzmaßnahmen. 
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Und über die App Keleya können digitale 

Geburtsvorbereitungskurse wahrgenom-

men werden. Patienten sollten auch wei-

terhin nur in medizinisch dringenden Fällen 

Arztpraxen und Krankenhäuser aufsuchen. 

Daher hatten Kassenärztliche Bundesver- 

einigung (KBV) und GKV-Spitzenverband 

die Begrenzungsregelungen bei den Video- 

sprechstunden aufgehoben – eine Maß-

nahme, deren Fortsetzung aufgrund der 

Zustimmungsraten aktuell diskutiert wird. 

Die Konsultation per Video als Ergänzung 

zum persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt 

ist wertvoll, nicht nur aber vor allem wäh-

rend einer Pandemie. Digitale Physiothe-

rapieanwendungen wie Kaia oder virtuelle 

Terminplattformen wie Physioflix verzeich-

nen eine Rekordnachfrage. Plötzlich ging 

und geht vieles, was wenige Wochen zuvor 

noch undenkbar schien! Die neue „digitale“ 

Normalität wird die Zukunft prägen, weil sie 

die Gesundheitsversorgung sicherer, bes-

ser und bequemer macht. Diese positiven 

Erfahrungen werden Patienten und Ärzte 

auch nach der Pandemie nicht missen wol-

len. So ist es nicht verwunderlich, dass eine 

große Mehrheit befragter Ärzte das Kon-

zept der Videosprechstunden nicht nur auf 

derzeitigem Niveau erhalten, sondern noch 

ausbauen will. 

Digitalisierung: nützlich auch  

für die Pflege

Die Corona-Pandemie hat nochmal ein 

Schlaglicht auf bestehende Digitalisie-

rungs-Defizite insbesondere in der häus-

lichen Pflege (Pflegedienste) geworfen. In 

der Konsequenz werden nun Pflege- und 

Leistungsdokumentation digitalisiert und 

Pflegekräfte damit in die Lage versetzt auf 

medizinische Daten ihrer Patienten, sofern 

vom Patienten gewünscht, in vollem Um-

fang zuzugreifen.

Viel Skepsis in Sachen Digitalisierung der 

Pflege resultierte bisher aus dem Missver-

ständnis, dass „Digitalisierung“ gleichbe-

deutend mit der Verdrängung menschlicher 

Pflegezuwendung durch z.B. Pflegeroboter 

sei. Genau das Gegenteil ist der Fall. Digi-

talisierte Pflege steht zunächst für digitale 

Dokumentation und Kommunikation – der 

Kern ist und bleibt die Pflege von Mensch 

zu Mensch. Digitale Technologien werden 

diese Kernleistung unterstützen: Wenn 

Routineaufgaben, interne Kommunikation 

oder Dokumentation digitalisiert ablaufen, 

können sich Pflegende auf das Zwischen-

menschliche konzentrieren. Das zeigen 

auch Weiterbildungs-Plattformen für Pfle-

gende und Angehörige, die Vorhaben der 

Konzertierten Aktion Pflege oder auch die 

Programmsäule „Pflege digital“ des Deut-

schen Pflegetags.

Vom Smart Home zum Healthy Home

Die Möglichkeiten smarter Sensorik hat in 

den letzten Jahren die Immobilienbranche 

erfasst. Das ‚Smart Home‘ ist vielerorts 

vom Klischee in Realität überführt worden. 

Sensorik wird auch zunehmend eingesetzt, 

um medizinisch relevante Daten zu erfas-

sen. Das gilt für Vitalparameter wie Herz-

frequenz, Blutdruck oder Ausscheidungen 

ebenso wie die Erfassung von Bewegungs-

abläufen bei Parkinson- oder anderen 

sturz-gefährdeten Patienten. Durch die 

digitale Verbindung und intelligente Aus-

wertung dieser Daten und deren Koppelung 

an robotergestützte Home Assist Devices 

werden erkrankte Menschen in ihrem 

häuslichen Umfeld aktiv und präventiv un-

terstützt. Mit zunehmender Digitalisierung 

der Gesundheitsversorgung wird auch die-

ser Trend hin zum ‚Ambient Assisted Living‘ 

eine erhebliche Verstärkung erfahren. Vo-

rausschauende Immobilienunternehmen 

sollten sich deshalb intensiver mit diesen 

Technologien gerade vor dem Hintergrund 

einer alternden Gesellschaft aktiv ausein-

andersetzen. 

Ja, es ist die Stunde der Digitalen Medizin. 

Die Corona-Pandemie wirkt als Booster 

dieser Entwicklung. Bislang sind erst die 

Spitzen der riesigen Nutzenpotenziale di-

gitaler Gesundheitsanwendungen sichtbar 

und erlebbar geworden. Dabei sollten und 

werden wir nicht verharren.

Prof. Dr. med. Jörg F. Debatin ist  

Chairman des hih health innovation hub 

des Bundesministeriums für Gesundheit.
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D a s  S ch l ag wo r t  d e r  l e t z t en  J ah re  i s t  „ D i g i t a l i s i e r ung“.  U nd  i n  v i e l en  B r anchen  s i nd  d i e  

D i s r up t i o nen  s chon  heu t e  e r l e b b a r,  w i e  b e i s p i e l swe i s e  im  E i n ze l hand e l .  I n  d e r  L ang ze i t p f l e ge  

s i nd  z wa r  v i e l e  d i g i t a l e  S e r v i c e s ,  P r o duk t e  und  P r o ze s sun t e r s t ü t z ungen  l ä ngs t  en t w i c ke l t ,  

a b e r  b r e i t  im  M a r k t  e i nge f üh r t  s i nd  nu r  wen i ge .  D i e  s t r engen  R egu l a r i en  s ow i e  hohe  Z u l a s sungs -

hü rd en  s i nd  wesen t l i c he  G r ünd e .  I n  Ze i t en  d e r  C o r ona - Pand emie  w i r d  d eu t l i c h ,  we l che  C hanc en 

d i e  D i g i t a l i s i e r ung  ha t .  B r i ng t  d i e s e  K r i s ene r f ah r ung  nun  d en  D u r chb r u ch? 

Schon seit Jahren berichten die Medien re-

gelmäßig über die spürbaren Auswirkungen 

der Digitalisierung auf die verschiedensten 

Branchen. Ganz direkt erlebbar sind diese 

im Einzelhandel und der Bankenwelt. Gro-

ße Handelskonzerne haben nicht rechtzei-

tig umgesteuert und kämpfen gegen neue 

Wettbewerber. Auch die Banken erleben 

mit neuen branchenfremden Wettbewer-

bern, dass es bei der Digitalisierung nicht 

mit ein paar Online-Services getan ist. 

Ein Blick in die Pflege und Betreuung von 

Senioren zeigt ein sehr differenziertes Bild, 

aber grundsätzlich sind noch keine tiefer-

gehenden Disruptionen wie in den beiden 

oben genannten Branchen zu verzeichnen. 

Dies ist einerseits dem Alter der Zielgrup-

pen und andererseits der direkten, perso-

nenbezogenen Leistungserbringung ge-

schuldet, die nicht einfach durch eine App 

und ein Shop-System ersetzt werden kann. 

Und noch etwas ist entscheidend: Zahlende 

und Nutzende fallen zumindest im B2C-Be-

reich der Digitalisierung auseinander. Da 

die Pflegekassen bisher kaum digitale Pfle-

gehilfsmittel zulassen, entsteht abseits ei-

nes kleinen Selbstzahlerbereichs kaum ein 

relevanter Markt für digitale Services und 

Produkte für nutzende Endkunden. 

Digitalisierung ist mehr als Technik

Lange hat sich die Pflege gegen Digitali-

sierung gesträubt. Das Bild des die Pflege 

übernehmenden Roboters, meist mit Bil-

dern aus japanischen Pflegeheimen unter-

legt, schürte Ängste. Inzwischen hat sich 

die Einstellung geändert. Verstanden ist 

nun, dass Digitalisierung nicht die direk-

te Pflege- und Betreuungsarbeit ersetzt, 

sondern diese unterstützen und damit die 

Pflegenden und Betreuenden von vielen 

Nebentätigkeiten entlasten kann. Wie kann 

also die Digitalisierung, auch mit Blick auf 

die Mieter im Betreuten Wohnen, ihre Vor-

teile ausspielen? 

B2B – Geschäftsprozesse unterstützen

Wer das Förderprogramm zur Digitalisie-

rung in der Altenpflege in Anspruch nimmt, 

setzt auf die Digitalisierung seiner unter-

stützenden Geschäftsprozesse. Hier steht 

die digitale Prozesssteuerung im Vorder-

grund, perspektivisch auch mit Künstlicher 

Intelligenz (KI). Aus einer plattformgestütz-

ten, qualitativen Kundenanfrage kann dann 

beispielsweise direkt durch Abgleich mit 

Touren- und Einsatzplanung, Geomarke-

ting und anderen Tools eine Rückmeldung 

zur Übernahme einer Pflege oder Betreu-

ung generiert werden. Übertragen auf die 

Vermietung im Betreuten Wohnen können 

Interessenten online ein umfassendes Ser-

vice- und Betreuungspaket zusammen-

stellen und so buchen, dass Einzug und 

Dienstleistungsstart ohne viel Koordinati-

onsaufwand zeitgleich sind. Bei Home In- 

stead sind beispielsweise die Zeiten für Inte-

ressentenanfragen und deren Bearbeitung 

ermittelt worden. Der Zeitbedarf liegt bis 
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zur Vereinbarung des Servicegesprächs bei 

20 bis 30 Minuten. Alleine über direkte Ter-

mindispositionen für das Servicegespräch 

kann dieser Zeitbedarf um bis zu 50% re-

duziert werden. Zeit, die für die wichtigen 

Klärungsfragen mit anderen Interessenten 

zur Verfügung stehen, um schnelle Pflege- 

und Betreuungsübernahmen, zum Beispiel 

bei Krankenhausentlassungen, zu organi-

sieren. Aber auch die digitale Dokumenta-

tion und Abrechnung mit den Pflegekassen 

würde erhebliche Effizienzreserven heben. 

 

B2B – Unterstützung  

in der Leistungserbringung

Ein sehr plakatives Beispiel für diesen Digi-

talisierungsbereich sind Lifter in der statio-

nären Pflege. Das oben beschriebene Bild 

des Roboters, der Transfers von bettläge-

rigen Menschen eigenständig erledigt, ist 

jedem vor Augen. Aber mehr Zeitersparnis 

bringen beispielsweise Lifter, die automa-

tisch zum Zimmer des Patienten kommen, 

wenn sie dort benötigt werden. Langes Su-

chen entfällt und die Geräte können optimal 

eingesetzt werden. Oder auch Betten, die 

dekubitusgefährdete Menschen automa-

tisch umlagern sind solche Beispiele. Dabei 

geht es nicht nur um die Mechanik. Es wer-

den ebenso Daten erhoben, die den Pflege-

kräften wichtige Informationen zur Eigenbe-

wegung des Körpers geben. Je geringer die 

technische Unterstützung ausfallen muss, 

desto geringer ist die Störung in Schlaf-

phasen. Wer möchte schon regelmäßig ge-

weckt werden, nur um umgelagert zu wer-

den? Durch die Digitalisierung lassen sich 

somit wertvolle Personalkapazitäten besser 

einsetzen und die Lebensqualität von hoch 

pflegebedürftigen Menschen verbessern. 

Bei Home Instead sind erste Tests mit dem 

Einsatz von memoreBox im Betreuungspro-

zess erfolgreich verlaufen. memoreBox ist – 

vereinfacht – die Weiterentwicklung der Wii 

für den therapeutischen und aktivierenden 

Einsatz in der Pflege und Therapie. Wäh-

rend den stundenintensiven Betreuungen 

wurde anleitend und aktivierend mit den 

Betreuungskunden gespielt. Fast alle der 

elf Testkunden haben auch zwischen den 

zwei oder drei Betreuungsbesuchen in der 

Woche anschließend das Spiel genutzt. Die 

Zufriedenheit mit der Tagesgestaltung hat 

laut der Betreuungskräfte merklich zuge-

nommen. Interessanterweise haben die 

Kunden deutlich weniger Betreuungsein-

sätze wegen anderer Verpflichtungen ab-

gesagt als außerhalb der Testphase. Dies 

würde, sollten sich in weiteren Test diese 

Daten verfestigen, bedeuten, dass es damit 

auch Indikatoren zur Zufriedenheitsmes-

sung mit der Form der spielerisch-aktivie-

renden Digitalisierung (Care Gamification) 

geben kann. Auf jeden Fall hat es keine 

Substitution von direkten Betreuungsleis-

tungen durch memoreBox gegeben. 

B2B – Digitale Geschäftsmodelle

Die große Chance des B2B-Bereichs in der 

Digitalisierung sind tragfähige Geschäfts-

modelle für die Entwickler und Anbieter, 

sofern Effizienzgewinne nicht direkt wieder 

bei den Pflegesatzverhandlungen durch 

die Pflegekassen „einkassiert“ werden. 

Notwendig sind somit nicht umfangreiche 

Modellprojekte, sondern unternehmerische 

Gestaltungsmöglichkeiten, die den Pflege-

anbietern ermöglichen, die Chancen aus der 

Digitalisierung auch wirtschaftlich nutzen zu 

können. Das kommt dann auch den pflege-

bedürftigen Menschen direkt zugute. Im Be-

treuten Wohnen können Geschäftsmodelle 

auch über die Zusammenarbeit mit den 

Investoren aufgebaut werden, beispielswei-

se zur Integration von digitalen Tools in der 

Wohnung, die über die Miete bzw. Betreu-

ungspauschale finanziert werden. 

B2C – Den Endkunden erreichen

Tragfähige Geschäftsmodelle für den 

B2C-Bereich sind auf den ersten Blick 

Mangelware, zumindest wenn es um die 

in der Pflegebranche vielfach entwickelten 

und vorgestellten Tools geht. Versuche von 

Home Instead, 50 komplette Sensorpake-

te zu verschenken, um Erfahrungen mit 

solchen Services in der Häuslichkeit zu 

sammeln, sind trotz intensiver Vertriebs-

aktivitäten und zahlreicher Kundenbesu-

che komplett gescheitert. Die Bereitschaft 

Geld für Technik auszugeben, oder auch 

geschenkt zu bekommen, die primär nicht 

als Komfort sondern als moderner Not-
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fallknopf vermarktet wird, ist gering. Denn 

die geschilderten Notfälle will der Kunde ja 

gerade nicht erleben. Das kann man von 

den Verkaufsargumenten bei Lebensversi-

cherungen lernen: Verkauft wird die Mög-

lichkeit, sich Wünsche im Alter zu erfüllen. 

Die Todesfallabsicherung als solche ist ein 

Nebenargument. 

Wahrscheinlich setzen mehr Senioren in-

zwischen Alexa und Siri als digitale Helfer 

ein, als sich das manches Start-ups für 

Pflege vorstellen mag. Und auch der Sturz-

sensor in der Smartwatch ist kein Stigma 

des Alterns. Die Watch zeigt: Ich bin mo-

dern und gehöre dazu. Welcher rote Knopf 

des Hausnotrufes schafft dieses Bild? Für 

die Anbieter digitaler Services wird daher 

entscheidend werden, die Funktionsoptio-

nen der Devices großer Player zu nutzen, 

statt auf eigene Hardwareentwicklungen zu 

setzen. 

Daher muss bei Pflegehilfsmitteln dringend 

umgesteuert werden. Die Pflegekassen 

müssen insbesondere auch solche digita-

len Produkte und Anwendungen, die auf 

den digitalen Devices der großen Anbieter 

basieren, als Pflegehilfsmittel zulassen und 

(teil-)refinanzieren. Auch wenn, oder gera-

de, weil die geforderten Sicherheitsfunkti-

onen auch eine Alltagsfunktion haben. Die 

Services werden durch die Nutzung vor-

handener Endgeräte deutlich preiswerter 

und es kommt zu einem Skaleneffekt bei 

den aufgeschalteten Services, was auch 

die laufenden Kosten und damit die End-

preise reduzieren wird. Denkbar sind dann 

Zuschussmodelle der Pflegeversicherung, 

die einhergehen mit Eigenbeiträgen der 

Nutzer, je nach Umfang der in Anspruch 

genommenen digitalen Care-Services. Die-

se Marktdurchdringung reduziert letztend-

lich die Folgekosten von Verletzungen oder 

sich verschlechternder Pflegesituationen. 

Ein „Abfallprodukt“ können die über die 

Nutzung gewonnenen Daten sein. Über Da-

tenspenden können neue Erkenntnisse für 

die Medizin und Pflege gewonnen werden. 

Gemischte Geschäftsmodelle im 

Betreuten Wohnen

Für das Betreute Wohnen sind gemischte 

digitale Geschäftsmodelle gestaltbar. So 

kann beispielsweise der Investor in einem 

Neubau zahlreiche digitale Tools mit ein-

bauen und dazugehörige Serviceverträge 

mit Dienstleistern abschließen. Durch die 

Rahmenvereinbarungen können günstigere 

Preise erzielt werden. Refinanziert werden 

können die investiven Aufwände beispiels-

weise durch die Miete und die Services 

über die Betreuungspauschale. Am Bei-

spiel von Memory Lane, einem Angebot von 

Home Instead Niederlande, das jetzt auch in 

Deutschland getestet wird, wird dies deut-

lich. Der Vermieter stellt dem Mieter das 

eigentliche Gerät zur Verfügung. Die Grund-

services, wie Betreuungs-Call, Notruffunk-

tion, Kommunikations- und Dokumentati-

onstools für Pflege- und Betreuungskräfte 

sowie Angehörige, Streamingdienste etc. 

werden über eine Monatspauschale ab-

gerechnet. Weitere Zusatzfunktionen sind 

zubuchbar. Denkbar sind auch teilsubven-

tionierte Preismodelle. Werden bestimmte 

Pflege-, Betreuungs- und Serviceumfänge 

monatlich fix gebucht, wird die Anwendung 

(ggf. sogar mit Endgerät) zu deutlich güns-

tigeren Preisen oder sogar kostenfrei zur 

Verfügung gestellt. 

Hoffnung: Corona ist der Katalysator 

für die Digitalisierung

In der Corona-Krise zeigte sich, dass die 

analogen Strukturen und Prozesse der Pfle-

ge und Betreuung schnell an die Grenzen 

kamen. Die analogen bürokratischen An-

forderungen funktionierten plötzlich nicht 

mehr. So wurde kurzfristig auf die Unter-

schrift des Kunden auf dem Leistungsnach-

weis verzichtet. Beratungen und teilweise 

auch pflegerische Betreuungen konnten 

telefonisch durchgeführt und abgerechnet 

werden. Dies sind nur einige wenige Bei-

spiele, wie zahlreiche bürokratische Rege-

lungen temporär wegfielen. Da die digitalen 

Assistenzsysteme fehlten und noch immer 

fehlen, waren diese ersten virtuellen Schrit-

te dann auch nicht zufriedenstellend, eher 

stolpernd und unsicher. Aber Familien, die 

untereinander via WhatsApp, Zoom und 

Skype auch bildhaften Kontakt hatten, wer-

den nach mehrwöchigen Erfahrungen nicht 

mehr ganz darauf verzichten wollen. Es wird 

beispielsweise zu einem Mix von persönli-

chen und digitalen Treffen kommen. Die 

Vorteile der analogen und digitalen Welten 

werden auch im Endkundengeschäft ge-

nutzt werden. Aber auch beim Gesetzgeber 

und den Pflegekassen besteht die Hoff-

nung, die Erfahrungen aus der Corona-Zeit 

nun zu nutzen und digitale Assistenzsyste-

me und Services in die Regelfinanzierung 

aufzunehmen. Allerdings werden reine 

Kommunikationssysteme kaum verkauft 

werden, denn wer die kostenfreien Ange-

bote genutzt hat, wird kaum bereit sein, 

dafür monatlich Geld zu bezahlen. Wir müs-

sen also einen echten, kundenbezogenen 

Mehrwert für den Alltag entwickeln.

Wird dies so kommen, hat die Pandemie 

zumindest für die Pflege und Betreuung 

älterer Menschen einen digitalen Schub ge-

bracht und die Einsamkeit durch Kontakt-

verbot hätte sich auf mittlere Sicht dann 

noch „gelohnt“. 

Thomas Eisenreich ist Vice President of 

Business Development der Home Instead 

GmbH & Co. KG.
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1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Einem guten Start in das Jahr 2020 zum Trotz wurde die deutsche 

Volkswirtschaft durch die Corona-Pandemie und die seit Mitte 

März erfolgten Einschränkungen zur Eindämmung der Infektionen 

stark beeinträchtigt und in die tiefste Rezession seit dem Zwei-

ten Weltkrieg geführt. Einzelne Branchen wie das Hotel- und 

Gastgewerbe oder der Einzelhandel sind erheblich von der Pande-

mie betroffen. Die Baubranche zeigt sich dagegen relativ robust. 

Die Auftragsbestände waren groß, Nachfragerückgänge wurden 

kaum verzeichnet und im Bau befindliche Projekte wurden trotz 

Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen fortgesetzt.

Vorausblickend ist mit einer gesamtwirtschaftlichen Erholung zu 

rechnen. Die Konjunktur wird durch stufenweise Lockerungen 

sowie geld- und fiskalpolitische Impulse stimuliert. Erneute wirt-

schaftliche Verwerfungen infolge von wiederholten Lockdowns, 

die sich durch lokal erhöhte Infektionszahlen begründen, sind aber 

nicht ausgeschlossen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sagt eine Schrumpfung 

um 6,5% im Gesamtjahr 2020 voraus, rechnet aber mit einem 

Wachstum von 4,9% im kommenden Jahr 2021. Einem V-förmi-

gen Konjunkturverlauf folgend wird das Vorkrisenniveau wohl 

erst im Jahr 2022 wieder erreicht.

Im Gegensatz zur Finanzkrise 2008/2009 liegt die Ursache des 

Schocks nicht im Finanzsektor. Am ehesten wird die Finanzsta-

bilität durch Unternehmensinsolvenzen gefährdet. Bislang 

wurde eine Insolvenzwelle durch Liquiditätshilfen vermieden. 

Doch insbesondere Dienstleister mit geringen Reserven könnten 

zunehmend mit Liquiditäts- und Solvenzproblemen konfrontiert 

sein; Nachholeffekte sind hier gering und Überbrückungskredite 

schieben Probleme nur auf. 

Stabilität zeigt sich auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt 

aufgrund von langjährig festgeschriebenen Zinsen, hohen Lauf-

zeiten und hohen Eigenkapitalanforderungen. Dagegen sind Wirt-

schaftsimmobilien besonders anfällig für Konjunktureinbrü-

che und Unternehmensinsolvenzen. Ein anhaltender Einbruch der 

Nachfrage bei den besonders betroffenen Wirtschaftsbereichen 

kann zu erheblichen Korrekturen bei Mieten und Preisen führen. 

Beeinträchtigte oder ausbleibende Mieteinnahmen würden die 

Renditen der Investoren erheblich reduzieren – mit entsprechen-

den Auswirkungen auf Immobilienunternehmen, Banken und da-

mit auch auf die Finanzstabilität.

Im Bauhauptgewerbe könnten sich negative Auswirkungen der 

Wirtschaftskrise verzögert zeigen. Ein bevorstehender Abschwung 

in der Bauwirtschaft deutet sich anhand der Abschwächung der 

Auftragseingänge im zweiten Quartal 2020 bereits an. Mittelfris-

tig ist mit einem Einbruch der Investitionen und Bauvorhaben im 

gewerblichen und teilweise auch im öffentlichen Bau zu rechnen. 

Die Investitionszurückhaltung bei Büro-, Produktions- und 

Einzelhandelsimmobilien ist direkt auf Pandemie und Lockdown 

zurückführen. Aber auch die schwache Exportnachfrage, ein po-

tenzieller Trend zu mehr Homeoffice und die Gefahr eines zweiten 

Lockdowns belasten die Investitionsbereitschaft. 

Die schnellen politischen Reaktionen zur Bewältigung der Kri-

se konnten eine unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus in 

Deutschland – im Gegensatz zu anderen Ländern – verhindern 

56

Die Corona-Krise wird die Immobilienwirtschaft zweifelsohne verändern. Der Rat der Immobilienweisen, der seit Jahren durch 

sein Frühjahrsgutachten einen fundierten und inhaltsstarken Überblick zum Marktgeschehen und den wichtigsten Trends 

der Branche gibt, zeigt in einem gesonderten Herbstgutachten auf, wie sich die Immobilienwirtschaft in der Nachkrisenzeit 

aufstellt. Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung), 

Andreas Schulten (bulwiengesa), Michael Gerling (EHI), Prof. Dr. Harald Simons (empirica) und Carolin Wandzik (GEWOS)

untersuchen, welche Auswirkungen Corona auf die einzelnen Assetklassen hat und wie politische Handlungsmöglichkeiten 

aussehen könnten, um gestärkt aus der Krise herauszukommen. Lesen Sie hier die Kurzfassung.

Immobilienwirtschaft in und nach der Corona-Krise 
Herbstgutachten 2020 des Rates der Immobilienweisen 

Immobilienwirtschaft in und nach der Corona-KriseDIE CORONA-KRISE UND IHRE AUSWIRKUNGEN



und waren zudem hilfreich, um die wirtschaftlichen Auswirkun-

gen abzufedern. Dies umfasst neben Steuerstundungen und 

Kurzarbeit etwa die Bereitstellung von Liquidität auf Kredit- und 

Zuschussbasis als Soforthilfen für große und kleine Unterneh-

men sowie für Freiberufler. Für die Immobilienwirtschaft ist die 

gesamtwirtschaftliche Entwicklung entscheidend. Hilfreich sind 

auch die beschleunigte steuerliche Abschreibung von Investitio-

nen und die Erweiterung des Verlustrücktrags. Zudem kann die 

temporäre Senkung der Mehrwertsteuer die Realwirtschaft positiv 

beeinflussen. 

Obgleich das Kündigungsmoratorium im Mietrecht negative wirt-

schaftliche Effekte im zweiten Quartal 2020 abmildern konnte, er-

scheint eine Problemverschleppung durch diese Stundungen 

möglich. Insbesondere im Hotel- und Gastgewerbe, aber auch im 

Einzelhandel wird eine Normalisierung der Umsätze noch andau-

ern, was die Aussichten auf baldige Nachzahlungen schmälert. Im 

Insolvenzfall wären Vermieter zudem über bereits ausstehende 

Mieten erheblich belastet. Auf Mieteinnahmen angewiesene pri-

vate Vermieter und Immobilienunternehmen können noch emp-

findlich getroffen werden. Im Wohnbereich sollte zumindest das 

Wohngeld Härtefälle bei Arbeitsplatzverlust mittelfristig abfedern.

2. Büroimmobilien

Die Auswirkungen der Pandemie auf Büroimmobilien sind bislang 

gering. Die Fundamentalkennzahlen sind weiterhin positiv. 

Die Ausgangssituation vor der Krise war hervorragend: Insbeson-

dere in den Metropolen stand eine vitale Nachfrage einem limitier-

ten Angebot gegenüber. Dennoch zeigen sich Vorbehalte aufseiten 

der finanzierenden Banken für Neubauprojekte; es herrscht eine 

mediale Diskussion um den Erfolg von Homeoffice und einem ent-

sprechend geringeren Büroflächenbedarf; und auch Anbieter von 

Flexible Workspace durchlebten erste kritische Wochen. 

Im ersten Halbjahr 2020 wurden mit 1,13 Mio. m² umgesetzter 

Bürofläche lediglich 66% des Vorjahresniveaus erreicht, da An-

mietungsentscheidungen vorerst eingestellt bzw. deutlich in 

die Zukunft verschoben wurden. Aktuelle Großanmietungen aus 

dem Sommer 2020 weisen jedoch bereits auf eine gewisse Er-

holung der Marktbedingungen hin. Ob dies tatsächlich mittelfris-

tig wieder zu einem eher expansiven Büroimmobilienmarkt führt, 

hängt stark von der wirtschaftlichen Entwicklung der kommenden 

Monate und Jahre ab.

Im Gegensatz zu den stärker betroffenen prekär Beschäftigten 

und Selbstständigen wird die Mehrzahl der Bürobeschäftigten 

auch nach der Krise weiterhin in Anstellung sein. Schon in der 

Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 hat sich die Kurzar- 

beit als wirksames Mittel gegen Arbeitsplatzabbau bei den 

Angestelltenverhältnissen erwiesen. In der jetzigen Krise wirkt 

die noch weitgehendere Ausgestaltung zusätzlich absichernd.  

Ein einschneidender Nachfrageeinbruch aufgrund rückläufiger  

Beschäftigung im Bürobereich ist derzeit nicht zu erwarten.

Das Umfeld aus zum Teil staatlich stabilisierter Nachfrage auf der 

Bürobeschäftigtenseite und aus einem eher sehr moderat gegen-

über ursprünglichen Planungen reduzierten Angebot an neuen 

Büroflächen bedingt weiterhin niedrige Leerstandsraten und 

stimuliert auch die marktüblichen Büromieten. bulwiengesa geht 

daher in den A- und B-Städten von einer Seitwärtsbewegung aus.

Für die zukünftige Nachfrage ist sowohl die Anzahl an Bürobe-

schäftigten als auch der Flächenverbrauch pro Kopf relevant. Hier 

gibt es zwei gegensätzliche Entwicklungen: Zum einen steigt die 

Relevanz von Homeoffice-Regelungen in der Arbeitsorganisa-

tion, was den Verbrauch grundsätzlich reduzieren kann. Auf der 

anderen Seite werden neue Arbeitsplatzkonzepte mehr Abstand 

zwischen den Beschäftigten vorsehen, u.a. um hygienische Stan-

dards einzuhalten. Ein relevanter Anteil dieses Zusatzbedarfes 

wird aber vorerst durch eine Ausweitung der Homeoffice-Regel- 

ungen aufgefangen werden.

Erhebungen und Diskussionsbeiträge zum Homeoffice-Trend 

gehen derzeit davon aus, dass gegenüber dem durchschnittli-

chen Büroflächenbedarf von 2019 rund 10% weniger Büroflächen 

benötigt werden. Für den deutschen Büroimmobilienmarkt war 

bisher aber entscheidender, wie stark die Bürobeschäftigung zu- 

oder abnahm. In den A-Städten sank die Bürofläche pro Kopf von 

2006 bis 2019 von 27 m² auf zuletzt 25 m², gleichzeitig stieg 

die Zahl der Bürobeschäftigten um rund 2 Mio. in Deutschland. 

Diesem Effekt ist eine größere Hebelwirkung für den Immobilien-

markt zuzuschreiben als etwa Details in der branchenabhängigen 

Arbeitsorganisation.

Flexible Workspaces stehen vor großen Herausforderungen und 

zeigen Anzeichen von überdurchschnittlichen Risiken in der ak-

tuellen Rezessionsphase (so zielen Coworking Spaces auf Start-

ups und Freelancer, die von der Corona-Krise hart getroffen sind). 
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Als umsatzhemmend kann sich herausstellen, dass der Trend 

moderner Arbeitsplatzkonzepte in Richtung eines höheren Flä-

chenverbrauchs pro Arbeitsplatz gehen dürfte. Dennoch werden 

sich Flexible Workspaces nach einer Konsolidierungsphase weiter 

etablieren. 

3. Logistikimmobilien 

Logistikimmobilien werden derzeit als Krisengewinner ange-

sehen. Die Nachfrage bei Nutzern und im Investmentmarkt ist 

weiterhin hoch und hat sich während der Krise sogar noch ver-

stärkt. Das Investmentvolumen in Lager- und Logistik- sowie Un-

ternehmensimmobilien lag im ersten Halbjahr mit knapp 3,9 Mrd. 

Euro 57% über dem Vorjahreszeitraum. Der durch den Lockdown 

verstärkte Bedeutungsgewinn des Onlinehandels wirkt dabei be-

schleunigend. Ebenso erscheint eine sichere Supply Chain im Kri-

senfall wichtiger als eine kosteneffiziente Supply Chain.

Logistikimmobilien werden daher auch in den nächsten Jahren 

stabile, resiliente Investments darstellen. Getrieben durch eine 

erhöhte Nachfrage wachsen die Spitzenmieten vielerorts unverän-

dert. Zukünftig werden dabei auch mehr Ansiedlungsentscheidun-

gen zugunsten peripherer Lagen fallen. 

4. Hotelimmobilien

Der Corona-bedingte Lockdown brachte den Tourismus in 

Deutschland fast vollständig zum Erliegen. Im ersten Halbjahr 

2020 sanken die Übernachtungszahlen in Deutschland um rund 

47% zum Vorjahr (Lockdown-Monate April und Mai: -89,3% bzw. 

-74,9%). Dies betraf fast alle Beherbergungsformen gleicherma-

ßen, mit leichten Vorteilen für die Economy-Hotellerie und Feri-

enwohnungen. Die schrittweise Aufhebung der Reisebeschrän-

kungen erhöhte auch die touristische Nachfrage wieder. Im Juni 

2020 zeigte sich dennoch ein Übernachtungsminus von -41,7% 

gegenüber dem Vorjahr. Das Minus fiel dabei nicht noch höher 

aus, da insbesondere die Freizeithotellerie in den Sommermonaten 

vielerorts hohe Buchungszahlen erreichte.

Für die deutsche Hotellerie liegt der Regelbetrieb noch in weiter 

Ferne. Besonders trifft dies Hotels, die überwiegend vom Messe- 

und Kongressgeschäft leben. Selbst wenn die Normalität zeitnah 

zurückkehrt, wird der Tourismus in Deutschland frühestens 2022 

wieder das Niveau von 2019 erreichen. Mit einer Erholung ist wohl 

eher in den Jahren 2023/2024 zu rechnen, da viele touristische 

Quellmärkte weitaus stärker vom Coronavirus betroffen sind. 

Für die Hotellerie wurden einige öffentliche und private Hilfspa-

kete zur Existenzsicherung auf den Weg gebracht, u.a. Kurz-

arbeitergeld, Absenkung der Mehrwertsteuer, Lieferantenkredite 

oder Gebührenerlasse. Die von Vermietern eingeräumten Stun-

dungsmodelle und auch die staatliche Steuerstundungen sind 

angesichts der fatalen Situation insbesondere für die kettenunab-

hängigen Privathotels, jedoch kaum hilfreich, sondern verschieben 

die Probleme in die Zukunft. 

Die bestehenden staatlichen Maßnahmen werden kaum ausrei-

chen, um einer Insolvenzwelle in der Hotellerie entgegenzuwir-

ken, deren Ausmaß durch die Aussetzung der Insolvenzantrags-

pflicht verschleiert wird. Ohne massive Unterstützung werden 

sich die vergangenen Entwicklungen verstärken: Kleine mittel-

ständische Hotelbetriebe mit geringen Liquiditätsreserven und 

veralteten Konzepten werden aufgeben, der Einfluss finanzstarker 

Hotelketten zunehmen. In wirtschaftlich schwächeren, ländlichen 

Räumen würden Betriebsschließungen zu hoher Arbeitslosigkeit 

und Gewerbesteuerverlusten führen. Auch würde die öffentliche 

Funktion, die die dortigen Betriebe mit ihrer Gastronomie und ih-

ren Veranstaltungsfazilitäten erfüllen, verloren gehen. 

Erste Banken nehmen von der Hotelfinanzierung Abstand. Auch 

werden Hotelimmobilien kaum gehandelt. Im zweiten Quartal 

2020 gab es nur acht Transaktionen. Steigende Renditen bzw. 

fallende Kaufpreise sind zu erwarten. Ebenso wird das bisher 

kontinuierlich gestiegene Neubauvolumen leiden. Zukünftig wer-

den sich Investoren intensiver mit Konzept und Betreiber ausei-

nandersetzen und mehr Wert auf Drittverwendungsoptionen im 

Ankauf legen. 

Herausforderung für die Hotelbranche wird es in den kommenden 

Jahren sein, die Auswirkungen der Corona-Krise in einem struktu-

rellen Umbruch zu bewältigen. Zur Minimierung der entsprechen-

den Folgen für Arbeitsmarkt und Volkswirtschaft sind intelligente 

staatliche Unterstützungen gefragt – mit Augenmerk auf Stär-

kung und Erhalt der Attraktivität der urbanen Räume. Die Hotelle-

rie braucht Zeit und Sicherheit, existierende Hilfen sollten daher 

deutlichen verlängert werden. 

5. Pflegeimmobilien

Die Corona-Pandemie stellt Pflegeheime vor die besondere He-

rausforderung, den Schutz der überwiegend zur Risikogruppe 

gehörenden Bewohner zu gewährleisten. Als defensive und kon-
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junkturunabhängige Immobilienanlage mit nachhaltigem Cash- 

flow sind Seniorenimmobilien in der aktuell rezessiven Marktphase 

bei gleichzeitig hohen Marktliquidität auch verstärkt gefragt. So 

wurden im ersten Halbjahr 2020 auch rund 888 Mio. Euro umge-

setzt. Dieser Nachfragedruck spiegelt sich auch in den Renditen: 

Die Spitzenrenditen für Pflegeheime liegen derzeit bei rund 4,3% 

und für Betreutes Wohnen bei 3,5%. Weiter fallende Rendite sind 

aufgrund der höheren Nachfrage nach risikoaversen Anlagepro-

dukten sowie steigenden Bau- und Grundstückskosten möglich. 

6. Einzelhandelsimmobilien

Während des Corona-bedingten Lockdowns mussten rund 80% 

der gut 475.000 Einzelhandelsbetriebe in Deutschland ihre Ge-

schäfte zwangsweise schließen. Ausgenommen waren die zur 

Nahversorgung zählenden Branchen, welche unter strengen Hy-

gieneauflagen geöffnet bleiben konnten. Am 20. April wurde die 

graduelle Öffnung des Einzelhandels unter Hygieneauflagen und 

Zutrittssteuerung eingeleitet. Zunächst durften Geschäfte bis zu 

800 m² Verkaufsfläche wieder öffnen, wenige Zeit später auch 

alle größeren Geschäfte. Obwohl Mitte des Jahres eine neue Art 

der Normalität einkehrte, ist die Konsumlaune noch verhalten. 

Versorgungskäufe dominieren Lustkäufe und sind durch die Angst 

vor einer Ansteckung, finanzielle Sorgen und das fehlende Ein-

kaufserlebnis begründet. 

Dieses Verbraucherverhalten hat unmittelbare Auswirkungen auf 

die Einzelhandelsumsätze. Im stationären Einzelhandel konnte 

insbesondere der Lebensmitteleinzelhandel Umsatzsteige-

rungen erzielen. Supermärkte, Discounter und SB-Warenhäuser 

füllten die Versorgungslücke, die die geschlossenen gastronomi-

schen Einrichtungen hinterließen, und profitierten zudem von ihren 

Nonfood-Sortimenten. 

Dagegen ist der textile Einzelhandel besonders negativ be-

troffen. Das Umsatzminus lag im April sogar bei -73%; im Mai 

und Juni wurden die Vorjahreswerte um -24% bzw. -16% unter-

schritten. Nicht nur fehlen konkrete Anlässe, Impulskäufe leiden 

auch unter dem ungewohnten Einkaufserlebnis mit Abstands-  

und Hygieneregeln. Ähnliches gilt für Waren- und Kaufhäuser, die 

schon seit Jahren mit Problemen aufgrund großer Flächen und 

fehlender Profilschärfe kämpfen.

Der Trend zum Onlinehandel wurde noch einmal deutlich be-

schleunigt. Ein Wettbewerbsvorteil ergab sich für Unternehmen, 

die bereits eine Multi-Channel-Strategie verfolgt hatten. Im ersten 

Halbjahr 2020 sind die Waren des täglichen Bedarfs auch online 

am stärksten gewachsen (Umsatz +35,7%). Die Onlineumsätze 

der stationären Händler im ersten Halbjahr lagen dagegen um 

1,8% unter dem Vorjahreszeitraum. Es zeigt sich, dass das Om-

nichannel-Konzept für alle Branchen wichtiger denn je ist.  

Viele Einzelhändler mussten staatliche Hilfsmaßnahmen und 

Förderungen in Anspruch nehmen. Fast jedes vierte Handels- 

unternehmen hat einen KfW-Kredit beantragt, etwa jedes zweite 

setzte die Mietzahlung aus. Dadurch werden auch die Eigentümer 

und Center-Manager vor Probleme gestellt. Zwischen Mietern und 

Vermietern ist es seit Beginn der Krise auch intensiv zu Verhand-

lungen zur gemeinsamen Lösungssuche gekommen. Handel und 

Immobilienwirtschaft teilen das gemeinsame Ziel zukunftsfähiger 

und lebendiger Einzelhandelslagen. Die Verhandlungsparteien 

können sich an Richtlinien – u.a. vom ZIA und dem HDE – für 

gemeinsame und faire Lösungen orientieren.

Politisch beschlossen wurde auch eine temporäre Senkung 

der Mehrwertsteuer. Vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 

wird der reguläre Steuersatz von 19% auf 16% und der ermä-

ßigte Steuersatz von 7% auf 5% gesenkt. Diese Maßnahme zielt 

zwar auf das psychologisch wichtige Setzen von Kaufanreizen, ist 

jedoch nicht zielgenau und fällt für die betroffenen Branchen zu 

gering aus. Krisengewinner, wie der Onlinehandel, werden unnöti-

gerweise subventioniert.

Trotz staatlicher Unterstützung steigern die dramatischen Umsatz-

rückgänge das Insolvenzrisiko und haben Schutzschirmverfahren 

zur Folge. Ohne Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzan-

tragspflicht ist im Herbst mit einer Insolvenzwelle zu rechnen. 

Insbesondere sind solche Unternehmen betroffen, die nicht nur 

vom Lockdown berührt waren, sondern sich auch nach Wiederer-

öffnung durch ausbleibende Umsätze nicht erholen konnten. Der 

wahre Umfang der Probleme wird sich wohl nach dem Weih-

nachtsgeschäft 2020 zeigen. Entscheidend sind das Konsumver-

halten und die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland.

 

Der deutsche Investmentmarkt für Einzelhandelsimmobilien zeigte 

im ersten Halbjahr 2020 noch ein um 38% gegenüber dem Vor-

jahreszeitraum gewachsenes Transaktionsvolumen von 6,9 

Mrd. Euro. Dies ist aber auf ein starkes erstes Quartal zurückzu-

führen. Eine starke Nachfrage nach fachmarktgeprägten Objekten 
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wie Fachmarktzentren, Nahversorgungszentren und Baumärkten 

hat dazu geführt, dass die Ankaufsrenditen dieser Assetklasse für 

erstklassige Objekte weiterhin auf ihrem historischen Niedrigstand 

blieben. Fachmarkt- und nahversorgungsgeankerte Lagen mit 

passendem Einzugsgebiet werden auch in Zukunft stabil bleiben. 

Demgegenüber büßte der Markt für Shoppingcenter und High- 

Street-Objekte deutlich an Dynamik ein und die Renditen stiegen. 

Leerstände werden in den meisten Innenstädten und Shop-

pingcentern, in denen Branchen des periodischen Bedarfes do-

minieren, unvermeidbar sein. Die Vermietung im innerstädtischen 

Nonfood-Einzelhandel wird zunehmend unter Druck geraten.  

Lagen werden sich räumlich konzentrieren und von der Positio- 

nierung her weiter ausdifferenzieren. Als Entwicklungslinie für 

viele Städte könnten sich weniger, aber besser ausgelastete 

Einzelhandelsflächen ergeben, die durch passende Nutzungen 

und Angebote wie Büros, soziale Infrastruktur, persönliche Dienst-

leistungen, innerstädtische Logistik, Gastronomie, Kunst und  

Kultur sowie Wohnungen flankiert wird. Klein- und Mittelstädte 

könnten vom geänderten Mobilitätsverhalten, Homeoffice und  

hohen Wohnmieten in den Großstädten profitieren. 

Kommunen, die von Warenhausschließungen betroffenen sind, 

müssen geeignete Möglichkeiten für die Nachnutzung dieser 

wichtigen und oft in den besten Lagen befindlichen Immobilien 

erarbeiten. Die gezielte Förderung neuer Retailkonzepte durch In-

vestitionen sollte nicht ausgeschlossen werden, Genehmigungs-

verfahren für Neubau und Umbau sollten schnell und pragmatisch 

sein. Zu viel „Kosmetik“ am Bau führt zu hohen Kosten und Mieten. 

Gleichzeitig können auch nur wenige unpassende Ansiedlungen 

einen Standort nachhaltig schaden und für alle Beteiligten eine er-

hebliche Wertvernichtung bedeuten. Sowohl für vitale Innenstädte 

als auch die Versorgung der Bevölkerung ist ein vielfältiger und gut 

funktionierender Einzelhandel unabdinglich. 

7. Wohnimmobilien

Der Wohnungsmarkt zeigt sich bislang unbeeindruckt von der 

Corona-Pandemie und ihren Folgen. Die bisher vorherrschenden 

Trends der Mietentwicklung scheinen ungebrochen. Beim Woh-

nungsbau zeigt sich kein Einbruch, das Angebot wächst weiter. 

Ebenso steigen die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sowie für 

Ein- und Zweifamilienhäuser unbeeindruckt weiter an, zumal auch 

die Zinsen anhaltend niedrig sind. 

Staatliche Unterstützung wie das Kurzarbeitergeld, aber auch 

Liquiditätshilfen für Selbstständige und private Reserven kom-

pensierten bislang Einkommenseinbußen. Hierzu zählen auch der 

erleichterte Bezug von Wohngeld, die Grundsicherung mit der 

Übernahme der Kosten der Unterkunft und der vorübergehende 

Verzicht auf die Prüfung der Vermögen sowie der Angemessen-

heit der Wohnung, welche gerade Selbstständige mit starken Ein-

kommensverlusten vor dem Verlust der Wohnung bewahren 

kann. Mietrückstände sind weitestgehend ausgeblieben. Auch ein 

sprunghafter Anstieg von Zwangsversteigerungen von Privatim-

mobilien zeigt sich aktuell nicht.

Obwohl angesichts der ausbleibenden Auswirkungen der Coro-

na-Pandemie auf den Wohnungsmarkt keine weiteren Sofortmaß-

nahmen erforderlich sind, ist es für eine Entwarnung zu früh. 

Im Falle von weiteren Lockdowns und wirtschaftlichen Abwärts-

tendenzen dürften die finanziellen Reserven der Privathaushalte 

aufgezehrt sein. Die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungsange-

boten dürfte dann steigen. 

Auch wird sich der Umfang von Unternehmensschließungen und 

der damit verbundene Abbau von Arbeitsplätzen aufgrund der 

ausgesetzten Pflicht zur Insolvenzanmeldung erst im kommenden 

Jahr zeigen. Die regionale Betroffenheit wird dabei abhängig von 

der regionalen Wirtschaftsstruktur sein. Touristische Ziele, die 

vom ausländischen Städtetourismus oder von Geschäftsreisenden 

abhängig sind, können ebenso betroffen sein.

Veränderungen der Wohnlagepräferenzen sind denkbar. Die 

Erfahrungen während des Lockdowns können den Wunsch nach 

mehr Fläche, nach Wohneigentum oder nach Wohnen im Grü-

nen stärken. Das Umland der Städte, aber auch ländliche Räume 

mit entsprechender Anbindung an die wirtschaftsstarken Regi-

onen gewinnen an Bedeutung. Auch wenn sich die Entwicklun-

gen erst mittelfristig zeigen, könnten Reurbanisierungsprozesse 

abgeschwächt und umgekehrt werden. Verstärkend wirken die 

Veränderungen in der Arbeitswelt. Pendeldistanzen verlieren an 

Bedeutung bei abnehmender Präsenzpflicht aufgrund flexiblerer 

Arbeitsformen. Die Entlastung der Metropolregionen durch mobi-

les Arbeiten bzw. Homeoffice kann durch eine flächendeckende 

Verfügbarkeit von schnellem Internet und durch arbeitsrechtliche 

Anpassungen unterstützt werden. 

60 Immobilienwirtschaft in und nach der Corona-KriseDIE CORONA-KRISE UND IHRE AUSWIRKUNGEN



PDF-DOWNLOAD 

www.fruehjahrsgutachten.de

Vielen Dank an die Unterstützer des Herbstgutachtens:
Alpha Real Estate Holding GmbH • alstria office REIT-AG • Apleona GmbH • Aurelis Real Estate GmbH • BayernLB • BEITEN BURK-
HARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH • Berlin Hyp AG • CBRE GmbH • CORPUS SIREO Real Estate GmbH • Deutsche Kreditbank 
AG • Drees & Sommer SE • DZ HYP AG • ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG • Feldhoff & Cie. GmbH • GEFMA e.V. • Grand City 
Property Ltd • GRR AG • Hamburg Commercial Bank AG • HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH • HIH Real Estate GmbH • 

IC Immobilien Holding AG • IMMOEBS e.V. • KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • LBBW Immobilien Management GmbH • 

Primonial Immobilien GmbH • SAP Deutschland SE & Co. KG • Schüco International KG • TATTERSALL·LORENZ Immobilienver- 
waltung und -management GmbH • TREUCON Real Estate GmbH • Vonovia SE • Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH • 
WISAG Facility Service Holding GmbH

Herbstgutachten Immobilienwirtschaft 2020 | Rat der Immobilienweisen 61

https://www.zia-deutschland.de/der-zia/fruehjahrsgutachten/


62 IMMOBILIENPOLITISCHE PERSPEKTIVEN



Die Immobilienwirtschaft ist ein stabiles Fundament für die Volkswirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland. Um diese Funktion sicherzustellen, benötigt sie ein passendes ordnungspolitisches 

Umfeld. Gesetzliche Rahmenbedingungen müssen langfristig ausgerichtet, verlässlich und sowohl 

sach- als auch marktgerecht ausgestaltet sein. Renommierte Persönlichkeiten aus der Politik 

befassen sich in den folgenden Beiträgen mit ausgewählten immobilienpolitischen Perspektiven. 
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D eu t s ch l and  s t eh t  i n  d e r  C o r ona k r i s e  v o r  n o ch  n i e  d agewesenen  H e r aus f o r d e r ungen .  

A u ch  d i e  I mmo b i l i e nw i r t s cha f t  b l e i b t  v on  d en  A usw i r kungen  d e s  V i r u s  n i ch t  ve r s chon t .  

I n  d e r  a k t ue l l e n  S i t ua t i o n  b e s t ä t i g t  s i ch  ma l  w i ed e r :  D i e  Wohnung  i s t  L eb ensm i t t e l punk t ,  

R ü ck zugs o r t  und  S chu t z r aum.

Horst Seehofer

Entscheidende Impulse

Gastbeitrag des Bundesbauministers

Wohnungs- und Städtebaupolitik un-

ter den Bedingungen einer Pandemie

Die Bundesregierung nimmt die Lage, in 

der sich Mieter, Vermieter und die Immo-

bilien- und Wohnungswirtschaft im Allge-

meinen befinden, sehr ernst. In kürzester 

Zeit wurden weitreichende verschiedenar-

tige (darunter finanzielle, zivilrechtliche und 

steuerrechtliche) Unterstützungsmaßnah-

men beschlossen. Die im Wohnbereich seit 

Jahrzehnten eingespielten Sozialsysteme 

bewähren sich. Die auf den Weg gebrach-

ten Beschleunigungsmaßnahmen wirken. 

Das Ausmaß pandemiebedingter Mietrück-

stände ist im Wohnbereich bisher moderat 

geblieben. Wir müssen die Lage aber wei-

ter genau beobachten und stehen dazu mit 

allen Akteuren der Wohnungswirtschaft in 

engem Kontakt.

Wir profitieren jetzt auch von den gu-

ten Rahmenbedingungen, die wir mit der 

Wohnraumoffensive von Bund, Ländern 

und Kommunen zusammen mit unseren 

Partnern auf Mieter- und Vermieterseite 

geschaffen haben. Die erfolgreichen Re-

formen des Wohngeldes und des sozialen 

Wohnungsbaus sind beeindruckende Bei-

spiele hierfür.

Den Gewerbeimmobilienmarkt hat die 

Pandemie hingegen – zum Beispiel in den 

Bereichen Handel, Hotel und Gaststätten 

– mit voller Wucht getroffen. Die Umsät-

ze sind im hohen zweistelligen Milliarden-

bereich eingebrochen. Wir stehen auch 

hier in intensivem Austausch mit dem ZIA 

und weiteren Verbänden der Immobilien-

wirtschaft. Es geht dabei unmittelbar um 

wirkungsvolle Hilfe für die Betroffenen und 

mittelbar um den Erhalt lebendiger, vitaler 

Stadt(teil)zentren und Ortskerne.

Mit der Neuausrichtung der Städtebauför-

derung hatten wir hierfür bereits einen guten 

Rahmen geschaffen. Das neue Programm 

„Lebendige Zentren“ unterstützt gezielt die 

Entwicklung von Stadt- und Ortskernen. 

In Klein- und Mittelstädten sind diese als 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle An-

kerpunkte für eine hohe Lebensqualität in 

den umliegenden Orten unverzichtbar. Wir 

adressieren aber auch Städte und Gemein-

den in strukturschwachen Gebieten, insbe-

sondere im ländlichen Raum. Beispielhaft 

sei die Förderung von interkommunalen 

Maßnahmen genannt – im ländlichen 

Raum ein wichtiges Instrument, um Kräfte 

und Ressourcen zu bündeln. Ein anderes 

Beispiel sind Stadt-Umland-Kooperationen, 

die überforderte Ballungszentren entlasten 

und schrumpfende Regionen neu beleben.

Die Städtebauförderung hat große konjunk-

turelle Bedeutung. Sie zieht Folgeinvestitio-

nen im Verhältnis 1 zu 7 nach sich. Daher 

ist sie auch ein für die Krisenbewältigung 

hervorragend geeignetes Instrument. Als 

lernendes Programm wird die Städte- 

bauförderung den Städten und Gemein-

den aber auch helfen, neue städtebauliche 

Konzepte umzusetzen, um künftig für be-

sondere Ereignisse – wie Pandemien, aber 

auch Naturkatastrophen – besser aufge-

stellt zu sein.
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Konjunktur-, Krisenbewältigungs- 

und Zukunftspaket

Um aus der Krise einen Zukunftsplan für 

Deutschland zu entwickeln, hat der Ko-

alitionsausschuss am 3. Juni 2020 ein 

beispielloses Konjunktur-, Krisenbewälti-

gungs- und Zukunftspaket verabschiedet. 

Besonders wichtig ist dabei die Stärkung 

der Handlungsfähigkeit der Kommunen. Mit 

dem kommunalen Solidarpakt 2020 und 

zusätzlichen Entlastungen bei den Kosten 

der Unterkunft sollen die krisenbedingten 

Mindereinnahmen bei der Gewerbesteu-

er kompensiert werden. Aber auch Eltern, 

Kinderbetreuungsstätten, der ÖPNV, Sport-

stätten, soziale Unternehme, Kleingewer-

betreibende müssen unterstützt werden, 

um die Vielfalt in den Wohnquartieren zu 

sichern. Die Leistungsfähigkeit der Mieter 

stärken wir zudem durch die Verlängerung 

des Kurzarbeitergeldes und den vereinfach-

ten Zugang zur Grundsicherung.

Mit der zeitlich befristeten Absenkung der 

Mehrwertsteuer wird der Bedeutung von 

Handel, Hotel und Gastronomie und der 

mit ihr verbundenen Immobilienwirtschaft 

Rechnung getragen. Die Investitionskraft 

der Wohnungsunternehmen wird spürbar 

gestärkt. Viele Unternehmen können auch 

von den Verbesserungen des steuerlichen 

Verlustrücktrages und den neuen Überbrü-

ckungshilfen profitieren. Auch diese Maß-

nahmen werden sich positiv auf unsere 

Innenstädte und den Erhalt eines lebens-

werten Wohnumfeldes auswirken.

Das „Zukunftspaket“ enthält wichtige 

Impulse für den Klimaschutz – auch im 

Gebäudebereich: Zum Beispiel die Aufsto-

ckung des erfreulich stark nachgefragten 

CO
2
-Gebäudesanierungsprogramms um je 

1 Milliarde Euro 2020 und 2021, der Aus-

bau der E-Ladesäuleninfrastruktur oder die 

Abschaffung des Deckels für Photovoltaik.

Besonders wichtig ist mir, dass wir mit dem 

Paket auch einen Digitalisierungsschub mit 

Breitenwirkung anstoßen. Für eine nach-

haltige digitale Stadtentwicklung ist zum 

Beispiel die Verdoppelung der Förderung 

der Smart-City-Projekte von großer Be-

deutung. Aber auch die Umsetzung des 

Onlinezugangsgesetzes und der geplante 

Digitalisierungsschub in der öffentlichen 

Verwaltung entlasten Bürger und Verwal-

tung gleichermaßen.

Die mittelständisch geprägte Immobilien-

wirtschaft und die öffentliche Verwaltung 

haben viele Berührungspunkte. Eine ver-

einfachte Kommunikation hilft allen Seiten. 

So arbeiten wir mit Hochdruck an einem 

einheitlichen Unternehmenskonto auf der 

Basis von ELSTER – eine zentrale Forde-

rung der deutschen Wirtschaft. Einmal re-

gistriert, werden sich Unternehmen künftig 

gegenüber allen digitalen Verwaltungsleis-

tungen authentisieren können.

Im Themenfeld „Bauen & Wohnen“ wird an 

der Digitalisierung von mehr als 60 Verwal-

tungsleistungen gearbeitet. Eine zentrale 

Leistung ist die digitale Baugenehmigung. 

Das Bundesbauministerium unterstützt 

hier bereits die Länder und Kommunen 

bei der technischen Umsetzung. Parallel 

sollen die Länder durch eine Änderung des 

Bauordnungsrechts auch die rechtlichen 

Voraussetzungen dafür schaffen, dass das 

digitale Baugenehmigungsverfahren die 

Regel wird. Aber auch weitere Leistungen 

wie Abgeschlossenheitsbescheinigungen 

für Wohnraum, Grundstücksteilungsge-

nehmigung oder die Bereitstellung von 

Bodenrichtwerten werden in diesem The-

menfeld digitalisiert. Außerdem arbeiten 

wir gemeinsam mit dem Verkehrsministeri-

um unter dem Begriff „Building Information 

Modeling“ daran, die Digitalisierung von 

Planungs- und Bauprozessen in die Breite 

des Marktes zu bringen. Davon kann die 

Immobilienwirtschaft als Nutzer und Betrei-

ber der entsprechenden Projekte maßgeb-

lich profitieren.

Im Ergebnis enthält das Konjunktur-,  

Krisenbewältigungs- und Zukunftspaket 

entscheidende Impulse, um die von Ihnen 

immer wieder geforderte Beschleunigung 

von Planungs- und Bauprozessen zu errei-

chen. Lassen Sie uns gemeinsam die Krise 

als Chance nutzen, um diese Potenziale  

zu heben.

Horst Seehofer, MdB, ist Bundesminister 

des Innern, für Bau und Heimat.

Horst Seehofer | Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat

» Den Gewerbeimmobilien-
markt hat die Pandemie  
mit voller Wucht getroffen.  
Die Umsätze sind im hohen 
zweistelligen Milliarden- 
bereich eingebrochen. «
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Ke in  T hema  ha t  in  den  ve rgangenen  M ona ten  d ie  We l t  s o  beweg t  w ie  d ie  C o rona- Pandemie.  S ie  ha t 

unse ren  A l l t ag  t i e fg re i fend  ve rände r t .  A k tue l l e  Umf ragen  ze igen  zug le i ch ,  dass  we i t e r h in  d i e  K l ima-

k r i se  und  ih re  B ek ämpfung  be i  e ine r  g roßen  Mehrhe i t  de r  B evö lke rung  ganz  oben  au f  de r  Agenda 

s tehen.  Da fü r  g ib t  es  gu te  G ründe.  D ie  H i t zesommer  2018  und  2019  s ind  noch  gu t  in  E r inne rung. 

D ie  Trockenhe i t  i s t  auch  in  d i esem Jahr  eno rm.  G le i chze i t i g  ve r ze i chnen  d ie  A r k t i s  und  S ib i r i en  e ine 

auße rgewöhn l i che  H i t zewe l l e  und  zum Te i l  ve rhee rende  Wa ldb rände.  D ie  H äu fung  so l che r  E x t remer-

e ign i s se  i s t  be re i t s  e ine  F o lge  des  K l imawande l s .

Svenja Schulze 

Klimaschutz als Chance nutzen  

Mit klaren Zielen und Rahmenbedingungen  
in eine klimaneutrale Zukunft

Wenn der Trend zur Erhitzung unseres Kli-

mas gestoppt werden soll, müssen Wirt-

schaft und Gesellschaft bis zur Mitte des 

Jahrhunderts klimaneutral werden und an 

die bereits unvermeidbaren Folgen des Kli-

mawandels angepasst werden. Das ist die 

große Herausforderung unserer Zeit. Diese 

Herausforderung kann aber auch zur Chan-

ce werden, wenn jetzt die Weichenstellun-

gen dafür vorgenommen werden.

In großen Teilen von Wirtschaft und Ge-

sellschaft ist diese Erkenntnis bereits an-

gekommen. Viele Unternehmen haben die 

Notwendigkeit verstanden, wirtschaftliche 

Risiken zu minimieren und zum Beispiel kei-

ne stranded investments in fossile Energien 

zuzulassen. In der Immobilienwirtschaft 

bedeutet das konkret, in Energieeffizienz 

zu investieren, um Gebäude klimafit zu 

bekommen und die Immobilien als Wertan-

lage langfristig zu erhalten. Dazu müssen 

neue Geschäftsfelder erschlossen werden, 

zum Beispiel in den Bereichen erneuerbare 

Energien und Digitalisierung.

Klare Rahmenbedingungen

Die Wirtschaft, insbesondere die Gebäude-

wirtschaft, fordert zu Recht klare Rahmen-

bedingungen. Mit dem Klimaschutzpro-

gramm 2030 und dem Klimaschutzgesetz 

hat die Bundesregierung für Planungs- und 

Investitionssicherheit gesorgt. Das Coro-

na-Konjunkturpaket setzt zudem darauf, 

die Wirtschaft zu stärken, Beschäftigung zu 

sichern und den sozial-ökologischen Struk-

turwandel zu unterstützen. 

Nach Berechnungen des Umweltbundes-

amtes entfallen von 130 Milliarden Euro im 

Konjunkturpaket allein 40 Milliarden Euro 

auf Investitionen in Klimaschutz, Umwelt-

schutz und Nachhaltigkeit. Davon profitiert 

auch der Gebäudesektor.

Auf europäischer Ebene unterstützt 

Deutschland die Umsetzung des „Europe-

an Green Deal“. Auch unsere EU-Ratsprä-

sidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 

2020 wollen wir dafür nutzen. Außerdem 

setze ich mich dafür ein, dass die anste-

henden Richtungsentscheidungen im Rah-

men des mehrjährigen Finanzrahmens bis 

2027, des EU-Konjunkturpakets und beim 

EU-Klimagesetz zugunsten einen moder-

nen und klimaneutralen Zukunft getroffen 

werden.

Klares Ziel: Klimaneutralität

Nach dem Klimaschutzgesetz darf der Ge-

bäudesektor in Deutschland im Jahr 2030 

maximal 70 Millionen Tonnen CO2-Äqui-

valente emittieren. 2019 waren es nach 

vorläufigen Schätzungen des Umweltbun-

desamtes noch 122 Millionen Tonnen. 

Das kann nur mit einem Instrumentenmix 

erreicht werden, bei dem der Energiever-
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brauch nachhaltig reduziert und erneuerba-

re Energien und Wärmenetze verstärkt zum 

Einsatz gebracht werden. Dazu muss die 

energetische Sanierungsrate zügig gestei-

gert werden und die Qualität der Umsetzung 

stimmen. Der bereits beschlossene deutli-

che Anstieg der Bundesförderung wie auch 

die geplante Vereinfachung der Antragstel-

lung tragen dazu bei. Die schrittweise Ein-

führung eines CO2-Preises auf Brennstoffe 

wird ab 2021 zusätzliche Anreize setzen. 

Die Bundesregierung fördert außerdem den 

Austausch von Ölheizungen, bis der Einbau 

von neuen Ölheizungen ab 2026 dann gar 

nicht mehr erfolgen darf. Und zuletzt wer-

den sowohl im Neubau als auch im Bestand 

höhere energetische Standards gebraucht, 

um das Ziel Klimaneutralität zu erreichen 

und Fehlinvestitionen zu vermeiden.

Beim Klimaschutz im Gebäudesektor hat 

die Bundesregierung längst nicht mehr 

nur das energieeffiziente Einzelgebäude im 

Blick. Wir konzentrieren uns auf Quartiere 

und Siedlungsgebiete sowie deren Einbet-

tung in kommunale und wirtschaftliche 

Strukturen. Ein paar Beispiele:

/ Die Bündelung und Standardisierung   

 von Maßnahmen bietet erhebliches   

 Potenzial. Das Bundesumweltministe- 

 rium hat die Deutsche Energieagentur  

 (dena) mit einer Studie zu „Klimaneu- 

 tralen Quartieren und Arealen“ beauf- 

 tragt, um solche Ansätze zu stärken.

/ Daneben unterstützt das Bundesum-  

 weltministerium die Dialoginitiative   

 „Runder Tisch – Neue Impulse zum   

 nachhaltigen Klimaschutz im Gebäude- 

 bestand“ des Deutschen Verbands für  

 Wohnungswesen (DV) und des Instituts  

 Wohnen und Umwelt (IWU).

/ Die Bundesregierung unterstützt zudem  

 gezielt die Marktetablierung des   

 seriellen Sanierens, um auch in diesem  

 Bereich Effizienzpotenziale zu heben.  

 In der gemeinsamen Absichtserklärung 

  von Wohnungswirtschaft und Bauwirt- 

 schaft bündeln 22 Wohnungsunterneh- 

 men ihre Nachfrage und haben bereits  

 2019 mehr als 11.000 Wohnungen  

 bereitgestellt, die innerhalb von vier   

 Jahren saniert werden sollen.

/ Bürgerenergie und Mieterstrom sind   

 weitere wichtige Klimaschutzlösungen,  

 die auch für die Akzeptanz der Energie- 

 wende eine wichtige Rolle spielen.  

 Im Klimaschutzprogramms 2030 hat die  

 Bundesregierung deshalb verbesserte  

 Rahmenbedingungen für Mieterstrom  

 vereinbart.

Soziale Balance wahren

Energetische Sanierungen haben insbeson-

dere in Ballungsräumen den Ruf, zu drasti-

schen Mieterhöhungen und zur „Gentrifizie-

rung“ in Innenstadtbereichen beizutragen. 

Diesem falschen Eindruck wirkt die Bun-

desregierung entgegen: mit der verbesser-

ten Förderung im Gebäudebereich und mit 

der Senkung der Modernisierungsumlage. 

Unser Ziel dabei ist es, den Klimaschutz mit 

den sozialen Belangen der Bewohner und 

den wirtschaftlichen Interessen der Eigen-

tümer in Einklang zu bringen. Viele gute 

Beispiele zeigen, dass die Einbeziehung der 

Mieterinnen und Mieter in die Entscheidun-

gen für beide Seiten Vorteile hat. Am wirk-

samsten ist es, wenn der Klimaschutz Teil 

einer nachhaltigen Stadtentwicklung ist und 

die Betroffenen aktiv einbezogen werden.

In der Corona-Krise hat sich die Immo-

bilienwirtschaft erneut als solider Stabili-

tätsanker von Wirtschaft und Gesellschaft 

erwiesen. Der Klimaschutz bietet viele 

Chancen, die sie nutzen kann – und damit 

als starker Akteur am sozial-ökologischen 

Umbau mitwirken.

Svenja Schulze, MdB, ist Bundes- 

ministerin für Umwelt, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit.

Svenja Schulze | Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 67



W i r  e r l e b en  d e r ze i t  t u r bu l en t e  Z e i t en  –  d i e  gegenwä r t i g e  C o r ona - K r i s e  und  d e r  wo chen l ange 

„ L o ckd ow n“  z u r  E i ndämmung  d e r  Pand emie  ha t  j e d en  von  uns  ge t r o f f en  und  mach t  au ch  vo r  d e r 

I mmo b i l i e nw i r t s cha f t  n i ch t  H a l t .  D i e  B und es reg i e r ung  ha t  s chne l l ,  unbü r o k r a t i s ch  und  um fa s send 

au f  d i e  H e r aus f o r d e r ungen  d e r  C o r ona - K r i s e  r e ag i e r t .  D i e  L i qu i d i t ä t  v on  U n t e r nehmen  un t e r-

s ch i ed l i c he r  G r ö ß enk l a s sen  w u rd e  m i t  Z us chus s -  und  K red i t p r o g r ammen  s ow i e  s t eue r l i c hen  H i l f e n 

–  S t eue r s t undungen  und  A npa s sung  von  Vo r aus z ah lungen  –  ku r z f r i s t i g  und  w i r k s am  ges i che r t . 

Dr. Rolf Bösinger

Finanzpolitik in turbulenten Zeiten 

Grundsteuerreform, Share Deals und energetische Gebäudesanierung

Die Bundesregierung hat bereits mit um-

fangreichen Hilfsprogrammen gehandelt 

und weitreichende Entlastungen bei Um-

satzsteuer, Einkommensteuer und dem 

Solidaritätszuschlag auf den Weg gebracht, 

die vor allem in der breiten Mitte ankom-

men und die Konjunktur zum richtigen 

Zeitpunkt wirksam stimulieren. Mit unseren 

Maßnahmen im steuerlichen Bereich wurde 

der Wirtschaft zusätzlich Liquidität in Höhe 

von rund 90 Mrd. Euro zur Verfügung ge-

stellt. Für eine Krise dieses Ausmaßes gibt 

es allerdings keine Blaupause. Wichtig ist 

für mich, dass die Maßnahmen sich gegen-

seitig unterstützen und nicht in gegenläufi-

ge Richtungen wirken. 

Aber lassen Sie mich jetzt an dieser Stelle 

auf drei Maßnahmen zu sprechen kom-

men, die in den vergangenen Wochen 

medial vielleicht etwas in den Hintergrund 

gerückt sind, jedoch nichts von ihrer Wich-

tigkeit eingebüßt haben: Die Umsetzung der 

Grundsteuerreform, die Bekämpfung miss-

bräuchlicher Steuergestaltungen mittels 

Share Deals in der Grunderwerbsteuer und 

die steuerliche Förderung energetischer 

Gebäudesanierungen.

Umsetzung der Grundsteuerreform 

zur Sicherung wichtiger Einnahmen 

der Gemeinden

Nachdem jahrzehntelang niemand das 

Grundsteuerrecht angepackt hat, ist es uns 

im letzten Jahr gelungen, die Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichts umzusetzen 

und ein wertabhängiges und damit faires 

und verfassungsfestes Grundsteuermo-

dell zu schaffen. Doch nicht nur das: Wir 

haben die Bewertungsregeln für Zwecke 

der Grundsteuer erheblich vereinfacht und 

nutzen die zur Verfügung stehenden techni-

schen Möglichkeiten, um die Reform weit-

gehend automationsgestützt umzusetzen 

und den Aufwand für die Eigentümerinnen 

und Eigentümer von Grundbesitz so gering 

wie möglich zu halten. Eine solchermaßen 

fair gestaltete und insbesondere für die 

Steuerpflichtigen einfach zu erklärende 

Grundsteuer nützt in besonderem Maße 

auch der Immobilienwirtschaft. 

Das Wichtigste ist jedoch: Mit der Reform 

haben wir den rund 11.000 Städten und 

Gemeinden in Deutschland Milliardenein-

nahmen gesichert, die jetzt weiter für Schu-

len, Krankenhäuser und Straßen zur Verfü-

gung stehen und die andernfalls ersatzlos 

weggefallen wären. Gerade in Zeiten wie 

diesen, in denen die Gewerbesteuer- 

einnahmen aufgrund der Corona-Krise 

sinken, sind konstante Grundsteuerein-

nahmen für die Städte und Gemeinden 

unerlässlich. Mit den relativ konstan-

ten Grundsteuereinnahmen schaffen die  

Städte und Gemeinden in Deutschland 

lebenswerte Wohnräume für alle Bevölke-

rungsschichten. Dies ist auch im Interesse 

der Immobilienwirtschaft.
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Für die Umsetzung der Reform hat uns 

das Bundesverfassungsgericht fünf Jahre 

Zeit gegeben. Diese zusätzliche Zeit wird 

auch dringend für die erforderlichen Um-

setzungsarbeiten benötigt. Dies sind ins- 

besondere die Programmierung der au-

tomationstechnischen Verfahren, die Er-

stellung von Erklärungsvordrucken, der 

Erlass von Verwaltungsanweisungen und 

anschließend die Bewertung sämtlicher 36 

Millionen Grundstücke sowie schließlich die 

Festsetzung der individuellen Grundsteuer 

durch die Gemeinden. 

Mit seiner Fristsetzung hat das Bundes-

verfassungsgericht dem Gesetzgeber so-

wie den Ländern und Kommunen einen 

ambitionierten Zeitplan zur Umsetzung der 

Reform aufgegeben. Wir befinden uns bei 

der Reform der Grundsteuer noch lange 

nicht am Ziel. Ich bin mir aber sicher, dass 

wir in der vom Bundesverfassungsgericht 

gewährten Übergangsphase die beschlos-

sene Grundsteuer auch umgesetzt haben 

werden.

Beendigung missbräuchlicher Gestal-

tungen bei der Grunderwerbsteuer 

mittels Share Deals

Im Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und 

SPD vereinbart, eine effektive und rechts-

sichere gesetzliche Regelung zu prüfen 

und umsetzen, um missbräuchliche Steu-

ergestaltungen bei der Grunderwerbsteuer 

mittels Share Deals zu beenden. Es wider-

spricht dem Gerechtigkeitsempfinden vieler 

Bürgerinnen und Bürger, wenn der Erwerb 

eines Eigenheims mit Grunderwerbsteuer 

belastet wird, während Unternehmen durch 

die Wahl bestimmter Konstruktionen für die 

Übertragung von großen Gewerbeimmo-

bilien oder umfangreichen Wohnungsbe-

ständen keine Grunderwerbsteuer zahlen 

müssen. 

Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung 

befindet sich noch immer im parlamenta-

rischen Verfahren. Der Beratungsgang ob-

liegt dem Plenum des Deutschen Bundes-

tages und seinen Ausschüssen. 

Steuerliche Förderung energetischer 

Gebäudesanierungen

Als zentrales Instrument zur Erreichung der 

Energie- und Klimaziele ist ab 2020 die 

steuerliche Förderung von Sanierungsmaß-

nahmen an selbstgenutztem Wohneigen-

tum im Gebäudesektor eingeführt worden. 

Damit gibt es nun eine Alternative zu den 

bisherigen investiven Förderangeboten 

(wie KfW-Teilprogramme „Energieeffizient 

Bauen und Sanieren“ sowie Marktanreiz-

programm für Wärme aus erneuerbaren 

Energien und Heizungsoptimierungspro-

gramm beim Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle BAFA) für Einzelmaßnah-

men bzw. für ggf. schrittweise umfassende 

Sanierungen, wie für den Heizungstausch, 

den Einbau neuer Fenster und/oder die 

Dämmung von Dächern und Außenwänden. 

Die einzuhaltenden Mindestanforderungen 

entsprechen jenen der bisherigen Förder-

programme und sind den durchführenden 

Unternehmen damit bereits bekannt. Die 

steuerliche Förderung ermöglicht eine Min-

derung der Steuerschuld verteilt über drei 

Jahre und gewährleistet damit zugleich, 

dass eine Vielzahl von steuerpflichtigen 

Wohngebäudeeigentümern einfach und 

unbürokratisch von der Maßnahme profi-

tiert. Förderfähig sind 20 Prozent der In-

vestitionskosten bis zu einem absetzbaren 

Höchstbetrag von 40.000 Euro pro begüns-

tigtem Objekt. 

Wie die Bescheinigung des Fachunterneh-

mens gem. § 35c Absatz 1 Satz 7 EStG 

bzw. die Bescheinigung für Personen mit 

Ausstellungsberechtigung nach § 21 Ener-

gieeinsparverordnung für die steuerliche 

Anerkennung der Aufwendungen auszuse-

hen hat, ist mit dem BMF-Schreiben vom 

31. März 2020 (BStBl I S. 479 ff) konkre-

tisiert worden.

Das Bundesministerium der Finanzen er-

arbeitet derzeit zudem in Abstimmung mit 

den obersten Finanzbehörden der Länder, 

den beteiligten Ressorts und betroffenen 

Verbänden ein Anwendungsschreiben zu 

Zweifelsfragen des § 35c EStG.

Sie sehen also: Auch abseits der Maß-

nahmen zur Bewältigung der Corona-Krise 

packt die Finanzpolitik wichtige Themen für 

Wirtschaft und Gesellschaft an, um wei-

terhin unter anderem die Einnahmen der 

Kommunen zu sichern, für mehr Steuer-

gerechtigkeit zu sorgen und die Erreichung 

der Energie- und Klimaziele zu fördern!

Dr. Rolf Bösinger ist Staatssekretär im 

Bundesministerium der Finanzen.

Dr. Rolf Bösinger | Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen

» Mit unseren Maßnahmen  
im steuerlichen Bereich  
wurde der Wirtschaft  
zusätzlich Liquidität 
in Höhe von rund 90 Mrd. 
Euro zur Verfügung  
gestellt. «
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Die  Menschen werden be i  uns  immer  ä l te r  –  und d ie  ä l te ren  Menschen werden immer  mehr.  

D ie  große  G ruppe der  sogenannten  Babyboomer  –  a lso  der  in  den  50er  und  60er  Jahren  Geborenen – 

kommt je t z t  in  d ie  Jahre.  D ie  Rente  rück t  für  s ie  näher  oder  i s t  schon da  und für  v ie le  s te l l t  s i ch  

d ie  F rage:  W ie  und wo w i l l  i ch  im A l te r  und  be i  eventue l le r  P f legebedür f t igke i t  leben?  Dabe i  ze ig t 

s ich,  dass  v ie le  Angehör ige  d ieser  Babyboomer-Generat ion  ganz  andere  Wünsche und Ansprüche  an 

das  Wohnen im A l te r  oder  be i  P f legebedür f t igke i t  haben a ls  f rühere  Generat ionen. 

Karl-Josef Laumann 

Alter und Pflege – Impulse aus Nordrhein-Westfalen  

Innovative Konzepte für heutige Bedürfnisse

Die Lebensentwürfe und Wohnformen sind 

heute erheblich vielfältiger als früher, ich 

nenne nur das Stichwort Wohngemein-

schaften. Deshalb brauchen wir Wohn- und 

Pflegeformen, die diese unterschiedlichen 

Vorstellungen und Bedürfnisse berücksich- 

tigen und eine freie Wahl ermöglichen. Da- 

für gibt es natürlich keine Lösung von  

der Stange. 

Vielmehr brauchen wir eine Vielzahl von 

Lösungen, die den Menschen mit ihren 

jeweiligen Vorstellungen und Bedürfnissen 

ein passgenaues Angebot machen. Und wir 

brauchen eine Stadtplanung, die Pflege und 

Unterstützungsleistungen von vornherein in 

die Stadtviertel mit einbezieht. So entste-

hen Quartiere, in den Menschen in ihren 

unterschiedlichen Lebenssituationen einen 

individuellen Platz und Geborgenheit finden 

können. Dafür sind innovative und neue 

Konzepte gefragt.

Die ältere Generation gewinnt immer 

mehr an Bedeutung

Die demografische Entwicklung verändert 

unsere Gesellschaft: Von den Verände-

rungen bei den Schülerzahlen und der Er-

werbsbevölkerung über die zunehmende 

Bevölkerungszahl mit Pflegebedarf bis hin 

zur Nachfrage nach geeignetem Wohn-

raum. Gut ein Fünftel der Menschen in 

Nordrhein-Westfalen ist heute 65 Jahre 

oder älter. Ganz genau sind es 3,8 Millionen 

(oder 21,2 Prozent) von insgesamt rund 18 

Millionen Menschen in NRW. Während der 

Bevölkerungszuwachs in den letzten 30 

Jahren in Nordrhein-Westfalen insgesamt 

etwa 7 Prozent betrug, ist die ältere Bevöl-

kerung im gleichen Zeitraum fast um die 

Hälfte (49,4 Prozent) gewachsen. Bis zum 

Jahr 2038 wird die Zahl der 65-Jährigen 

und Älteren auf etwa 5 Millionen Menschen 

steigen. Kamen 2018 noch 35 Personen im 

Alter von 65 und mehr Jahren auf 100 Per-

sonen im Alter von 20 bis unter 65 Jahren, 

so wird das Verhältnis im Jahr 2038 schon 

bei 52 zu 100 liegen. Ältere und hochaltrige 

Menschen werden unsere Gesellschaft also 

viel stärker prägen als bisher.

Die Wünsche an das Wohnen im Alter 

verändern sich

Zunächst einmal: Ältere wollen im Grund-

satz nicht anders wohnen als jüngere Men-

schen. Wohnen heißt für alle Menschen zu-

allererst, ein Zuhause zu haben und einen 

Raum für gelebte Beziehungen mit Angehö-

rigen, Freunden und Nachbarn. Im Lauf der 

Zeit verändern sich natürlich die Rahmen-

bedingungen, wie zum Beispiel Mobilität 

und die Rollen der Geschlechter. Die Wün-

sche der Menschen verändern sich eben-

falls. Mit Mitte 50 können sich viele nicht 

vorstellen, irgendwann einmal in einem 

Pflegeheim zu leben. Später aber – wenn 

sich die Frage in der Realität stellt – können 

diese Menschen durchaus zu dem Schluss 

kommen, dass eine vollstationäre Pflege-

IMMOBILIENPOLITISCHE PERSPEKTIVEN Alter und Pflege – Impulse aus Nordrhein-Westfalen70



einrichtung mit ihren Teilhabeangeboten für 

sie die beste Lösung ist. 

Es ist aber auch zu erwarten, dass die Ge-

neration der sog. Babyboomer ganz andere 

Wünsche und Ansprüche an eine Wohnsi-

tuation bei Pflegebedürftigkeit hat, als die 

heutige ältere Generation. Für diese „jun-

gen Alten“ werden Dinge wie der Erhalt von 

Selbständigkeit und von Selbstbestimmung 

eine große Rolle spielen. Daher brauchen 

wir Wohn- und Pflegeformen, die mit ei-

nem passgenauen Angebot von individu-

ellen Unterstützungsmöglichkeiten die ver-

schiedenen Bedarfe der älteren Menschen 

berücksichtigen und ihnen eine freie Wahl 

ermöglichen. 

Wie schaffen wir passgenaue Versor-

gungsangebote?

Natürlich wird es immer auch Ungewisshei-

ten beim Schaffen von Versorgungsangebo-

ten für die Zukunft geben. Ein neues Pfle-

geheim zu bauen – von der Entscheidung 

bis zur Fertigstellung – braucht schließlich 

einige Jahre. Es wird Geld benötigt, ein be-

baubares Grundstück und nicht zuletzt auch 

das notwendige Personal, um eine neue 

Einrichtung in Betrieb nehmen zu können. 

Das geht nicht von heute auf morgen. 

Und gerade beim Thema „Geld“ gehen 

die Meinungen häufig interessengeleitet 

auseinander: Braucht es zusätzliche finan-

zielle Anreize, um Investoren dazu zu brin-

gen, in einem Markt zu investieren? Oder 

sind die finanziellen Rahmenbedingungen 

auskömmlich und die Pflegebedürftigen 

ohnehin schon an der Grenze zur Überfor-

derung? Diese Frage stellt sich gerade in 

Nordrhein-Westfalen, das mit Zuzahlungs-

beträgen von durchschnittlich über 2.400 

Euro im Monat im Bundesvergleich seit Jah-

ren an der Spitze liegt. Oder gibt es zu viele 

Regeln, etwa durch die Einzelzimmerquote? 

Ich behaupte, dass auch ohne die gesetz-

liche Einzelzimmerquote heute die meisten 

Einrichtungen mit 100 Prozent Einzelzim-

mern gebaut würden. Die Menschen wollen 

nicht mehr im Doppelzimmer mit Fremden 

leben. Ohne eine genaue Beobachtung der 

Entwicklung wird man kaum die richtigen 

Antworten finden. In Nordrhein-Westfalen 

haben wir den „Heimfinder“, ein Internet- 

angebot, das bei der Suche nach einem 

Pflegeplatz hilft, und auch die Antwort auf 

die Frage liefern kann, wie viele Plätze tat-

sächlich verfügbar sind. Problematisch kön-

nen Ballungsräume werden. Nicht nur das 

Wohnen ist dort teuer, weil Grundstücke 

fehlen. Auch die Pflegeeinrichtungen tun 

sich schwer damit, hier ihren Platz zu fin-

den. Die Städte müssen sich die Frage stel-

len, ob Wohngebiete nicht auch zwingend 

eine Pflegeeinrichtung brauchen. Es geht 

eben nicht nur um die Familien mit Kindern, 

auch ältere Menschen brauchen ihren Platz 

in der Stadt. Hier muss aus meiner Sicht 

dringend umgedacht werden. Stadtplanung 

braucht Platz für eine in die Stadtviertel 

integrierte pflegerische Versorgung in den 

verschiedensten Formen.

Nordrhein-Westfalen hat Antworten

Wir wollen niemanden bevormunden. Alle 

Menschen sollen im Alter nach Möglichkeit 

so leben können, wie sie es möchten. Sei 

es ambulant versorgt in ihrem angestamm-

ten Zuhause oder aber in einer stationären 

Einrichtung mit ihren vielfältigen Angebo-

ten. Im jährlich aufgelegten Wohnraumför-

derungsprogramm des Landes stehen von 

2018 bis 2022 insgesamt 5,5 Milliarden 

Euro als Darlehen zur Verfügung. Damit 

haben wir ein zeitgemäßes, attraktives För-

derprogramm geschaffen, mit dem quali-

tätsvolle Bauvorhaben für unterschiedliche 

Lebensentwürfe und individuelle Wohnbe-

darfe zu bezahlbaren Mieten verwirklicht 

werden können. Damit unterstützen wir ins-

besondere Personengruppen, die aufgrund 

ihrer persönlichen Situation nicht in der 

Lage sind, sich aus eigener Kraft angemes-

sen mit Wohnraum zu versorgen. 

Im Blickfeld stehen dabei insbesondere 

ältere, pflegebedürftige oder schwerbe-

hinderte Menschen. Um selbstbestimmt 

leben zu können, sind sie auf eine geeig-

nete Wohnungsausstattung, den richtigen 

Wohnungsgrundriss und gegebenenfalls 

eine passgenaue Betreuung angewiesen. 

Alle Förderprogramme stellen hohe Anfor-

derungen an bauliche Qualitäten sowie ein 

barrierefreies Wohnumfeld. Mit der Novel-

lierung des Wohn- und Teilhabegesetzes 

und der Neuausrichtung des Gesetzes-

zwecks wurden die ordnungsrechtlichen 

Voraussetzungen geschaffen, dass alle An-

gebots- und Wohnformen für pflegebedürf-

tige Menschen die gleiche Gewichtung er-

halten. Dadurch stärken wir die Wahlfreiheit 

der Nutzerinnen und Nutzer, beenden wir 

die Benachteiligung stationärer Einrichtun-

gen gegenüber der ambulanten Pflege und 

schaffen wir Rechtssicherheit für ambulant 

betreute Wohngemeinschaften. So können 

Quartiere entstehen, die den Menschen 

Planungssicherheit für unterschiedliche Le-

benssituationen und -entwürfe geben. Aus 

meiner Sicht ein Modell mit Zukunft. 

Summa summarum: Wir wollen das Leben 

aller Pflegebedürftigen und ihrer Angehö-

rigen Schritt für Schritt verbessern. Dafür 

sind innovative, vielfältige, passgenaue und 

für die Menschen akzeptable Konzepte not-

wendig. 

Karl-Josef Laumann ist Minister  

für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen.

Karl-Josef Laumann | Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 71



A n f ang  d e s  J ah re s  ha b en  nu r  wen i ge  E x p e r t en  e i n  E nd e  d e s  I mmo b i l i e nb o oms  p r o gno s t i z i e r t .  

D i e  B r anche  k l ag t e  üb e r  z u  wen i ge  B au f l ä chen  und  e i nen  M ange l  an  K a pa z i t ä t en  b e i  d e r  B au w i r t -

s cha f t .  M an  hö r t e  nu r  s eh r  s e l t en  S t immen ,  d i e  A u f t r ags aus f ä l l e  o d e r  f eh l end e  M ie t e i nnahmen 

b ek l ag t en .  D i e  L age  i s t  a b e r  j e t z t  du r ch  d i e  C o r ona - K r i s e  p r e k ä re r  gewo rd en .  D e r ze i t  s t e l l e n  s i ch 

v i e l e  U n t e r nehmen  d i e  F r age :  W i e  geh t  e s  nach  d e r  G esundhe i t s k r i s e  we i t e r ?

Christian Lindner

Durch die Krise mit den klügsten Köpfen 

Neue Ideen entwickeln und Chancen nutzen

Die Folgen der wirtschaftlichen Rezession 

sind nur schwer vorherzusehen. Für die Im-

mobilienwirtschaft scheint es immerhin nicht 

ganz so schlimm zu kommen. Sie hat einen 

Vorteil gegenüber anderen Wirtschafts-

zweigen: Der deutsche Immobilienmarkt ist 

sehr robust. Gerade der Wohnimmobilien-

markt wird nach Aussagen des IW Köln ver-

gleichsweise unbeschadet durch die Krise 

kommen. Dies liegt auch daran, dass der 

Mangel an Wohnraum in den Metropolen 

noch längst nicht beseitigt ist. Auch in Zu-

kunft werden neue Wohnungen gebraucht, 

um das Ziel eines ausgeglichenen Woh-

nungsmarktes erreichen zu können. 

Daneben werden nach Corona auch wieder 

Fragen zum Klimaschutz und dem altersge-

rechten Wohnen auf der Tagesordnung der 

Immobilienwirtschaft stehen. Herausfor-

derungen, deren Lösung uns schon in der 

Vergangenheit schwergefallen ist, drohen 

durch die wirtschaftliche Rezession noch 

komplexer zu werden. Dies sollte uns nicht 

entmutigen, sondern uns dazu antreiben, 

neue Ideen zu entwickeln und die Chancen 

zu nutzen.

Die Corona-Krise hat die Baustellen der 

Digitalisierung in den Verwaltungen scho-

nungslos offengelegt. Wenn in der Berliner 

Landesverwaltung maximal 4.000 der 

100.000 Verwaltungsmitarbeiter im Home- 

office parallel voll arbeitsfähig sind, ist das 

ein Problem, das wir nicht ignorieren kön-

nen. Dieser fahrlässig in Kauf genommene 

Missstand ist nicht nur für die Mitarbeiter 

der Behörden ärgerlich, er ist eine echte 

Gefahr für die Wirtschaft. Auch für die 

Immobilienwirtschaft, denn in den letzten 

Wochen wurden sicherlich keine Bauanträ-

ge weiterbearbeitet oder neue Baugebiete 

ausgewiesen. Dabei scheitert es nicht nur 

an der fehlenden IT-Infrastruktur, son-

dern auch an veralteten Regelungen und 

Arbeitsabläufen. Verwaltungen, in denen 

noch immer Leitz-Ordner von Schreibtisch 

zu Schreibtisch getragen werden, können 

aus dem Homeoffice nicht funktionieren.

Es darf auch nicht unser Anspruch sein, 

dass eine Genehmigung nur rechtskräftig 

ist, wenn ein Stempel und eine Unterschrift 

aus Tinte darunter zu finden ist. In Zeiten 

digitaler Signaturen und der Blockchain 

haben wir Alternativen, die es endlich zu 

nutzen gilt. 

Wir Freie Demokraten haben in der Ver-

gangenheit solche Hemmnisse immer 

wieder angesprochen und Lösungen prä-

sentiert, wie Gesetze modernisiert und an 

die heutige Zeit angepasst werden können. 

Unser Credo lautet dabei: weniger Büro-

kratie, schnellere Verfahren und moderne 

Verwaltungen. Ein Credo, welches in der 

Nach-Corona-Zeit nicht wichtiger sein 

könnte.

Die aktuelle Situation muss aber auch zum 

Anlass genommen werden, das Baurecht 

noch einmal genau unter die Lupe zu neh-

men. In den vergangenen Jahren wurde die 
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Immobilienwirtschaft mit immer strengeren 

Regelungen belegt. Wirtschaftlicher Sach-

verstand hat dabei leider selten eine Rolle 

gespielt. Anders lässt es sich nicht erklä-

ren, dass in den letzten Jahren mit immer 

neuen Anforderungen die Preise in die 

Höhe getrieben wurden. So zum Beispiel 

beim Klimaschutz, bei dem der Staat bis 

ins kleinste Detail regeln wollte, wie dick 

die Dämmung an den Wänden ist und wel-

che Technologie zur Einsparung von CO
2
 

genutzt werden soll. 

Die Spielräume für diese gesetzlichen 

Wunschkonzerte wird es so schnell nicht 

mehr geben. Wir dürfen deshalb aber nicht 

die Ziele aufgeben, sondern müssen ande-

re Wege gehen, um Klimaschutz und Wirt-

schaft in Einklang zu bringen. 

Die Aufnahme des Gebäudesektors in den 

Emissionshandel ist eine solche Alternati-

ve, da sie der Wirtschaft eindeutige Reduk-

tionspfade vorgibt und gleichzeitig einen 

Wettbewerb um die besten, effizientesten 

und kostensparendsten Technologien ent-

fesselt. 

Vergleichbare Ansätze brauchen wir aber 

auch in vielen anderen Bereichen. So lau-

fen seit Jahren die Kosten durch immer 

neue Brandschutzanforderungen aus dem 

Ruder. Bislang fehlte immer der Mut, hier 

neue Denkansätze zu wagen. Vielleicht ist 

jetzt der Zeitpunkt gekommen, Brand-

schutz neu zu denken.

Neue Ideen braucht es aber auch im Miet-

recht. Mit Instrumenten wie der Mietpreis-

bremse oder sozialen Erhaltungsverord-

nungen hat die Politik in den letzten Jahren 

Schritt für Schritt in das private Eigentum 

eingegriffen und einen wirtschaftlichen 

Betrieb im Immobiliensektor deutlich er-

schwert. Schon die Mietpreisbremse war 

eine Kampfansage der Bundesregierung an 

die Vermieter und Wohnungsunternehmen. 

Doch den Höhepunkt dieser Entwicklung 

mussten wir mit dem Berliner Mietendeckel 

erleben. Ein von der rot-rot-grünen Lan-

desregierung angeschobener, aber offen-

kundig verfassungswidriger Versuch, per 

staatlicher Anordnung die Mieten auf eine 

politisch gewünschte Höhe zu begrenzen. 

Der Mietendeckel ist somit nichts anderes 

als eine Form der Enteignung. Er zerstört 

Rechtssicherheit und die Garantie des pri-

vaten Eigentums. Damit steht er der Grund-

idee der Sozialen Marktwirtschaft diamet-

ral gegenüber. Aber nur mit den Mitteln der 

Sozialen Marktwirtschaft wird es möglich 

sein, die gravierenden wirtschaftlichen Fol-

gen der Krise zu überwinden. 

Damit Investitionen in neue Bauvorhaben 

und in den Wohnungsbestand trotz die-

ser Fehlentscheidung möglich sind, muss 

die Politik den Unternehmen und privaten 

Vermietern neue Handlungsspielräume 

geben. Es braucht nicht nur schnellere 

und einfachere Genehmigungsverfahren, 

sondern auch eine mutige Stadtentwick-

lungspolitik. Eine Stadtentwicklungspolitik, 

die Leerstände und untergenutzte Flächen 

kennt, die dort vorhandenen Potenziale 

zur Nachverdichtung benennen kann und 

Unternehmen bei der Projektentwicklung 

unterstützt, anstatt ihnen Stöcke zwischen 

die Beine zu werfen. 

Um der Immobilienwirtschaft nach der 

Covid-19-Krise zusätzliche Impulse zu 

geben, sollten wir den Mut haben, end-

lich die Möglichkeiten zur Abschreibung 

für Wohnungsbauinvestitionen deutlich zu 

verbessern. Eine Erhöhung der AfA hat das 

Potenzial, wirksame Impulse für dringend 

benötigte Neubauinvestitionen zu setzen. 

Christian Lindner, MdB, ist Bundesvor-

sitzender der FDP und Vorsitzender der 

FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag.

Christian Lindner | FDP

» Der Mietendeckel zerstört 
Rechtssicherheit und die  
Garantie des privaten  
Eigentums. Damit steht  
er der Grundidee der  
Sozialen Marktwirtschaft 
diametral gegenüber.«
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S te i gend e  M ie t en  s i nd  l ä ngs t  n i ch t  meh r  nu r  e i n  P r o b l em  g r o ß e r  S t äd t e  o d e r  v on  e i n kommens-

s chwachen  H ausha l t en  i n  D eu t s ch l and .  D i e  S u che  nach  b ez ah l b a rem  Wohn r aum  i s t  an  v i e l en 

S t e l l e n  i n  d e r  M i t t e  d e r  G ese l l s cha f t  a ngekommen  und  dam i t  e i ne  d e r  zen t r a l en  s o z i a l p o l i t i s chen 

H e r aus f o r d e r ungen  unse re r  Ze i t .  D a s  k ann  und  da r f  Po l i t i k  n i ch t  i gno r i e r en .  F ü r  d i e  U n i on  i s t 

k l a r,  d a s s  n i emand  s e i ne  Wohnung  ve r l i e r en  s o l l ,  we i l  e r  s i ch  s e i ne  M i e t e  n i ch t  meh r  l e i s t en 

k ann .  D eswegen  ha t  d e r  B und esgese t zgeb e r  i n  d en  ve r gangenen  J ah ren  s t a r ke  und  w i r k s ame 

s oz i a l e  L e i t p l anken  im  M ie t r e ch t  ve r anke r t . 

Dr. Jan-Marco Luczak

Der Berliner Mietendeckel  

Ökonomisch verfehlt, sozial ungerecht, verfassungswidrig

Mit dem sogenannten Mietendeckel be-

schreitet die rot-rot-grüne Koalition in Berlin 

nun allerdings einen Weg, der den seit Be-

stehen der Bundesrepublik anerkannten und 

allseits akzeptierten Ordnungsrahmen der 

Sozialen Marktwirtschaft verlässt: Mieten 

werden staatlich festgesetzt und behördlich 

überwacht. Dieses Regelungskonzept setzt 

nicht mehr auf die soziale Einhegung des 

Marktes und des für jede funktionierende 

Volkswirtschaft grundlegenden Mechanis-

mus von Angebot und Nachfrage, sondern 

entkoppelt Mieten vollständig hiervon. Die 

Mieten unter dem Mietendeckel sind keine 

Marktmieten mehr, sondern Staatsmieten. 

Dass dieses Konzept nur wenige Gewinner, 

dafür aber viele Verlierer kennt, zeigt ein 

Blick in die Geschichte.

Die Frage nach einem wirksamen sozialen 

Mietrecht ist dabei keine allein politische, 

sondern auch eine verfassungsrechtliche. 

Der Mietendeckel ersetzt die vom Bundes-

gesetzgeber sorgfältig austarierte Interes-

senabwägung zwischen Vermietern und 

Mietern durch eine andere, bundesgesetz-

liche Instrumente wie die Mietpreisbremse 

werden in Berlin ihrer Geltung beraubt. Die-

ser Übergriff in die Kompetenz des Bundes-

gesetzgebers ist verfassungswidrig. Anfang 

Mai haben daher 284 Bundestagsabgeord-

nete der CDU/CSU und FDP einen Antrag 

auf abstrakte Normenkontrolle beim Bun-

desverfassungsgericht eingereicht. 

Wohnen ist kein Wirtschaftsgut wie jedes 

andere. Eine Wohnung bietet Sicherheit, 

ist Rückzugsraum und zentraler Ort des 

Zusammenlebens von Familien, ein Stück 

Heimat. Politik muss das Problem steigen-

der Mieten daher sehr ernst nehmen. In den 

vergangenen Jahren hat der Bundesgesetz-

geber deswegen zahlreiche starke soziale 

Leitplanken im Mietrecht verankert – von 

der Mietpreisbremse bis hin zur Kappung 

der Umlage von Modernisierungskosten. 

Das Mietrecht in Deutschland ist eines der 

besten in Europa. Interessen von Mietern 

und Vermietern werden nicht gegeneinan-

der ausgespielt, sondern in einen sozialen 

Ausgleich gebracht. Das wollen wir beibe-

halten.

So richtig die vielen mieterschützenden 

Maßnahmen waren, sind sie kein Allheil-

mittel. Regulierung und staatliche Eingrif-

fe allein können das Problem steigender 

Mieten nicht lösen. Sie setzen lediglich an 

den Symptomen an, bekämpfen aber nicht 

die Ursachen. Die Mieten steigen, weil die 

Nachfrage nach Wohnraum das Angebot 

übersteigt. Es fehlt am Neubau bezahlba-

rer Wohnungen. Nur wenn in Städten und 

Ballungsräumen die Weichen dafür gestellt 

werden, dass mehr, schneller und kosten-

günstiger gebaut wird, werden Angebot 
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und Nachfrage wieder in ein Gleichgewicht 

kommen, sich Wohnungsmärkte entspan-

nen und Mieten nachhaltig bezahlbar sein. 

Gesetze können – und sollen – den Markt 

einhegen. Aushebeln können sie ihn nicht. 

Auch in Berlin hat die Nachfrage nach 

Wohnraum in den vergangenen Jahren 

enorm zugenommen. Berlin ist eine pulsie-

rende Metropole im Herzen Europas. Die 

Stadt ist bei allen Brüchen hip, kreativ und 

dynamisch – die Menschen wollen hier le-

ben. Und auch viele Unternehmen erkennen 

zusehends das Potenzial, das darin liegt, 

und siedeln sich hier an.

Diese Entwicklung hält bereits seit einigen 

Jahren an. Die absehbaren Herausforderun-

gen auf dem Wohnungsmarkt wurden indes 

nicht angegangen. Die Berliner Regierungs-

koalition aus SPD, Grünen und Linke hat 

versäumt, geeignete Rahmenbedingungen 

für den Neubau von bezahlbarem Wohn-

raum zu schaffen. Es wird zu wenig Bauland 

ausgewiesen, Baugenehmigungsverfahren 

dauern zu lange und Investoren werden 

allzu oft drangsaliert und ihre Projekte mit 

überzogenen Auflagen torpediert. Berlin tritt 

zudem selbst als Kostentreiber auf, etwa bei 

der Grunderwerbsteuer. Mit sechs Prozent 

liegt sie bundesweit mit an der Spitze. Das 

verteuert den Erwerb von Bauland. Die hö-

heren Kosten müssen am Ende durch höhe-

re Mieten refinanziert werden. 

Der Senat unterlässt zudem alles, um ein 

gesellschaftliches Klima für mehr Neu-

bau zu schaffen. Stattdessen unterstützen 

Linke und Grüne ein Volksbegehren für 

Enteignung, die SPD hat sich mit knapper 

Mehrheit dagegen entschieden, hat aber 

weder den Willen noch die Kraft, sich die-

sem entschieden in den Weg zu stellen.

Folge dieser erratischen, an vielen Stellen 

ideologiegetriebenen Politik ist, dass die 

Baugenehmigungszahlen Jahr für Jahr zu-

rückgehen. Die Mieten steigen weiter. Dass 

es auch anders geht, zeigt Hamburg. Dort 

setzt man sich zusammen an einen Tisch, 

sucht und findet Lösungen. In der von ei-

nem Freund-Feind-Denken dominierten Po-

litik des rot-rot-grünen Senats undenkbar. 

Mit dem Mietendeckel hält Berlin dennoch 

unbeirrt an seinem Kurs fest und setzt sogar 

noch einen drauf. Anstatt aus den für jeden 

erkennbaren Versäumnissen der eigenen 

Politik Schlussfolgerungen für Kurskorrek-

turen zu ziehen, wird die Verantwortung für 

das Scheitern der eigenen Wohnungspolitik 

kurzerhand auf die privaten Vermieter ab-

gewälzt. Den Schaden tragen am Ende alle, 

insbesondere auch die Mieterinnen und 

Mieter in Berlin.

Ökonomisch verfehlt

Denn was zunächst wie eine einfache, so-

ziale und damit populäre Lösung klingt – 

steigende Mieten staatlich zu deckeln und 

unter Umständen sogar abzusenken – ist 

eine populistische Scheinlösung. Durch 

den Mietendeckel wird keine einzige neue 

Wohnung geschaffen. An den Ursachen 

steigender Mieten ändert er nichts. 

Dieses Schicksal teilt er freilich mit einer 

Vielzahl von sozialen Regelungen im Miet-

recht. Der Mietendeckel jedoch ist anders: 

Sein jenseits der Sozialen Marktwirtschaft 

liegendes Regelungskonzept, das auf staat-

liche festgesetzte und kontrollierte Mieten 

setzt und dabei nicht vor tiefgreifenden 

Eingriffen in bestehende Verträge zurück-

schreckt, hat zu einer fundamentalen Ver-

unsicherung von Investoren geführt. Das 

was Deutschland in den zurückliegenden 

Jahren als Investitionsstandort stark ge-

macht hat, das Vertrauen in die Rechts-

staatlichkeit von Entscheidungen und die 

darauf fußende Planungs- und Investitions-

sicherheit, ist erschüttert. Daran ändern 
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weder die Ausnahme für Neubauten noch 

die fünfjährige Befristung etwas. Einer der 

Ideengeber des Mietendeckels hat bereits 

sehr früh formuliert, dass das Gesetz ver-

längert werden soll. Welchen Glauben soll 

ein Investor R2G schenken, dass Neubau-

ten zukünftig nicht auch erfasst werden?

Die Folgen sind verheerend: Projektent-

wickler sind verschreckt, ziehen sich aus 

dem Berliner Wohnungsmarkt zurück, in-

vestieren in anderen Bundesländern oder 

gleich ganz außerhalb Deutschlands. Das 

Ungleichgewicht zwischen Angebot und 

Nachfrage verschärft sich damit weiter. Der 

Mietendeckel verhindert so genau das, was 

wir am dringendsten benötigen: Den Bau 

von neuen Wohnungen.

Sozial ungerecht: Vor allem gut  

situierte Mieter profitieren

Der Mietendeckel ist aber nicht nur ökono-

misch verfehlt, er ist auch sozial ungerecht. 

Denn gut situierte Mieter in teuren, sanier-

ten Altbauwohnungen in bester Citylage 

profitieren von ihm am meisten. Während 

sich dort die Miete oftmals halbieren wird, 

haben Mieter in Marzahn nichts vom Mie-

tendeckel. Ihre Mieten liegen in vielen Fäl-

len kaum über den festgesetzten Mietober-

grenzen und bleiben daher unangetastet. 

Die soziale Entlastungswirkung kommt 

also bei denen, die sie benötigen würden,  

nicht an.

Dafür werden viele private Vermieter, die 

mit den Mieteinnahmen kalkuliert haben, 

in wirtschaftliche Bedrängnis und um ihre 

Altersvorsorge gebracht. Negativer Ne-

beneffekt: Die Steuereinnahmen aus Ver-

mietung und Verpachtung werden signifi-

kant zurückgehen. Steuereinnahmen, die 

für Investitionen in Schulen und Kitas oder 

Straßen fehlen.

Verfassungswidrig: Abstrakte Nor-

menkontrolle in Karlsruhe eingereicht

Am Ende wird der Mietendeckel große 

Enttäuschung produzieren. Sein Heilsver-

sprechen löst er nicht ein. Trotz massiver 

verfassungsrechtlicher Zweifel wurde der 

Mietendeckel aus ideologischen Gründen 

durchgepeitscht. Das kostet Vertrauen und 

Glaubwürdigkeit. In die Politik, vor allem 

in die des rot-rot-grünen Senats. Das ist 

verschmerzbar. Aber auch das Vertrauen 

in den Rechtsstaat nimmt Schaden. Das 

ist verheerend. Ideologie darf niemals vor 

Recht und Gesetz stehen. Für mich war da-

her von Anfang an klar, dass das Gesetz in 

Karlsruhe gestoppt werden muss.

Ungeachtet der tiefgreifenden Eingriffe in 

das Eigentumsrecht und die Verstöße ge-

gen den Gleichheitssatz krankt der Mie-

tendeckel vor allem daran, dass das Land 

Berlin keine Kompetenz hat, eine solche 

Regelung zu erlassen. Das Mietrecht ge-

hört als Teilinhalt des bürgerlichen Rechts 

zur konkurrierenden Gesetzgebungszustän-

digkeit des Bundes. Der Bundesgesetzge-

ber hat mit den zahlreichen mietrechtlichen 

Regelungen der letzten Jahre von seiner 

konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz 

umfassend und abschließend Gebrauch 

gemacht. Das entfaltet Sperrwirkung. Das 

Land Berlin ist nicht befugt, eigene oder wie 

beim Mietendeckel sogar widersprechende 

landesrechtliche Gesetze zu erlassen. 

Berlin hat sich darüber hinweggesetzt und 

damit ein beispielloses wohnungspoliti-

sches Chaos angerichtet. Vermieter und 

Mieter werden aktuell mit widersprechen-

den Normbefehlen konfrontiert. Nach dem 

Bundesrecht ist erlaubt, was nach dem 

Mietendeckel verboten ist: Während die 

bundesrechtliche Mietpreisbremse eine 

Mieterhöhung bei Neuverträgen in Höhe 

von zehn Prozent über der ortsüblichen 

Vergleichsmiete zulässt, ist dies nach dem 

Berliner Mietendeckel verboten. Hier gelten 

die staatlich festgesetzten Obergrenzen, 

die mit der ortsüblichen Vergleichsmiete 

nichts mehr zu tun haben. Gleiches gilt für 

die Modernisierung von Wohnungen: Kann 

nach dem Bundesrecht die Miete nach 

Modernisierung um zwei bzw. drei Euro 

pro Quadratmeter erhöht werden, lässt der 

Mietendeckel maximal einen Euro zu.

Das führt nicht nur dazu, dass viele Maß-

nahmen, die für einen besseren Klima-

schutz und den altersgerechten Umbau 

notwendig sind, wirtschaftlich nicht mehr 

tragbar sind und unterbleiben. In der Folge 

weiß vor allem niemand mehr, ob er sich 

an das Bundesrecht oder das Landes-

recht halten soll. Die Rechtsunsicherheit 

ist enorm. Es muss daher schnellstmöglich 

wieder Rechtssicherheit für alle Beteiligten 

geschaffen werden. 

Das war und ist Ziel der abstrakten Nor-

menkontrolle, die ich gemeinsam mit Kolle-

ginnen und Kollegen der CDU/CSU und FDP 

auf den Weg gebracht habe. Allein aus den 

Reihen der Unionsfraktion unterstützen 204 

Abgeordnete das Verfahren. Damit haben 

wir das für eine abstrakte Normenkontrolle 

notwendige Quorum von einem Viertel der 

Mitglieder des Bundestages aus eigener 

Kraft deutlich übertroffen. Gemeinsam mit 

80 Unterschriften aus der FDP-Fraktion 

rufen insgesamt 40 Prozent aller Bundes-

tagsabgeordneten Karlsruhe an. Das ist ein 

starkes politisches Signal. Ich bin sicher: 

Das wird auch beim Bundesverfassungsge-

richt gehört werden.

Dr. Jan-Marco Luczak, MdB, ist Vor- 

sitzender der Landesgruppe der CDU 

Berlin im Deutschen Bundestag.

IMMOBILIENPOLITISCHE PERSPEKTIVEN Der Berliner Mietendeckel 76



D ie  C o r ona - K r i s e  ha t  uns  a l l e n  au f  e i ne  gan z  b e s ond e re  We i s e  ve r d eu t l i c h t ,  w i e  w i ch t i g  d a s 

e i gene  Z uhause  und  e i ne  f unk t i o n i e r end e  N ahve r s o r gung  s i nd .  D a s  Z uhause  d i en t  a l s  A u fen t ha l t s -

o r t ,  z um  L e r nen ,  z um  A r b e i t en  im  H ome o f f i c e  o d e r  a l s  S chu t zo r t  d e r  G esundhe i t .  A u ch  wenn  w i r 

b i s he r  r e l a t i v  gu t  du r ch  d i e  K r i s e  gekommen  s i nd ,  ha b en  v i e l e  M ens chen  E i n kommense inbuß en 

e r l i t t e n  –  du r ch  E r k r ankung ,  we i l  d e r  B e t r i e b  s ch l i e ß en  mus s t e  o d e r  we i l  A u f t r äge  f eh l en . 

Katrin Göring-Eckardt

Solidarisch durch die Krise 

Klimaschutz vorantreiben

Durch die Krise hervorgerufene Zahlungs-

schwierigkeiten treffen oft diejenigen be-

sonders schwer, die sich die Kosten für 

Miete, das selbstgenutzte Wohneigentum 

oder die angemietete Gewerbeeinheit oh-

nehin schwer leisten können. Darum war 

das erste Hilfspaket von Bundesregierung 

und Bundestag richtig, um die Probleme 

im Bau- und Wohnbereich zu bewältigen. 

Ausreichen wird es aber nicht. Wir müssen 

sicherstellen, dass niemand als Folge der 

Pandemie seine Wohnung verliert. Darum 

haben wir ein Sicher-Wohnen-Programm 

vorgestellt. Mietern, Selbstnutzern und 

anerkannten Trägern der Wohlfahrts-

pflege wollen wir es so ermöglichen, ihre 

Mietrückstände und Hypothekenkredite 

durch einen zinslosen Kredit der KfW mit 

zehnjähriger Laufzeit zu bezahlen. Damit 

bliebe die Kreditrate nach der Krise gering 

und hohe Verzugszinsen würden entfallen. 

So schützen wir Mieterinnen und Mieter 

vor dem Wohnungsverlust. Auch  private 

Kleinvermieter, die mit einer Immobilie ihre 

Rente aufbessern, müssen durch die Hilfe 

zur Zahlungsfähigkeit ihrer Mieterinnen und 

Mieter nicht zwangsverkaufen.

Pragmatische Lösungen der 

Corona-Krise umsetzen

Um Obdachlosigkeit, private oder gewerb-

liche Insolvenzen und instabile Marktver-

hältnisse zu verhindern, ist es wichtig, vo-

rübergehend Zwangsvollstreckungen und 

-räumungen bei Mieterinnen und Mietern 

sowie selbstnutzenden Eigentümerinnen 

und Eigentümern von Wohnungen und Ge-

werberäumen auszusetzen. Personen mit 

Einkommensausfällen müssen in einem 

schnellen, einfachen Verfahren Wohngeld 

erhalten. Schon vor der Krise waren die 

Wohngeldstellen in vielen Kommunen über-

lastet. Daher brauchen sie Personal und 

wirksame Hilfestellung, um Anträge digital 

oder vereinfacht zu bewilligen. Solange die 

Krise anhält, dürfen Strom-, Wärmeener-

gie-, Wasser- und Telefon- oder Internet-

sperren nicht vollzogen werden.

Langfristig denkende Immobilieneigentü-

mer werden wohlwollend prüfen, inwieweit 

sie die Miete für Kleingewerbetreibende, 

die aufgrund der Corona-Krise besonders 

von Schließungen betroffen sind, im Rah-

men ihrer Möglichkeiten aussetzen oder 

stunden können. Daher habe ich mich ge-

freut, dass der ZIA sich in den letzten Mo-

naten so konstruktiv in die Diskussion über 

einen Ausgleich bei den Gewerbemieten 

eingebracht und zur Übereinkunft zur tem-

porären Mietensenkung beigetragen hat.

Gebäudebereich ist zentral für den 

Klimaschutz

Nicht nur die Pandemie bedroht unsere Ge-

sellschaft. Der Klimaschutz ist eine Überle-

bensfrage für uns alle. Wir haben uns ver-

pflichtet, den CO
2
-Ausstoß schrittweise bis 

2050 zu beenden. Deshalb wollen wir je-

den darin unterstützen, bis zum Jahr 2040 

Wohnungen und Gebäude klimaneutral zu 

bauen oder umzubauen.
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Unsere Antwort zur Bewältigung der Dop-

pelkrise Klima & Corona ist der „Zukunfts-

pakt“. Mit ihm wollen wir Investitionen in 

die wichtigen Zukunftsbereiche fördern, 

die gesamtgesellschaftliche Nachfrage sta-

bilisieren und unsere Volkswirtschaft auf 

einen nachhaltigen, zukunftsfähigen Kurs 

bringen. Neben Investitionszuschüssen 

und -anreizen zur energetischen Sanierung 

brauchen wir aber auch einen klaren ge-

setzlichen Rahmen, um im Gebäudebereich 

Planungssicherheit zu schaffen. Dafür wäre 

das Gebäudeenergiegesetz (GEG) einer der 

Hebel gewesen. Leider hat die Bundesre-

gierung diese Chance verstreichen lassen. 

Das GEG ist nicht einmal ausreichend,  

um die CO
2
-Minderungsziele zu erreichen, 

die sich die Bundesregierung für das Jahr 

2030 gesetzt hat. Stattdessen verharrt sie 

bei veralteten Effizienz- und Erneuerba-

ren-Standards und verzichtet so auf einen 

entscheidenden Modernisierungsimpuls für 

unsere Wirtschaft. Es ist nötig, alle neu-

en Gebäude so energiesparend zu bauen 

und zu sanieren, dass jedes Jahr drei bis 

vier von 100 bestehenden Gebäuden kli-

mafreundlich modernisiert werden. Bei 

jedem Heizungstausch gilt es, möglichst 

erneuerbar, mit Solarenergie, Erdwärme 

oder Abwärme zu heizen. Es lohnt sich. 

Investitionen in eine moderne Wärmever-

sorgung sind gut fürs Klima. Sie machen 

uns unabhängiger von Öl- und Gasim-

porten und damit von unvorhersehbaren 

Preisrisiken, auch für Mieterinnen und 

Mieter. Und sie wirken als Konjunkturpro-

gramm für Wirtschaft und Handwerk. Das 

sichert hunderttausende Arbeitsplätze. 

Leider ist die Bundesregierung beim Ge-

bäudeenergiegesetz gescheitert – und das 

wird auf lange Sicht auch für Eigentümer 

teuer. Mit einem kohärenten Rahmen 

könnte der Gebäudesektor bis spätestens 

2040 ohne Erdöl und Erdgas auskommen. 

Wärmepumpen, Solarthermie, Biomasse 

sowie Nah- und Fernwärme auf Basis von 

Abwärme und erneuerbaren Energien oder 

die Geothermie sorgten so für Wärme und 

Kälte. Unser Plan in diese klimafreundliche 

Zukunft ist der Aktionsplan Faire Wärme.

Grüner Aktionsplan Faire Wärme

Mit dem grünen Aktionsplan Faire Wärme 

können wir die Wärmewende meistern: 

Um Planung und Investitionen zu erleich-

tern, wollen wir öffentliche Mittel im Um-

fang von sieben Milliarden Euro im Jahr 

bereitstellen. Für einfache Energieberatung 

für jeden und jede. Für ein Quartierspro-

gramm FairWärme, mit dem wir in allen 

Städten und Gemeinden den Umstieg auf 

klimafreundliche Wärmeversorgung, Ener-

giesparhäuser inklusive warmmietenneut-

raler Sanierung für Menschen mit kleinem 

Einkommen ermöglichen. Auch das Bauen 

mit nachwachsenden Baustoffen wie Holz 

wollen wir finanziell fördern. Diese Baus-

toffe binden CO
2
 aus der Atmosphäre und 

machen es unschädlich, statt wie her-

kömmlicher Stahl oder Beton, große Men-

gen CO
2
 bei der Herstellung freizusetzen. 

Mit diesen Weichenstellungen legen wir die 

Grundlage für den Umstieg auf 100 Pro-

zent erneuerbare Wärme innerhalb von 30  

Jahren – sozialverträglich und bezahlbar.

Gemeinsam für mehr günstige und 

bezahlbare Wohnungen 

Bezahlbares Wohnen ist längst eine der 

zentralen sozialen Fragen. Nicht nur wegen 

Corona. Wohnungsnot und horrende Mie-

ten sind für immer mehr Menschen eine zu 

große Belastung. In Metropolen und kreis-

freien Großstädten sind die Mieten in den 

letzten Jahren so stark gestiegen, dass 

Mieterinnen und Mieter mittlerweile oft 30 

Prozent oder mehr ihres Nettoeinkommens 

dafür aufwenden müssen. Gleichzeitig fal-

len Tausende von Sozialwohnungen jedes 

Jahr aus der Zweckbindung und die Miet-

preisbremse greift nicht. Wir brauchen 

dringend eine Trendwende, damit mehr 

bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. 

Seit dem Ende der Gemeinnützigkeit hat 

sich die Zahl der Sozialwohnungen mehr 

als halbiert. Allein 2018 haben im Schnitt 

täglich über 200 Sozialwohnungen ihre so-

ziale Bindung verloren. Mit unserer „Neuen 

Wohngemeinnützigkeit“ werden Wohnun-

gen wieder bezahlbar und vor allem bleiben 

sie das auch dauerhaft.

Investitionen des Bundes notwendig

Wir fordern in unserem Gesetzentwurf zur 

Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit (NWG), 

dass der Bund ein Investitionsprogramm 

für eine Million zusätzliche, dauerhaft be-

zahlbare Mietwohnungen auflegt. Diese 

sollen gerade dort entstehen, wo bezahl-

barer Wohnraum fehlt. Zusammen mit 

den verblieben Sozialwohnungen wären es 

dann wieder über zwei Millionen bezahlbare 

Wohnungen. Davon profitieren alle: Famili-

en und Alleinstehende, Rentner oder junge 

Leute in der Ausbildung. Der Besitz, Betrieb 

und die Trägerschaft der neuen Wohnun-

gen in der Wohngemeinnützigkeit kann 

und soll allen Marktakteuren offenstehen, 

egal ob sie Privatpersonen, kommunale 

Wohnungsunternehmen, gemeinwohlori-

entierte Stiftungen oder börsennotierte Un-

ternehmen sind. Allen bietet sich durch die 

staatlichen Zuschüsse, Steuererleichterun-

gen und eine auf 3,5 Prozent gedeckelte 

Eigenkapitalrendite mit der NWG auch eine 

attraktive Investitionsmöglichkeit. Denn 

bezahlbaren Wohnraum schaffen wir nur, 

wenn alle zusammenarbeiten.

Katrin Göring-Eckardt, MdB, ist  

Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/ 

Die Grünen im Bundestag.
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I n  d e r  D eba t t e  um  d en  K l ima s chu t z  l i e g t  d e r  F o kus  me i s t  au f  K oh l e aus s t i e g  und  Ve r keh r swend e . 

B e i d e s  s i nd  ohne  Zwe i f e l  en t s che i d end e  F e l d e r,  um  d i e  i n  Pa r i s  ve r e i nb a r t en  K l ima z i e l e  

z u  e r r e i chen .  D o ch  au ch  d e r  G ebäud eb e re i ch  da r f  n i ch t  aus  d em  B l i c k  ge r a t en . 

Dr. Julia Verlinden

Kein Klimaschutz ohne moderne Gebäude 

Die Weichen müssen heute gestellt werden, damit wir spätestens 2050 
klimagerecht wohnen und wirtschaften können

Der Gebäudebereich ist für rund ein  

Drittel der CO
2
-Emissionen verantwort-

lich. Ohne klimaneutralen Gebäudebe-

stand kann es also keinen erfolgreichen 

Klimaschutz geben. Wegen der langen 

Investitionszyklen bei Neubau und Sanie-

rung kommt es darauf an, rechtzeitig die  

Weichen zu stellen. Die Bundesregierung 

hat diese Anforderung mit ihrem Gebäude-

energiegesetz (GEG) nicht erfüllt. Nun geht 

erneut wertvolle Zeit für Innovationen und 

Klimaschutz verloren. 

Das Gebäudeenergiegesetz ist neben dem 

Kohleausstiegsgesetz das maßgebliche Re-

gelwerk in dieser Legislaturperiode für die 

Klimaziele 2030. Ziel der Bundesregierung 

ist es, die CO2-Emissionen im Gebäudebe-

reich bis dahin gegenüber 1990 um zwei 

Drittel zu senken. Nach Angaben des Um-

weltbundesamtes gab es in den letzten fünf 

Jahren allerdings keine nennenswerte Re-

duktion bei den Treibhausgasemissionen in 

diesem Sektor. Umso wichtiger wären jetzt 

spürbare Fortschritte. 

Doch mit der Verabschiedung des GEG 

hat die Bundesregierung die Vorgaben für 

Energieeffizienz auf dem Stand von 2013 

eingefroren, für den Einsatz erneuerbarer 

Energien sogar auf dem Stand von 2009. 

Damit hat die Regierung das Verfehlen der 

eigenen Klimaziele im Gebäudebereich vor-

programmiert. Das ist umso unverständ-

licher, da die technischen Lösungen für 

klimagerechtes Bauen und Wohnen längst 

vorhanden sind. Nachhaltige und umwelt-

schonende Bau- und Dämmstoffe, Ener-

gieeffizienzstandards auf dem Stand der 

Technik und erneuerbare Energien für die 

Wärme- und Kälteerzeugung können den 

Gebäudebestand in Deutschland binnen 

zweier Jahrzehnte klimaneutral machen.

Nachholbedarf bei Gebäuden ist groß

Wärme und Warmwasser für die Beheizung 

und Versorgung von Gebäuden werden 

in Deutschland nach wie vor zu über 80 

Prozent aus Öl, Gas und Kohle gewonnen. 

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsmi-

nisteriums entfallen dadurch 30 Prozent der 

Treibhausgase auf den Gebäudebereich. Im 

Umkehrschluss ist der Anteil der erneuer-

baren Energien viel zu gering. Seit Jahren 

dümpelt der Erneuerbaren-Anteil am End- 

energieverbrauch für Wärme und Kälte 

bei etwa 14 Prozent herum. Der Ausstieg 

aus der Verbrennung von Erdöl, Erdgas 

und Kohle in diesem Bereich muss endlich 

konsequent vorangetrieben werden. Eile ist 

geboten, denn Gebäude haben eine lange 

Lebens- und Nutzungsdauer. Dementspre-

chend weisen sie lange Investitionszyklen 

von Anlagen und Bauteilen auf, in der Re-

gel zwischen 30 und 50 Jahren. Um den 

Gebäudebestand erfolgreich umzubauen, 

müssen deshalb bereits heute alle Neubau-

ten und umfassende Sanierungen nahezu 

klimaneutral erfolgen. Mit dem richtigen  

gesetzlichen Rahmen kann der Gebäude- 

sektor schon 2040 ohne Erdöl und Erdgas 

auskommen. Wärmepumpen, Solarthermie, 

Biomasse sowie Nah- und Fernwärme auf 

Basis von Abwärme und erneuerbaren 

Energien wie auch Geothermie können die 

Versorgung mit Wärme und Kälte überneh-

men. Die Regierung verzögert diesen Pro-

zess nun mutwillig um weitere Jahre. 
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Zukunftsfeste Standards geben 

Investitionssicherheit

Nach Ansicht der Grünen muss sich der 

Effizienzstandard für Neubauten am Stand 

der Technik orientieren und auf dem Niveau 

des KfW-Effizienzhauses 40 festgelegt 

werden, was in etwa dem Passivhaus-

standard entspricht. Das würde auch am 

ehesten dem von der EU geforderten Nied-

rigstenergiestandard gerecht. Bei umfas-

sender Sanierung im Bestand sollte das 

Effizienzhaus 55 der Zielstandard sein. Bei 

schrittweiser Erneuerung sollten die Einzel-

maßnahmen einem individuellen Gebäu-

desanierungsfahrplan folgen, der ebenfalls 

an diesem Zielstandard ausgerichtet ist. 

Ausnahmen können dabei insbesondere 

für ensemble- und denkmalgeschütz-

te Gebäude gelten, um baukulturelle und 

energetische Ziele in Einklang zu bringen. 

Zukunftsfeste Standards helfen nicht nur 

beim Klimaschutz. Sie setzen auch starke 

Impulse für Innovation und geben den Un-

ternehmen der Effizienz- und Baubranchen 

Planungs- und Investitionssicherheit. Damit 

können die Unternehmen an den richtigen 

Stellen in Produktionskapazitäten und in 

die Ausbildung von Fachkräften investieren 

und so zum Gelingen der Energiewende 

im Wärmesektor beitragen. Energiesparen 

und erneuerbare Energien schützen zudem 

Mieterinnen und Mietern vor unkalkulierbar 

steigenden Heizkosten. Wenn die Förder-

bedingungen und der ordnungsrechtliche 

Rahmen stimmen, kommen Vermieterinnen 

und Vermieter bei der energetischen Sanie-

rung wirtschaftlich ohne eine nennenswerte 

Erhöhung der Warmmiete aus. 

Mehr Erneuerbare =  

mehr Klimaschutz

Im Stromsektor beträgt der Anteil der er-

neuerbaren Energien heute annähernd  

50 Prozent. Das ist eine wichtige Etappe  

auf dem Weg zur klimaneutralen Energie-

versorgung. Bei der Wärme sieht es dage-

gen mau aus. Der Anteil der Erneuerbaren 

stagniert hier seit Jahren auf niedrigem 

Niveau. Deshalb schlagen wir vor, den im 

Neubau seit 2009 geltenden Pflicht-An-

teil an erneuerbarer Wärme anzuheben. 

Spätestens ab 2025 sollte für dann neu 

errichtete Gebäude 100 Prozent erneu-

erbare Wärme gelten. Den verbindlichen 

Einsatz von erneuerbaren Energien wollen 

wir auf den Gebäudebestand ausdehnen. 

Wenn ohnehin ein Heizungsaustausch an-

steht oder umfassend saniert wird, sollte 

auch hier ein Mindestanteil von zunächst 

25 Prozent erneuerbarer Wärme gelten 

und schrittweise bis 2040 auf 100 Prozent 

ansteigen. Auch für die Fernwärme ist ein 

verbindlicher Erneuerbaren-Anteil notwen-

dig. Dafür werden Wärmenetze für die 

Einspeisung von Wärme aus erneuerbaren 

Energien geöffnet und zusätzlich Abwärme 

aus ebenfalls immer grüner werdenden 

Quellen genutzt, z.B. aus Gewerbe- und In-

dustrieprozessen, Rechenzentren oder aus 

Abwasser. 

Ausnahmen reduzieren,  

Synergien nutzen

Die besten Regelungen für Effizienz und 

Erneuerbare nützen nichts, wenn es mehr 

Ausnahmen gibt als Fälle, in denen diese 

Regelungen tatsächlich zum Tragen kom-

men. Das betrifft vor allem Ausnahmere-

gelungen für Ein- und Zweifamilienhäuser. 

Alte Öl- und Gasheizungen sollten hier 

spätestens nach 30 Jahren tatsächlich 

ausgetauscht werden, auch wenn kein Ei-

gentümerwechsel stattgefunden hat. Auch 

der Wirtschaftlichkeitsvorbehalt, der bisher 

häufig herangezogen wird, um Energiespar-

maßnahmen abzuwehren, sollte zeitgemäß 

neu definiert werden. Dafür sind ein länge-

rer Betrachtungszeitraum und die Einbe-

rechnung von Folgekosten für Umwelt und 

Klima notwendig. Um wirtschaftliche und 

soziale Härtefälle zu vermeiden, können 

Sanierungen mit weitreichenden Förderpro-

grammen unterstützt werden. Energetische 

Sanierung soll so in der Regel warmmieten-

neutral erfolgen können. Um Synergien zu 

nutzen, sollten Quartierslösungen wie im 

Energiesparrecht mehr Gewicht erhalten. 

Die Versorgung mit CO2-neutraler Fernwär-

me ermöglicht eine klimaschonende Wär-

meversorgung im Bestand. Hilfreich ist das 

Instrument der kommunalen Wärmepla-

nung, um Potenziale für Abwärmenutzung 

zu identifizieren. Besonders finanzschwa-

che Kommunen wollen wir dabei mit einem 

Förderprogramm des Bundes unterstützen.

Bundeshaushalt drohen Milliarden-

zahlungen 

Durch die Fehlsteuerung der Bundesregie-

rung in der Wärme- und Gebäudepolitik 

mangelt es nicht nur an wirksamem Klima-

schutz. Dem Bundeshaushalt drohen zu-

sätzlich Belastungen in Milliardenhöhe, da 

Deutschland seine verpflichtenden EU-Ziele 

im Rahmen des Effort-Sharing verfehlen 

wird. Die Agora Energiewende hat mögliche 

Kosten für Ausgleichzahlungen bis 2030 

auf 30 bis 60 Milliarden Euro taxiert. Daran 

zeigt sich, wie kurzsichtig die Energiepolitik 

der Regierung ist. Gerade nach den Coro-

na-bedingten Einschnitten ist es wichtiger 

denn je, Investitionen in nachhaltige und kli-

magerechte Bahnen zu lenken. Nur so kön-

nen wir die Klimakrise noch abbremsen und 

die Lasten für die kommenden Generatio-

nen verringern. Dafür ist eine zukunftsfes-

te Bau- und Immobilienwirtschaft mit den 

passenden Klimavorgaben unerlässlich. 

Dr. Julia Verlinden, MdB, ist Sprecherin 

für Energiepolitik der Bundestagsfraktion 

von Bündnis 90/Die Grünen. 
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E s  g i b t  n i ch t  d a s  e i ne  R ezep t  f ü r  s chne l l e s  und  e f f i z i e n t e s  B auen ,  s ond e r n  e i n  gan ze s  K o chbu ch 

m i t  v e r s ch i ed enen  M enüs .  D i e  P r o j e k t s t r u k t u r,  d i e  K omp l ex i t ä t  d e r  B auau fga b e ,  d i e  Ve rga b e -

a r t ,  d i e  b aup l anungs re ch t l i c hen  G r und l agen ,  d i e  B e t e i l i g t en  im  G enehmigungsp r o ze s s  und  n i ch t 

z u l e t z t  d i e  gewäh l t en  I n s t r umen te  d e r  K ommun i k a t i o n  im  d i g i t a l en  Ze i t a l t e r  b e s t immen  G es chw in -

d i g ke i t  und  E f f i z i e n z  e i ne s  P r o j e k t e s .  E s sen z i e l l  z u  B eg inn  i s t  j e d o ch  immer  d i e  ve r b i nd l i c he  

D e f i n i t i o n  d e r  B auau fga b e  s e l b s t  und  d i e  Wah l  d e r  angemes senen  P r o j e k t s t r u k t u r. 

Petra Wesseler

Effizient geht nur gemeinsam  

Schnell(er) planen und bauen auf Basis verbindlicher Grundlagen 

Wie kann schneller geplant und gebaut wer-

den? In dieser Frage steckt ein immer wie-

derkehrender Wunsch vieler Bauherren und 

in Zeiten des Wohnungsmangels eine wich-

tige Auseinandersetzung mit den Abläufen 

in der Baubranche. Die Bandbreite der Bau-

aufgaben in der Immobilienwirtschaft ver-

langt aber auch differenzierte Analysen und 

projektspezifische Antworten. Die Frage 

nach Beschleunigung impliziert das Iden-

tifizieren stets gleicher Hemmnisse, die es 

auszuräumen gilt. Hierzu seien skizzenhaft 

einige Thesen aufgeführt. 

Lernen vom Modularen Bauen 

Die gemeinsame Wohnraum-Offensive von 

Bund, Ländern und Kommunen hat es sich 

zum Ziel gesetzt, serielle und modulare 

Bauweisen weiter voranzutreiben; diese 

sind beispielgebend für kurze Projektlauf-

zeiten. Meine Behörde, das Bundesamt für 

Bauwesen und Raumordnung (BBR), unter-

stützt diese Initiative im Wohnungsbau im 

Bereich der Forschung. Im Baubereich des 

BBR sind bereits Bürobauten und Kinder-

tagesstätten mit hoher zeitlicher Priorität in 

modularer Bauweise fertiggestellt worden. 

Weitere Projekte sind in Planung. Projekt-

laufzeiten bei einer bereits fertiggestellten 

Kindertagesstätte vom Start der Planung 

bis zur Übergabe von einem Jahr und bei ei-

nem beauftragten Bürobau für 400 Büros in 

nur zwei Jahren sind beeindruckend. Nicht 

jede Bauaufgabe ist geeignet, in modularer 

Bauweise umgesetzt zu werden, aber die 

Disziplin die Bauherren und Baudurchfüh-

rende beweisen, an der einmal gestellten 

Aufgabe festzuhalten und diese unverzüg-

lich ohne Änderungen umzusetzen, täte 

auch vielen konventionell organisierten 

Bauprojekten gut. Hinzu kommt,  dass Vor-

fertigungen im Werk einen hohen Grad an 

Detailplanung zu Beginn des Projektes ver-

langen, auch dies wäre wünschenswert für 

die Beschleunigung anderer Planungs- und 

Bauprozesse. 

Der Bedarf und die Aufgabe 

Wann ist ein Projekt ein Bauprojekt? An 

dieser so einfach erscheinenden Frage sind 

schon viele zu früh gestartete Projekte – 

ob private oder öffentliche – gescheitert. 

Nachträgliche Änderungen am Umfang 

der Bauaufgabe seitens des Bauherren, 

an funktionalen Anforderungen oder Ände-

rungen aufgrund zuvor ungeklärter baupla-

nungsrechtlicher Genehmigungsfähigkeit 

können jedes Projekt in zeitlichen Verzug 

bringen. 

Um schnell und kontinuierlich bauen zu 

können, bedarf es im Vorfeld immer einer 

klaren verbindlichen Aufgabenstellung und 

Klärung der grundsätzlichen rechtlichen 

Rahmenbedingungen auf dem vorgese-

henen Grundstück. Die Vergabeart ist der 

Aufgabe angemessen abzuwägen. Bei Sa-

nierungsvorhaben kann die gewerkeweise 

Vergabe der schnellste Weg sein, bei Neu-

bauten mag eine Generalunternehmerver-
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gabe zielführend sein, insbesondere wenn 

Kapazitäten für Koordinierungsleistungen 

beim Bauherren nicht vorhanden sind.

Baumanagement oder Bauherren- 

management 

Beim Bau gibt es immer auch die Notwen-

digkeit kurzfristiger Entscheidungen; nur 

eine mit Kompetenzen und Entscheidungs-

befugnis ausgestattete Projektleitung ist 

eine starke Projektleitung, die zeitnah re-

agieren kann. Es ist somit von besonderer 

Bedeutung, zu Beginn jedes Projektes Zu-

ständigkeiten und Verantwortlichkeiten so-

wie Besprechungsstrukturen bei Entschei-

dungsbedarf festzulegen. Regelmäßige 

Planungs- und Baubesprechungen der am 

Bau beteiligten Ingenieure und Baufirmen 

sind Standard. Bei Bauablaufstörungen 

sind lange oder gar keine Entscheidungen 

vermeidbare Störfaktoren. Für effektives 

Bauen sind flache Hierarchien und schnelle 

Reaktionen bei allen Beteiligten von beson-

derer Bedeutung. Für schnelles Bauen ist 

ein professionelles Baumanagement die 

Basis, ohne den gut organisierten Bauherrn 

aber nur die halbe Miete. 

Vergaben – Garant der Chancen-

gleichheit oder Bürokratie? 

Das Bundeskabinett hat im Juli 2020 ver-

gaberechtliche Erleichterungen beschlos-

sen, um das von der Regierungskoalition 

vereinbarte Konjunkturpaket zur Bewälti-

gung der wirtschaftlichen Folgen der Co-

vid-19-Pandemie zu flankieren. So können 

öffentliche Förderungen schnell in konkrete 

Investitionsprojekte umgesetzt werden. 

Hierbei wurden die Schwellenwerte für 

EU-weite Vergaben temporär angepasst. 

Es wurde aber auch ein weiteres wichtiges 

Detail neu geregelt. Bei Ersatzvornahmen 

nach Insolvenz oder Kündigung eines Un-

ternehmens musste bisher bei Projekten 

mit öffentlichen Mitteln neu ausgeschrie-

ben werden, hier ist es nun möglich, im 

Rahmen der freihändigen Vergabe die ver-

bliebenen Leistungen neu zu beauftragen 

und somit Störungen der Gewerkekette 

zu minimieren. Ein anderes Hemmnis be-

steht weiterhin: Im Rahmen einer Verga-

beentscheidung hat der Einspruch eines 

Bieters aufschiebende Wirkung. Das Recht 

der Nachprüfung ist sicherlich beizubehal-

ten, aber muss damit auch das Verbot der 

Zuschlagserteilung einhergehen? In den 

1990er-Jahren hatte die VOB noch einen 

anderen Rechtsstatus, sie half Auftragneh-

mern und Auftraggebern, einen fairen Bau-

vertrag abzuschließen. Nachprüfverfahren 

gab es auch, aber keine zeitlichen Behin-

derungen bei der Beauftragung. 

Das hohe Gut des Miteinanders 

Das Planen und Bauen wurde in den letz-

ten zwei Jahrzehnten durch die Zunahme 

von rechtlichen Streitigkeiten belastet. Die 

strikte Trennung von Planung und Aus-

führung in der Vergabe- und Vertragssys-

tematik wird aktuell mehrfach hinterfragt. 

Bei der heutigen Komplexität von Baumaß-

nahmen bedarf es immer mehr Zeit, um 

Leistungen umfassend, abschließend und 

interpretationsfrei zu beschreiben, um teu-

ren Nachtragssachverhalten vorzubeugen. 

Gleichzeitig wurde das Claimmanagement 

und dessen Abwehr auf Auftragnehmer- 

und Auftraggeberseite immer weiter per-

fektioniert. Dem zügigen Bauablauf hat 

dies nicht gedient, im Gegenteil. Ziel muss 

es sein, auf den Baustellen dieser Republik 

wieder zu einem kooperativen Miteinander 

zu kommen. Hier können Mediation, neue 

partnerschaftliche Vertragsmodelle und 

Mehrparteienverträge Lösungen anbieten; 

wenn letztere es dann noch ermöglichen, 

partnerschaftlich die beste Planung und 

optimale Ausführung gemeinsam zu entwi-

ckeln, ist viel Zeit und Ärger gespart. Das 

BBR erprobt derzeit erste Modelle, um hier 

auch als öffentlicher Bauherr neue Wege 

zu beschreiten und das Engagement aller 

wieder auf den gemeinsamen Erfolg eines 

Projektes zu konzentrieren. 

Mit Risiko ins Ziel?

Zu einer transparenten belastbaren Termin- 

und Kostenplanung eines Bauprojekts 

gehört immer auch eine Risikovorsorge:  

Auf dem Luisenblock West in Berlin-Mitte erstellt das Bundesamt für Bauwesen  
und Raumordnung (BBR) aktuell für den Deutschen Bundestag einen Bürokomplex  
in modularer Bauweise.
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für Risiken des Baugrundes, des Baube-

standes, für mögliche Störungen des Bau-

ablaufs etc. Ein Baumanagement muss sich 

auch als Risikomanagement verstehen und 

als solches muss es seinem Bauherrn zu 

Beginn die Handlungsspielräume abtrot-

zen, die benötigt werden, um im Fall des 

Falles schnell reagieren zu können und im 

Sinne des Bauherrn Schaden vom Projekt 

abzuwenden und Termine zu sichern. Bis 

heute wird bei Projekten des Bundes die 

Risikovorsorge aus haushaltsrechtlichen 

Gründen immer wieder abgelehnt. Lang-

wierige Nachtragsverfahren sind die Folge 

und wären doch vermeidbar gewesen. 

Baugenehmigungsverfahren steuern 

Mit den Beschlüssen der Bauministerkonfe-

renz aus 2018 und 2019 habe sich alle Län-

der dazu bekannt, einheitliche Vorschriften 

im Bauordnungsrecht anzustreben. Mit 

dieser Harmonisierung der Landesbauord-

nungen wird erreicht, dass über Länder-

grenzen hinweg agierende Planerteams auf 

einheitliche und verbindliche Grundlagen 

zurückgreifen können, ohne sich in orts-

spezifische Besonderheiten zu verstricken. 

Ein wichtiger Schritt – damit sind aber noch 

nicht alle Probleme zur Beschleunigung ei-

ner Baugenehmigung geklärt. 

Die zu beachtenden öffentlich-rechtliche 

Belange können eine Vielzahl von Rechtsge-

bieten betreffen: Neben dem Bauordnungs-

recht, Planungsrecht oder Denkmalrecht 

häufig Naturschutz, Artenschutz, eventuell 

Wasserrecht und Sanierungsrecht gemäß 

Baugesetzbuch, um nur einige zu nennen. 

In vielen Kommunen liegen hier die Zustän-

digkeiten in unterschiedlichen Dezernaten, 

eine Koordinierung der unterschiedlichen 

Belange im Baugenehmigungsverfahren 

wird nur in wenigen Kommunen angeboten. 

Oft ist der Bauherr, gegebenenfalls als sein 

Erfüllungsgehilfe der Architekt, hier allein 

unterwegs, um alle einzelnen Bescheide 

rechtzeitig zu beantragen. Das Übersehen 

eines Nachbarschaftsbelanges kann ver-

heerende Folgen für einen Baustart haben. 

Eine serviceorientierte Beratung und Koor-

dinierung aufseiten der Kommunen kann 

hier sehr beschleunigend wirken, scheitert 

in der Realität aber häufig an fehlenden 

Kapazitäten der kommunalen Ämter oder 

einfach an Zuständigkeitskonkurrenzen.

Digitalisierung als Chance nutzen  

Wir erleben gerade einen enormen Schub in 

den Prozessen der Digitalisierung im Bau-

wesen. Was vor Beginn der Pandemie bei 

der öffentlichen Hand nur unter erschwer-

ten Bedingungen vorangebracht werden 

konnte – geht plötzlich. Die Kommunika-

tion in Verhandlungsverfahren per Video-

konferenz, die rechtswirksame Annahme 

von Rechnungen in elektronischer Form, 

inklusive der Aufmaßunterlagen, ohne pa-

rallelen Versand per Post und Ähnliches. 

Das Arbeiten in dreidimensionalen digitalen 

Gebäudemodellen im Building Information 

Modeling (BIM) findet immer mehr Akzep-

tanz. Die Entwicklung einheitlicher Nor-

mungs- und Open-BIM-Strategie schreitet 

voran. Der Zugang aller am Projekt Beteilig-

ten zur gemeinsamen Plandatenbasis wird 

entscheidend sein für den Mehrwert dieser 

Digitalisierung. 

Nur wenn es gelingt, hier Rechte und 

Pflichten der Planer, Baufirmen und Bau-

herren klar zu regeln, werden die techni-

schen Möglichkeiten auch zum Gewinn der 

Projekte ausgeschöpft werden. Mithilfe der 

digitalen Modelle die Kollision der tech-

nischen Gewerke auf der Baustelle vor-

wegzunehmen und somit viel Aufwand für 

Umplanungen und Anpassungen zu sparen, 

ist traumhaft, gelingt jedoch nur, wenn 

alle konsequent und fristgerecht an ihren 

jeweiligen Fachsparten arbeiten. Dieses 

vorausschauende Planen aller Gewerke – 

auch der technischen – funktioniert bereits 

bei der modularen Bauweise. Es gibt viele 

Gründe, es nun bei den individuellen Lösun-

gen der baukulturell vielfältigen Bauten mit-

hilfe der BIM-Methodik ebenfalls zu prakti-

zieren. Dies setzt lediglich die Bereitschaft 

zu einer von Beginn an integrativen Planung 

voraus. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 

Effizient geht nur gemeinsam. 

Petra Wesseler ist Präsidentin  

des Bundesamtes für Bauwesen  

und Raumordnung.

Die unter der Leitung des BBR  
nach Entwürfen von David Chipperfield  
errichtete James-Simon-Galerie  
wurde im Juli 2019 feierlich eröffnet.  
Der Neubau vervollständigt das imposante 
Ensemble der UNESCO-Welterbestätte  
Museumsinsel Berlin.
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Immobilien bewegen sich nicht. Aber sie bewegen uns als Menschen, die wir in ihnen leben und 

arbeiten. Sie prägen unser Denken, unser Handeln, unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. 

Trotz des großen Einflusses, den Immobilien auf uns alle ausüben, ist uns ihre wir tschaftliche und 

gesellschaftliche Bedeutung oft nicht ausreichend bewusst. Renommierte Persönlichkeiten aus 

Wirtschaft und Wissenschaft heben in den folgenden Beiträgen die volkswirtschaftliche Bedeu-

tung der Immobilienwirtschaft hervor und vertiefen ausgewählte Themen, die die Branche aktuell 

bewegen.
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D e r  B und es t ag  ve r a b s ch i ed e t e  am  2 0 .12 . 2 019  da s  G ese t z  z u r  E i n f üh r ung  e i ne r  P f l i c h t  z u r  

M i t t e i l ung  g r en züb e r s ch re i t end e r  S t eue rges t a l t ungen .  Wa s  im  e r s t en  M omen t  nach  e i ne r  b l o ß 

we i t e r en  l ä s t i g en  C omp l i a nc e -Ve r p f l i c h t ung  k l i ng t ,  i s t  b e i  L i ch t e  b e t r ach t e t  e i ne  f undamen t a l e 

N eue r ung :  S t eue rges t a l t ungen  s i nd  du r ch  d en  S t eue r p f l i c h t i g en  b z w.  d e s sen  B e r a t e r  z u  

i d en t i f i z i e r en  und  ze i t n ah  m i t  d e r  F i nan z ve r wa l t ung  zu  t e i l e n . 

Prof. Dr. Adrian Cloer

Schaffensprozesse und ihre Folgen  

Steuerliche Transparenz im internationalen Kontext

1. Einleitung: Worum geht es?

Durch das BEPS1-Projekt der OECD rückte 

die aggressive Steuergestaltung als gesell-

schaftliches Phänomen in das allgemeine 

Bewusstsein. Eine der verschiedenen Emp-

fehlungen der OECD (Maßnahmenpunkt 12) 

lief auf die sog. Offenlegung entsprechen-

der Gestaltungsmodelle hinaus, um den 

Finanzverwaltungen eine schnellere Reak-

tionsfähigkeit auf missliebige Gestaltungen 

zu ermöglichen. 

Auf EU-Ebene einigten sich die Mitglieds-

staaten am 25.05.2018 auf eine Richt-

linie, die im Steuerbereich die einzige 

Handlungsoption darstellt und die es von 

den Mitgliedsstaaten bis zum Ende letzten 

Jahres umzusetzen galt. Da es die sechs-

te Änderung der sog. Verwaltungszusam-

menarbeits-Richtlinie der Mitgliedsstaaten 

darstellt, hat sich der Begriff DAC 62 (als 

Abkürzung für den englischsprachigen Be-

griff) verfestigt. 

Die Richtlinie sieht EU-weit die Mitteilung 

sog. grenzüberschreitender Gestaltungen 

vor. Innerhalb der EU bestehen 27 verschie-

dene Umsetzungsgesetze, die im Kern zwar 

dasselbe regeln, aber – was der Umset-

zung einer EU-Richtlinie wesensimmanent 

ist – in einzelnen Bereichen sich unter-

scheiden; manche Mitgliedsstaaten haben 

diese deutlich überschießend umgesetzt, 

d.h. sie gehen hinsichtlich Umfang der er-

fassten Steuern oder mitteilungsbedürftiger 

Sachverhalte über die EU-Vorgaben hinaus. 

Während ein „mehr“ grundsätzlich im Be-

lieben der Nationalstaaten steht, ist ein 

„weniger“ europarechtlich nicht möglich, 

d.h. die Mitgliedstaaten müssen die Vorga-

ben einhalten und können nicht – ohne ent-

sprechende Änderung der Richtlinie durch 

den Rat – die Richtlinie verspätet umsetzen, 

auch wenn, bedingt durch die Corona-Pan-

demie, vielen der Kopf nach anderen Dingen 

als nach der innerbetrieblichen Umsetzung 

einer EU-Richtlinie im Steuerrecht steht. 

2. Die deutsche Umsetzung

In Deutschland ist die Idee einer Mittei-

lungspflicht für Steuergestaltungen nicht 

neu, insbesondere die Bundesländer schlu-

gen in der Vergangenheit mehrfach deren 

Einführung im nationalen Kontext vor, diese 

Idee verfolgten sie aber wegen eines Auf-

schreis der Beraterschaft nicht weiter. Der 

europäische Impuls führte Anfang 2019 zu 

einem ersten Referentenentwurf, der neben 

der grenzüberschreitenden auch die inner-

staatlichen Sachverhalte der Mitteilungs-

pflicht unterwerfen wollte. Im Rahmen der 

späteren Ressortabstimmung erfuhr der 

Entwurf und das nunmehrige Gesetz aber 

die Beschränkung auf grenzüberschreiten-

de Sachverhalte und lehnt sich sehr stark 

an der Richtlinienvorgabe an. Dies erscheint 

vernünftig, denn innerstaatlich liegen der 

Finanzverwaltung schließlich sämtliche In-

formationen vor und insoweit erschiene die 

Erforderlichkeit der Maßnahme fraglich und 

ließe Zweifel an ihrer Vereinbarkeit mit dem 

Grundgesetz aufkommen. 
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Das nunmehrige Gesetz ist – da es zwin-

gende EU-Vorgaben umsetzt – nicht mehr 

am GG zu prüfen, sondern ausschließlich 

am Maßstab des Europarechts. Ob die 

Richtlinie selbst mit höherrangigem, d.h. 

dem sog. Primärrecht vereinbar ist, begeg-

net durchaus einigen Zweifeln, allerdings 

dürfte die Konstellation, in der der Europä-

ische Gerichtshof den im Rat zusammen-

kommenden Mitgliedsstaaten Fehler bei 

der Gesetzgebung attestiert, höchst un-

wahrscheinlich sein.

3. Konkreter Handlungsbedarf

Für den Steuerpflichtigen und somit auch 

für die in der Immobilienwirtschaft tätigen 

Prof. Dr. Adrian Cloer | Mazars Berlin

Unternehmen kann der Aufwand gar nicht 

überschätzt werden: Steuern sind bekannt-

lich Kosten und deren Minimierung versteht 

sich als betriebswirtschaftliche Notwendig-

keit. Folglich liegen Geschäftsentscheidun-

gen häufig auch steuerliche Erwägungen 

zugrunde. Das Bundesfinanzministerium 

bezeichnet dies als „Schaffensprozess“. 

Bezieht sich dieser auf einen grenzüber-

schreitenden Sachverhalt, dann kommt es 

auf die Gestaltungsgeneigtheit an: Während 

es bei sog. bedingten Kennzeichen auf die 

Frage ankommt, ob aus Sicht eines Dritten 

vernünftigerweise der Hauptvorteil oder 

einer der Hauptvorteile steuerlicher Natur 

ist, wird bei bestimmten, sog. unbeding-

ten Kennzeichen auf diesen Relevanztest 

verzichtet. Die Gestaltung ist auf jeden Fall 

mitteilungspflichtig. Derartige Steuerge-

staltungen sind zu identifizieren und inner-

halb von 30 Tagen zu melden. 

Dies betrifft jedoch nicht nur seit dem 

1.07.2020 verwirklichte Sachverhalte, son-

dern das Gesetz erfasst sämtliche nach 

dem 25.06.2018 verwirklichte Sachverhal-

te, die bis zum 31.08.2020 einer Nachmel-

depflicht unterliegen. Erfolgt die Meldung 

bis spätestens zum 30.09.2020 wird die 

Fristversäumnis nicht beanstandet. Die auf 

EU-Ebene geschaffene Möglichkeit, den 

Beginn der Meldepflicht auf den 1.01.2021 
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zu verschieben, will das Bundesministerium 

der Finanzen dem Vernehmen nach aber 

nicht nutzen. 

In der Praxis wird es aber nicht ausreichen, 

sich auf die deutschen Regeln zu konzent-

rieren, denn jeder Mitgliedsstaat hat seine 

Eigenheiten und Sachverhalte, die nach 

deutschem Recht nicht der Meldepflicht 

unterfallen, können im EU-Ausland sehr 

wohl der Mitteilungspflicht unterliegen. 

Im Ergebnis bedarf es insoweit intelligen-

ter IT-Lösungen, um nicht ungewollt sich 

möglicherweise drakonischen Strafandro-

hungen ausgesetzt zu sehen, wie dies bei-

spielsweise in Polen der Fall ist. Denn dort 

kann u.U. ein Verstoß mit bis zu 20 Millio-

nen Zloty, d.h. mit ca. 4,5 Millionen Euro 

geahndet werden. 

IT-Lösungen erscheinen aber auch vor dem 

Hintergrund anderer Praxisprobleme un-

erlässlich: Potenziell betroffene Personen 

sehen die Herausforderung im Zusammen-

hang mit den Neuregelungen oftmals dar-

in, die Mitteilungen vorzunehmen und dies 

auch fristgemäß. Dies trifft sicher zu. Was 

dabei aber übersehen wird, ist der Umgang 

mit den Sachverhalten, die als nicht mittei-

lungspflichtig eingeordnet werden. Oftmals 

sind für eine solche Einordnung Erwägun-

gen im Rahmen der Gesetzesanwendung 

maßgeblich, z.B. der subjektive Erwägun-

gen erfordernde Relevanztest.

Hier gilt es sicherzustellen, auch nach meh-

reren Jahren bei etwaigen Prüfungen durch 

die Finanzverwaltung nachvollziehen zu 

können, weshalb der Sachverhalt für nicht 

mitteilungspflichtig gehalten wurde. Sonst 

droht ein Bußgeld. IT-Lösungen schaffen 

Abhilfe nicht nur durch Dokumentation, 

sondern auch durch systematische Prüf-

schritte, die sich mit Kommentaren ver-

sehen lassen und somit auch Dritte in die 

Lage versetzen, die Gesetzesanwendung 

nachvollziehen zu können. 

4. Fazit

Die Mitteilungspflicht für grenzüberschrei-

tende Steuergestaltungen verlangt Steu-

erpflichtigen viel ab. Neben möglichen 

finanziellen Investitionen für Beratung und 

IT-Lösungen bedarf es auch einer überzeu-

genden Strategie, wie mit der Mitteilungs-

pflicht umzugehen ist: Die latente Sorge der 

Steuerpflichtigen und ihrer Berater, die Fi-

nanzverwaltung unmittelbar auf gesetzge-

berischen Korrekturbedarf aufmerksam zu 

machen, erscheint wenig begründet, denn 

missbrauchsgeneigte Gestaltungen werden 

im Rahmen der Veranlagung aufgegriffen 

und verwaltungsintern regelmäßig erörtert. 

Dieser Prozess mag nun beschleunigt wer-

den, ändert aber nichts an der Zulässigkeit 

vieler Gestaltungen, zumal der Gesetzgeber 

das Steuerrecht zunehmend als Lenkungs-

instrument einsetzt und bestimmte Gestal-

tungen zwar nicht unbedingt gezielt fördert, 

aber doch begünstigt. 

Da sich materielle Auswirkungen aus der 

Mitteilungspflicht selbst jedenfalls nicht er-

geben, besteht kein Grund zur Sorge, Steu-

ergestaltungen, die sich die gesetzlichen 

Regelungen angemessen zunutze machen, 

mitzuteilen. Für viele Steuerpflichtige geht 

aber mit der Erhöhung von Transparenz eine 

weitere Herausforderung einher. Werden im 

Rahmen der Mitteilungspflicht Auslands-

strukturen offengelegt, ist deren Unangreif-

barkeit vor dem Hintergrund der Vorschrif-

ten des Gesetzes über die Besteuerung bei 

Auslandsbeziehungen (AStG) sicherzustel-

len. Nicht zuletzt aufgrund der bevorste-

henden AStG-Reform ist auch in Regionen 

der Bundesrepublik, die bislang weitgehend 

„verschont“ worden sind, von einer stärke-

ren Fokussierung auf das AStG im Rahmen 

von Außenprüfungen auszugehen. 

Die zunehmende Verkomplizierung ist eine 

dem Steuerrecht wesensimmanente Kom-

ponente und führt damit unweigerlich auch 

zu Gestaltungen und gesetzgeberischen 

Gegenmaßnahmen. Es bleibt auf eine wirk-

liche Reform mit spürbarer Vereinfachung 

des Steuerrechts zu hoffen. Dies relativierte 

auch die Notwendigkeit der Mitteilungs-

pflicht. Dieser Wunsch ist aber bislang un-

erfüllt geblieben.

Prof. Dr. Adrian Cloer ist Rechtsanwalt, 

Steuerberater und Tax Partner bei Ma-

zars Berlin sowie Inhaber des Lehrstuhls 

für betriebswirtschaftliche Steuerlehre, 

internationales Steuerrecht und Wirt-

schaftsprüfung der EBS Universität für 

Wirtschaft und Recht in Wiesbaden.
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E i gen t l i c h  wo l l t e  d e r  B und  m i t  s e i nem  neuen  G r und s t eue rgese t z  im  H e r b s t  d e s  l e t z t en  J ah re s  

d i e  R e f o r md i s kus s i on  b eend en .  D enno ch  s t ehen  d i e  en t s che i d end en  S ch r i t t e  z u r  E r neue r ung  

d e r  G r und s t eue r  n o ch  aus .  D a s  G r und s t eue rgese t z  d e s  B und es  ve r l e t z t  d i e  Ve r f a s sung . 

D i e  eb en f a l l s  r e f o r m i e r t e  K omp e ten zo rdnung  e r l aub t  d en  B und es l änd e r n  a b e r,  e i g ene  G r und - 

s t eue rge se t ze  an  d i e  S t e l l e  d e s  B und esgese t ze s  z u  s e t zen .  D i e se  s o genann t e  Ö f f nungsk l ause l 

müs sen  d i e  L änd e r  nu t zen .  A ns ons t en  ve r s i e g t  m i t  d e r  G r und s t eue r  e i ne  f i n an z i e l l e  L eb ens ad e r 

d e r  G eme ind en .  I m  S inne  a l l e r  S t eue r b e t r o f f enen  wä re  e s ,  wenn  s i ch  d i e  L änd e r  au f  e i n  o d e r  

j e d en f a l l s  mö g l i chs t  wen i ge  G r und s t eue r mo d e l l e  e i n i g en  w ü rd en ,  d i e  n i ch t  s t r e i t a n f ä l l i g  und  

m i t  g e r i ngem  Ve r wa l t ungs au f wand  an zu wend en  wä ren .  D a s  vom  F re i s t a a t  B aye r n  f a vo r i s i e r t e  

F l ä chenmo d e l l  wah r t  d i e s e  Vo rga b en .  E s  s o l l t e  a b e r  –  w i e  im  n i ed e r s ächs i s chen  F l ä chen - 

L age - M o d e l l  o d e r  im  hes s i s chen  F l ä chen - F a k t o r-Ve r f ah ren  e r wo gen  –  um  e i nen  p aus cha l en  

R eg i ona lwe r t  e r gän z t  we rd en . 

Prof. Dr. Gregor Kirchhof

Grundsteuerreform – die entscheidende Phase  
hat begonnen! 

Über den verfassungsrechtlichen Reformauftrag der Länder

Die Grundsteuer gehört mit ihren 36 Millio-

nen zu belastenden Einheiten zum steuerli-

chen Massenfallrecht. Jedes neue Grund-

steuergesetz muss somit einen harten 

Praxistest bestehen, sich in einer Vielzahl 

an Fällen bewähren. Das Bundesverfas-

sungsgericht betont daher, dass ein einfa-

ches Grundsteuergesetz in Kraft zu setzen 

ist. „Praktikabilitätserwägungen“ können 

– in den Worten des Gerichts – „Vorrang 

vor Gesichtspunkten der Ermittlungsgenau-

igkeit“ haben, „auch beträchtliche Bewer-

tungs- und Ermittlungsunschärfen“ in Kauf 

genommen werden. Den so eröffneten Ent-

scheidungsraum der Politik grenzt Karlsru-

he aber sodann in Vorgaben ein, die noch 

nicht gänzlich geklärt sind. Der Gesetzge-

ber muss den Belastungsgrund der Grund-

steuer im Gesetz erkennbar regeln, nach 

diesem die Steuer von anderen Abgaben 

unterscheiden sowie gleichheitsgerecht 

und folgerichtig bemessen. Das Gericht 

hat so Grundsatzfragen des Steuerrechts 

aufgeworfen. Was ist der Belastungsgrund 

einer Steuer und wie lässt sich die Grund-

steuer rechtfertigen?

Verfassungswidriges Grundsteuer- 

gesetz des Bundes 

Die vom Bundesverfassungsgericht her-

vorgehobenen verfassungsrechtlichen Vor-

gaben verletzt das Grundsteuergesetz des 

Bundes. Zudem verfehlt es – wie ebenfalls 

vielfach kritisiert – den verfassungsrecht-

lichen Auftrag, ein einfach anzuwenden-

des Grundsteuermodell in Kraft zu setzen. 

Das Bundesgesetz entscheidet sich nicht 

in hinreichender Klarheit für einen Belas-

tungsgrund der Grundsteuer. In dieser 

Unsicherheit nutzt es für die Bewertung 

sehr unterschiedliche Parameter, die nicht 

in ein folgerichtiges System gebracht wer-

den. Der Gleichheitssatz wird verletzt. Der 

Vollzugsaufwand ist hoch. Die Landesge-

setzgeber müssen daher die ihnen vom 

Grundgesetz eröffnete Möglichkeit nutzen 

und eigene Grundsteuergesetze an die 

Stelle des Bundesgesetzes setzen. Damit 

die Steuerpflichtigen, der Fiskus und die Fi-

nanzgerichte nicht durch eine Vielzahl, gar 

durch 16 unterschiedliche Grundsteuerge-
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setze überfordert werden, sollten sich die 

Länder auf möglichst wenige Grundsteuer-

modelle einigen, die den Vollzugsaufwand 

gering halten. Die gegenwärtigen Favoriten  

scheinen das bayerische Flächenmodell, 

das niedersächsische Flächen-Lage-Mo-

dell und das hessische Flächen-Faktor- 

Modell zu sein.

Die Frage nach dem Belastungsgrund 

von Steuern 

Sollen diese Modelle in neue Grundsteu-

ergesetze gegossen werden, fordert die 

Verfassung, den Belastungsgrund der 

Grundsteuer zu regeln. Das Institut des 

steuerlichen Belastungsgrundes wird der-

zeit diskutiert. Verschiedene Entscheidun-

gen des Bundesverfassungsgerichts lassen 

sich hier wie Puzzleteile zu einer Definition 

des Belastungsgrundes zusammensetzen. 

Der Belastungsgrund einer Steuer rechtfer-

tigt hiernach, wie und zu wessen Gunsten 

ein Steuergegenstand als Zeichen steuer-

licher Leistungsfähigkeit belastet und be-

messen wird. Letztlich geht es darum zu 

erklären, warum wir eine bestimmte Steuer 

entrichten müssen. 

Wer nun diese Grundsatzfrage an die 

Grundsteuer richtet, erhält ebenfalls keine 

eindeutigen Antworten. Teilweise wird er-

wogen, die Grundsteuer rechtfertige sich 

aus einer besonderen Leistungsfähigkeit 

oder einem speziellen Nutzen des Grund-

besitzes. Ein Hauseigentümer sei leistungs-

fähiger als der Kollege, der seine Wohnung 

mieten muss. Und der Nutzen eines Haus-

grundstücks sei offensichtlich. Doch beide 

Ansätze erklären nicht, warum die Gemein-

den die Grundsteuer erhalten. Zudem erfül-

len sie die verfassungsrechtliche Vorgabe 

nicht, eine Steuer im Belastungsgrund von 

anderen Steuern zu unterscheiden. Auch 

die Vermögensteuer wird mit der besonde-

ren Leistungsfähigkeit und dem speziellen 

Nutzen des Vermögens erklärt. Im Gewand 

der Grundsteuer darf aber keine Vermö-

gensteuer erhoben werden. Dies verbieten 

die Kompetenzordnung und die Verteilung 

der Steuererträge, in denen beide Steuern 

strikt getrennt werden.

Allgemeine Äquivalenz als Belas-

tungsgrund der Grundsteuer

Die Grundsteuer ist neben der Gewerbe-

steuer die zentrale Finanzquelle der Ge-

meinden. Sie sollte auch deshalb als all-

gemeine Äquivalenzabgabe begründet und 

bemessen werden. Die Kommunen würden 

sie für die Leistungen erhalten, die dem 

Grundbesitz zugutekommen, für Straßen, 

Kindergärten und Schulen, für Grünanla-

gen, Spielplätze, Kultur- und Sportstätten. 

Die Grundsteuererträge würden insbeson-

dere örtliche Gebühren und Beiträge ergän-

zen, die nicht alle Infrastrukturleistungen 

der Gemeinden erfassen und nicht in einer 

allgemeinen, sondern einer individuellen 

Äquivalenz bemessen werden. So richten 

sich die Beiträge für die Erschließung des 

Grundbesitzes oder die Gebühren für Was-

ser und die Müllabfuhr nach der jeweiligen 

Leistung. 

Unterschiedliche Grundsteuermodelle

Die allgemeine Äquivalenz ließe sich als 

Belastungsgrund der Grundsteuer in un-

terschiedlichen Grundsteuermodellen um-

setzen. Wer aber die Systeme, die in der 

Vergangenheit erwogen wurden, analysiert, 

stößt auf zahlreiche Einwände. Die vorge-

schlagenen Verkehrswertmodelle wollen 

die Grundsteuer nach dem realen Wert 

des Grundbesitzes bemessen. Der Auf-

wand, diese Werte für 36 Millionen zu 

besteuernde Einheiten zu ermitteln, ist 

schlicht zu groß. Hinzu treten soziale und 

wirtschaftliche Verwerfungen, würde die 

Grundsteuerlast an stark gestiegene Immo-

bilienpreise angepasst. Ein Eigentümer, der 

vor Jahrzehnten ein Haus in guter Lage in 

München erstanden hat, ist nicht deshalb 

steuerlich leistungsfähiger, weil sich der 

Wert seiner Immobilie vervielfacht hat. Die 

Grunderwerbsteuer und die Erbschaft- und 

Schenkungsteuer werden nach den Grund-

besitzwerten bemessen. Der so erzeugte 

Aufwand ist im Vergleich zur Grundsteu-

er aber viel geringer, weil diese Abgaben 

anders als die Grundsteuer nicht in jedem 

Jahr zu entrichten sind. Insgesamt begehen 

die Verkehrswertmodelle den Fehler, die 

Bewertung an anderen Abgaben zu orien-

tieren und sie nicht – wie vom Grundgesetz 

gefordert – auf die besonderen Erfordernis-

se der Grundsteuer auszurichten. 

Die ebenfalls erwogenen Bodenwertmo-

delle bemessen die Grundsteuer nach dem 

Wert der Grundstücke. Gebäude würden 

von der Steuer nicht erfasst. Die im Ver-

gleich hohe Steuer für unbebaute Grund-

stücke soll Grundbesitzer zum Bau von Im-

mobilien bewegen. Dieser Lenkungszweck 

würde aber von vornherein weitgehend 

verfehlt, weil er nur in Regionen mit Woh-

nungsmangel erwünscht wäre, in anderen 

Gebieten hingegen nicht. Die Lenkungs- 

steuer würde zudem erhebliche soziale  

Probleme schaffen, weil sie nicht ein ein-

faches Verhalten wie den Verzicht auf eine  

» Der Grundbesitz  
in Bestlage einer Stadt 
sollte auch steuerlich 
von einem unattraktiven 
Randbezirk unterschieden 
werden. «
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Zigarette anregen will, sondern mit dem 

Bau einer Immobilie eine beträchtliche In-

vestition, die sich viele Eigentümer nicht 

leisten können. Doch auch unabhängig von 

diesen Einwänden verletzen die Bodenwert-

modelle den Gleichheitssatz, weil sie für 

den Steueranreiz das Bewertungsrecht nut-

zen. Die Ebene der steuerlichen Bewertung 

ist jedoch nach den klaren Worten des Bun-

desverfassungsgerichts für eine steuerliche 

Lenkung ungeeignet: Wer schon beim ers-

ten Schritt der Ermittlung der Steuerlast da-

rauf verzichtet, die Begünstigungswirkung 

den Begünstigungsadressaten möglichst 

gleichmäßig zugutekommen zu lassen, legt 

zufällig und willkürlich eintretende Entlas-

tungen bereits strukturell an.

Flächenmodell mit pauschalem  

Regionalwert

Die Grundsteuer ist eine Objektsteuer, die 

nach dem Grundbesitz zu bemessen ist. 

In der Vielzahl der Steuerfälle ist sie mög-

lichst einfach und digital zu erheben. Das 

Flächenmodell, das gegenwärtig vor allem 

Bayern präferiert, entscheidet sich daher 

zu Recht für ein einfaches Bewertungssys-

tem. Die Steuer würde als Äquivalenzabga-

be nach der Fläche der Grundstücke und 

Immobilien bemessen, die den Kommunen 

oder Katasterverwaltungen bekannt oder 

aus den vorhandenen Daten leicht zu er-

mitteln sind. Die Leistungen der Gemeinde 

würden in der Fläche des Grundbesitzes 

typisierend erfasst. 

Das Flächenmodell sollte aber – wie vom 

niedersächsischen und vom hessischen 

Finanzministerium erwogen – um einen 

pauschalen Regionalwert ergänzt werden. 

Dieser Vorschlag nimmt den Einwand auf, 

nach dem das Flächenmodell für Haus-

grundstücke derselben Größe dieselbe 

Grundsteuer erhebt, obwohl sich ihre Lagen 

deutlich unterscheiden. Der Grundbesitz in 

Bestlage einer Stadt sollte auch steuerlich 

von einem unattraktiven Randbezirk unter-

schieden werden. Der pauschale Regional-

wert schärft zudem das Äquivalenzprinzip 

und damit den Belastungsgrund beider Mo-

delle. Typisierend richten sich die kommu-

nalen Leistungen nicht nur nach der Größe, 

sondern auch nach dem Ort des Grundbe-

sitzes. Die Leistungen unterscheiden sich 

in Ballungszentren und ländlichen Regionen 

strukturell. Hinzu treten Differenzierungen 

nach der Lage der Grundstücke innerhalb 

einer Gemeinde, wenn ein Wohngebiet von 

einem Spielplatz, einem Park, zahlreichen 

Parkplätzen oder auch nur einer großzügi-

gen Bebauung profitiert. 

Die Grundsteuer muss sich aber auch nach 

einer solchen Ergänzung rechtserheblich 

von der Vermögensteuer unterscheiden. 

Der pauschale Regionalwert dürfte daher 

nicht das maßgebliche Bewertungskriteri-

um sein, nur einen geringen Einfluss haben. 

Ausgangspunkt bliebe die differenzierte  

Typisierung nach den Grundstücksflächen. 

Ohnehin wäre ein pauschaler ergänzender 

Faktor zu nutzen, um einen hohen Bewer-

tungsaufwand und damit Verfahren vor dem 

Fiskus und den Gerichten zu vermeiden und 

den verfassungsrechtlichen Fallstricken der 

Verkehrswertmodelle zu entgehen. Das 

Flächenmodell mit einem pauschalen Regi-

onalwert erscheint als das vorzugswürdige 

Grundsteuersystem.

Würde die Grundsteuer als allgemeine 

Äquivalenzabgabe gerechtfertigt und aus 

diesem Belastungsgrund nach der Größe 

des Grundbesitzes und einem pauschalen 

Regionalwert bemessen, könnte der erste 

Paragraph des neuen Grundsteuergesetzes 

wie folgt lauten: 

§ 1 Belastungsgrund, Bemessung

Die Grundsteuer wird nach diesem Gesetz 

für die Leistungen der Kommunen erhoben, 

die dem Grundbesitz zugutekommen (Be-

lastungsgrund). Diese allgemeine Äquiva-

lenz wird in der Größe der Grundstücke und 

einem pauschalen Regionalwert typisierend 

erfasst (Bemessung).

Moderne Steuergesetze und die Frage 

nach der Steuergerechtigkeit 

Würden die Bundesländer ein einfaches 

Grundsteuersystem in Kraft setzen, würde 

sie ein Beispiel für ein modernes Steuer-

gesetz geben, das die Staatseinnahmen 

sichert und in weiten Teilen digital anwend-

bar ist. Das verfassungsrechtliche Anliegen 

eines einfachen und die Steuerbetroffenen 

schonenden Gesetzes wäre erfüllt. In einem 

wahrhaften Befreiungsschlag wären alle 

Steuerbetroffenen entlastet: die Gemeinden, 

die Finanzverwaltung, die Gerichte und die 

Steuerpflichtigen. Eine solche Steuerver-

einfachung würde die Anliegen des Daten-

schutzes für das Steuerrecht umsetzen, das 

Steuersubstrat auch in einem überstaatli-

chen Vergleich sichern und das Steuerstraf-

recht in ein angemessenes Maß bringen. 

Zudem würden elementare Anliegen der 

Steuergerechtigkeit umgesetzt. Diese for-

dern nicht, individualisierende und speziali-

sierende Regelungen zu erlassen, sondern 

allgemeine Gesetze, die auch im Massen-

verfahren die zentrale Gleichheit im Belas-

tungserfolg ermöglichen und deshalb einen 

allgemein verständlichen und möglichst 

unausweichlichen Belastungsgrund regeln.

Prof. Dr. Gregor Kirchhof, LL. M., ist 

Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches 

Recht, Finanzrecht und Steuerrecht und 

Direktor des Instituts für Wirtschafts- 

und Steuerrecht an der Universität 

Augsburg.  
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Der  Mar k t  f ü r  ind i rek te  Immob i l i enan lagen  i s t  i n  B ewegung.  A nge t r i eben  du rch  d ie  D i s t r i bu ted - 

Ledge r-Techno log ie  en t s tehen  neue  A n lage - Lösungen  d ie  in  de r  L age  s ind  –  a l l e in  in  Deu t sch land  – 

e inen  mehre re  M i l l i a rden  Eu ro  schweren  Mar k t  in  e in  neues  Ze i t a l t e r  zu  h ieven . 

Eric Romba

Die Zukunft gehört Real Estate Token  

Illiquide Immobilienanlagen mit Blockchaintechnologie zu liquiden  
Anlagemodellen für Jedermann machen

Angefangen hat alles am 30. Januar 2019. 

An diesem Tag hatte die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den 

Wertpapierprospekt für den sog. BB1-To-

ken des Berliner Fintechs Bitbond Finance 

GmbH gebilligt. Der BB1-Token war der 

erste in Deutschland erlaubte sog. Securi-

ty-Token. Mit dem Token wurde eine nach-

rangige tokenbasierte Schuldverschreibung 

geschaffen und damit eine neue Anlage-

form erschaffen. 

Token und Tokenisierung

Token sind Einheiten, in denen Rechte di-

gital festgehalten sind und die auf einer 

zugehörigen Blockchain wie z.B. Ethereum 

und Stellar als quasi Verbriefung dieser – 

vergleichbar mit einer klassischen Wert-

marke – fungieren. Als sog. Security Token 

werden Token verstanden, deren Funktion 

der eines Wertpapiers vergleichbar ist und 

Investmentcharakter hat, im Unterschied 

zu Utility Token, die Ansprüche gegen den 

Emittenten auf Sach- oder Dienstleistungen 

repräsentieren und Payment Token, deren 

Funktion sich in der reinen Zahlung wie 

etwa bei Bitcoin erschöpft. Die Tokenisie-

rung beschreibt die digitalisierte Abbildung 

eines (analogen) Wertes mitsamt den zuge-

schriebenen Rechten sowie dessen hier-

durch ermöglichte Übertragbarkeit. 

Token als Wertpapier

Die Voraussetzungen für eine Einordnung 

eines Token als Wertpapier bestehen laut 

BaFin im Vorliegen von Übertragbarkeit, 

Handelbarkeit am Finanzmarkt und der 

Ausstattung mit wertpapierähnlichen Rech-

ten wie mitgliedschaftlichen oder vermö-

gensmäßigen Rechten. In Hinblick auf die 

zentralen Eigenschaften Übertragbarkeit 

und Handelbarkeit, können hier etliche 

Schnittmengen zwischen Token und klas-

sischem Wertpapier bestehen. Das Vorlie-

gen dieser Kriterien führt zur Anwendung 

der aufsichtsrechtlichen Vorschriften und 

kann somit etwa zur Veröffentlichung eines 

Wertpapierprospekts verpflichten oder den 

Vertrieb erlaubnispflichtig machen. 

Sachwerte als Treiber  

der Entwicklung

Seit dem BB1-Token sind in der Zwischen-

zeit diverse andere Security-Token nach 

dem gleichen Prinzip geschaffen worden. 

Treiber der Entwicklung waren dabei vor 

allem Anbieter von Immobilienanlagen. Um 

nur zwei Beispiele zu nennen: Die Palm-

Trip GmbH platziert derzeit in Deutschland, 

Österreich, Liechtenstein und der Schweiz 

ihre Palm-Token zur Finanzierung von Fe-

rienimmobilien auf Mallorca. Das Hambur-

ger Unternehmen Bloxxter wird in Kürze 

sein Angebot für zwei Immobilien in Leipzig 

starten. Auch Plattformen mit einem Mul-

ti-Produktansatz setzen auf tokenbasierte 

Anlageprodukte. Zu nennen sind Finexity, 

KlickOwn oder Exporo. Letzteres hat vor 

kurzem den nach eigener Aussage ersten 

Handelsplatz für digitale Wertpapiere in 

Europa gestartet. Auf dem neuen Handels-

platz können die von Anlegern erworbenen 

Immobilien-Security-Token, die als tokeni-

sierte Anleihen digital gespeichert sind, nun 

auch wieder auf einem Sekundärmarkt an 

Dritte tagesaktuell verkauft werden. 
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Die Angebote haben in der Regel gemein-

sam, dass Anlagen in Immobilien über sie 

mit Beträgen ab 1 Euro starten. Die Min-

destanlagen liegen bei ca. 500 Euro. Im- 

mobilientoken leisten damit einen Beitrag 

zur Demokratisierung von Immobilieninvest- 

ments und sind für Jedermann. Über das 

Angebot der Plattformen besteht zudem die 

Möglichkeit, sich ein risikodiversifiziertes 

Anlageportfolio über verschiedene Immobi-

lien-Assetklassen aufzubauen.

Anleihe oder Genussrecht,  

das ist die Frage

Der rechtliche Rahmen für tokenbasierte 

Anlageprodukte ist noch begrenzt. Die vom 

Gesetzgeber im Mai 2019 angekündig-

ten Änderungen und die Erweiterung des 

rechtlichen Rahmens lassen noch auf sich 

warten. Aber Licht ist am Ende des Tunnels: 

Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsi-

dentschaft im zweiten Halbjahr 2020 soll 

ein Vorschlag für eine EU-weite Regelung 

gemacht werden.

Bis dahin haben Anbieter zwei Möglich-

keiten für die Ausgestaltung: Entweder 

als Fremdkapitalprodukt und Anleihe mit 

einem fixen und/oder variablen Zins sowie 

einem unbedingten Rückzahlungsanspruch 

oder als Partizipationsrecht, vergleichbar 

einem Genussrecht, mit der Teilnahme am 

Gewinn und Verlust. Letzteres dürfte im 

Bereich von Immobilien aber wohl nur für 

Projektentwicklungen in Betracht kommen. 

Denn das Partizipationsrecht ist von einem 

KAGB-Investmentvermögen abzugrenzen. 

Ein Investmentvermögen bin ich trotz Teil-

habe am Gewinn und Verlust dann nicht, 

wenn der Emittent eine operative Tätigkeit 

außerhalb des Finanzsektors ausübt. Die 

BaFin hat hierzu für den Bereich Immobi-

lienprojektentwickung Kriterien im Rahmen 

eines Auslegungsschreibens geschaffen. 

Reine Bestandshalter sind nach gegen-

wärtiger Auffassung nicht operativ tätig.

Aber warum bieten sich Immobilien nun  

gut für tokenbasierte Anlageprodukte an? 

Die Begründung ist einfach: Immobilien bie-

ten über Vermietungseinnahmen konstante 

Cashflows, die gut geeignet sind, langfristig 

Fremdkapital zu tilgen und Zinsen zu zahlen. 

Token erobern die AIF-Welt

Die beschriebenen Anlageprodukte sind 

aber nicht das Ende. Derzeit werden Pro-

dukte entwickelt, die im Rahmen von 

KAGB-Spezial-AIF den Zugang zu Krypto-

werten und Security-Token für semipro-

fessionelle und professionelle Investoren 

schaffen. Gerade bei Multi-Family-Offices, 

Versorgungswerken und Pensionskassen, 

die in der Regel den Vorgaben der Anla-

geverordnung folgen, ist ein gesteigertes 

Interesse an blockchainbasierten Produkten 

festzustellen. Investitionsgegenstand kön-

nen dann auch Immobilien-Token werden.

Auch Produkte, die mit klassischen ge-

schlossenen Investment-KG-Strukturen ver- 

gleichbar sind, werden tokenisiert weiter- 

entwickelt. Im Schifffahrtsbereich beispiels-

weise gibt es erste Token, die eine Treu-

geberstellung und die damit verbundenen 

Rechte auf einer Blockchain tokenbasiert 

abbilden. Ähnliches ist im Bereich von Im-

mobilienfonds in der Machbarkeitsprüfung. 

Der Vorteil von Token liegt dabei auf der 

Hand: „Klassische“ offene oder geschlos-

sene Immobilieninvestmentvermögen sind 

in der Handelbarkeit ihrer Anteile einge-

schränkt. Anteile an offenen Fonds können 

lediglich unter Achtung bestimmter Fristen 

einmal im Jahr zurückgegeben werden. Die 

Rückgabe von geschlossenen Investment-

vermögensanteilen ist konzeptuell nicht ein-

mal vorgesehen. Zwar besteht ein Sekun-

därmarkt, aber die Prozesse sind aufwändig 

und die Liquidität des Marktes ist begrenzt. 

Die Behäbigkeit der Übertragungsprozesse 

kann hier durch automatisierte Verifizie-

rungen ersetzt und aufwendige Verwal-

tungsprozesse verschlankt werden. Durch 

die Distributed-Ledger-Technologie ist die 

Transferhistorie der Token jederzeit für den 

Emittenten nachvollziehbar, so dass auch 

Übertragungen von Anteilen während der 

Laufzeiten problemlos ohne großen Auf-

wand ermöglicht werden können. 

Gerade im Hinblick auf die Möglichkei-

ten der vereinfachten Handelbarkeit von 

Token und die durch die Digitalisierung 

erzielten Effizienzgewinne bei der Über-

tragung und Verwahrung, entstehen hier 

neue Perspektiven. Ein weiterer Pluspunkt 

ist, dass über das EU-Wertpapierrecht 

und das sog. „Passporting“ den Immobili-

enanlageprodukten der gesamte EU- und 

EWR-Markt offensteht. Seit dem 1. Januar 

2020 und dem neu geltenden Schweizer 

Prospektrecht können EU-Prospekte als 

gleichwertig anerkannt werden und sind 

auch dort vertriebsfähig. In Kombination 

mit MiFID-konformen und erlaubten digita-

len Anlagevermittlungsplattformen eröffnen 

sich für Anbieter von Immobilienanlage-

produkten damit neue Geschäftschancen 

im Vergleich zu ihrem bisherigen oft stati-

onären Banken- und bankenunabhängigen 

Vertrieb. Hinzu treten die Entwicklungen 

bei der Beaufsichtigung. Der unlängst neu 

eingeführte Begriff des Finanzinstruments 

„Kryptowert“ im Kreditwesengesetz (KWG) 

oder der KWG-Erlaubnistatbestand der 

Kryptoverwahrung schaffen Vertrauen in 

die neue Technologie und die damit verbun-

denen Services. Tokenbasierte Anlagepro-

dukte werden damit Teil eines regulierten 

neuen Anlageuniversums.

Eric Romba ist Rechtsanwalt und Partner 

der Kanzlei lindenpartners in Berlin. 
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Annette Kröger

Portfolio-Digitalisierung 

Eine Strategie aus der Perspektive eines institutionellen Investors

Mit diesem Artikel wollen wir unseren 

konzeptionellen Rahmen und einige der 

wesentlichen Erkenntnisse, die wir bei 

der Definition unserer Portfolio-Digitalisie-

rungsstrategie gewonnen haben, teilen und 

Anregungen für andere institutionelle In-

vestoren geben, die sich auf eine ähnliche 

Reise begeben. 

Der erste Meilenstein in der Erarbeitung 

der Strategie, und die erste wichtige Er-

kenntnis für uns, war die klare Definition 

der Ziele, die wir durch die Digitalisierung 

erreichen möchten: Die Wertsteigerung un-

seres Immobilienportfolios und die Verfol-

gung unserer ehrgeizigen Agenda hinsicht-

lich ESG-Performance und Klimaneutralität 

(siehe Abbildung 1). An diesen Zielen und 

der Bewertung, ob eine Initiative in einem 

kundenorientierten Ansatz einen zusätzli-

chen Nutzen bringt, richtet sich die Beur-

teilung neuer Digitalisierungsprojekte aus. 

Die erwähnte klare Kundenorientierung ist 

eine weitere zentrale Erkenntnis aus der Er-

arbeitung unserer Digitalisierungsstrategie: 

Der Schwerpunkt von Immobilien-Digitali-

sierungsstrategien liegt in der Regel auf der 

Einrichtung einer intelligenten und digitalen 

Infrastruktur. Die Implementierung einer 

solchen Infrastruktur (z.B. Konnektivität 

von Gebäudesystemen, IoT1-Geräte, intel-

ligente Messgeräte) ist zwar notwendig, 

reicht aber für eine erfolgreiche Portfolio-

digitalisierung nicht aus. Die digitale Trans-

formation muss mit Blick auf die gesamte 

Wertschöpfungskette erfolgen und die 

Stakeholder vom Betreiber bis zum Mie-

ter einbinden, mit dem klaren Ziel, einen 

Mehrwert für den Nutzer und/oder Investor 

zu schaffen. 

Beispielhaft seien „Smart Operator Con-

tracts“ genannt: Die Sammlung und Ana-

lyse von Gebäudebetriebsdaten bietet dem 

Vermieter eine höhere Transparenz und 

erlaubt ein engeres Monitoring des Ge-

bäudebetriebsablaufs. Hierdurch entsteht 

die Möglichkeit, datengesteuerte KPIs2 in 

Property-Management-Verträge aufzuneh-

men, womit die Allianz Real Estate in ersten 

Objekten begonnen hat. 

Eine weitere Implementierung auf Portfolio- 

ebene wird eine Bewertung der Betreiber 

anhand einer einheitlichen Benchmark (der 

global aggregierten Performance) ermögli-

chen und dazu dienen, die Qualität der für 

unsere Mieter erbrachten Dienstleistungen 

zu standardisieren. Das stärkere Alignment 

zwischen den Interessen des Vermieters 

und des Betreibers führt zur besseren ge-

meinschaftlichen Erreichung von Zielen wie 

der Optimierung der Gebäudesteuerung 

oder einer höheren Servicequalität für den 

Mieter, was letztendlich zur Sicherung des 

Cashflows der Immobilie beiträgt. 

Portfolio-Digitalisierung

2 Key Performance Indicators 1 Internet of Things
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Als dritte zentrale Erkenntnis in der Erar-

beitung unserer Strategie sehen wir, dass 

ein ganzheitliches Digitalisierungskonzept 

insbesondere über einen größeren Immo-

bilienbestand nur erreicht werden kann, 

wenn digitale Bottom-up-Maßnahmen bei 

einzelnen Immobilien in Kombination mit 

einem übergreifenden, datengesteuerten 

Top-down-Managementprozess stehen 

(siehe Abbildung 2).

Auf Unternehmensebene verfolgt der 

Top-Down-Ansatz das Ziel, die Tools zu 

implementieren und Voraussetzungen 

zu schaffen, die für ein digitales Portfo-

lio-Upgrade notwendig sind. Das Rückgrat 

dieses Instrumentariums bei der Allianz 

Real Estate ist der seit Anfang 2020 voll 

einsatzfähige Data Lake – unsere pro- 

prietäre Cloud-Plattform, die die Finanz-, 

Gebäudebetriebs- und ESG3-Leistungsda-

ten zentral sammelt und analysiert. Ergänzt 

wird der Data Lake durch eine Reihe von 

IT-Tools, die die Beziehungen zu Mietern, 

Investoren und Partnern auf einheitliche 

und nachvollziehbare Weise verwalten. 

Letztlich wird dieser datengesteuerte Port-

foliomanagementansatz Investitions- und 

Desinvestitionsentscheidungen auf Basis 

von Immobilien-Echtzeit-Performance-Da-

ten gegenüber Benchmarks und Unterneh-

menszielen erleichtern. 

Auf der Immobilienebene erfordert die Digi-

talisierung einen zweigleisigen Ansatz, der 

das Portfolio auf eine finanziell tragfähige 

Weise zukunftssicher macht. Der erste 

Schritt ist die sofortige Erfassung bereits 

verfügbarer Daten aus Gebäudesystemen 

und Versorgungsnetzen; die dafür notwen-

dige Integration von IoT-Geräten und intel-

ligenten Messgeräten wird vergleichsweise 

geringe Capex-Maßnahmen erforderlich 

machen. In neun über Europa verteilten 

Immobilien testen wir seit Ende 2019 eine 

Reihe von Konzepten, um darauf basierend 

einen portfolioweiten Gebäudestandard 

in Bezug auf Digitalisierung und Nachhal-

tigkeit zu definieren. Der zweite Schritt ist 

eine breitere, umfassendere digitale Auf-

rüstung, die nur im Rahmen von Renovie-

rungs- und Repositionierungsmaßnahmen 

wirtschaftlich sinnvoll erfolgen kann. 

Die Maßnahmen im Bestand werden be-

gleitet von einer sorgfältigen Bewertung 

der digitalen Merkmale einer Immobilie 

im Ankauf oder, im Falle von Neuentwick-

lungen, der Ausrichtung der Immobilie auf 

Nachhaltigkeit und digitale Performance in 

der frühen Entwurfsphase. 

Ein Beispiel für diesen zweigleisigen Ansatz 

in der Praxis – zudem einer, der bei großen 

institutionellen Investoren leicht Anklang 

finden könnte – ist die Definition eines 

belastbaren Plans zur Dekarbonisierung 

des Portfolios. Als Unterstützung der un-

ternehmerischen Verpflichtung der Allianz 

Gruppe zur Klimaneutralität bis 2050 führt 

Annette Kröger | Allianz Real Estate GmbH

   
Grundlage und Ziele der Digitalisierungsstrategie  
der Allianz Real Estate

goal 1: maximize portfolio value
 identify new venues for value creation
 better understand the users of our assets
 optimize building operations

goal 2: pursue an ambitious environmental  
and social agenda

 utilize tech to become industry leader  
 in ESG and carbon neutrality

en
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m
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develop the cultural & digital foundation
 data collection & analysis 
 smart & digital infrastructure 
 standardization & automation of processes 
 employee & leadership innovation culture 
 trends monitoring, market awareness & research

Abbildung 1

   
„bottom-up“ und „top-down“ Ansatz  
der Immobilienportfolio-Digitalisierungsstrategie

asset-level
light existing data collection
large refurbishment upgrades
new smart developments

BOTTOM 
UP

corporate-level
proprietary cloud platform 

IT backbone of CRM and management tools 
data-driven portfolio management

TOP 
DOWN

Abbildung 2

 3 Environmental, Social, Governance
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die Allianz Real Estate derzeit energetische 

Bewertungen für ca. 60 Portfolioimmobili-

en in ganz Europa durch, um einen Aus-

gangswert der aktuellen Energieleistung 

zu ermitteln. Dies ist der erste Schritt auf 

dem Weg zu einer fundierten Auswahl der 

Immobilien, die gemäß unserer Digitalisie-

rungsstrategie auf der Grundlage der po-

tenziellen Auswirkungen der Upgrades und 

des Zeitplans der Maßnahmen aufgerüstet 

werden sollen. Nur durch eine Vogelper-

spektive auf das Portfolio sind wir in der 

Lage, eine realistische Dekarbonisierungs-

kurve zu erstellen, die Aspekte wie erwar-

tete Leerstandsphasen und technische 

Veraltung der Anlagen berücksichtigt (siehe 

Abbildung 3) und somit die Umsetzung der 

notwendigen Maßnahmen so staffelt, dass 

negative Auswirkungen der Portfoliodekar-

bonisierung auf die Renditen für unsere 

Investoren minimiert werden. 

Die Digitalisierung ist eine der größten He-

rausforderungen, vor der die Immobilien-

branche steht, und gleichzeitig ein so um-

fangreiches Thema, dass es schwerfällt, 

einen ersten Ansatzpunkt zu finden. Uns 

als Allianz Real Estate hat die Erarbeitung 

eines Digitalisierungskonzepts mit einer 

klaren Definition der Ziele und der Schaf-

fung des Top-Down-Ansatzes in Kombi-

nation mit Initiativen auf Objektebene den 

notwendigen Rahmen gegeben, um unsere 

digitale Reise zielgerichtet fortzusetzen.

Annette Kröger ist Mitglied der Ge-

schäftsführung der Allianz Real Estate 

GmbH, Mitglied des Executive Commit-

tee der Allianz Real Estate und Chief 

Executive Officer (CEO) der Allianz Real 

Estate North & Central Europe.
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Portfolio-Dekarbonisierungskurve Abbildung 3
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v ö l l i g  ve r s ch i ed ene  Wohnungsp o l i t i k en  i n  un t e r s ch i ed l i c hen  Te i l e n  d e s  Wohnungsma r k t e s  

g l e i ch ze i t i g .  A l l e  Po l i t i k en  a b e r  ze i chnen  s i ch  du r ch  e i ne  s eh r  v i e l  h öhe re  E i ng r i f f s t i e f e  d e r  

Po l i t i k  aus  und  machen  da s  Wohnen  n i ch t  a t t r a k t i v e r  a l s  i n  D eu t s ch l and .

Prof. Dr. Harald Simons

Wohnungsmarkt Wien 

Eine wohnungspolitische Analyse aus deutscher Sicht

Im Marktsegment der privaten Altbauten 

(rund 34 Prozent des Mietwohnungsbe-

standes) ist die Miethöhe seit 1917 gesetz-

lich begrenzt. Trotz Reformen besteht das 

Prinzip einer Mietdeckelung bis heute. Ein 

System aus zulässigen Ab- und Zuschlägen 

hat sich in den letzten Jahrzehnten so weit 

verkompliziert, dass die zulässige Höhe der 

Miete für eine Wohnung heute schlicht un-

bekannt ist. 

Mieter in Wien übernehmen dabei weitaus 

mehr Pflichten als in Deutschland. Dies 

umfasst sämtliche Investitionen für alle Tei-

le der Wohnung, die der Mieter berühren 

kann: Neufliesen der Bäder, Austausch von 

kaputten Fenstergriffen etc. Auch sämtliche 

Wartungsarbeiten am Warmwasserboiler 

oder an den Elektroinstallationen gehören 

zur Aufgabe des Mieters. Dies dürfte auch 

an der österreichischen Besonderheit der 

sachgrundlosen Befristung von Mietverträ-

gen liegen. Typischerweise werden privat 

vermietete Wohnungen für drei Jahre be-

fristet vermietet und anschließend befristet 

verlängert. Zumindest, wenn das Vermie-

ter‐Mieter‐Verhältnis nicht getrübt wurde.

Im Segment der Gemeindewohnungen stellt 

die „Wiener Wohnen“ knapp 31 Prozent des 

Mietwohnungsbestandes der Stadt Wien. 

Sie ist die größte kommunale Wohnungsun-

ternehmung mit den niedrigsten Nettokalt-

mieten in Europa. Die niedrigen Miethöhen 

scheinen aber keine umfangreichen Inves-

titionen in den Wohnungsbestand zu erlau-

ben, denn die „Wiener Wohnen“ stellte den 

Neubau im Jahr 2004 völlig ein. Anrecht 

auf eine Gemeindewohnung haben nur 

Mietinteressenten, die eine Reihe von res-

triktiven Voraussetzungen erfüllen und eine 

Wartezeit überstehen – bzw. einen großen 

Bekanntenkreis haben. 

Das Segment der geförderten Wohnungen 

umfasst rund 26 Prozent des Mietwoh-

nungsbestandes. Dieses Marktsegment 

wächst dank Neubau. Dieser Sektor wird 

in der (deutschen) Öffentlichkeit häufig mit 

„Sozialwohnung“ betitelt, was aber nur sehr 

bedingt richtig ist. So sind die Einkommens-

obergrenzen fast dreimal so hoch wie z.B. 

in Berlin. Mietinteressenten müssen zudem 

einen Beitrag zur Finanzierung leisten, er-

halten aber eine attraktive Kaufoption, wo 

der Kaufpreis dem Kostenprinzip folgt.

Vergleichbar mit dem sozialen Wohnungs-

bau in Deutschland ist eine spezielle Un-

terart des geförderten Wohnungsbaus in 

Wien, die sogenannte Smart‐Wohnung. 

Diese zeichnet sich durch einen sehr niedri-

gen Eigenmittelbeitrag aus. Eine Kaufoption 

für die Mieter besteht aber nicht.

Das mit knapp 10 Prozent kleinste Markt-

segment ist das Segment des privaten, frei 

finanzierten Mietwohnungsbaus. Dieses 

Marktsegment ist in Bezug auf die Regu-

lierung fast vergleichbar mit dem allge-

meinen Wohnungsmarkt in Deutschland 

ohne Mietpreisbremse. Allerdings mit dem 

wesentlichen Unterschied, dass auch hier 

sachgrundlose Befristungen des Mietver-

trages möglich sind.
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Folgen der Wiener Wohnungspolitik

Eine Folge der Wiener Wohnungspolitik ist, 

dass gleichwertige Wohnungen zu völlig 

unterschiedlichen Konditionen in Bezug auf 

die Miethöhe, die Pflichten des Vermieters, 

die Zugangsmöglichkeiten und die Sicher-

heit des Mietverhältnisses vermietet sind.

Zudem ergibt sich daraus ein in allen Teil-

märkten extrem komplexes, eigenständiges 

Mietrecht, das auch für Spezialisten kaum 

zu überschauen ist, geschweige denn für 

normale Mieter oder Vermieter. Mietver-

tragsstreitigkeiten und permanente Refor-

men im Detail sind an der Tagesordnung.

Eine weitere Folge sind hohe öffentliche 

Ausgaben, um ein großes Wohnungsver-

mögen aufzubauen, sowohl in der Vergan-

genheit als auch in der Gegenwart. Gleich-

zeitig ist die Subjektförderung insbesondere 

für größere Haushalte in der Mindestsiche-

rung extrem niedrig. 

In der Summe allerdings wohnt es sich 

trotz allem in Wien im Durchschnitt nicht 

günstiger als in deutschen Metropolen und 

erst recht nicht sicherer, hochwertiger oder 

stressfreier. Die Neuvertragsmieten (brut-

tokalt) über alle Teilmärkte hinweg sind in 

Wien unwesentlich niedriger als in Berlin 

und etwas niedriger als in Hamburg. Ein-

zig zu München besteht ein deutlicher Ab-

stand. Allerdings hat der Mieter in Wien, 

zumindest in einigen Teilmärkten, weitere 

Zahlungen zu leisten, so dass in der Sum-

me die Wohnkosten in Wien in etwa den 

Wohnkosten in Hamburg entsprechen. 

Aufgrund der niedrigeren Einkommen ist 

die durchschnittliche Mietbelastung in Wien 

höher als in Hamburg. 
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Hauptstadt des bezahlbaren  

Wohnens?

Dass in der deutschen Diskussion der Ein-

druck entstanden ist, Wien wäre die „Haupt-

stadt des bezahlbaren Wohnens“ dürfte an 

Folgendem liegen:

Erstens an einer unterschiedlichen Da-

tenbasis. Als Neuvertragsmiete wird in 

Deutschland ein Wert bezeichnet, der nur 

aus den aktuellen Angeboten öffentlich an-

noncierter Wohnungen gewonnen wurde. 

In Wien wird als Neuvertragsmiete ein Wert 

bezeichnet, der sich aus allen neu abge-

schlossenen Mietverträgen der letzten vier 

Jahre ergibt. Die Wiener Neuvertragsmiete 

ist daher eher mit der deutschen Mietspie-

gelmiete vergleichbar, die auch in Deutsch-

land deutlich unter den deutschen Neuver-

tragsmieten liegt.

Zum Zweiten werden häufig die Nettokalt-

mieten verglichen. Da aber in Wien sämt-

liche Betriebskosten als Folge des Kos-

tenmietprinzips auf die Mieter umgelegt 

werden können, fallen sie deutlich höher 

aus als in Deutschland. Zudem unterliegen 

Mieten einer ermäßigten Umsatzsteuer-

pflicht von 10 Prozent. Für einen sachge-

mäßen Vergleich müssen daher die Brutto-

kaltmieten gegenübergestellt werden.

Zum Dritten werden meist nur die Mieten 

verglichen, aber die anderen Konditionen 

(Sicherheit des Mietverhältnisses, Instand-

haltung, Modernisierung) bleiben außen vor 

und diese sind in Wien viel oder sehr viel 

mieterunfreundlicher.

Zum Vierten werden in praktisch allen jour-

nalistischen Beiträgen zum Thema Einzel-

beispiele zur Illustration verwendet. Und 

tatsächlich existieren in Wien Mieterhaus-

halte, die zu traumhaften Konditionen in 

tollen Wohnungen wohnen. Aber – da der 

Durchschnittswert vergleichbar hoch ist – 

existieren eben auch genauso viele Mieter-

haushalte die zu alptraumhaften Konditio-

nen in abgewohnten Wohnungen wohnen. 

Man braucht halt Glück, Ausdauer, Clever-

ness und einen großen Bekanntenkreis bei 

der Wohnungssuche.

Zum Fünften sind der Wohnungsmarkt und 

die Wohnungspolitik extrem intransparent. 

Selbst rudimentäre Daten fehlen an vielen 

Stellen oder werden nicht publiziert. Zudem 

wandelt sich die Wohnungspolitik bestän-

dig. Allein während der Bearbeitung der 

Studie wurden zwei Detailreformen um-

gesetzt – vermutlich, es fällt schwer, den 

Überblick zu bewahren. Die Wohnungspoli-

tik in der Stadt Wien kann daher nicht evi-

denzbasiert sein.

Und, last but not least, leistet sich das Woh-

nungsunternehmen der Stadt Wien eine 

eigene Marketingabteilung „International 

Relations“, die sehr aktiv ist und sogar in-

ternationale Wanderausstellungen zur Woh-

nungspolitik in Wien organisiert. Die Mieten 

folgen einem Kostenprinzip, so dass aber 

zumindest sämtliche mit der Wohnungsver-

mietung verbundenen Kosten auf die Mieter 

überwälzt werden können.

Im Ergebnis ist das Wiener Mietsystem 

nicht zu empfehlen. Es ist teuer, unsicher, 

streitanfällig, bürokratisch, intransparent 

und ungerecht, gerade aus Sicht sozial 

schwacher Mieter, ohne dass die Wohn-

kosten in Wien niedriger wären als in deut-

schen Metropolen.

Prof. Dr. Harald Simons ist Mitglied des 

Vorstands der empirica ag und Professor 

für Mikroökonomie an der Hochschule für 

Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig.

Dieser Text entstammt der Studie zum Wohnungs- 
markt Wien: www.empirica-institut.de/thema/
wohnungsmaerkte-und-wohnungspolitik/0120- 
studie-wohnungsmarkt-wien
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Prof. Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker

Mehr Klimaschutz im Bausektor –  
eine fachpolitische Perspektive  

Es lohnt sich, den Blick zu erweitern

Die Rolle der Immobilienwirtschaft 

für den Klimaschutz und für eine 

nachhaltige Entwicklung

Kaum eine Branche betrifft so viele Le-

bensbereiche und ist mit anderen Wirt-

schaftszweigen so stark vernetzt wie die 

Immobilienwirtschaft. Daraus erwachsen 

Herausforderungen und Verantwortung. 

Bauen steht für hohe Umwelteffekte: Rund 

ein Drittel der CO
2
-Emissionen (direkte und 

indirekte) und des Energieverbrauchs, die 

Hälfte des Abfallaufkommens, ca. 90 Pro-

zent der gesamten inländischen Ressour-

cenentnahme mineralischer Rohstoffe und 

ca. 70 Prozent des Flächenverbrauchs. 

Zugleich generierte die Immobilienwirt-

schaft 2019 mehr als 600 Milliarden Euro 

Bruttowertschöpfung. Auch zeigen gesell-

schaftliche Debatten, dass Klimaschutz mit 

der Lebensrealität der Menschen vor Ort, in 

der gebauten Umwelt zusammen gedacht 

werden muss. Andere, wie die Enteig-

nungsdebatten zeigen, wie sozialrelevant 

die Immobilienwirtschaft ist.

Klimaschutz im Bausektor ganzheit-

lich denken – Ressourcenverbrauch 

im Lebenszyklus

Vor fast 50 Jahren stellte der Club of Rome 

mit dem Buch „Die Grenzen des Wachs-

tums“ die Ressourcenfrage ins Zentrum 

der öffentlichen Aufmerksamkeit. Auch 

heute wäre Klimaschutzpolitik mit einer 

ganzheitlichen Ressourcenschutzstrategie 

erfolgreicher. Jeder Bundesbürger „trägt“ 

rund 360 Tonnen Materialien, aus „seinen“ 

Anteilen an Infrastrukturen, an privaten 

und öffentlichen Räumen stammend. Die 

Weltbevölkerung wächst jede Sekunde um 

2,6 Menschen. Wenn langfristig alle nach 

Wohlstand streben und dabei ähnliche 

Ressourcenmengen wie hierzulande bean-

spruchen, müsste man fast 1.000 Tonnen 

Materialien pro Sekunde verbrauchen. Wir 

kämen an Grenzen, mit massiven Umwelt-

schäden und damit auch Schäden für unse-

re natürlichen Lebensgrundlagen. 

Die Aufgabe ist daher, eine ganzheitliche 

Ressourceneffizienz zu fördern und Wachs-

tum und Konsum von negativen Umweltef-

fekten abzukoppeln. Dafür sind vor allem 

Innovation, Erfindungsgeist, Technik und 

Kooperation nötig.

Ressourcenausweis und Kreislauf-

wirtschaft sind überfällig

Die vom Gesetzgeber gewünschten Maß-

nahmen adressieren zu sehr den Energie-

verbrauch und zu wenig den Ressource-

neinsatz. Fokussieren wir aber weiter nur 

auf die Energieeffizienz im Gebäudebetrieb, 

ist oft Übertechnisierung die Folge, also 

mehr Material und Technik und somit mehr 

graue Energie und CO
2
-Ausstoß. Damit 

Ressourcenverbrauch und Umwelteffekte 

nicht nur verschoben, sondern insgesamt 

reduziert werden, ist die Betrachtung des 

gesamten Lebenszyklus erforderlich.

So, wie der Gesetzgeber mit dem Ge-

bäudeenergiegesetz, Energieeffizienz mit 

erneuerbarer Versorgung zusammenbringt, 

könnte man mit der gleichen Logik einen 

„Ressourcenausweis1“ etablieren, der alle 
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Aufwendungen an Ressourcen im gesam-

ten Lebenszyklus einer Immobilie bilanziert 

und dabei Gebäudebetrieb und Gebäude-

konstruktion einbezieht. Eine rechtliche 

Verankerung, die finanziell gefördert wird, 

dürfte Innovationen anschieben und Kon-

zepten zur Marktreife verhelfen. Mit Blick 

auf die Ressourcenstrategie der Bundes-

regierung gilt es nicht nur Ressourcen ma-

ximal effizient einzusetzen, sondern diese 

stets im Kreislauf zu halten.

Als eine ressourcenintensive Branche, muss 

die Bauwirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft 

überführt werden. Viele Methoden oder In-

strumente können dazu beitragen und soll-

ten gestärkt werden, etwa modulares wie 

klima- und ressourcenneutrales Bauen, Life 

Cycle Engineering, recyclingfähige Materi-

alien, mehr Einsatz von Koppelprodukten, 

rückbaufähige Konstruktionen mit weniger 

Verklebungen und weniger irreversiblen 

Verbindungen. Besonders energieinten-

sive Baustoffe wie Zement erfordern eine 

nachhaltige Energieversorgung. Auch wenn 

die Hoffnungen auf Wasserstoff ruhen, die 

Ressourcenfrage bleibt: Sand und Kies sind 

knappe Ressourcen.

Die wahren Herausforderungen des 

Klimaschutzes im Bausektor liegen 

im Bestand

Die gebäudebezogenen CO
2
-Emissionen 

finden überwiegend im Gebäudebestand 

statt. Will man Klimaschutzziele im Gebäu-

debereich erreichen, sind Schritte insbe-

sondere im Bestand erforderlich. Mit Blick 

auf das Ziel der Bundesregierung, „klima-

neutraler Gebäudebestand 2050“, reichen 

weder die bisher üblichen Sanierungsra-

ten noch die Bestimmungen im Gebäude-

energiegesetz (GEG) aus, um die Ziele zu 

erreichen. Das Gesetz sieht nämlich keine 

weiteren Entwicklungen der energetischen 

Anforderungen an den Bestand vor. Den-

noch beinhaltet das GEG einige neue Re-

gelungen, etwa die Innovationsklausel oder 

der Quartiersansatz. Die Innovationsklausel 

ermöglicht die Erfüllung der Anforderungen 

über eine CO
2
-Bilanz anstatt bisher aus-

schließlich über die Begrenzung des Ener-

giebedarfs. Das hilft bei denkmalgeschütz-

ten Gebäuden oder bei Übergangslösungen. 

Doch auf Maßnahmen der Energieeffizienz 

pauschal zu verzichten und ausschließlich 

auf erneuerbare Energieversorgung zu set-

zen, ist nicht im Sinne der Ressourceneffizi-

enz. Denn auch erneuerbare Energien sind 

Ressourcen, die es sparsam zu nutzen gilt.

Den Blick erweitern: Quartiere als 

Keimzelle urbanen Wandels für mehr 

Klimaschutz nutzen

Der Gesetzgeber adressiert bisher überwie-

gend das Einzelgebäude. Und hier bestehen 

Hemmnisse und Grenzen gegenüber ener-

getischen Sanierungen und Umstieg auf 

erneuerbare Energien, etwa die langen 

Erneuerungszyklen von Gebäuden oder 

das bekannte Eigentümer/Nutzer-Dilemma. 

Erweitern wir den Blick auf das Quartier, 

als Bindeglied zwischen einerseits dem 

Einzelgebäude und andererseits der Stadt, 

erschließen wir ein viel größeres Hand-

lungsfeld. In diesem größeren Handlungs-

feld lassen sich Maßnahmen im Verbund 

realisieren. Es entstehen Skaleneffekte mit 

ökologischen und ökonomischen Vorteilen. 

Ein Beispiel: Die Sanierung von ähnlichen 

Gebäuden bzw. Gebäudegruppen oder se-

rielle Sanierungen erhöhen die Sanierungs-

rate und sparen Kosten, weil man nicht je-

des Gebäude einzeln planen muss. 

Quartiere haben auch eine soziale Kraft. Die 

Identifikation mit dem eigenen Quartier ak-

tiviert Mitmach- und Nachahmungseffekte. 

Der Sachverständigenrat der Bundesregie-

rung für Umweltfragen hat dazu in seinem 

Gutachten2 Empfehlungen formuliert (die 

Autorin verantwortete das entsprechende 

Kapitel). Kernbotschaft ist, Quartiere als 

strategische Handlungs- und Umsetzungs-

ebene förderpolitisch, rechtlich und orga-

nisatorisch zu etablieren. Dazu zählen die 

Empfehlungen: Förderoffensive zur Umset-

zung integrierter Quartierskonzepte, Etab-

lierung des Quartiersansatzes in Gesetzen 

und Vereinbarungen (GEG, EU-EE-Richt-

linie, Leipzig-Charta), Vor-Ort-Vernet-

zung von Energiebedarf und -erzeugung, 

Förderung einer urbanen Energiewende 

(gemeinsame Gewinnung und Nutzung 

erneuerbarer Energien) und kommunaler 

Wärmenetze, finanzielle Förderung serieller 

Sanierungen bis hin zu warmmietenneutra-

len Quartierssanierungen. 

In Quartieren gibt es viele Akteure mit unter-

schiedlichen Interessen. Das gemeinsame 

Handeln muss daher organisiert werden. 

Eine quartiersbezogene Governance und 

Kooperationsplattformen können helfen, 

gemeinsame Ziele zu entwickeln. Nachhal-

tig ist nur das, was von allen gemeinsam 

getragen wird.

Prof. Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker ist 

Professorin für Gebäudetechnologie und 

Bauphysik an der Universität Siegen, 

ehemaliges Mitglied im Sachverständi-

genrat der Bundesregierung für Umwelt-

fragen, Mitglied im Expertenkreis des 

BMI Zukunft Bau und Mitglied im Club  

of Rome International in der Schweiz.
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Dr. Michael Thöne, Max Gierkink 

CO2-Bepreisung im Gebäudesektor  
und notwendige Zusatzinstrumente  

Ein wissenschaftlicher Impuls   
für die klimapolitische Diskussion 

Das lange umstrittene „Klimapaket“ der  

Bundesregierung wurde Ende Dezember 

vom Bundestag und Bundesrat verabschie-

det. Der Einstieg in die breit angelegte Be-

preisung von Treibhausgasen und ein brei- 

tes Spektrum begleitender Maßnahmen än-

dert damit ab 2021 die Rahmenbedingun-

gen für den Klimaschutz im Gebäudesektor. 

Das gemeinsame Gutachten „CO2-Beprei-

sung im Gebäudesektor und notwendige 

Zusatzinstrumente“ des Energiewirtschaft-

lichen Instituts (EWI) und des Finanzwissen-

schaftlichen Forschungsinstituts (FiFo) – 

beide An-Institute der Universität zu Köln – 

wurde im Sommer 2019 im Auftrag des 

Zentralen Immobilien Ausschusses e.V. 

(ZIA) angefertigt und ist im September 

2019 veröffentlicht worden. Es diente als 

wissenschaftlicher Impuls für die klimapo-

litische Diskussion im Vorfeld des Gesetz-

beschlusses. 

Naturgemäß haben wissenschaftliche 

Analysen und darauf aufbauende Empfeh-

lungen eine längere „Halbwertszeit“ als 

die tagespolitischen Diskussionen eines 

Gesetzgebungsprozesses. Die Frage, unter 

welchen ökonomischen Bedingungen Kli-

maschutz im Gebäudesektor funktioniert 

und welche Zusatzinstrumente helfen kön-

nen, lässt sich auch im Jahr 2020 anhand 

der Ergebnisse unseres Gutachtens analy-

sieren. In diesem Sinne stellt das Gutachten 

einen Maßstab zur Bewertung des „Klima-

pakets“ dar: Was wurde erreicht? Wo be-

steht weiterer Handlungsbedarf? 

Im Folgenden skizzieren wir zunächst kurz 

die wesentlichen Ergebnisse der Studie, 

bevor wir dann auf diese Fragen zurück-

kommen. 

Ein CO2-Preis im Gebäudesektor 

Eine CO2-Bepreisung setzt Anreize für In-

vestitionen in klimafreundliche Heiztechno-

logien und energetische Sanierung. Doch 

eine Abgabe auf die Emission von Treib-

hausgasen oder ein Emissionshandel allein 

wird kaum ausreichen. Zusätzliche politi-

sche Instrumente sind nötig, um den Be-

sonderheiten des Gebäudesektors gerecht 

zu werden. Um die Klimaziele 2030 noch 

zu erreichen, ist ein CO2-Preis im Gebäude- 

und im Verkehrssektor dringend notwendig. 

Immerhin entstehen rund 15% der deut-

schen Treibhausgasemissionen im Gebäu-

desektor, vor allem für Heizung und warmes 

Wasser. Ob dieser Preis aus einer Abgabe 

oder einem Emissionshandel resultiert, ist 

zweitrangig. Beide vermitteln die benötigten 

Preissignale. Langfristig ist es zwar sinnvoll, 

eine Sektor übergreifende und (nach Mög-

lichkeit europaweit) einheitliche Bepreisung 

von CO2-Emissionen anzustreben. Mit Blick 

auf das ehrgeizige nationale Klimaziel 

2030 ist es allerdings oberstes Gebot, eine 

schnell implementierbare Lösung zu finden. 

Kosten durch CO2-Preis für Haushalte 

moderat

Grundsätzlich wäre eine umfangreiche 

Reform des Steuer-, Abgaben- und Um-

lagen-Systems der Energieträger über 

alle Sektoren hinweg wünschenswert. Im 

Fokus der Studie aber steht eine politisch 

eher realisierbare Lösung: Wir haben in 

der Studie berechnet, wie eine mögliche, 

exemplarisch betrachtete CO2-Bepreisung 

auf beispielhaft ausgewählte Wohn- und 

Gewerbeimmobilien wirkt. Dazu untersuch-
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ten wir ein Szenario mit einem zusätzlichen 

CO2-Preis von 45 Euro pro Tonne auf fos-

sile Energieträger. Dieser Preis steigt dann 

bis 2040 jeweils um 10 Euro pro Jahr. Im 

Gegenzug wird die Stromsteuer von 2,05 

Cent pro Kilowattstunde auf das europäi-

sche Mindestniveau von 0,1 Cent pro Kilo-

wattstunde gesenkt.

Die Belastungen der Beispielhaushalte 

sind trotz des steigenden CO2-Preises re-

lativ moderat. So ergeben sich für einen 

Zweipersonenhaushalt in einem mittelalten 

Mehrfamilienhaus mit Gasheizung im Jahr 

2030 Mehrkosten von 44 Euro pro Jahr, 

für eine dreiköpfige Familie in einem neuen 

Einfamilienhaus mit neuer Gasheizung 82 

Euro pro Jahr. Eine dreiköpfige Familie in 

einem alten Einfamilienhaus mit veralteter 

Ölheizung muss hingegen 532 Euro pro 

Jahr mehr zahlen. Berücksichtigt man, 

dass die einkommensschwächsten 40% 

der Bevölkerung nach Schweizer Vorbild ei-

nen Klimabonus in Höhe von 100 Euro er-

halten könnten, profitieren manche Haus-

halte sogar. 

Contracting-Modelle und „smarte 

Warmmieten“

Das Gutachten von EWI und FiFo zeigt auch, 

dass sich Investitionen in neue Heizungen 

und energetische Sanierung trotz des 

CO2-Preises nicht immer lohnen. Nur bei 

der Hälfte der untersuchten Gebäude rei-

chen die höheren Energiepreise zusammen 

mit bestehenden KfW-Zuschüssen aus, 

damit sich energetische Sanierungen auch 

wirtschaftlich rechnen. 

CO2-Bepreisung bietet eine gute Grund- 

lage, auf der weitere Instrumente aufbauen 

müssen. Ohne breitenwirksame Förderpro-

gramme und erhöhte steuerliche Abschrei-

bungen können wir die Klimaschutzziele im 

Gebäudesektor nicht erreichen. Auch mit 

ihnen wird es noch schwer genug sein. Im 

Gutachten wird untersucht, welche ergän-

zenden Instrumente geeignet wären, auch 

in „schwierigen Konstellationen“ ener-

getische Sanierungen umzusetzen. Eine 

wichtige Gruppe sind ältere Menschen in 

energetisch ineffizienten Immobilien, die 

mit konventionellen Maßnahmen wie güns-

tigen Krediten häufig nicht erreicht werden. 
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Auch für die 55% der Wohnimmobilien, 

die vermietet sind, werden neue Modelle 

benötigt, damit die Menschen von einer 

CO2-Bepreisung nicht übermäßig stark be-

troffen sind. Die Studie prüft und verwirft 

Vorschläge wie „ökologische Mietspiegel“ 

oder konventionelle Warmmieten nach 

schwedischem Vorbild. Stattdessen bieten 

weiterentwickelte Contracting-Modelle und 

„smarte Warmmieten“ Ansatzpunkte, um 

den Klimaschutz bei Mietimmobilien voran-

zubringen, das Mieter-Vermieter-Dilemma 

in den Griff zu bekommen und zugleich den 

Subventionsaufwand im Rahmen zu halten.

Das Bundes-Klimaschutzgesetz

Zentrales Element des neuen Bundes-Kli-

maschutzgesetzes (KSG) ist die Einführung 

eines CO2-Preises für Verkehr und Wärme 

ab 2021. Der geplante Einstiegspreis von 

25 Euro pro Tonne CO2 liegt allerdings 

deutlich unter dem im Gutachten erwar-

teten Niveau. Auch die Festlegung eines 

Höchstpreises von 65 Euro pro Tonne CO2 

liegt weit unter dem von beiden Instituten 

skizzierten Pfad. 

Dieser Umstand verstärkt den Befund des 

Gutachtens, dass der beschlossene CO2-

Preis allein nicht ausreichen wird, um die 

sektoralen Klimaziele zu erreichen. Flanki-

erende Maßnahmen sind umso notwendi-

ger. Neben dem CO2-Preis sieht das Bun-

des-Klimaschutzgesetz auch eine spürbare 

Senkung der EEG-Umlage vor (um 1,75 

Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2021 

und um 3,3 Cent pro Kilowattstunde ab 

2026) sowie eine zusätzliche Förderung 

von Maßnahmen zur energetischen Gebäu-

desanierung und zum Einsatz erneuerbarer 

Energien. Ab 2020 ermöglichen die steu-

erlichen Vergünstigungen für energetische 

Sanierungen Gebäudebesitzern, 20% der 

Kosten einer energetischen Sanierung über 

drei Jahre von der Steuerschuld abzuset-

zen. Diese Maßnahme kommt allerdings 

nur denen zugute, die in der eigenen Immo-

bilie leben. Außerdem wird es für bestehen-

de Ölheizungen keine weiteren Verschär-

fungen geben; allerdings dürfen ab 2026 

keine neuen, „rein fossilen“ Ölheizungen 

installiert werden. 

Obwohl kein Klimabonus für Geringver-

dienerinnen und -verdiener beabsichtigt 

ist, sollen die Mittel für das Wohngeld ab 

2021 um 10% erhöht werden. Bislang 

wurde aber die angekündigte Prüfung von 

möglichen Änderungen des Mietrechtes 

in Richtung einer begrenzten Umlagefä-

higkeit der CO2-Bepreisung nicht durch-

geführt. Damit bleibt das im deutschen 

Kontext – 55% aller privaten Haushalte 

leben zur Miete – besonders ausgeprägte 

Mieter-Vermieter-Dilemma weiterhin un-

gelöst. Die Zusatzkosten, die sich aus der 

CO2-Bepreisung für die gebäudezentrale 

Wärmebereitstellung auf der Basis von 

fossilen Heizstoffen ergeben, werden re-

gulär voll von den Mieterinnen und Mietern 

getragen. Sie können auf die steigenden 

Energiekosten nur durch sparsameres Ver-

halten reagieren (oder ausziehen). Moder-

nisierungsmaßnahmen der energetischen 

Sanierung müssen hingegen vom Eigen-

tümer oder Eigentümerin veranlasst und 

finanziert werden. Doch bei den Vermietern 

kommen die höheren Energiekosten gar 

nicht an. Führen sie dennoch energetische 

Sanierungen durch, so müssen sie deren 

Kosten tragen, können diese nur teilweise 

weiterwälzen – und haben nichts von den 

Energieeinsparungen, die sie durch ihre 

Investition ermöglichen. In dem großen 

Sektor der vermieteten Immobilien hat sich 

durch das Klimapaket von 2019 also nichts 

Wesentliches geändert. Das ist keine gute 

Nachricht für die Gebäudewirtschaft – denn 

ihrem Klimaschutzanspruch und der an den 

Sektor gerichteten Klimaschutzerwartung 

kann sie sich nur erfolgreich stellen, wenn 

die staatlichen Rahmenbedingungen und 

Instrumente „stimmen“. Hier ist weiterhin 

viel zu tun. 

Dr. Michael Thöne ist Geschäftsfüh-

render Direktor des Finanzwissen-

schaftlichen Forschungsinstituts an der 

Universität zu Köln (FiFo). 

Max Gierkink ist Manager am Energie-

wirtschaftlichen Institut an der Universi-

tät zu Köln (EWI).

Link zur Studie:
https://www.ewi.uni-koeln.de/cms/wp-content/uploads/2019/09/ 
EWI_FiFo_Studie_CO2-Bepreisung-im-Gebäudesektor_190918.pdf
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Klimaneutrale Gebäude und Quartiere – aber wie? 

Energie und Klimaschutz im Gebäudesektor

Ausgangslage – Chaos beim Bilanz-

raum Gebäude

Die Emissionsbilanzierung von Gebäuden 

wird in Deutschland sehr unterschied-

lich gehandhabt und ist oft nur schwer 

nachvollziehbar. Grundsätzlich entstehen 

CO
2
-Emissionen bei der Herstellung, Ver-

arbeitung und Montage der Bauprodukte 

(Vorketten) sowie der Konditionierung 

(Wärme, Kälte, Warmwasser, Beleuchtung, 

Informations- und Kommunikationstech-

nik) der Gebäude. Hinzu kommen indirekte 

CO
2
-Emissionen durch den Nutzerstrom, 

die bislang dem Sektor Energiewirtschaft 

zugeordnet werden. Der Gebäudesektor 

verursacht inkl. der Vorketten jährlich rund 

235 Mio. Tonnen Treibhausgasemissionen 

(THG). Dies entspricht rund einem Viertel 

der CO
2
-Emissionen in Deutschland, Stand 

2015. Auf die ca. 3,8 Mrd. m2 Wohngebäu-

de entfällt davon ein Anteil von rund 55%. 

Die Nichtwohngebäude (Gewerbe, Handel, 

Dienstleistungen (GHD), Industrie) mit ca. 

1,9 Mrd. m2 verursachen jährlich rund 105 

Mio. Tonnen CO
2
-Emissionen (45%).

Nach dem Klimaschutzplan des BMUB 

(2016) umfasst der Bilanzraum von Ge-

bäuden lediglich die direkten am Gebäude 

entstehenden Emissionen (Quellprinzip) – 

im Jahr 2014 rund 119 Mio. Tonnen CO
2
. 

Dies entspricht nicht einer ganzheitlichen 

Betrachtung nach dem Verursacherprinzip. 

Nach dem Quellprinzip werden beispiels-

weise die CO
2
-Emissionen des Netzstroms 

zum Betrieb der Wärmepumpen und der 

CO
2
-Footprint der Fernwärme nicht dem 

Gebäudesektor, sondern der Energiewirt-

schaft zugeordnet. Dies ist nicht plausibel 

und auch nicht zielführend, da meines Er-

achtens die Öl- und Gaskessel bis 2050 

größtenteils durch elektrische Wärmepum-

pen ersetzt werden sollten. Auch sollten die 

THG-Emissionen, die bei der Herstellung 

und Sanierung der Gebäude entstehen, 

dem Sektor Gebäude und nicht der Indus-

trie und/oder der Energiewirtschaft zuge-

ordnet werden (Verursacherprinzip).

Mit dem Klimaschutzplan wird das Ziel 

verfolgt, bis zum Jahr 2050 einen nahezu 

klimaneutralen Gebäudebestand zu errei-

chen. Für die kommenden drei Jahrzehn-

te werden dezidierte CO
2
-Minderungsziele 

angestrebt. Bis 2030 sollen jährlich rund 

50 Mio. Tonnen direkte Treibhausgasemis-

sionen (Quellprinzip) eingespart werden. 
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Wie und mit welchen Technologien, vor al-

lem aber welches Investitionsvolumen dies 

erfordert, wird unter Experten kontrovers 

diskutiert. 

Was ist mit Klimaneutralität 

gemeint?

In der Politik reicht der Korridor von „na-

hezu klimaneutral“ (Energiekonzept, 2010, 

BMWi, Klimaschutzplan, 2016, BMUB), 

womit eine Reduzierung der Treibhaus-

gasemissionen um ca. 80% bis 2050 

gemeint ist, bis zu einer echten Null-Treib-

hausgas-Bilanz, die die EU mit dem „Green 

Deal“ anstrebt. Die letzten 15 bis 20% zur 

THG-Null-Emission sind technisch und ins-

besondere wirtschaftlich eine riesengroße 

Herausforderung und bedeuten einen 

überproportional hohen Aufwand. Meine 

Empfehlung für „nahezu klimaneutral im 

Bausektor“ adressiert die Bewohner von 

Stadtquartieren bzw. die Nettoraumfläche 

der Gebäude als Bezugsgröße. Die jährli-

chen anthropogenen CO
2
-Emissionen, die 

durch Gebäude und den Individualverkehr 

ihrer Nutzer verursacht werden, sollten 

weniger als 1 Tonne CO
2
 je Einwohner von 

Stadtquartieren betragen. Im Jahr 2014 

waren es je Bundesbürger noch das Vie-

reinhalbfache. Bezogen auf die Nettoraum-

fläche sollten für den „nahezu klimaneutra-

len“ Gebäudebestand die CO
2
-Emissionen 

nach dem Verursacherprinzip im Mittel auf 

unter 10 kg/m² NRF1/a reduziert werden.

Beim Neubau sind die CO
2
-Emissionen 

ausschlaggebend, die zu Beginn des Le-

benszyklus bei der Errichtung der Gebäude 

entstehen (siehe Abbildung). Diese indirek-

ten CO
2
-Emissionen werden überwiegend 

durch die Art der Baustoffe und den Materi-

aleinsatz beim Rohbau hervorgerufen (Mas-

sivbau ca. 700 bis 1.000 kg CO
2
/m² NRF). 

Dieser „CO
2
-Offset“ sollte in die nächste 

Novellierung des GEG eingehen und als 

Bewertungsgröße für Neubauten und sowie 

bei Sanierungen Berücksichtigung finden. 

Durch Neubau und die Sanierung von Wohn- 

und Nichtwohngebäuden werden bis 2050 

etwa 25 Mio. Tonnen CO
2
-Emissionen (im 

Mittel rund 1 Mio. Tonnen CO
2
/a) hinzu-

kommen. Zur Erreichung der Zielsetzung 

„nahezu klimaneutral“ sind diese zusätzlich 

zu kompensieren. Außer für Gebäude nach 

dem EffizienzhausPLUS-Standard steigen 

die kumulierten THG-Emissionen während 

der Nutzungsphase an (siehe Abbildung). 

Für ein 2016 errichtetes fünfgeschossiges 

Wohngebäude, nach KfW 55 Standard 

und ohne Photovoltaikanlage (PV-Anlage), 

ergibt sich in Bezug auf den „CO
2
-Offset“ 

bis 2050 etwa eine Verdopplung der ku-

mulierten CO
2
-Emissionen. Selbst mit dem 

EffizienzhausPLUS-Standard (Gebäude als 

Kraftwerk, maximale Solarisierung und 

Batterie) ist es nicht möglich, den „CO
2
-Off-

set“ aus der Bauphase (Massivbau!) über 

die Lebenszeit durch den Export von So-

larstrom auszugleichen. Ein Grund dafür 

ist die weitere fortschreitende Decarboni-

sierung des Netzstroms (2020: ca. 480 g 

CO
2
/kWh, Ziel 2050: ca. 100 g CO

2
/kWh) 

und die damit stetige Verringerung der 

CO
2
-Gutschriften für die Einspeisung von 

Strom aus gebäudeintegrierter Photovoltaik 

(GIPV). 

„Nahezu Klimaneutraler“ Gebäudebe-

stand bis 2050 – aber wie? 

Die notwendigen Technologien sind ver-

fügbar, auf neue Entwicklung zu warten ist 

eine Ausrede. Natürlich sind Forschung und 

Entwicklung auch weiterhin erforderlich. 

Innovative Systeme müssen entwickelt und 

Transformationsprozesse in der Praxis be-

gleitet werden. Zu alldem braucht es jetzt 

den Willen und die Akzeptanz der Bevölke-

rung sowie den Mut und die Entschlossen-

heit von Machern. Die wesentliche Heraus-

forderung besteht darin, den Energiebedarf 

wirtschaftlich tragbar zu reduzieren und 

gleichzeitig erneuerbare Energiequellen 

zur Deckung verstärkt zu nutzen. Es gibt 

kein Entweder Oder! Mit der Sanierung von 

Gebäuden, die Klimaschutzziele bis 2050 

zu erreichen, ist in der verbleibenden Zeit 

ebenso unrealistisch, wie die Wirkung einer 

weiteren Verschärfung der Energieeinspar-

gesetze für den Neubaubereich. 

Nach dem Klimaschutzplan des Bundes- 

umweltministeriums sollen die jährlichen 

CO
2
-Emissionen im Gebäudesektor von 119 

(2014) auf 70 Mio. Tonnen (2030) sinken, 

ein aus heutiger Sicht nicht zu erreichendes 

Ziel. Es fehlen Planer, die Bauschaffenden 

und die Produktionskapazitäten (u.a. für 

Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen) 

die bis 2030 dafür notwendig wären. Auch 

fehlt es an der Entschlossenheit der Wirt-

schaft und letztlich auch am Mut und der 

Entschlossenheit in der Bevölkerung. Der 

Klimawandel ist im Gegensatz zur gegen-

wärtigen Pandemie Covid-19 eine schlei-

chende Krankheit, die weltweit einen er- 

heblich größeren humanen und wirtschaft- 

lichen Schaden anrichten wird.

Das Ziel „nahezu klimaneutraler“ Gebäude-

bestand lässt sich nur im Zusammenwirken 

aller Sektoren (Gebäude, Energiewirtschaft, 

Industrie) und nur über einen längeren 

Zeitraum (bis 2050?) erreichen. „Grü-

ner“ Strom aus Wind und Sonne wird zur 

Primärenergie und „Grüner“ Wasserstoff 

sowie die daraus erzeugten gasförmigen 

und flüssigen Brennstoffe zur Sekundär-

energie. Anders sind Energiewende und 

die Klimaschutzziele nicht zu erreichen. Es 

sind folgende Maßnahmen erforderlich, die 

gleichzeitig umzusetzen und von ihrer Prio-

rität gleichwertig sind:

1 NRF = Netto-Raumfläche, Summe der nutzbaren Grundflächen eines Gebäudes
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Klimaneutrale Gebäude und Quartiere

 Halbierung des Endenergieverbrauchs zur 
Beheizung der Gebäude (2016 ca. 800 TWh/a). 
Dies erfordert eine umgehende Verdoppelung 
der energetischen Sanierungsrate auf rund 
1,8% pro Jahr und kann nur gelingen, wenn 
dem Bauwesen mehr Fachpersonal (Planung, 
Bau) zur Verfügung steht und neue Entwick-
lungen (z.B. Standardisierung, Vorfertigung, 
Digitalisierung, automatisiertes Monitoring 
durch künstliche Intelligenz) und Technologien 
konsequent umgesetzt werden.

 Durch Neubauten nehmen die CO2-Emis-
sionen im Gebäudesektor aufgrund der Er-
richtung und der Nutzung geringfügig zu. 
Aufgrund des sehr großen Gesamtbestandes 
ist diese Zunahme zur Erreichung der Klima-
schutzziele jedoch nicht entscheidend. Für 
den Wohnungsbau ist der Energiestandard 
KfW 55 kombiniert mit einer maximalen Sola-
risierung (Photovoltaik) die wirtschaftlichste 
Lösung. Für den Nichtwohnungsbau sind die 
Anforderungen des GEG (2020) an die energe-
tische Qualität der Gebäudehülle ausreichend 
und bedürfen keiner Verschärfung. 

 Die Politik muss den Mut haben und deut-
lich machen, dass die energetische Sanierung 
der Bestände höchste Priorität hat und dass 
hier ein großer Hebel für die Umsetzung der 
Energiewende liegt. Dazu ist es erforderlich, 
die CO2-Emissionen und den Ressourcenein-
satz zur Sanierung von Gebäuden zu bewer-
ten. Bei einer Sanierung beträgt der „CO2-Off-
set“ in der Regel lediglich 100 bis 150 kg CO2/
m2 NRF, die sich im Gegensatz zum Neubau 
(bis 1.000 kg CO2/m

2 NRF), in wenigen Be-
triebsjahren „amortisieren“. 

 Die Umrüstung der Wärmeerzeugung im 
Gebäudebestand auf elektrische Wärmepum-
pen muss dringend beschleunigt werden. 
Das Verbrennen von Öl und Gas sollte bis 
2040 auslaufen. Die jährlichen Absatzzahlen 
von Wärmepumpen (2019 ca. 90.000 Stück) 
müssten über die nächsten 30 Jahre im Mit-
tel um das Fünffache steigen. Damit könnten 
Wärmepumpen mit immer grüner werdendem 
Strom und der Eigennutzung von Strom aus 
GIPV die erforderliche Decarbonisierung der 
Wärmeversorgung von Gebäuden leisten. 

 Ein weiteres großes Potenzial zur Redu-
zierung der CO2-Emissionen liegt in der Be-
triebsoptimierung von bestehenden sowie der 
Qualitätsprüfung und -sicherung (Planung, 

Bau, Betrieb) von neu zu errichteten gebäu-
detechnischen Anlagen (TGA), insbesondere 
in Wirtschaftsimmobilien. Die Prozesse zur 
Überwachung der Anlagen sollten automati-
siert werden.

 Bei Neubauten sollte auf Abgas-Kamine  
für fossile Energieträger verzichtet werden. 
Das Verbrennen von Biomasse (Holz) zur 
Beheizung von Gebäuden ist keine Zukunfts-
lösung. Aus Biomasse sollten gasförmige 
Brennstoffe hergestellt und in KWK-Anlagen 
genutzt werden.

 In neuen Quartieren sollte das Stromnetz 
für einen hohen Grad der Solarisierung (max. 
PV-Flächen) und Durchdringung mit E-Mobi-
lität ausgelegt werden. Die Erschließung des 
Quartiers durch ein Erdgasnetz ist im Kontext 
der Klimaneutralität nur sinnvoll, wenn es zu 
hundert Prozent „wasserstoff-tauglich“ ist

  Der Ausbau der Stromerzeugzeugung aus 
erneuerbaren Energien muss erheblich for-
ciert werden. Wenn Klimaneutralität erreicht 
werden soll, muss der elektrische Strom zu 
mehr als 80 Prozent aus erneuerbaren Ener-
giequellen stammen. Die benötige Kraftwerks- 
leistung der Erneuerbaren mit aktuell ca. 108 
GWp (56 GW aus Wind- und 52 GW aus PV), 
muss bis 2050 um das Fünffache gesteigert 
werden. Der Ausbau der Photovoltaik auf bis 
zu 250 GWp würde mit rund einem Viertel zur 
Dekarbonisierung des Stroms beitragen. Für 
Wind und Photovoltaik ist ein jährlicher Zubau 
von insgesamt 12 bis 14 GWP in den kommen-
den dreißig Jahren notwendig. Verglichen mit 
der in 2019 installierten Leistung von lediglich 
2,5 bis 3 GWP sind erhebliche Anstrengungen 
erforderlich, um den Ausbau zu forcieren.

 Vorhandene und alle neuen Dachflächen 
sollten so weit wie möglich mittels PV-An-
lagen zur solaren Stromerzeugung genutzt 
werden. Bei Neubauten ist die maximale 
Solarisierung im architektonischen Entwurf 
als Zukunftschance zu betrachten. Die be-
stehenden regulatorischen Hindernisse beim 
Ausbau der GIPV (u.a. Mieterstrom, Gewer-
besteuer für Wohnungsbau-Gesellschaften) 
müssen umgehend beseitigt werden. Große 
Freiflächen-PV-Anlagen, auch solche unter 
denen landwirtschaftliche Nutzung statt-
finden kann, gehören inzwischen zu den 
günstigsten Stromerzeugern in Deutschland  
(< 5 ct/kWh).

 Mit dem notwendigen und beschleunigten 
Ausbau der Stromerzeugung aus Wind und 
Sonne und den damit einhergehenden hohen 
(Spitzen-)Leistungen werden die volatilen 
Stromüberschüsse in den nächsten Jahrzehn-
ten erheblich zunehmen. Die Umwandlung 
des Überangebots mittels Elektrolyse nach 
dem Prinzip Power-to-Gas (P2G) in „grünen“ 
Wasserstoff wird zu einer Schlüsseltechno-
logie der Energiewende. Wasserstoff sollte 
in der Nähe des Bedarfs und nicht in weiter 
Ferne außerhalb Europas produziert werden. 
Dabei kommen Industriezentren und um die 
Abwärme aus der Wasserspaltung mit einem 
Temperaturniveau um 65°C zur Wärmever-
sorgung von Städten effizient zu nutzen, auch 
suburbane und urbane Standorte in Betracht. 
Die bis 2050 erforderlichen Elektrolyse-Ka-
pazitäten von insgesamt etwa 80 bis 100 
GWel liefern Abwärme in der Größenordnung 
der heutigen Fernwärme (ca. 120 TWh/a). Für 
eine effiziente Nutzung der Abwärme aus den 
Megawatt-Elektrolysen-Anlagen sind große 
saisonale Wärmespeicher (einige 100.000 m3) 
erforderlich. Vorausgesetzt, dass der Wärme-
verbrauch des Gebäudesektors um die Hälfte 
sinkt, könnte die Abwärme aus der Wasser-
stoff-Produktion etwa 20 Prozent des Bedarfs 
decken. 

 In der Übergangszeit (bis 2040) stehen 
das Erdgasnetz und neu zu erschließende Ka-
vernenspeicher zur mittel- und langfristigen 
Speicherung des „grünen Wasserstoffs“ zur 
Verfügung. Damit könnte das oft beschwo-
rene Gespenst der „Dunkelflaute“ entschärft 
werden. 

 Dezentrale Stromspeicher zur Steigerung 
der Eigenstromnutzung werden in naher Zu-
kunft wirtschaftlich und üblicher Bestand-
teil solarisierter Gebäudekonzepte. Mit einer 
Batteriekapazität von 1 bis 1,5 kWh je kWP 
installierter PV-Leistung werden die Systeme 
auch einen netzdienlichen Beitrag leisten. 

 In Verbindung mit der Solarisierung der 
Gebäude und Stadtquartiere muss die Infra-
struktur für die E-Mobilität vorangetrieben 
werden. Neben den Gebäuden kann so auch 
der Verkehrssektor decarbonisiert werden. 

Maßnahmen für einen „nahezu klimaneutralen“ Gebäudebestand
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CO2-Emissionen im Lebenszyklus eines Wohngebäudes
(Bau und Betrieb, inkl. Nutzerstrom)

Betriebsjahre 33 Jahre

Kumulierte CO2-Emissionen im Lebenszyklus (Herstellung, Konditionierung und Betrieb) [kg CO2/m2 Wfl.] 
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Mehrfamilienhaus (5 Stockwerke) 

Neubau 2016, 930 m2 Wfl. 

Haushalts-Strombedarf: 22 kWh/(m2 Wfl. x a) 

Batterie 1 kWh/kWp

KfW 55 Gasbrennwertkessel ohne PV
KfW 55 Gasbrennwertkessel mit PV (43 kWp) 
EffizienzhausPlus Wärmepumpe mit PV (43 kWp) Quelle: Markus Peter, SIZ e+

Ist „Nahezu Klimaneutral“  

bezahlbar? Unmissverständlich: Ja. 

Klimaneutral ist nicht kostenneutral und  

wird Investitionen von zweistelligen Milliar-

den Euro jährlich erfordern. Die Halbierung 

des Energieverbrauchs und die Solari- 

sierung im Sektor Gebäude (Wohnungs-/ 

Nichtwohnungsbau) bis 2050 erfordern  

nach eigenen Untersuchungen jährlich  

etwa 35 bis 40 Mrd. Euro (etwa 330 bis  

350 Euro/m2 NRF). Dies entspricht in etwa 

einem Drittel der aktuellen jährlichen Inves- 

titionen zur Sanierung und Modernisierung 

von Wohngebäuden. Die energetische Sa- 

nierung des Bestands ist nicht warm-

mietenneutral zu erreichen. Weshalb die 

Politik nicht den Mut hat, dies den Bür-

gern klar und offen zu transportieren, 

ist schwer nachvollziehbar. Die Ziele zur 

Reduzierung der THG-Emissionen und 

Energieverbräuche sind in einer Vielzahl 

von Strategiepapieren formuliert, auch 

wenn mehr Klarheit und eine langfristige 

Verlässlichkeit in den Zahlen notwendig 

wären. Die Bundesregierung hat 2020 ei-

nige erfreuliche Maßnahmen auf den Weg 

gebracht, die die Zielsetzung „nahezu kli-

maneutral“ fördern. Das CO
2
-Gebäude- 

sanierungsprogramm wurde um 1 Mrd. 

Euro auf 2,5 Mrd. Euro aufgestockt. Der 

PV-Deckel von 52 GWp wurde aufgehoben 

und die Ausbauziele für Windenergie wur-

den angehoben. Die „Nationale Wasser-

stoffstrategie“ wurde von der Koalition mit 

klaren Ausbauzielen (5 GWel) und einem 

Förderbudget bis 2030 von insgesamt  

9 Mrd. Euro auf den Weg gebracht.

Als Protagonist zur technischen Nutzung 

von Solarenergie wird mir seit 40 Jahren 

die Frage gestellt „Rechnet es sich?“. Die 

Gestehungskosten für Energie aus den Er-

neuerbaren sind längst konkurrenzfähig. 

Steigen die Preise für CO
2
-Emissionen 

muss die Frage lauten: Wann, wenn nicht 

jetzt? Bleibt zu hoffen, dass die Verwei-

gerungshaltung in den Chefetagen der 

Energie- und Immobilienwirtschaft sowie 

der Industrie während der zurückliegenden 

Dekaden nun umschlägt und man sich zu 

ambitionierten und engagierten Machern 

der Energiewende entwickelt. Die Chancen 

sind da.

Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch ist 

CEO der EGS-plan Ingenieurgesellschaft 

Stuttgart, Leiter des Steinbeis Innova-

tionszentrum SIZ energieplus, Braun-

schweig/Stuttgart und Mitgründer der 

Green Hydrogen Esslingen.
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D e r  S ho o t i ngs t a r  S e r v i c ed  A pa r t men t s  ze i g t e  s i ch  wäh rend  d e s  C o r ona - L o ckd ow ns  k r i s en re s i s -

t en t e r  a l s  d i e  k l a s s i s che  H o t e l l e r i e .  A u ch  d e sha l b  b e f i nd e t  s i ch  da s  S egmen t  i n  D eu t s ch l and 

we i t e r  i n  s e i ne r  g r ö ß t en  Wachs t umspha se .  A k t ue l l  z äh l t  d e r  M a r k t ,  l au t  M a r k t r ep o r t  v on  A pa r t -

men t s e r v i c e ,  3 3 .9 0 0  E i nhe i t en  i n  6 31  H äuse r n  m i t  m ind es t ens  15  E i nhe i t en .  B i s  E nd e  2 0 2 2  k ann 

von  e i nem  s i che ren  Wachs t um  au f  üb e r  5 0 .3 0 0  E i nhe i t en  ausgegangen  we rd en .  E r s t  d anach  w i r d 

e s  e i nen  C o r ona- K n i c k  i n  F o r m  e i ne s  e t wa s  ve r l a ngs amten  Wachs t ums  geb en .

Anett Gregorius

Serviced Apartments fliegen weiter,  
nur weniger hoch 

Laut „Marktreport Serviced Apartments 2020“ von Apartmentservice 
wächst das Segment bis Ende 2022 um 50 Prozent

Mit dem Start vor etwa 20 Jahren entwi-

ckelte sich das Serviced-Apartment-Seg-

ment in Deutschland zum Überfliegermarkt 

als zeitgemäße, temporäre Wohnform zwi-

schen Hotel und Wohnen. Auch bis Anfang 

März 2020 hätte diese Erfolgsgeschichte 

nahtlos weitergeschrieben werden können. 

Der Sektor performte 2019 laut STR sowohl  

in Deutschland als auch weltweit besser  

als die klassische Hotellerie. Die Auslas- 

tung lag, laut dem 10. Marktreport von 

Apartmentservice, 2019 bei durchschnitt-

lich 77%, die ADR (Average Daily Rate), die 

in dem Segment von günstigeren Preisen 

bei längeren Aufenthalten geprägt ist, bei 

stabilen 89 Euro. 

Die Serviced-Apartment-Betreiber waren 

im Januar/Februar 2020 entsprechend 

hochzufrieden: 85% schätzten die Ent-

wicklung des Gesamtmarkts als positiv 

oder sehr positiv ein, 77% auch die Ent-

wicklung am eigenen Standort als positiv 

oder sehr positiv. Nur in München gab es 

mit 9% auch negative Einschätzungen, dies 

möglicherweise vor allem bedingt durch 

die wachsende Mitbewerbersituation in der 

Isar-Metropole. Bis Ende 2022 werden über 

2.700 weitere Einheiten auf dem Münchner 

Markt erwartet und für einen höheren Druck 

sorgen. Ähnliches ist auch für Frankfurt am 

Main zu vermuten, wo es bis Ende 2022 ein 

Wachstum von 63% geben wird.

Studios dominieren, Brands wachsen

Über zwei Drittel (69%) der Gäste in Ser-

viced Apartments sind und bleiben Ge-

schäftsreisende. Sie buchen vor allem 

Studio-Einheiten, die inzwischen einen 

Anteil von über 80% am Gesamtangebot 

ausmachen und für den Betreibertrend zu 

mehr Flächeneffizienz und den Nachfra-

getrend zu kostengünstigeren Angeboten 

stehen. Weniger wird dabei zu immer mehr:  

Der Anteil der Mikroapartments, die bis zu 

25 m² Fläche aufweisen, ist seit Anfang 

2019 erneut gestiegen – auf nun 35%. 

Zu den Anbietern mit den meisten Häu-

sern und Einheiten in Deutschland zählen 

Mitte 2020 nach wie vor die Living Hotels 

an der Spitze, gefolgt von Adina Hotels und 

Aparthotels Adagio/Access (Accor). Eine 

deutliche Expansion wird der Markt in den 

nächsten Monaten durch die Adina Hotels, 

Adapt Apartments, ipartment, Smartments 

Business (GBI) und Limehome erfahren 

und damit besonders auch die Serviced 

Apartmenthäuser mit Longstay-Konzepten 

ein Schub erleben. Außerdem werden 

2020 neue Marken wie Rioca by i Live und 

Stay Kooook (SV Hotel) Premiere feiern.  

Die Themen Subbrands, neue Millenial-Ziel-

gruppen, Mixed-Use und Internationalisie-

rung prägen dabei auch in den nächsten 

Monaten das Segment.

Krisenfester durch die Krise

Bei allem Überflieger-Charakter, hat die Co-

rona-Krise das Segment 2020 hart landen 
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lassen? Ein Stück weit ja, denn das Seg-

ment war vom Shutdown und den Reise-

beschränkungen von Business Travellern 

mit starken Buchungs- und Umsatzeinbrü-

chen betroffen. Zugleich zeigte sich, dass 

das Serviced-Apartment-Segment weniger 

volatil als andere Beherbergungssegmente 

ist. Viele Gäste blieben, weil ihr Serviced 

Apartment ihr Zuhause auf Zeit ist. Sie  

profitierten von ihrer Küche im Apartment, 

der Wohnausstattung, der flexiblen Bu- 

chung mit günstigeren Longstay-Optionen, 

den Selbstversorgungsmöglichkeiten in der 

Nähe und den digitalen Services. 

Die Betreiber wiederum blickten auf gerin-

gere Kosten als in der klassischen Hotel-

lerie, bedingt durch weniger Personal und 

den weitgehenden Verzicht auf Gastrono-

mie-, Tagungs- und Wellnessflächen.

Etwa drei Viertel der Häuser blieben wäh-

rend des Corona-Lockdowns geöffnet. Üb-

liche Belegungen von über 90% in Serviced 

Apartmenthäusern fielen auf zunächst 70% 

und später bis zu 40%, so das Ergebnis des 

aktuellen Marktreports von Apartmentser-

vice, für den zusätzlich Zahlen während des 

Lockdowns erhoben wurden. Aparthotels 

lagen im Mai 2020 bei ca. 20%. Demge-

genüber performte die klassische Hotellerie 

während des Lockdowns im Durchschnitt 

bei 11% Auslastung und blickte auf zahl- 

reiche Schließungen.

Hinzu kommt die Flexibilität, die die Ser-

viced-Apartment-Betreiber während des 

Lockdowns zeigten: Viele senkten zügig 

die Mindestaufenthaltsdauer, entwickelten 

erweiterte Hygienekonzepte und gewannen 

neue Zielgruppen. Unter den Gästen waren 

gestrandete Reisende, Mitarbeiter system-

relevanter Betriebe, umgebuchte Gäste 

und Menschen, die das Homeoffice in ein 

Apartment verlagert haben oder sich in 

Quarantäne begeben mussten. Gerade die 

Homeoffice-Angebote könnten nach Coro-

na eine weitere Relevanz erfahren.

Starke Perspektiven

Das Segment erlebte während des Co-

rona-Lockdowns eine weiterhin hohe 

Nachfrage aufgrund seiner Alleinstellungs-

merkmale, mit denen es in den letzten 20 

Jahren so dynamisch gewachsen war. Vor 

diesem Hintergrund fliegt es weiter, wenn 

auch nicht mehr so hoch. Ab 2023 ist mit 

einem langsameren Wachstum zu rechnen, 

so dass nicht bereits im Jahr 2026 die 

100.000-Einheiten-Schwelle überschritten 

wird, sondern erst im Jahr 2030 (siehe Ab-

bildung). Je nachdem wie und wie schnell 

Anett Gregorius | Apartmentservice
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» Etwa drei Viertel der 
Häuser blieben während  
des Corona-Lockdowns 
geöffnet. «
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der Betreiber bei Investoren und Projekt-

entwicklern immens an Bedeutung ge-

wonnen, ergänzend zur Lage, zum Konzept 

und zur Veränderung von Verträgen hin zu 

mehr hybriden Pachtmodellen. Anbieter, 

die Modelle schnell kopiert haben und mit 

unrealistisch hohen Wachstumszahlen den 

Markt betreten haben, werden chancenlos 

sein. Auch wird sich eine neue Spreu vom 

Weizen trennen, wenn vermehrt klassische 

Hoteliers nach dem „Strohhalm“ Longstay 

greifen wollen.

Bei allen Umsatzeinbrüchen, die Pers-

pektiven bleiben für das Serviced-Apart-

ment-Segment stark: sowohl mit Blick auf 

das Betriebskonzept mit Longstay-Fokus 

und kreativen neuen Marken und Layouts, 

sich das Geschäftsreisesegment wieder 

erholen wird, ist mit Performance-Werten 

aus dem Jahr 2019 frühestens ab 2022 zu 

rechnen. Zuerst werden sich dabei kleinere 

Objekte erholen können. Schon in der Krise 

hatten sich diese durch ihren geringeren 

Shortstay-Anteil besser behaupten kön-

nen und bereits seit Juni 2020 ist dieser 

Erholungstrend bei diesen Häusern zu be-

obachten.

Als unaufhaltbar – auch vor Corona – gilt 

der Trend zu Marktbereinigungen und  

Verkäufen. Durch Übernahmen und Re- 

brandings könnte sich das Wachstum  

großer, etablierter Serviced-Apartment- 

Anbieter  beschleunigen. In diesem Zuge 

hat in den letzten Monaten die Qualität  

als auch mit Blick auf die weiterbestehen-

den Mega-Trends New Work, Individua-

lisierung, Nachhaltigkeit und Sicherheit, 

von denen das Zukunftssegment Serviced 

Apartments profitieren wird.

Anett Gregorius ist Inhaberin und  

Gründerin von Apartmentservice.
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We l che  ö ko l o g i s chen ,  s o z i a l en  und  C o r p o r a t e - G ove r nanc e - K r i t e r i en  ( E S G 1- K r i t e r i en )  mus s  e i n 

nachha l t i g e r  I mmo b i l i e n f ond s  e r f ü l l e n?  B i she r  g i b t  e s  da f ü r  ke i ne  e i nhe i t l i c he  D e f i n i t i o n .  

D i e  Ta xonomie  d e r  Eu r o pä i s chen  U n i on  s o l l  d a s  änd e r n .  D a s  s t anda rd i s i e r t e  K l a s s i f i z i e r ungs s y s t em 

f o kus s i e r t  v o r  a l l em  au f  d i e  ö ko l o g i s chen  A sp ek t e .  Von  E S G  b l e i b t  nu r  n o ch  da s  E  s t ehen .

Jan von Mallinckrodt

Die neue Messlatte für die ESG-Klassifizierung  
von Immobilienfonds 

Was die Taxonomie für Immobilien und Immobilienfonds bedeutet 

Der im Januar dieses Jahres veröffentlich-

te Global Risk Report des World Economic 

Forums hat es erneut eindrucksvoll auf den 

Punkt gebracht: Am Klimaschutz führt kein 

Weg vorbei. Der Bericht zählt jedes Jahr  

die größten Risiken auf, die die Weltwirt- 

schaft – und damit auch die Immobilien- 

wirtschaft – bedrohen. Bemerkenswert am 

jüngsten Bericht: Die fünf größten Risiken 

beziehen sich alle auf das globale Klima. 

Extreme Wetterlagen und Naturkatastro-

phen gehören ebenso dazu wie durch Men-

schen verursachte Umweltkatastrophen. 

Der „Wind of Change“ bläst immer stärker.

Aus den Plänen der Politik sind längst 

Maßnahmen geworden. Der EU Action Plan 

on Sustainable Finance und das deutsche 

Klimaschutzgesetz formulieren klare Vor-

gaben. Eine Senkung der CO
2
-Emissionen 

um 80 bis 95 Prozent sowie des Endener-

gieverbrauchs um 50 Prozent bis 2050 

sind die Messlatten, die auch die Immobi-

lienwirtschaft zum Handeln aufrufen. Das 

Finanzsystem spielt dabei eine Schlüssel-

rolle, denn Kapital soll gezielt in nachhalti-

ge Investitionen gelenkt werden. Es ist also 

keine Frage mehr ob, sondern nur noch wie 

Nachhaltigkeit bzw. Klimaschutz in der Im-

mobilienbranche umgesetzt wird.

Die Ziele der Taxonomie

Ab Herbst 2021 sind Anlageberater nach 

dem EU Action Plan verpflichtet, Kunden 

explizit zu ihren Nachhaltigkeitspräferenzen 

zu befragen. Die Konsequenzen: Einerseits 

müssen sogenannte nachhaltige Produkte 

zukünftig den festgelegten Kriterien stand-

halten. Andererseits müssen jedoch auch 

Produktanbieter von nicht explizit nachhal-

tigen Produkten Informationen zur Nach-

haltigkeit ihrer Produkte bereitstellen. Was 

aber heißt „nachhaltig“ in diesem Zusam-

menhang? Um das zu klären, sieht der EU 

Action Plan zunächst die Schaffung einer 

einheitlichen Definition, der sogenannten 

Taxonomie, von nachhaltigen Anlagepro-

dukten und Tätigkeiten vor. Die Grundlagen 

für ein entsprechendes Klassifizierungs-

system hat die „Technical Expert Group“, 

kurz TEG, entworfen, die ihren finalen Re-

port im März dieses Jahres vorlegte.

Sechs Ziele deckt die Taxonomie ab:

1. Klimaschutz

2. Anpassung an den Klimawandel 

3. Nachhaltige Nutzung und Schutz   

 von Wasser- und Meeresressourcen

4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft,  

 Abfallvermeidung und Recycling 

5. Vermeidung und Verminderung  

 von Umweltverschmutzung 

6. Schutz gesunder Ökosysteme 

Damit eine Tätigkeit überhaupt in die Taxo-

nomie aufgenommen, also als nachhaltig 

klassifiziert, werden kann, muss sie zu 

mindestens einem der ökologischen Ziele 

einen substanziellen Beitrag leisten und 

darf keines der anderen Ziele schädi-

gen (Do No Significant Harm-Regel). Der 

Schwerpunkt liegt also auf Klima- und 

Umweltschutz, auch wenn die sozialen 

Mindestanforderungen erfüllt sein müssen. 

Letztere ergeben sich aus den Kernarbeits-

Die neue Messlatte für die ESG-Klassifizierung von Immobilienfonds Jan von Mallinckrodt | Union Investment Real Estate GmbH
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normen der ILO, den OECD-Richtlinien für 

multinationale Unternehmen sowie den 

UN-Prinzipien für Wirtschaft und Men-

schenrechte und der Internationalen Charta 

der Menschenrechte.

Die nächsten Schritte: Die Evaluationskri-

terien und Do No Significant Harm- An-

forderungen werden in den kommenden 

Monaten durch sogenannte „Delegierte 

Rechtsakte“ konkretisiert. Zunächst aller-

dings nur für die ersten beiden Klimaziele 

(Klimaschutz und Anpassung an den Kli-

mawandel). Das Verfahren soll bis Ende 

dieses Jahres abgeschlossen werden und 

Ende 2021 erstmals anwendbar sein.

Welche Immobilien künftig 

als nachhaltig gelten

Die Taxonomie kategorisiert die Immobili-

enwirtschaft in vier Bereiche: Neubau, Re-

novierung, individuelle Maßnahmen, Kauf 

und Bestand. Als nachhaltige Gebäude im 

Bestand gelten künftig die besten 15 Pro-

zent der Immobilien des jeweiligen lokalen 

Marktes in Bezug auf Energieeffizienz und 

Treibhausgasemission. Bis im Immobili-

enmanagement anbieterübergreifend ver- 

lässliche Daten bezüglich der Taxono-

mie-Kriterien vorliegen, bedient man sich 

dabei der Energieausweise bzw. Energy 

Performance Certificate (EPC) Ratings.  

Objekte gelten als nachhaltig, wenn sie 

über ein EPC Rating von A verfügen oder 

aber durch eine Sanierung der Primäre-

nergiebedarf um mindestens 30 Prozent 

Zukünftige Wetterszenarien  
wie ein Meeresspiegelanstieg von 3m  
wurden berücksichtigt

Erneuerbare Energie  
wird am Gebäude produziert

NZEB (near zero emission builduing)  
gemäß lokaler Definition

Circular economy  
wird bei der Auswahl der Baumaterialien 
berücksichtigt

ECP Rating A

Beispiel für ein taxonomiekonformes Gebäude 
Das Urban Environment House in Helsinki aus dem Portfolio des Unilmmo: Europa
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gesenkt wird. Letzteres würde dann in die 

Kategorie Renovierung fallen. Für Objekte, 

die ab 2021 fertiggestellt werden gilt: Sie 

müssen 20 Prozent weniger Primärenergie 

verbrauchen als ein Niedrigstenergiege-

bäude nach lokaler Definition. Immobili-

enfonds können den Erfüllungsgrad der 

Taxonomie auf Portfolioebene als einen be-

stimmten Prozentsatz angeben. Ein Port-

folio ist dann beispielsweise zu 76 Prozent 

taxonomiekonform.

Das Problem: Die Taxonomie legt keine 

eindeutigen Richtwerte fest. Sie orientiert 

sich an den lokalen Definitionen. Dies wird 

gegebenenfalls dazu führen, dass Anbie-

ter den Anspruch der Nachhaltigkeit an 

Produkte unterschiedlich interpretieren. 

Was die Vergleichbarkeit der Produkte er-

schwert.

Was die Taxonomie für Immobilien-

fonds bedeutet

Die Anwendung der Taxonomie ist freiwil-

lig, wenn die Investments nicht ausdrück-

lich als nachhaltig ausgewiesen werden. 

Nachhaltige Immobilienfonds könnten ihren 

Status also verlieren, wenn sie die Taxo-

nomie-Kriterien nicht erfüllen. Allerdings: 

Für nicht nachhaltige Immobilien bzw. 

Portfolios könnte es künftig sehr schnell 

teuer werden und die Rendite unter Druck 

geraten. Denn um die ambitionierten Ziele 

zu erreichen, dürften in den kommenden 

Jahren Gesetze, Verordnungen und Bau-

vorschriften noch weiter verschärft wer-

den. In Deutschland etwa könnten die 

Bestimmungen des Klimaschutzgesetzes 

jederzeit auch mit Sanktionen verbunden 

werden, wenn Bestandshalter ihr Portfolio 

nicht entlang des aufgezeigten Klimapfads 

weiterentwickeln. In einigen Ländern wur-

den bereits Gesetze verabschiedet, deren 

Missachtung deutliche Sanktionen zur Fol-

ge haben: Die Stadt New York beispielswei-

se schreibt vor, dass alle Gebäude bis zum 

Jahr 2030 ihre CO
2
-Emissionen um 40 

Prozent senken müssen oder andernfalls 

mit hohen Strafzahlungen belegt werden. 

Das ist eine Maßnahme, mit der sich Inves-

toren schon heute akut auseinandersetzen 

müssen, um die Resilienz ihres Portfolios 

zu gewährleisten. Ein weiteres Beispiel: In 

den Niederlanden können Gebäude, die 

ab dem Jahr 2030 kein EPC Rating von A 

nachweisen, nicht mehr ohne weiteres ver-

mietet werden. Doch schon eine Verbesse-

rung des EPC Ratings von B auf A kann mit 

hohen Investitionen verbunden sein. 

Unabhängig von der Taxonomie sollte dar-

um vor allem die nachhaltige Bestandsop-

timierung dringend in Angriff genommen 

werden, um trotz zunehmender gesetz-

licher Anforderungen in Zukunft wettbe-

werbsfähig bleiben zu können. Zumal auch 

immer mehr Großunternehmen ambitio-

nierte Nachhaltigkeitsziele verfolgen und 

vor diesem Hintergrund den Druck auf Flä-

chenanbieter zur Optimierung von Immobi-

lien erhöhen könnten.

Union Investment hat dafür bereits im Jahr 

2018 eine „Manage to Green“-Strategie 

für ihr gewerbliches Immobilienportfolio 

eingeführt und 2019 das sogenannte 

„atmosphere“-Scoring entwickelt. Diese 

Kennzahl zeigt an, zu wie viel Prozent eine 

Gewerbeimmobilie oder ein Teilportfolio 

die Klimaschutzziele vorerst bis zum Jahr 

2030 erfüllt – und was noch zu tun ist. So 

können Mieter, Anleger und Marktbegleiter 

auf einen Blick die Nachhaltigkeitsperfor-

mance einer Immobilie oder des jeweiligen 

Fonds erkennen. 

Jan von Mallinckrodt ist Head of  

Sustainability bei der Union Investment 

Real Estate GmbH.
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„ E S G “  i s t  i n  a l l e r  M und e .  B e l ange  d e r  U mwe l t  ( E  =  E nv i r o nmen t a l ) ,  d e s  S oz i a l en  ( S  =  S o c i a l )  

und  d e r  U n t e r nehmens f üh r ung  (G  =  G ove r nanc e )  b i l d en  d i e  d r e i  S äu l en  un t e r nehme r i s che r  

N achha l t i g ke i t .  Wa s  b ed eu t e t  d a s  f ü r  U n t e r nehmen  i n  d e r  I mmo b i l i e nw i r t s cha f t ,  v o r  a l l em  im  

H i nb l i c k  au f  d a s  „G “ ?

Dr. Johannes Conradi

Das „G“ in ESG  

Nachhaltige Unternehmensführung in der Immobilienwirtschaft

Jeder will sich heute zur Nachhaltigkeit be-

kennen. Kaum ein größeres Immobilienun-

ternehmen kann sich dem noch entziehen. 

Doch ist nicht immer ganz klar, was ei-

gentlich unter Nachhaltigkeit im Sinne von 

„ESG“ konkret zu verstehen ist. Das gilt vor 

allem für das „G“, also die gute und nach-

haltige Unternehmensführung. Die folgen-

den Überlegungen sollen dazu beitragen, 

die Relevanz des Themas zu erkennen und 

den richtigen Weg zu finden.

Was kennzeichnet gute  

Unternehmensführung? 

Unternehmensführung umfasst eine Viel-

zahl von Aspekten. Einerseits betrifft sie 

die Leitungsaufgabe der Geschäftsführung 

oder des Vorstands, insbesondere die Or-

ganisation des Unternehmens, das Planen, 

Entscheiden und Umsetzen, die Kommu-

nikation mit Mitarbeitern, das Prägen von 

Ausrichtung, Kultur und Atmosphäre in der 

Belegschaft – also das eigentliche Ma-

nagement des Unternehmens. 

Andererseits – und darum soll es hier vor 

allem gehen – meint sie den Ordnungs-

rahmen für die Leitung und Überwachung 

eines Unternehmens, bezieht sich also vor 

allem auf Zusammensetzung, Ausrichtung, 

Arbeitsweise und Vergütung von Vorstand/

Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Und 

das kann man eben gut oder nicht so gut 

machen, man kann den Ordnungsrahmen 

eng oder weit setzen, man kann sich an 

kurzfristigen (flüchtigen) oder an langfristi-

gen (nachhaltigen) Zielen ausrichten. Wem 

es um das „G“ in ESG geht, der fragt nach 

guter Unternehmensführung. Und „gut“ 

muss dabei nicht nur im qualitativen, es 

darf durchaus auch im ethischen Sinne 

verstanden werden, also auf eine verant-

wortungsvolle und werteorientierte Unter-

nehmensführung hinweisen.

Grundsätze werteorientierter  

Unternehmensführung

Das Institut für Corporate Governance in 

der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) 

hat schon vor einigen Jahren zehn Grund-

sätze werteorientierter Unternehmens-

führung entwickelt, deren Gültigkeit und 

Relevanz bis heute sicherlich nicht abge-

nommen hat. Die „10 Gebote“ des ICG in 

Schlagworten: 

/ Nachhaltige Wertschöpfung

/ Werteorientierte Unternehmensführung

/ Vermeidung von Interessenkonflikten

/ Sachkundige Gremien

/ Stetige Qualifizierung

/ Modernes Risikomanagement

/ Ordnungsgemäße Abschlussprüfung

/ Transparente Immobilienbewertung

/ Nachvollziehbares Geschäftsmodell

/ Faire Kommunikation

Gerade in Zeiten der Corona-Krise kann 

das Regelwerk des ICG vielen Unterneh-

men hilfreiche Orientierung bieten. Um ein-

zelne Aspekte werteorientierter Unterneh-

mensführung noch greifbarer zu machen 

und damit allen Immobilienunternehmen in 

und nach der Corona-Krise ganz praktische 

Hilfestellung zu leisten, hat das ICG jetzt 
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Dr. Johannes Conradi | Freshfields Bruckhaus Deringer

Weitere Vorschläge für Immobilienunternehmen
Zur guten und nachhaltigen Unternehmensführung von Immobilienunternehmen können insbesondere  
die folgenden Anforderungen erwogen werden:

Vielfalt (Diversität):
Bei der Besetzung des Vorstands und auch 
weiterer Führungsfunktionen im Unterneh-
men wird auf Vielfalt (Diversität) geachtet. 
Insbesondere werden eine angemessene Be-
teiligung von Frauen und eine angemessene 
Internationalität (im Sinne von kulturellem 
Hintergrund oder internationaler Erfahrung) 
angestrebt. Der Vorstand achtet auch auf 
eine hohe Diversität in der Mitarbeiterschaft.

Nachhaltigkeit:
Der Vorstand verpflichtet sich dem Ziel nach-
haltigen Wirtschaftens und berücksichtigt 
dabei auch die mit dem Unternehmen verbun-
denen Gruppen (Stakeholder). Dabei richtet 
der Vorstand sein Handeln an den Werten der 
Integrität, Professionalität, Transparenz und 
Nachhaltigkeit aus. Zur Integrität und Nach-
haltigkeit gehört auch, dass Unternehmen 
sich solidarisch, fair und anständig verhalten 
– auch und gerade in Krisenzeiten. Vorstände 
und Aufsichtsräte zeigen Haltung und sind 
sich dabei ihrer Vorbildrolle gegenüber den 
Mitarbeitern und am Markt bewusst. Das 
wirkt sich auch auf den Umgang mit Mietern 
und sonstigen Vertrags- und Geschäftspart-
nern aus. Zur Professionalität gehört, dass 
das Unternehmen durch fachlich qualifizierte 
und bestmöglich informierte Leitungs- und 
Aufsichtsgremien geführt wird.

Überwachung:
Immobiliengeschäfte von erheblicher Be-
deutung bedürfen der Zustimmung des Auf-
sichtsrats. Der Aufsichtsrat stellt die früh-
zeitige und ausreichende Information seiner 
Mitglieder durch den Vorstand sicher. Der 
Umfang der Information trägt der Bedeutung 
des Immobiliengeschäfts Rechnung. Bei Im-
mobilienakquisitionen erläutert der Vorstand 
neben den Angaben zum Status Quo der 
Immobilie (jährliche Gesamtmiete, Stand-
ortanalyse) auch die Akquisitionsannahmen 
(geplante jährliche Gesamtmiete, Haltedauer, 
Investitionsaufwand, Gesamtakquisitions-
kosten und Renditeerwartungen über die 
Gesamtlaufzeit). Bei Vermietungen und Ver-
pachtungen macht der Vorstand Angaben 
zum Mieter, zur Flächengröße und zu den 
Gesamtkosten des Geschäfts inklusive In-
vestitionsaufwand. Bei Investitionen (CapEx) 
werden neben der erwarteten Gesamtsumme 
auch die Kosten pro Quadratmeter, die Dau-
er der Maßnahmen und der erwartete Ertrag 
aus den Kosten angegeben.

Zusammensetzung:
Ein gutes Unternehmen hat auch einen guten 
Aufsichtsrat, dessen Mitglieder über die er-
forderlichen fachlichen und persönlichen 
Kompetenzen verfügen. Der Frauenanteil im 
Aufsichtsrat beträgt mindestens 30 Prozent. 
Genügend Mitglieder haben besondere 
Kenntnisse und ausreichende Erfahrungen 
im Immobiliengeschäft. Krisenerfahrene 
Mitglieder des Aufsichtsrats sind gerade bei 
Immobilienunternehmen von unschätzbarem 
Wert. Eine ausreichende Anzahl unabhän-
giger Aufsichtsratsmitglieder ist Ausdruck  
guter Unternehmensführung und verringert 
das Risiko von Interessenkonflikten und  
Fehlentscheidungen.

Arbeitsweise: 
Der Aufsichtsrat regelt Frequenz und Zeitbud-
get für seine Sitzungen entsprechend dem Vo-
lumen und den Erfordernissen des Geschäfts 
angemessen und erleichtert seinen Mitglie-
dern die gründliche Wahrnehmung ihrer Kon-
trollfunktion. Die Sitzungen des Aufsichtsrats 
sind geprägt von guter Vorbereitung, kri-
tisch-konstruktiver Diskussion und umsichti-
ger Beschlussfassung. Dabei steht immer das 
Wohl des Unternehmens (mit seinen Aktionä-
ren, Mitarbeitern und sonstigen Stakeholdern) 
im Mittelpunkt. Der Aufsichtsrat befasst sich 
mit Fragen der Nachhaltigkeit sowie der sozi-
alen, ökonomischen und ökologischen Verant-
wortung des Unternehmens. Der Aufsichtsrat 
führt jährlich eine Selbstbeurteilung seiner 
Wirksamkeit (Effektivitätsprüfung) durch und 
lässt sich dabei alle drei Jahre durch eine 
externe Beurteilung unterstützen. Das Unter-
nehmen ermöglicht seinen Aufsichtsratsmit-
gliedern die Teilnahme an Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen.

Ausschüsse: 
Die Bildung von Ausschüssen fördert die 
Wirksamkeit der Aufsichtsratsarbeit. Aus-
schüsse können eigene Beschlusszustän-
digkeiten haben, ansonsten bereiten sie die 
Beschlüsse des Aufsichtsrats vor und über-
wachen deren Ausführung. Der Aufsichtsrat 
eines Immobilienunternehmens berücksich-
tigt bei der Bildung von Ausschüssen insbe-
sondere die Themen Investitionen (Immobi-
lienankäufe und -verkäufe, Vermietungen, 
Baumaßnahmen etc.), Finanzierung (Kapita-
lerhöhungen, Schuldverschreibungen, Bank-
kredite etc.), Nachhaltigkeit (ESG) und Perso-
nalangelegenheiten der Vorstandsmitglieder.

Bewertung:
Der Prüfungsausschuss wird mit der Bewer-
tung des Immobilienbestandes, aber auch 
mit der Auswahl der Bewerter und mit grund-
legenden Änderungen des Bewertungsver-
fahrens befasst. Diese Aufgabe kann auch 
einem gesonderten Bewertungsausschuss 
übertragen werden. Es werden anerkannte, 
geeignete und kohärente Verfahren für die 
ordnungsgemäße, transparente und unab-
hängige Bewertung angewendet.

Transparenz:
Faire Kommunikation vermittelt Vertrauen 
und Verlässlichkeit. Der Vorstand strebt eine 
transparente, glaubwürdige und klare In-
formation der Stakeholder und des Marktes 
an. Geschäftsmodell, Organisationsstruktur 
und Beteiligungsverhältnisse des Unterneh-
mens werden auf der Website und in Anle-
gerinformationen detailliert, übersichtlich 
und nachvollziehbar dargestellt. Verände-
rungen werden angemessen erläutert. Alle 
wesentlichen Immobiliengeschäfte werden 
unverzüglich veröffentlicht. Auf der Web- 
site werden für die Vorstands- und Auf-
sichtsratsmitglieder die Anzahl der gehal-
tenen Aktien am Unternehmen sowie der 
Beginn der Organmitgliedschaft und das 
Ende der laufenden Amtszeit mitgeteilt. Für 
Aufsichtsratsmitglieder werden zudem die 
Namen mit Berufs- und Branchenerfahrung, 
die durchschnittliche Amtsdauer, die Anzahl 
externer Vorstands- und Aufsichtsratsman-
date sowie die Fachkenntnisse und Erfah-
rungen genannt.

Interessenkonflikte:
Der Vorstand trifft organisatorische und ad-
ministrative Vorkehrungen zur wirksamen 
Vermeidung von (oder jedenfalls zum ange-
messenen Umgang mit) Interessenkonflikten 
im Unternehmen. Dabei wird bereits der An-
schein eines Interessenkonflikts und damit 
ein Nachteil für das Unternehmen vermie-
den. Dies gilt insbesondere bei Geschäften 
zwischen verbundenen Unternehmen, bei 
Immobilienankäufen und -verkäufen sowie 
bei Auftragsvergaben. Die Mitglieder des 
Aufsichtsrats vermeiden Tätigkeiten, die zu 
Interessenkonflikten oder sonstigen Unver-
einbarkeiten mit dem Aufsichtsratsmandat 
führen können. Immobiliengeschäfte zwi-
schen dem Unternehmen und Mitgliedern 
des Vorstands oder des Aufsichtsrats wer-
den vermieden, bedürfen jedenfalls der Zu-
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nen (oder wollen). Aber die zuständigen 

Leitungs- und Überwachungsgremien soll-

ten sich damit zumindest auseinanderset-

zen, um zu den verschiedenen Aspekten 

der Unternehmensführung wohlabgewo-

gene Entscheidungen treffen zu können. 

Und vielleicht überzeugen diese Vorschläge 

jedenfalls beim zweiten Hinsehen.

 

Denn zunehmend sehen Anleger einen 

Zusammenhang zwischen guter Unterneh-

mensführung einerseits sowie Wertschöp-

fung und Risikovermeidung für das Unter-

nehmen andererseits. Und es ist bekannt, 

dass Vertrauen und Zuversicht der Akti-

onäre durch gute Unternehmensführung 

verstärkt und bestätigt werden. Unterneh-

men, die das „G“ in ESG ernst nehmen und 

sich konsequent daran ausrichten, gelten 

vielen Anlegern als effizienter, produktiver, 

leistungsstärker und erfolgreicher. Wer 

mag dem noch widersprechen?

Dr. Johannes Conradi FRICS ist Rechts-

anwalt und Partner bei Freshfields 

Bruckhaus Deringer, Aufsichtsratsvor-

sitzender der alstria office REIT-AG und 

Vorstand des ICG – Institut für Corporate 

Governance in der deutschen Immobi-

lienwirtschaft e.V. Dieser Beitrag gibt 

seine persönliche Meinung wieder.

stimmung des Aufsichtsrats. Mitglieder des 
Vorstands und des Aufsichtsrats ziehen kei-
nesfalls persönliche Vorteile aus Geschäften 
des Unternehmens und nutzen auch keine 
Geschäftschancen, die dem Unternehmen 
zustehen, für sich.

Vorstandsvergütung:
Die Vergütung ist auf eine nachhaltige und 
langfristige Entwicklung des Unternehmens 
ausgerichtet. Die kurzfristig variable Vergü-
tung kann sich an den Umsatzerlösen (Funds 
from Operations), die langfristig variable Ver-
gütung an der Aktienrendite (Total Sharehol-
der Return) bemessen. Um eine langfristige 
Bindung an den Unternehmenserfolg herbei-
zuführen, gibt es Aktienhalteverpflichtun-
gen, nach denen jedes Vorstandsmitglied ein 
Vielfaches der jährlichen Festvergütung für 
die Dauer der Zugehörigkeit zum Vorstand 
in Aktien des Unternehmens anzulegen hat. 
Das Unternehmen legt das Verhältnis der Ge-
samtvergütung ihres Vorstandsvorsitzenden 
zur durchschnittlichen Gesamtvergütung der 
Mitarbeiter (CEO Pay Ratio) offen.

Aufsichtsratsvergütung:
Die Vergütung ist angemessen zu den Auf-
gaben des Aufsichtsrats und zur Lage des 
Unternehmens. Sie orientiert sich am erwar-
teten Arbeits- und Zeitaufwand, der bei ein-
fachen Aufsichtsratsmitgliedern in der Regel 
10 – 15 Tage im Jahr beträgt. Der höhere 
zeitliche Aufwand des Aufsichtsratsvorsit-
zenden, des stellvertretenden Aufsichts-
ratsvorsitzenden und der Vorsitzenden und 
Mitglieder von Ausschüssen wird angemes-
sen berücksichtigt. Bei der Bemessung des 
kalkulatorischen Tagessatzes wird bedacht, 
dass der Aufsichtsrat und seine Mitglieder 
„auf Augenhöhe“ mit dem Vorstand stehen 
sollen. Um auch hier die langfristige Bin-
dung an den Unternehmenserfolg zu zeigen, 
verpflichten sich die Mitglieder des Auf-
sichtsrats, für die Dauer der Zugehörigkeit 
zum Aufsichtsrat einen Betrag in Höhe von 
mindestens einer Jahresvergütung ihrer Auf-
sichtsratstätigkeit in Aktien des Unterneh-
mens anzulegen.

Amtszeit:
Nach dem Gesetz kann die Amtszeit für Mit-
glieder des Vorstands wie des Aufsichtsrats 
jeweils bis zu fünf Jahren betragen. Aus der 
Sicht der Aktionäre mag das für beide Fäl-
le ein zu langer Zeitraum sein, so dass eine 
Amtszeit von jeweils drei Jahren angemes-
sener erscheint. Der kürzere Turnus ist Aus-
druck von Agilität und verstärkt – jedenfalls 
bezüglich der Aufsichtsratswahlen – die 
Teilhabe der Aktionäre. Selbstbewusste Auf-
sichtsräte werden dies nicht scheuen.

sogar anschauliche Beispiele guter Unter-

nehmenspraxis sowie wichtige Erkenntnis-

se für die Zukunft zusammengestellt2. Da 

werden die abstrakten Grundsätze recht 

konkret.

Kodex als Leitlinie  

und Ordnungsrahmen 

Zur nachhaltigen Unternehmensführung 

gehört darüber hinaus ein verlässlicher 

Ordnungsrahmen für die Leitung und Über-

wachung des Unternehmens. Damit soll 

sichergestellt werden, dass das Unterneh-

men im Unternehmensinteresse geführt 

wird. Zugleich soll für den Bestand des Un-

ternehmens und seine nachhaltige Wert-

schöpfung Sorge getragen werden, indem 

die Belange der Aktionäre, der Belegschaft 

und der sonstigen dem Unternehmen ver-

bundenen Gruppen (Stakeholder) berück-

sichtigt werden. 

Dabei empfiehlt sich eine Ausrichtung am 

neuen Deutschen Corporate Governance 

Kodex (DCGK). Er gilt zwar unmittelbar 

nur für börsennotierte und kapitalmark-

torientierte Unternehmen, kann anderen 

Unternehmen aber gleichfalls als Orientie-

rung und Leitlinie dienen. Die Grundsätze, 

Empfehlungen und Anregungen des DCGK 

werden durch entsprechende Regelungen 

in Satzungen und Geschäftsordnungen der 

Unternehmen umgesetzt. Auch hier hat das 

ICG schon vor Jahren Pionierarbeit geleis-

tet, indem es zur Anwendung des DCGK 

einen branchenspezifischen Leitfaden für 

Immobilienunternehmen entwickelt hat. 

Dieser Leitfaden wird nun an den neuen 

DCKG anzupassen sein. 

Vom Nutzen guter  

Unternehmensführung

Nicht jedes Immobilienunternehmen wird 

sämtlichen dieser Vorschläge folgen kön-

» Jeder will sich heute  
zur Nachhaltigkeit  
bekennen. Doch ist nicht 
immer ganz klar,  
was eigentlich unter 
Nachhaltigkeit im Sinne 
von „ESG“ konkret  
zu verstehen ist. «

2 http://www.icg-institut.de/wp-content/uploads/2020/06/Werteorientierte-Unternehmensführung- 
  in-der-Corona-Krise7.pdf
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Der ZIA arbeitet an der Schnit tstelle zwischen Immobilienwirtschaft, Politik und Öffentlich-

keit. Er sichert die angemessene Berücksichtigung der Interessen der Immobilienwirtschaft 

bei wirtschaftspolitischen oder steuerrechtlichen Weichenstellungen. Die Standpunkte des 

ZIA werden von den Ausschüssen und Gremien erarbeitet. In den folgenden Beiträgen geben 

diese Einblicke in aktuelle immobilienwirtschaftliche Themen, die in der Arbeit des ZIA eine 

zentrale Rolle spielen. 

STANDPUNKTE
IMMOBILIENPOLITISCHE POSITIONEN
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2 0 2 0  i s t  e i n  A usnahme jah r  –  f ü r  d i e  G ese l l s cha f t ,  f ü r  d i e  W i r t s cha f t ,  f ü r  unse re  B r anche  und 

d am i t  au ch  f ü r  d i e  K ommun i k a t i o ns a r b e i t  d e s  Z I A .  I n  d e r  H o chpha se  d e r  C ov i d -19 - Pand emie  

im  M ä r z  und  A p r i l  h a t  d i e  Po l i t i k  im  E i l v e r f ah ren  G ese t ze spa ke t e  ge s chnü r t  und  Vo r s ch l äge  

un t e r b r e i t e t ,  um  r a s ch  au f  d i e  K r i s e  z u  r e ag i e r en . 

Steffen Uttich

Kommunikation als Orientierungshilfe –  
der ZIA findet Gehör in Krisenzeiten

findet gerade dann Gehör in Politik und 

Öffentlichkeit, wenn die von ihm vertretene 

Branche dies am dringendsten braucht. 

Steffen Uttich ist Leiter Kapitalmärkte 

der BEOS AG und Vorsitzender des 

ZIA-Ausschusses Marketing und Öffent-

lichkeitsarbeit.

Vor allem die Bereiche Einzelhandel, Hotel-

lerie und Gastronomie haben die Folgen des 

Shutdown unmittelbar und am direktesten 

zu spüren zu bekommen. All dies mit den 

entsprechenden Auswirkungen auf die Im-

mobilienwirtschaft und ihre Unternehmen.

Der ZIA hat auf die sich zeitweise überstür-

zenden Ereignisse in seiner Kommunikati-

onsarbeit schnell und professionell reagiert. 

So wurden zum Beispiel innerhalb weniger 

Tage Online-Pressekonferenzen organi-

siert, zu denen sich jeweils mehr als zwan-

zig Journalisten anmeldeten. Wie geht die 

Immobilienwirtschaft mit der Corona-Krise 

um? Mit welchen Herausforderungen hat 

sie zu kämpfen? Die Fragen zu diesen The-

menkomplexen waren ebenso zahlreich und 

vielfältig wie die Vorschläge, die der ZIA 

dazu auf den Tisch gelegt hat. 

Positionspapiere, Stellungnahmen, Verhal-

tenskodizes, Vorschläge zur konjunkturellen 

Belebung, politische Forderungen für ein-

zelne Assetklassen auf dem Weg durch die 

Krise – die Kommunikationsanlässe waren 

zahlreich und wurden intensiv genutzt. Aber 

auch abseits klassischer Presseaktivitäten 

wurde die Kommunikationsarbeit des ZIA 

auf Krisenmodus umgestellt. Die Website 

wurde um praktische Corona-Infos für die 

Mitglieder ergänzt, ein Corona-Newsletter 

wurde ins Leben gerufen und ein Coro-

na-Info-Call zu den aktuellen politischen 

Entwicklungen für die Mitglieder konzipiert. 

Die verschiedensten Kommunikations-

stränge kamen dann wieder beim Bran-

chenhöhepunkt zusammen – dem Tag der 

Immobilienwirtschaft im Juni. Es war der 

erste hybride TdI mit anwesenden Gästen 

im eigens errichteten Hauptstadtstudio so-

wie rund 3.000 digitalen Teilnehmern. Auch 

hier war das öffentliche Echo enorm – an-

gesichts der kurzen Vorbereitungszeit ein 

herausragendes Ergebnis. 

Die Tage und Wochen der Corona-Krise 

brachten eine ebenso wesentliche wie er-

freuliche Erkenntnis: Der ZIA ist die etab-

lierte Stimme der Immobilienwirtschaft und 

STANDPUNKTE

ZIA CONNECT 

WEB/LINK

Pressemitteilungen des ZIA

Coronavirus und die Immobilienwirtschaft

Tag der Immobilienwirtschaft 2020

ZIA-Ausschuss Marketing und Öffentlichkeitsarbeit122
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D ie  I mmo b i l i e nb r anche  i s t  e i n  w i ch t i g e r  P f e i l e r  d e r  d eu t s chen  W i r t s cha f t ;  d i e s  g i l t  g e r ad e 

i n  K r i s en ze i t en .  D i e  B r anche  b enö t i g t  i h r e r s e i t s  a b e r  e i ne  we t t b ewe r b s f äh i ge  R ea lw i r t s cha f t ,  

d enn  nu r  d i e  R ea lw i r t s cha f t  s cha f f t  –  d i r e k t  und  i nd i r e k t  –  d en j en i gen  F l ä chenb eda r f ,  

d en  d i e  I mmo b i l i e nw i r t s cha f t  b ed i en t .  D a s  S t eue r r e ch t  i n  D eu t s ch l and  mus s  da f ü r  s o r gen ,  

d i e  R ea lw i r t s cha f t  b e s t mö g l i ch  z u  p o s i t i o n i e r en  und  dam i t  d en  W i r t s cha f t s s t and o r t  D eu t s ch l and 

z u  s i che r n .  E i ne  en t sp re chend e  R e f o r m  i s t  d r i ngend  geb o t en . 

Dr. Hans Volkert Volckens

Mit einer wettbewerbsfähigen Realwirtschaft  
aus der Krise

duktqualitäten angepasst werden. Unser 

Wirtschaftsstandort wird sich nicht auf-

grund, aber beschleunigt durch Covid-19 

wandeln und in Teilen neu aufstellen. 

Dies alles kostet Geld und die Unternehmen 

müssen hohe Investitionen tätigen. Um 

diese Investitionen zu rechtfertigen, muss 

der deutsche Wirtschaftsstandort nach-

haltig die besten Bedingungen für diesen 

Transformationsprozess bieten: Analoge 

und digitale Infrastruktur müssen höchstes 

Niveau erreichen und das deutsche Steuer-

recht muss – gerade vor dem Hintergrund 

des globalen Wettbewerbs – beste Bedin-

gungen schaffen. 

Die Steuerpolitik muss die Balance finden 

zwischen der Sicherung angemessenen 

Steueraufkommens einerseits und Ver-

meidung einer Überbesteuerung ande-

rerseits. Dies ist ein schmaler Grad und 

bedarf einer ideologiefreien, nüchternen 

Die deutsche Wirtschaft befand sich schon 

vor Einführung der Maßnahmen gegen die 

Verbreitung von Covid-19 in einem histori-

schen Transformationsprozess. Denn viele 

traditionelle Industrien müssen sich wan-

deln, um den weltweit steigenden Anfor-

derungen an Nachhaltigkeit Rechnung zu 

tragen. Der Ausstieg aus der Dieseltechno-

logie ist ein prominentes Beispiel, wie stark 

mittlerweile deutsche Schlüsselindustrien 

durch diesen Wandel gefordert sind. Ohne 

einen erfolgreichen Transformationspro-

zess wird die deutsche Wirtschaft mittel-

fristig ihre Absatzmärkte verlieren und un-

ser aller Wohlstand nicht sichern können. 

Die Covid-19-Krise hat diesen Transfor-

mationsprozess nun noch einmal stark 

beschleunigt. Denn der historische Ab-

sturz der deutschen Wirtschaft fordert uns 

gleich mehrfach: Lieferketten müssen neu 

organisiert, Absatzmärkte überdacht, Pro-

duktionsprozesse neu strukturiert und Pro-

STANDPUNKTE  ZIA-Ausschuss Steuerrecht

WEITERE THEMEN DES AUSSCHUSSES:

Abbau steuerlicher Hemmnisse  
für Klimaschutzziele 

Abschreibung

Anti-Tax-Avoidance-Directive / BEPS

Mitteilungspflicht bei  
grenzüberschreitenden Steuergestaltungen

Finanztransaktionssteuer (FTT)

Unternehmenssteuern /  
Unternehmenssteuerreform

Gewerbesteuer, insb. erweiterte  
gewerbesteuerliche Kürzung

Grunderwerbsteuer; Share-Deal-Reform 

Grundsteuerreform

Investmentsteuergesetz 2018;  
Umsetzung einer Reform

Innerbetriebliches steuerliches Kontrollsystem

Mieterstrom

Umsatzsteuer bei  
grundstücksbezogenen Leistungen

Umsatzsteueroption bei Asset Deals
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Bestandsaufnahme. Aber nicht nur die 

Steuerhöhe ist für die Wettbewerbsfähig-

keit des Standortes entscheidend. Mindes-

tens gleichbedeutend ist die Klarheit und 

damit Verständlichkeit der Steuernormen, 

die Nachvollziehbarkeit der Handlungen der 

Steuerverwaltung, die Entkriminalisierung 

nicht krimineller Handlungen (Stichwort: 

Berichtigung von Steuererklärungen) sowie 

die konsequente Unterstützung der ökolo-

gischen Wende. 

Der ZIA wird sich auch in Zukunft dafür ein-

setzen, diese Tugenden für das deutsche 

Dr. Hans Volkert Volckens | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ZIA CONNECT 

WEB/LINK

Themenseite Ausschuss  
Steuerrecht auf der ZIA-Homepage

Steuerrecht anzumahnen. Transparenz, 

Planungssicherheit, Belastungsrealismus 

und beidseitige steuerliche Fairness sind 

die Bedingungen, für die wir uns einsetzen. 

Unser Anspruch zeigt, dass der ZIA weit 

mehr repräsentiert als lediglich die Summe 

der immobiliensteuerlichen Themen. 

Dr. Hans Volkert Volckens ist Head of 

Real Estate und Head of Asset Manage-

ment bei der KPMG AG Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft und Vorsitzender des 

ZIA-Ausschusses Steuerrecht.
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D ie  C o r ona - K r i s e  ha t  d i e  N u t zungsk l a s sen  un t e r s ch i ed l i c h  ge t r o f f en ,  a b e r  b e s ond e r s  

im  H and e l s s egmen t  wa ren  d i e  d i r e k t en  A usw i r kungen  spü r ba r.  A l l e i n  i n  d en  e r s t en  v i e r  Wo chen 

d e s  S hu td ow n  b e l i e f en  s i ch  d i e  U ms a t z ve r l u s t e  au f  3 0  M i l l i a r d en  Eu r o .  B e t r e i b e r,  Ve r m ie t e r 

und  E i gen t üme r  b i l d en  anges i ch t s  d i e s e r  d r ama t i s chen  Z ah l en  e i ne  S ch i c k s a l s geme ins cha f t . 

Andreas Hohlmann

Narben im Stadtgesicht – Transformationsprozess 
begleiten und zweiten Shutdown verhindern

künftigen Pandemie keinen erneuten Shut-

down zu riskieren.

Andreas Hohlmann ist CEO der  

Unibail-Rodamco-Westfield Germany 

GmbH und Vorsitzender der ZIA-Task 

Force Handel.

Der stationäre Einzelhandel stand bereits 

vor Corona unter erheblichem Entwick-

lungsdruck – insbesondere vor dem Hin-

tergrund der zunehmenden Digitalisierung. 

Die Corona-Krise hat diesen Druck nun 

verstärkt und dafür gesorgt, dass sich die-

ser Transformationsprozess nicht für alle 

Akteure schonend vollzieht. 

Hier ist politisches Handeln notwendig, um 

Narben im Stadtgesicht durch einen er-

höhten Leerstand zu verhindern. Der ZIA 

hat dies frühzeitig adressiert und auf die 

mittelfristigen negativen Konsequenzen für 

die Funktionalität der Städte hingewiesen. 

Auch deshalb haben wir bereits in einer 

sehr frühen Phase der Corona-Krise mit 

dem German Council of Shopping Places 

und dem Handelsverband Deutschland 

HDE Kontakt aufgenommen, um hier ge-

meinschaftlich und mit gebündelten Kräf-

ten gegenüber Politik und Öffentlichkeit 

aufzutreten. Denn in Krisenzeiten sind 

partnerschaftliche Lösungen mehr denn 

je gefragt – dies haben wir unter anderem 

mit dem gemeinsamen Verhaltenskodex 

mit dem HDE unter Beweis gestellt, der der 

Leistungsfähigkeit von Mieter und Vermie-

ter gerecht wird und für individuelle Verein-

barungen sorgt.

Um diese Prozesse zu begleiten und den 

Handel auf die Zukunft einzustellen, haben 

wir die Task Force Handel beim ZIA ge-

gründet. Denn gerade in Zeiten von Coro-

na besteht die Herausforderung darin, den 

politischen Rahmen in Bund und Ländern 

zu schaffen, sich von dieser Krise zu er-

holen, den Transformationsprozess aktiv zu 

gestalten und hohe Umsatzverluste zumin-

dest teilweise zurückzuholen – etwa durch 

eine flexible Gestaltung der Sonntagsöff-

nungen zum Ende des Jahres hin. 

Die große Aufgabe der Task Force besteht 

auch darin, durch Gutachten, Fachgesprä-

che, runde Tische und den Austausch mit 

der Politik dafür zu sorgen, dass in den Im-

mobilien angemessene Schutzmaßnahmen 

vorhanden sind, um bei einer möglichen 

STANDPUNKTE Andreas Hohlmann | Unibail-Rodamco-Westfield Germany GmbHZIA-Task Force Handel
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auf der ZIA-Homepage

126

https://www.zia-deutschland.de/themen/handel/
https://www.zia-deutschland.de/themen/handel/


K und en  k au fen  n i ch t  nu r  ex p l i z i t  o n l i n e  o d e r  o f f l i n e  e i n ,  s ond e r n  s chä t zen  z unehmend  e i n  

k ana lüb e rg r e i f end es  E i n k au f s e r l e bn i s .  D i e  wachsend en  A nsp r ü che  e r f o r d e r n  da s  I mp l emen t i e r en 

von  d i g i t a l en  Te chno l o g i en ,  o hne  d en  p e r s ön l i c hen  S e r v i c e  z u  ve r nach l ä s s i gen .  E i ne  E n t w i c k l ung , 

m i t  d e r  s i ch  d e r  H and e l  t e i lwe i s e  b i she r  n o ch  ehe r  s chwe rge t an  ha t .  D i e  C ov i d -19 - Pand emie 

w i r k t e  und  w i r k t  nach  w i e  v o r  w i e  e i n  B es ch l eun i ge r  s chon  l ä ngs t  üb e r f ä l l i g e r  A npa s sungen . 

Iris Schöberl 

Stärkung der Innenstadt – Omnichannel verhilft  
zur Resilienz 

Iris Schöberl | BMO Real Estate Partners

nungszeiten und schnellere und unkompli-

ziertere Genehmigungsprozesse bei Nut-

zungsänderungen. Vom singulären Textiler 

über den Dienstleister mit Café bis zur „last 

mile“ Logistik.

Iris Schöberl ist Geschäftsführerin der 

BMO Real Estate Partners und Vor- 

sitzende des ZIA-Ausschusses Handel. 

Um gegen den seit Jahren weiter steigen-

den Druck der Online-Konkurrenz stand-

halten zu können, muss sich der konven-

tionelle Einzelhandel immer wieder neu 

erfinden. 

Entscheidend ist es dabei, dass wir nicht 

von einem Kampf zwischen den Welten 

sprechen. Es muss nicht unbedingt Entwe-

der-Oder sein. Viele stationäre Einzelhänd-

ler und Onliner haben mit ihren Produkten 

die Möglichkeiten, die Vorteile beider Wel-

ten zu nutzen – Omnichannel. Schon oft 

gehört, noch zu wenig umgesetzt. In der 

Umsetzung haben regionale Einzelhändler 

dabei den großen Geschäften oftmals ei-

niges voraus. 

Als Vorbild dient die schon lange übliche 

Praxis in Luxusstores. Wer beim Schau-

fenster-Bummel etwas Interessantes ent-

deckt, lässt sich am Telefon von seinem 

favorisierten Verkäufer beraten und bestellt 

schließlich direkt mündlich oder online. Ge-

liefert wird in kurzer Zeit direkt nach Hause. 

Einige Händler bieten auch das individuelle 

Zusammenstellen einer Sortimentsauswahl 

nach persönlichen Wünschen an. Bei ge-

öffneten Geschäften kann das Schaffen 

von weiteren Vertriebskanälen durch bei-

spielsweise Click & Collect oder der Mög-

lichkeit, die online bestellte Ware im Laden 

zurückzugeben, auch für einen Umsatz-

zuwachs vor Ort sorgen. Der Kunde spart 

sich das Verpacken der Retour sowie den 

Gang zur Post und wird bei der Abholung 

oder Rückgabe der Ware im Geschäft zu 

einem weiteren Einkauf verführt. Die Händ-

ler schaffen immer wieder neue Anreize für 

den Kunden, um das Sortiment neu zu ent-

decken, indem sie alle Kommunikations-

mittel gleichermaßen bespielen – gleich-

zeitig beratender Freund und Dienstleister 

in einem.

Diese Flexibilität der Händler sollte poli- 

tisch gefördert werden – durch weniger  

Sortimentsbeschränkungen, flexibleren Öff- 

ZIA CONNECT 
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E s  l i e g t  au f  d e r  H and ,  d a s s  i n  d e r  C o r ona - Pand emie  ge r ad e  au f  d en  P f l e ge immo b i l i e n  e i n  b e s on -

d e re s  A ugenme r k  l i e g t .  D enn  i n  i hnen  l e b en  genau  d i e  B evö l ke r ungsg r up p en ,  um  d e ren  S chu t z  

v o r  e i ne r  I n f e k t i o n  e s  i n  h ohem  M a ß e  geh t :  ä l t e r e  und  p f l e geb edü r f t i g e  M ens chen .  W i e  ha b en 

s i ch  P f l e ge immo b i l i e n  i n  d i e s e r  S i t u a t i o n  b i s l a ng  ge s ch l agen?  Ze i t  f ü r  e i n  e r s t e s  Zw i s chen f a z i t .

Jan-Hendrik Jessen

Pflegeimmobilien und Corona – ein Zwischenfazit

STANDPUNKTE

1COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz
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weiter stark altern. Gerade in unsicheren 

Zeiten suchen Anleger langfristig stabile 

Cashflows, die mit Pflegeimmobilien er-

zielt werden können. Für unsere alternde 

Gesellschaft wären steigende Investitionen 

zur Schaffung dringend benötigter neuer 

Angebote eine gute Nachricht!

Jan-Hendrik Jessen ist Head of Fund 

Management Operated Properties bei 

der PATRIZIA Immobilien AG und  

Vorsitzender des ZIA-Ausschusses 

Gesundheitsimmobilien.

Der Beginn der Ausbreitung des neuartigen 

Corona-Virus ließ das Schlimmste befürch-

ten: Erste Meldungen von Ausbrüchen des 

Virus in Altenpflege-Einrichtungen mach-

ten die Runde. Fehlende Schutzausrüstung 

und Personalmangel trafen auf ein dyna-

misches Infektionsgeschehen. In der Fol-

ge schotteten sich die Einrichtungen zum 

Schutz ihrer Bewohner und des Personals 

weitgehend ab. Für viele Menschen, die 

ihre Angehörigen über längere Zeit nicht 

persönlich sehen konnten, stellte dies eine 

besondere Härte dar. Das Pflegepersonal 

musste in dieser Zeit Großes leisten und tut 

dies auch weiterhin. Ihnen gebührt unser 

Dank! 

Auch die Politik hat mit dem Aufspan-

nen des COVID-19 Krankenhaus- 

Rettungsschirms1 schnell reagiert. Darin 

enthaltene Lücken hat der ZIA adressiert. 

Einem seit Jahren auch vom ZIA beklag-

ten Übermaß an Bürokratie im Pflegesektor 

wurde in dieser Situation ein unbürokrati-

sches Handeln entgegengesetzt, was zeigt: 

Wenn es sein muss, geht es doch! Es wäre 

zu hoffen, dass die Politik ein Stück dieses 

Momentums auch in ihr künftiges Agieren 

in diesem systemrelevanten Bereich ein-

fließen ließe. Die gerade erst – im Auftrag 

des ZIA – veröffentlichte IREBS-Studie 

zum Pflegemarkt 2030 hat eindrucksvoll 

aufgezeigt, wo bürokratische Hürden, z.B. 

in den Rahmenbedingungen zur Schaf-

fung neuer Pflegeplätze, abgebaut werden 

müssen, damit pflegebedürftige Menschen 

in Deutschland auch in Zukunft eine an-

gemessene Pflegeinfrastruktur vorfinden 

werden. Allein bis zum Jahr 2030 werden 

in Deutschland bis zu 293.000 zusätzliche 

Pflegeplätze benötigt.

Von vermeintlich sehr betroffenen und 

verwundbaren Einrichtungen könnten Pfle-

geimmobilien – wie bereits in der Finanz-

krise – jedoch zu echten Krisengewinnern 

werden. Während in vielen anderen Teil-

segmenten des Immobilienmarktes große 

Unsicherheit zur künftigen Nachfrage 

herrscht, steht fest: Die Gesellschaft wird 

ZIA CONNECT 

WEB/LINK

Themenseite  
Ausschuss Gesundheitsimmobilien

PDF/DOWNLOAD

IREBS-Studie „Pflegemarkt 2030“

ZIA-Ausschuss Gesundheitsimmobilien
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Jan-Hendrik Jessen | PATRIZIA Immobilien AG

WEITERE THEMEN DES AUSSCHUSSES:

Intensiver Austausch mit politischen  
Entscheidungsträgern im Vorfeld  

der Bundestagswahl 2021

Schaffung von Transparenz:  
Reporting-Standards für den Pflegesektor

Marktgerechte Investitionskostensätze –  
wie können Pflegeangebote auch  

in Metropolen entstehen

Vielfalt der Versorgungsformen

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Anzahl der Pflegebedürftigen nach Bundesländern

0 225.000 450.000 675.000 900.000

Quelle: ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. (2019), Statistisches Bundesamt (2017), BBSR (2017), empirica (2017)
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M i t  üb e r  4 9 5  M i o .  Ü b e r nach t ungen  e r r e i ch t e  da s  B ehe r b e rgungsgewe r b e  2 019  e r neu t  e i nen  

R eko rd we r t .  E nd e  d e s  J ah re s  wa ren  b e im  D re i - J ah re s - F o re c a s t  üb e r  7 70  H o t e l b aup r o j e k t e  

( N eubau ,  U mbau ,  A usbau )  m i t  üb e r  110 .0 0 0  Z immer n  i n  d e r  P i p e l i n e  –  e i n  I n ve s t i t i o n s vo l umen 

von  üb e r  2 0  M rd .  Eu r o !  Pe r f e k t e  Vo r aus se t z ungen  f ü r  e i n  neues  J ah r  –  b i s  C o r ona  und  d e r  

„ L o ckd ow n“  d e r  E n t w i c k l ung  e i n  j ä he s  E nd e  s e t z t e !

Olaf Steinhage

Hotelimmobilien in Deutschland – erfolgreich  
bis Corona!

STANDPUNKTE Olaf Steinhage | MRP Hotels130

Hoffen wir auf ein baldiges und nachhalti-

ges Ende der Corona-Krise!

Olaf Steinhage ist Partner bei MRP 

Hotels und Vorsitzender des ZIA-Aus-

schusses Hotelimmobilien.

Auch 2019 war es vor allem die sogenann-

te „Markenhotellerie“ mit ihren professio-

nellen Betriebs- und Finanzierungsstruk-

turen, die die Entwicklung der Branche 

bestimmte. Auch wenn 2019 über 20.000 

neue Hotelzimmer realisiert wurden, stieg 

die absolute Zahl der angebotenen Gäste-

zimmer 2019 „nur“ um ca. 16.000 Zimmer 

(1,7 Prozent) auf 993.274 Zimmer. Damit 

konnte die Markenhotellerie ihren Markt-

anteil an Hotelzimmern auf 44,4 Prozent 

steigern.

Neben der klassischen Hotellerie war 2019 

auch ein Jahr der sogenannten „Serviced 

Apartments“. Mit über 5.300 (+18,5 Pro-

zent) realisierten Einheiten wächst dieser 

Markt auch 2019 weiterhin überproportio-

nal und sorgt für steigende Konkurrenz in 

der Branche, während sich das Wachstum 

der Airbnb Angebote, nicht zuletzt auf-

grund zum Teil massiver Auflagen, 2019 

von 150.000 auf 160.000 Einheiten (+6 

Prozent) deutlich verlangsamt hat.  

Dies alles ist zum Redaktionsschluss die-

ses ZIA Jahresberichts im August 2020 

allerdings Geschichte. Der Corona-Virus 

und die staatlich angeordneten Beschrän-

kungen ab Mitte März 2020 haben zu einer 

beispiellosen Krise der Branche geführt. 

Seitdem bestimmen Umsatzausfälle von bis 

zu 100 Prozent, ein sogenanntes „Mieten-

moratorium“ oder „Recovery-Szenarien“ 

die Diskussion in der Branche. Nur durch 

ein solidarisches, partnerschaftliches Mit-

einander der Vertragspartner (Mieter und 

Vermieter), Transparenz und offene Kom-

munikation sowie gegenseitige Rücksicht-

nahme auf die Bedürfnisse und Möglich-

keiten jedes Einzelnen kann die Branche 

diese beispiellose Krise überwinden!

Aber wie geht es weiter? 

Hierzu hat die Hotelbranche in den letzten 

Wochen immer wieder fundiert Stellung 

bezogen und ihre „Recovery-Szenarien“ 

Woche für Woche adjustiert und weiterent-

wickelt. 

ZIA CONNECT 
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Themenseite Ausschuss Hotelimmobilien

ZIA-Ausschuss Hotelimmobilien

https://www.zia-deutschland.de/themen/hotelimmobilien/


Ke in  s i ngu l ä r e s  E r e i gn i s  d e r  ve r gangenen  J ah r zehn t e  ha t  ve r g l e i chb a re  A usw i r k ungen  au f  d i e 

A r b e i t swe l t  i n  d e r  mo d e r nen  D i ens t l e i s t ungsgese l l s cha f t  w i e  d i e  C o r ona - Pand emie  und  d i e  m i t  i h r 

ve r bund enen ,  p o l i t i s chen  und  ge se l l s cha f t l i c hen  M a ßnahmen .  D i e s  k ann  im  N ega t i v en ,  s o l l t e  v o r 

a l l em  a b e r  im  Po s i t i v en  ge sehen  we rd en . 

Prof. Dr. Wolfang Schäfers

Der Corona Impact auf die Beschäftigungs- 
verhältnisse in der Immobilienwirtschaft

Prof. Dr. Wolfang Schäfers | IREBS International Real Estate Business School

dernden Gegebenheiten. Aber auch die 

gemeinsame Positionierung gegenüber der 

Arbeitsmarktpolitik sind wichtige Schritte in 

unserer Verbandsarbeit. 

Prof. Dr. Wolfang Schäfers ist Inhaber 

des Lehrstuhls für Immobilienmanage-

ment an der IREBS International Real 

Estate Business School der Universi-

tät Regensburg und Vorsitzender des 

ZIA-Ausschusses Human Resources.

Die technische Auslagerung ganzer Büro-

einheiten ins Homeoffice oder die Erstellung 

von Hygieneleitfäden für den gegenseitigen 

Umgang an den Arbeitsstätten liegen längst 

hinter uns. Ebenso ist die teilweise umfas-

sende Kurzarbeit, die in einigen Unterneh-

men angeordnet wurde, Gegenstand von 

Exit-Überlegungen.

Es geht nun daran, die Personalstrategien 

der Unternehmen und Organisationen an 

die sich durch die Corona-Krise veränder-

ten Erwartungshaltungen anzupassen. Dies 

gilt für alle Bestandteile des Personalzyk-

lus (Gewinnung, Bindung, Freisetzung). 

Die Flexibilisierung der Arbeitswelt und 

insbesondere die Diskussion um die Rolle 

des Büros als zentraler Ort der Leistungser-

bringung sind allgegenwärtige Aspekte im 

gegenwärtigen Diskurs. Eine aktuelle Stu-

die gibt an, dass sich bereits 50 Prozent der 

Befragten eine hälftige Aufteilung zwischen 

Büro und Heimarbeitsplatz wünschen. Dar-

über hinaus entstehen neue Anforderungen 

an Führungsverhalten und Personalma-

nagement, wenn der Wettlauf um Fach-

kräfte zur Retablierung der wirtschaftlichen 

Erfolge gelingen soll. 

Diese Vielschichtigkeit in den Anforderun-

gen, welcher sich insbesondere die HR 

Manager stellen müssen, wird durch die 

politische Diskussion verstärkt, die z.B. um 

die infektionsschutzbedingte Erweiterung 

der Arbeitsbedingungen kreist. Auch die 

im politischen Raum angestellten Überle-

gungen eines Rechts auf Homeoffice durch 

starre gesetzliche Regelungen sind aktuelle 

Herausforderungen unserer Branche, die 

bestritten werden müssen. Schließlich gilt 

es zu überlegen, wie mit der existenten Ar-

beitsstättenverordnung und dem Trend zu 

immer mehr Homeoffice aus Sicht der Ar-

beitgeber umgegangen wird.

Der ZIA-Ausschuss Human Resources 

beschäftigt sich mit all diesen Fragen und 

bietet die Möglichkeit eines Austauschs 

unter den HR-Entscheiderinnen und -Ent-

scheidern im Hinblick auf die sich verän-
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N eue  und  sma r t e  B ü r o immo b i l i e n  s i nd  w i ch t i g .  A l l e i n  r e i chen  s i e  f ü r  d i e  neuen  B eda r f e  

d e s  S t r u k t u r wand e l s  a l l e r d i ngs  n i ch t . 

Andreas Wende

Neue Arbeit, neue Regeln – die Zukunft  
der Büroimmobilie

STANDPUNKTE132

Bedarfen einer Wissensgesellschaft besser 

gerecht zu werden. 

Andreas Wende ist Managing Partner/

Geschäftsführer bei der NAI apollo group 

und Vorsitzender des ZIA-Ausschusses 

Büroimmobilien. 

Wo einst konservative Unternehmenskultu-

ren den Megatrend der multilokalen Arbeit 

negiert haben, sind Videokonferenzen und 

flexible Arbeitsorte zum festen Bestandteil 

der Zusammenarbeit geworden. Die Trans-

formation der Arbeit ist also in erster Linie 

technologiegetrieben – und seit einigen 

Monaten vor allem durch strukturelle Ge-

gebenheiten in Form eines Virus. Dass dies 

direkten Einfluss auf die Flächenbedarfe 

hat und ein Umdenken bei Stadtentwick-

lung, Organisationsstruktur und Projekt-

entwicklung erfordert, sollte nun auch dem 

letzten Skeptiker klar geworden sein. 

Die volkswirtschaftliche Relevanz der Bü-

roimmobilie wird dadurch allerdings in kei-

nem Fall gemindert. Im Gegenteil: Erst jetzt 

wird klar, wie wichtig die Büroimmobilie und 

zeitgeistgerechte Bürokonzepte für Innova-

tion, Wirtschaftskraft und Mitarbeiterbin-

dung sind. Besonders herausfordernd ist 

jedoch die rechtliche Situation: So schnell 

sich die Transformation der Arbeitswelten 

vollzieht, so starr und unzeitgemäß sind die 

Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung. 

Also jene Rechtsgrundlage, die über den 

digitalen und zukunftsgerichteten Reife-

grad unserer Büroimmobilien entscheidet. 

Indem politische Akteure mit einem un-

eingeschränkten Recht auf Heimarbeit lie-

bäugeln, schmälern sie die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit der Unternehmen und 

verkennen den Kern von New Work. 

Arbeitgeber würden dadurch über Gebühr 

belastet, Arbeitnehmer finanziell schlech-

ter gestellt. Homeoffice ist Bestandteil 

multilokaler Arbeit – aber eben nur eine 

Möglichkeit von vielen. Transformation der 

Arbeit bedeutet in erster Linie Eigenver-

antwortung, Flexibilität und Kollaboration. 

Dezentrale Arbeitsplätze (sog. third places) 

im Quartier tragen dem nicht nur besser 

Rechnung, sondern sorgen auch besser 

für eine ganzheitliche Nachhaltigkeit in den 

Arbeits- und Lebenswelten.

Um auch weiterhin international wettbe-

werbsfähig zu sein, muss der Bürobe-

stand modernisiert werden. Nicht nur um 

nachhaltig zu sein und kosteneffizienter 

zu betreiben. Sondern vor allem, um den 

ZIA-Ausschuss Büroimmobilien

WEITERE THEMEN DES AUSSCHUSSES:

Novellierung der ArbStättV und ASR

 neue Wertschöpfungsketten  
in und um Büroimmobilien

 dezentrale Stadtentwicklung

 Büroimmobilie der Zukunft

 Multilokalität der Arbeit

 Tag der Büroimmobilie
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Dr. Zsolt Sluitner      

Erfolg durch Transformation

STANDPUNKTE134

Und die Kommunen werden durch neue, 

lebendige Quartiere aufgewertet. 

Dr. Zsolt Sluitner ist CEO von Siemens 

Real Estate und Vorsitzender des 

ZIA-Ausschusses Corporate Real Estate. 

Bereits seit einigen Jahren engagiert sich 

der ZIA dafür, die bis dato in Deutschland 

noch relativ unbekannte Assetklasse „In-

dustrial Light“ – also Gewerbeparks, Pro-

duktions-, Logistik- und Transformations-

immobilien – im Markt zu etablieren und so 

dem sich stetig beschleunigenden Struk-

turwandel in unserem Land zu begegnen. 

Mit Recht und mit Erfolg, wie sich zuneh-

mend zeigt. Denn auch durch die Arbeit des 

ZIA ist das Thema inzwischen aus seinem 

Schattendasein herausgetreten.

Das ist eigentlich und ganz neutral besehen 

nicht verwunderlich. Schließlich hat nahezu 

jedes produzierende Unternehmen „Indus-

trial Light“-Immobilien in seinem Portfolio. 

Bisher primär selbst genutzt, sind nun neue 

Ansätze gefragt, um einerseits die geänder-

te und rasant steigende Nachfrage zu be-

friedigen. Andererseits aber auch, um eini-

gen Regionen leerstehende Industrie- oder 

ungenutzte Gewerbeflächen zu ersparen.

Durch die Arbeit des ZIA und der Initia- 

tive Unternehmensimmobilien ist der Markt 

inzwischen transparenter und damit der 

Zugang für Investoren und Mieter einfa-

cher geworden. Angebot und Nachfrage 

ziehen gleichermaßen an. Insbesondere 

im Bereich Gewerbeparks, aber auch bei 

Transformations- sowie leichten Produkti-

onsimmobilien erleben wir einen regelrech-

ten Boom.

Auch die Politik beginnt zu erkennen, wel-

che Chancen die Umnutzung vorhandener 

Fläche eröffnen kann. In vielen Städten 

und Gemeinden erleben wir schon heute 

ein Umdenken. Allerdings – und auch das 

muss ganz offen angesprochen werden – 

hindern uns nicht selten baurechtliche Vor-

gaben. Nutzungsänderungen hin zu einer 

Mischnutzung werden so zum Beispiel teil-

weise nur sehr zögerlich erteilt. Hier wäre 

eine etwas größere Flexibilität aufseiten  

der Behörden durchaus wünschenswert. 

Mit etwas mehr Pragmatismus und schnel-

leren Genehmigungsverfahren profitieren 

davon am Ende alle Beteiligten: Die Corpo-

rates vermeiden unnötige Leerstände. Der 

Markt erhält zukunftsträchtige Angebote. 

ZIA-Ausschuss Corporate Real Estate
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Marcel Abel

Neustart des Ausschusses Gewerbeimmobilien:  
politisch, fachlich, vernetzt  

STANDPUNKTE136

chen Politikern auf Bundes- und Landes-

ebene gesprochen. Der GIM spiegelt der 

Politik die gesamte Bandbreite des Marktes 

sowie des Landes und schafft damit Trans-

parenz außerhalb der „Berliner Bubble“. 

Gewerbemietverträge sind bislang immer 

von „Geschäftsleuten“, also Gewerbetrei-

benden verhandelt worden. Demnach gibt 

es hier keine Schutzbedürftigkeit. Hinzu 

kommt, dass die Clusterung der Nutzungs-

arten undenkbar ist, anders als im Wohn-

bereich. Während sich die Gewerbe-Leer-

standsquoten in den 1 A-Lagen in den 

Großstädten bei 2 bis 3 Prozent bewegt, 

sieht die Situation in den B-Lagen oder gar 

in den Kleinstädten schon ganz anders aus. 

Auch gibt es keine Erfassung der Gewer-

beflächen in Deutschland und allein dieses 

Vorhaben würde immensen Zeit- und Res-

sourcenaufwand bedeuten, was sich unter 

Anbetracht der heutigen Situation, bedingt 

durch Corona als völlig unverhältnismäßig 

darstellt. 

Schaut man auf die Transparenz der  

Märkte, ist nicht nur das Thema Daten- 

verfügbarkeit gemeint, es geht vielmehr 

auch um die politische Transparenz. So 

wird z.B. die Kommunikation der Transak-

tionsdaten von den Medien und der Politik 

oft in einen negativen Kontext gesetzt. Hier 

hat der Ausschuss sich zum Ziel gesetzt, 

aufzuklären und in den Gesprächen mit den 

Politikern die Themen aufzunehmen. 

2019 bis in die Zeit vor Corona hat sich 

der Ausschuss GIM viel mit den politischen 

Themen auseinandergesetzt. Angefangen 

von der Reform der Grundsteuer bis hin 

zum sog. Bestellerprinzip für die Immobi-

lienmakler. Die Teilung der Provision hat 

der ZIA durchaus begrüßt, jedoch waren, 

wie immer im Gesetzgebungsverfahren, 

Fallstricke enthalten, die wir nicht begrü-

ßen konnten. Dazu gehörte auch die de-

klaratorische Maklerklausel die der ZIA in 

der Anhörung im Bundestag entsprechend 

diskutiert hat. Am Ende ist dieses Gesetz 

für die Wohnimmobilienmakler verabschie-

det worden. 

Fast über Nacht kam dann ein neues Vor-

haben auf die politische Tagesordnung 

des Bundestages und des Landes Berlin, 

per Bundesratsinitiative. Die Linke, Bünd-

nis 90/Die Grünen und der Berliner Senat  

wollen eine Gewerbemietpreisbremse ein-

führen, analog der Mietpreisbremse für 

Wohnen. Die ZIA-Ausschüsse Büro und 

GIM haben dazu rasant eine substanzielle 

Stellungnahme verfasst und mit zahlrei-

ZIA-Ausschuss Gewerbeimmobilienmakler

» Mit der Corona-Krise 
stellten sich die Mitglieder 
des Ausschusses GIM  
die Frage, ob es  
zu Preisverfällen oder 
Nachfragerückgang  
kommen würde. « 



Mit der Corona-Krise stellten sich die Mit-

glieder des Ausschusses GIM die Frage, 

ob es zu Preisverfällen oder Nachfrage-

rückgang kommen würde. Mitte Mai haben 

sie eine positive Markteinschätzung abge-

geben. In den Metropolen sind die Leer-

standsquoten so niedrig, dass ein Abbruch 

der Transaktionen nicht erkennbar ist. 

In den Nebenlagen der Mittel- und Klein-

städte sieht die Einschätzung der Experten 

anders aus, hier rechnet man ab Herbst 

schon mit sichtbaren Veränderungen. 

Corona wird allerdings aus Sicht der GIM 

noch weitere deutliche Veränderungen 

mit sich bringen, spürbar allerdings erst 

ab dem 1. Quartal 2021. Die Handels- 

und Bürowelten werden sich verändern. 

Der Digitalisierungs-Booster Corona wird 

die Nutzungsarten und die Arbeitswelten 

nachhaltig verändern. Eines bleibt jedoch: 

Deutschland ist ein attraktiver Standort für 

Investitionen und wird es auch bleiben.  

Marcel Abel ist Regional Manager  

Düsseldorf und Member of the JLL  

Operations & Strategy Boards Germany 

der Jones Lang LaSalle SE sowie  

Vorsitzender des ZIA-Ausschusses 

Gewerbeimmobilienmakler. 
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Martin Rodeck

Die Krise als Innovationstreiber  

Die Folge wird eine Innovationswelle sein, 

die die Branche endlich auch in der Breite 

erfassen und unsere gebaute Umwelt nach-

haltig verändern wird.

Martin Rodeck ist Vorsitzender der Ge-

schäftsführung von EDGE Technologies 

in Deutschland und Vorsitzender des ZIA 

Innovation Think Tank. 

Im Lockdown hat sich deutlich gezeigt, 

dass traditionelle Bürogebäude, wie sie den 

Großteil des Bestandes ausmachen und 

weiterhin in großer Zahl errichtet werden, 

die Gesundheit der Mitarbeiter gefährden 

und das Krisenmanagement erschweren. 

Mit vereinbarten Abstandsregeln sind sol-

che Büros kaum zu betreiben, denn Aero-

sole sammeln sich in Zellenbüros, Fluren 

und Teeküchen. Gleiches gilt für Gemein-

schaftsflächen in der Hotellerie sowie für 

die Eingangsbereiche und Regalgänge vie-

ler Shops und Märkte. 

Die Krise hat aber nicht nur Probleme auf 

den Gebieten Architektur und Flächen-

nutzung aufgezeigt, sondern auch bei der 

technologischen Infrastruktur von Gebäu-

den. Das betrifft Belüftungsfragen ebenso 

wie digitale Lösungen, die es erlauben, Bü-

roarbeit ohne größere Effizienzverluste ins 

Homeoffice zu verlagern. Kurz: Immobilien, 

die Gesundheit und Wohlbefinden der Nut-

zer vernachlässigen und flexible Nutzungs-

modelle erschweren, entsprechen nun erst 

recht nicht mehr dem sich ohnehin verän-

dernden Bedarf.

Sicher, vorerst wird uns die 1,5-Meter-Wirt-

schaft weiter beschäftigen und zu allerlei 

provisorischen Anpassungen führen. Aber 

sobald dieser krisenbedingte Standard in 

eine neue Normalität überführt wird, wird 

die Nachfrage nach Gebäuden, die auf Fle-

xibilität und Qualität ausgerichtet sind und 

also auch in solchen Ausnahmezuständen 

funktionieren, deutlich anwachsen.

Die Negativerfahrungen der Corona-Krise 

werden somit einen laufenden aber von 

der Immobilienbranche noch immer nicht 

umfassend realisierten Transformations-

prozess beschleunigen: hin zu offeneren, 

gesünderen Gebäudestrukturen, optionaler 

Flächennutzung und hybriden Arbeitsmo-

dellen mit individuell konfigurierbaren Ar-

beitsplätzen. 
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Annette Kröger

Digitale Potenziale der Immobilienwirtschaft  
ausschöpfen

Annette Kröger | Allianz Real Estate GmbH

der Allianz Real Estate und Chief Executi-

ve Officer (CEO) der Allianz Real Estate 

North & Central Europe sowie stellvertre-

tende Vorsitzende des ZIA-Ausschusses 

Digitalisierung.

Wie unter einem Brennglas offenbart die 

derzeitige Corona-Krise, wie der Sprung in 

eine digitale Zukunft möglich ist. Dabei hat 

die Immobilienwirtschaft auch schon vor 

der Krise Ansätze entwickelt, um den alten 

und neuen Herausforderungen entgegenzu-

treten. Die Immobilienwirtschaft kann da-

bei, wenn das volle digitale Potenzial aus-

geschöpft wird, einen großen Beitrag zur 

sozialen, ökonomischen und ökologischen 

Nachhaltigkeit in Deutschland leisten. 

Die digitale Transformation führt bei vie-

len Unternehmen zu einem zunehmenden 

Veränderungs- und Anpassungsdruck. Die 

Auswirkungen erfassen alle Marktteilneh-

mer entlang des kompletten Lebenszyklus 

einer Immobilie: Ob Entwicklung oder Bau, 

Bewirtschafter oder Dienstleister, Investo-

ren oder Berater – sie alle müssen sich den 

veränderten Komplexitäten eines neuen 

Geschäftsumfeldes stellen. 

Dabei haben viele Unternehmen bereits er-

kannt, dass die reine Optimierung von Pro-

zessschritten oder die Einführung von digi-

talen Lösungen nicht ausreicht. Erforderlich 

ist vielmehr ein ganzheitliches Umdenken in 

Organisation, Prozessen und Kultur – ein 

wirkliches digitales Mindset beim Manage-

ment sowie bei den Mitarbeitern. 

Diese unternehmerische Innovationskraft 

sollte durch die politischen Rahmenbedin-

gungen unterstützt werden. Dabei ist es 

zum einen wichtig, Investoren nicht durch 

zu viel Regulierung im Immobilienmarkt von 

der Tätigung von Investitionen in Innovati-

on und Digitalisierung abzuschrecken. Zum 

anderen bedarf es einer neuen digitalen Of-

fensive: Von der Einrichtung eines Digital-

ministeriums, über der Förderung von BIM, 

KI und der Blockchain-Technologie, bis hin 

zum Ausbau einer leistungsfähigen digita-

len Infrastruktur und digitalen Verwaltung. 

Erst dann kann sich die Immobilienwirt-

schaft den Herausforderungen proaktiv 

stellen und ihr digitales Potenzial voll aus-

schöpfen und nutzbar machen. 

Annette Kröger ist Mitglied der Ge-

schäftsführung der Allianz Real Estate 

GmbH, Mitglied des Executive Committee 

ZIA CONNECT 

WEB/LINK

Themenseite Ausschuss Digitalisierung

PDF/DOWNLOAD

Positionspapier „Digitale Potenziale  
der Immobilienwirtschaft“ 

Digitalisierungsstudie 2019

Innovationsbericht 2019

ZIA-Ausschuss Digitalisierung 139

https://www.zia-deutschland.de/themen/innovation-digitalisierung/
https://zia-cloud.de/data/public/c5532c
https://zia-cloud.de/data/public/c5532c
https://www.zia-deutschland.de/fileadmin/Redaktion/Positionen/zia_ey_digitalisierungsstudie_2019.pdf
https://www.zia-deutschland.de/fileadmin/Redaktion/Meta_Service/PDF/zia_innovationsbericht_2019.pdf


E in  M eh r  an  Tr anspa ren z  ve r b e s se r t  d en  M a r k t z ugang ,  f ö r d e r t  d i e  i n t e r na t i o na l e  

We t t b ewe r b s f äh i g ke i t  d e s  I mmo b i l i e n s t and o r t s  D eu t s ch l and  und  e r höh t  d am i t  d a s  Tr ans a k t i o ns - 

v o l umen .  G l e i ch ze i t i g  i s t  s i e  Vo r aus se t z ung  f ü r  d i e  Te ch  R ead ine s s  und  I nnova t i o ns f äh i g ke i t  

d e r  I mmo b i l i e nb r anche . 

Prof. Dr. Thomas Beyerle

Plädoyer für mehr Transparenz

hat. Im Fokus lagen diesmal Beherber-

gungs- und Gastronomieimmobilien, Indus-

trie-, Produktions- und Logistikimmobilien 

sowie das Segment der Gesundheits- und 

Sozialimmobilien.

Prof. Dr. Thomas Beyerle ist Managing 

Director der Catella Property Valuation 

GmbH, Professor für Immobilienwirt-

schaft, Immobilienresearch an der 

Hochschule Biberach und Vorsitzender 

des ZIA-Ausschusses Transparenz und 

Benchmarking.

Die Diskussion um die Entwicklung der Co-

rona-Warn-App ist nur ein Beispiel dafür, 

dass Transparenz das Gebot der Stunde 

ist. Auch von der Immobilienwirtschaft wird 

mehr Offenheit erwartet, wie Bürgerinitia-

tiven wie „Wem gehört die Stadt“ zeigen. 

Angesichts möglicher Preisblasen steigt 

ebenfalls das Interesse von Politik und 

öffentlichen Institutionen an Immobilien-

preisindikatoren für die makroprudenzielle 

Aufsicht. Auch innerhalb der Branche ver-

ändert sich viel. Die unaufhaltsame Digitali-

sierung ist ein wesentlicher Treiber. Digitale 

Abbilder von Immobilien sind gefragt, 

um die Übergänge im Lebenszyklus der 

Immobilie effizienter zu gestalten. Prop-

Techs fördern diese Entwicklung über die 

Bereitstellung von Schnittstellen-Problem-

lösungen. Ebenso digitalisieren viele Re-

search-Abteilungen ihre „Datenschätze“. 

Die privatwirtschaftlichen, einzelunterneh-

merischen Anstrengungen reichen jedoch 

nicht aus. Die öffentliche Hand ist ebenso 

in der Pflicht. So pflegen die Gutachteraus- 

schüsse bereits eine Kaufpreissammlung, 

deren Digitalisierung eine zeitgemäß zügige 

Veröffentlichung ermöglichen würde – die 

Markttransparenz wäre mit einem Schlag 

erhöht und das systematische Marktrisiko 

stark reduziert.

Der ZIA sieht sich in der einmaligen Si-

tuation, den Austausch zwischen den 

Marktakteuren, aber auch mit der öffent- 

lichen Hand aktiv zu fördern. So hat  

sich der ZIA-Ausschuss Transparenz und 

Benchmarking zum Ziel gesetzt, die Trans-

parenz innerhalb der Branche maßgeblich 

voranzutreiben und proaktiv auf eine Ver-

änderung der Kultur des Datenaustausches 

hinzuwirken. Im Ausschuss wird dazu eine 

Transparenzoffensive erarbeitet, die neben 

der Markttransparenz auch die politische 

Transparenz umfasst. 

Transparenz ist jedoch nur hilfreich, wenn 

sie strukturiert ist. Bei der Vereinheitlichung 

hilft die Kategorisierung der Wirtschafts- 

immobilien, zu der der ZIA im vergangenen 

Jahr den zweiten Ergebnisbericht vorgelegt 
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Dr. Hinrich Thieme

Trend zu stärkerer Regulierung  
der Immobilienwirtschaft setzt sich fort

richts zur Mietpreisbremse einen ersten 

Rahmen für den Gesetzgeber zur Mietpreis-

regulierung gesetzt. Mit Spannung kann 

der Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts zum Berliner Mietendeckelgesetz 

entgegengesehen werden, denn es steht zu 

erwarten, dass in dieser weitere Leitlinien 

und Grenzen der Mietpreisregulierung be-

schrieben werden. 

Dr. Hinrich Thieme ist Partner bei Hogan 

Lovells International LLP und Vorsitzen-

der des ZIA-Ausschusses Recht.

Und all dies scheint noch nicht genug: So 

wird über eine Änderung des § 5 Wirt-

schaftsstrafgesetz nachgedacht, die fak-

tisch zu einem bundesweiten Mietendeckel 

führen würde und in der Öffentlichkeit wird 

weiterhin über Enteignung von Immobilien-

unternehmen diskutiert. 

Aus unserer Sicht positive Themen werden 

hingegen zu wenig vorangetrieben: Der Vor-

schlag des Bundesrates zur Änderung bzw.  

Abmilderung des Schriftformerfordernisses 

im gewerblichen Mietrecht scheint in der 

Koalition nicht vorrangig vorangetrieben zu 

werden; auch die aktuell vorgelegte Reform 

des Baugesetzbuches enthält im Wesentli-

chen weiter regulierende, einschränkende 

Maßnahmen und lässt positive Anreize zur 

Planungs- und Baubeschleunigung ver-

missen. Das im Lichte der Corona-Krise 

erlassene Planungssicherstellungsgesetz 

geht aus unserer Sicht zwar in die richtige 

Richtung, ist aber nur zeitlich beschränkt in 

Kraft getreten – auch wenn die dort gere-

gelten Erleichterungen aus unserer Sicht 

auch über die Corona-Krise hinaus sinnvoll 

wären. Grundsätzlich erfreulich ist, dass 

nun nach ersten vergeblichen Anläufen das 

neue Gebäudeenergiegesetz die Vorschrif-

ten der EnEV, des EnergieeinsparG und des 

EEWärmeG vereinen wird. Auch die Geset-

zesentwürfe zur Reform des WEG-Rechts, 

die sich derzeit im parlamentarischen Ver-

fahren befinden, bewerten wir positiv.

Der Ausschuss Recht beschäftigt sich mit 

der juristischen Dimension aller immobilien-

wirtschaftlich relevanten Fragestellungen. 

Insbesondere das Berliner Mietendeckelge-

setz und die Frage der verfassungsrechtli-

chen Rechtmäßigkeit haben uns bereits im 

Rahmen des Gesetzgebungsprozesses be-

schäftigt. Dies setzt sich nunmehr bei der 

Begleitung und Bewertung der bundes- und 

landesverfassungsgerichtlichen Verfahren 

gegen das Berliner Mietendeckelgesetz 

fort. Bereits im vergangenen Jahr hat die 

Entscheidung des Bundesverfassungsge-

Dr. Hinrich Thieme | Hogan Lovells International LLPZIA-Ausschuss Recht
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D ie  gep l an t e  R e f o r m  von  B a se l  I I I  w i r d  d i e  b e t r o f f enen  K red i t i n s t i t u t e  i n  Z ukun f t  v o r  g r o ß e  H e r aus - 

f o r d e r ungen  s t e l l e n .  I mmo b i l i e n f i n an z i e r end e  I n s t i t u t e  we rd en  da b e i  b e s ond e r s  ha r t  g e t r o f f en .

Burkhard Dallosch

Basel III Finalisierung und die Folgen  
für die Immobilienfinanzierung

STANDPUNKTE Burkhard Dallosch | Deka Immobilien GmbH 142

Ende 2017 hat der Basler Ausschuss für 

Bankenaufsicht nach einer mehrjährigen 

Konsultationsphase das Basel III Finalisie-

rungspaket verabschiedet, mit der sich der 

Finanzausschuss auch im Jahr 2019 be-

schäftigt hat. 

Das Paket wird nach Einschätzung der 

Europäischen Bankenaufsicht die Eigen-

kapitalanforderungen für deutsche Banken 

um durchschnittlich 38 Prozent erhöhen, 

obwohl ursprünglich nur eine geringe An-

hebung toleriert werden sollte. 22 Prozent 

können dabei auf die Einführung des soge-

nannten Output-Floors zurückgeführt wer-

den, einer Kapitaluntergrenze für Banken, 

die interne Berechnungsmodelle für Risiken 

nutzen.  

Aus Sicht des ZIA wird das vorliegende 

Paket, falls es auf EU-Ebene eins zu eins 

umgesetzt werden sollte, zu starken Kon-

solidierungseffekten und zu schwer abseh-

baren Folgen für die Realwirtschaft führen, 

insbesondere für die Immobilienwirtschaft. 

In Zeiten der Diskussion um bezahlbaren 

Wohnraum können solche Maßnahmen 

kontraproduktiv wirken und die bereits 

prekäre Situation in den Ballungsgebieten 

verschärfen. Die Immobilienwirtschaft ist 

langfristig auf ein stabiles und planbares Fi-

nanzierungsumfeld angewiesen, um die He-

rausforderungen der Zukunft zu meistern.

Der ZIA fordert gemeinsam mit anderen 

Verbänden eine pragmatische und basel-

konforme Lösung für die Umsetzung des 

Basler Pakets auf europäischer Ebene. Für 

die Umsetzung des Output-Floors empfiehlt 

sich z.B. die Auseinandersetzung mit dem 

„Parallel Stacks Approach“, der die Auswir-

kungen des Output-Floors Basel-konform 

mildert und eine unnötige Kapitalbelastung 

vermeidet. 

Burkhard Dallosch ist Geschäftsführer 

der Deka Immobilien GmbH und  

Vorsitzender des ZIA-Ausschusses 

Finanzierung.

ZIA CONNECT 

WEB/LINK

Themenseite Ausschuss Finanzierung

WEITERE THEMEN DES AUSSCHUSSES:

 Sustainable Finance und Taxonomie

 German Debt Project

 Brexit

 Evaluierung der Finanzmarktregulierung

ZIA-Ausschuss Finanzierung

https://www.zia-deutschland.de/themen/finanzierung-und-kapitalanlagen/
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Themenseite Ausschuss  
Bilanzierung und Bewertung

WEITERE THEMEN DES AUSSCHUSSES:

DPR -Prüfungsschwerpunkte

Digitalisierung in der Immobilienbewertung 

BaFin-Konsultation zu externen Bewertern

International Valuation Standards (IVS)

Zukunft der Beleihungswert- 
ermittlungsverordnung

Konsultation zur Immobilienwert- 
ermittlungsverordnung (ImmoWertV)

D urch  d i e  E i n f üh r ung  d e s  S t anda rd s  z u r  B i l a n z i e r ung  von  L ea s i ng ve r t r ägen  ( I F R S  16 )   we rd en 

I mmo b i l i e nb i l a n z i e r ungen  i n t e r na t i o na l  v e r g l e i chb a re r  a b e r  au ch  komp l exe r. 

Alexander Dexne

Immobilienbilanzierungen vor neuen  
Herausforderungen

Alexander Dexne | alstria office REIT-AG 

IFRS-Bilanzierer mussten sich in den letzten 

Jahren auf Änderungen in der Rechnungs-

legung einstellen. Der relativ neue Stan-

dard IFRS 16 ist verbindlich ab 1.01.2019 

anzuwenden und führt zu einem enormen 

Informationsbedarf bzgl. der konkreten An-

wendung.

Grundsätzlich lässt sich die Aussage täti-

gen, dass das Verhalten im Leasingbereich 

durch die Neuerungen beeinflusst werden 

wird. Bisher hatte der Leasingnehmer zu 

prüfen, ob ein Leasingvertrag die Kriterien 

eines „Operate Lease” oder „Finance Lea-

se” erfüllt. Zukünftig entfällt diese Unter-

scheidung. Stattdessen werden für sämtli-

che Leasingverhältnisse ein Nutzungsrecht 

und eine korrespondierende Verbindlichkeit 

erfasst. Somit sind grundsätzlich alle Lea-

singverpflichtungen gemäß dem „Right-of-

Use”-Ansatz in der Bilanz abzubilden. 

Die Bilanzierung beim Leasinggeber richtet 

sich nach wie vor danach, welche Partei  

die wesentlichen Chancen und Risiken an 

dem Leasinggegenstand trägt. Konzeptio-

nell fällt die Bilanzierung bei Leasingneh-

mer und Leasinggeber somit auseinander, 

was zusätzliche Herausforderungen bei der 

Umsetzung der neuen Vorschriften bedeu-

ten kann.

Die Corona-Pandemie hat die Branche vor 

zusätzliche Probleme gestellt und die Stan-

dardsetzer zum Handeln gezwungen. Das 

IASB hatte in einer Konsultation Ende April 

2020 mit Bilanzierungserleichterungen für 

Leasingnehmer reagiert. Die ZIA hat diesen 

Schritt begrüßt, gleichzeitig aber auch ge-

fordert, dass die Erleichterungen auch auf 

Leasinggeber ausgeweitet werden. 

Alexander Dexne ist CFO der alstria 

office REIT-AG und Vorsitzender des 

ZIA-Ausschusses Bilanzierung und 

Bewertung.
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G es ch l o s sene  I mmo b i l i e n f ond s  können  b i she r  nu r  a l s  I n ve s t men t kommand i t -  b z w.  - a k t i engese l l -

s cha f t  au f ge l eg t  we rd en .  Wa r um  n i ch t  d en  I n s t r umen tenbauk a s t en  d e s  K a p i t a l an l agegese t z bu chs 

K AG B  um  d i e  R e ch t s f o r m  d es  ge s ch l o s senen  S ond e r ve r mö gens  e r we i t e r n?  H i e r m i t  ha t  s i ch  

d e r  A us s chus s  I n ve s t i t i o n s k a p i t a l  b e f a s s t .  M a r k t  und  Po l i t i k  ha b en  d i e  I d ee  b i she r  du r chaus  

woh lwo l l end  au f genommen .

Martina Hertwig

Das geschlossene Sondervermögen –  
ein Fondsvehikel mit Zukunftspotenzial

wird und ob es sich im Markt durchsetzen 

würde, bleibt abzuwarten. Der Ausschuss 

Investitionskapital wird das Thema weiter 

begleiten.

Martina Hertwig ist Partnerin der Baker 

Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft und Vorsitzende des 

ZIA-Ausschusses Investitionskapital.

Sieben Jahre nach Einführung des KAGB 

hat sich der Markt der geschlossenen 

Fonds stark gewandelt:  Wurden im Jahr 

vor Einführung des KAGB (2012) geschlos-

sene Publikumsfonds mit einem Volumen 

von 9,91 Milliarden Euro aufgelegt, lag das 

Angebotsvolumen in 2019 bei gerade mal 

1,55 Milliarden Euro. 

Im Gegenzug ist der sich an institutionelle 

Anleger wie Versicherungen oder Pensions-

kassen richtende Markt der geschlossenen 

Spezial-AIF stark gewachsen. Häufig wei-

chen Investoren jedoch nach Luxemburg 

aus und umschiffen das deutsche KAGB.

Aus diesem Kontext heraus ist im Kreis 

einiger im ZIA vertretener Kapitalverwal-

tungsgesellschaften (KVG)  die Idee des ge-

schlossenen Sondervermögens geboren. Es 

verspricht einige strukturbedingte Erleichte-

rungen für Konzeption und Vertrieb. 

Diese lassen sich wie folgt 

zusammenfassen:

/ Lediglich eine Rechtsperson (die KVG)  

 als aufsichts- und zivilrechtlich Ver-  

 pflichtete

/ schlanke Vertragsgestaltung durch   

 Wegfall des mitunter komplexen Gesell- 

 schafts- und Treuhandvertragswerkes

/ Depotfähigkeit der Anteile verbunden   

 mit der Erwartung, dass Zeichnungen  

 schlank und digital vorgenommen   

 werden können 

/ Tokenisierung der Anteile, die dadurch  

 auf eine Blockchain begeben werden   

 können.

Markt und Politik haben in ersten Gesprä-

chen durchaus positiv auf die Idee reagiert. 

Ob das geschlossene Sondervermögen 

tatsächlich den Weg ins Gesetz finden 

ZIA CONNECT 

WEB/LINK

Themenseite Ausschuss Investitionskapital

https://www.zia-deutschland.de/themen/finanzierung-und-kapitalanlagen/


ZIA-Nachhaltigkeitsrat Thomas Zinnöcker | ista International GmbH

D ie  A r b e i t  d e s  N achha l t i g ke i t s r a t s  d e s  Z I A  ha t  b r anchenwe i t  z um  U md enken  ge f üh r t .  

G i ng  e s  f r ühe r  um  R epu t a t i o n  und  da s  e i gene  g r üne  G ew i s sen ,  ha t  d i e  N achha l t i g ke i t s - 

s t r a t eg i e  m i t t l e r we i l e  E i n f l u s s  au f  F i nan zma r k t r ahmenb ed ingungen  und  d i e  B ewe r t ung  

e i n ze l ne r  U n t e r nehmen .

Thomas Zinnöcker

Der ZIA setzt Standards für die ganze Branche  

Lange wurde dem Klimawandel nicht genug 

Beachtung geschenkt – auch im Immobi-

liensektor. Die extreme Situation, der wir 

im Jahr 2020 gegenüberstanden, ausge-

löst durch das Virus Covid-19 hat aber auf 

schmerzvolle Art deutlich gemacht, dass 

unser System nicht unverwundbar ist. 

Es gibt einige Parallelen zwischen der Virus- 

Pandemie und dem Klimawandel, aber 

auch tiefgreifende Unterschiede. Es sind 

gerade die Unterschiede, die uns Hoffnung 

machen sollten. 

Im Gegensatz zum Virus ist der fortschrei-

tende Klimawandel menschengemacht und 

unterliegt so zumindest in Teilen unserer 

Kontrolle. Wir können ihn zwar nicht von 

heute auf morgen stoppen, aber wir kön-

nen einen Beitrag dazu leisten ihn zu ver-

langsamen und seine Folgen entscheidend 

abzumildern. Die Immobilienbranche ist 

hierbei ein Schlüsselsektor, ohne uns geht 

es nicht. 

Der Nachhaltigkeitsrat des ZIA hat in den 

letzten Jahren einen wichtigen Beitrag dazu 

geleistet, diese Themen in der Immobilien-

wirtschaft zu verankern. Wir haben breite 

Teile der Branche erreicht und ein Forum 

geschaffen in dem die unterschiedlichen 

Interessen, Sorgen und Möglichkeiten des 

Sektors offen und gebündelt diskutiert 

werden. Mittlerweile ist unbestritten, dass 

Nachhaltigkeit zu einem erfolgreichen Un-

ternehmen dazu gehört und es zeigt sich, 

dass dies in den Bewertungen am Kapi-

talmarkt immer mehr Berücksichtigung 

findet. 

Um dieses Thema in Zukunft noch stärker 

zu bearbeiten, werden wir die Arbeit des 

Nachhaltigkeitsrats im kommenden Jahr 

neu strukturieren und weiter verstärken.

Thomas Zinnöcker ist CEO der ista  

International GmbH und Vorsitzender  

des ZIA-Nachhaltigkeitsrates. 

WEITERE THEMEN DES AUSSCHUSSES:

Green Finance

Carbon Risks

Grünstrom-Nutzung

Klimaschutz und Konjunkturanregung

Green Deal

ZIA CONNECT 
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U m f und i e r t e  A us s agen  zu  b e s t immten  p o l i t i s chen  Vo r ha b en  t r e f f en  z u  können  und  b e i  

au f gehe i z t en  D i s kus s i onen  zu r  Ve r s ach l i c hung  b e i z u t r agen ,  s i nd  w i r  au f  d i e  U n t e r s t ü t z ung  

d e r  W i s sens cha f t  a ngew ie sen .

Prof. Dr. Wolfang Schäfers

Mit wissenschaftlicher Begleitung von politischen 
Vorhaben zur Versachlichung beitragen 

Die Immobilienwirtschaft wirkt in nahezu 

alle Arbeits- und Lebensbereiche der Ge-

sellschaft hinein. Sei es beim bezahlbaren 

Bauen und Wohnen, bei der Schaffung 

von Büroflächen, bei der Herausforderung 

des baulichen Pflegenotstands oder beim 

Erreichen der Klimaschutzziele. Daher ist 

es wichtig und notwendig, dass wir die 

politischen Prozesse in diesen Gebieten 

aufmerksam und kritisch verfolgen – auch 

dies ist Teil unseres Auftrags als Spitzen-

verband der Immobilienwirtschaft gegen-

über den handelnden Akteuren und der 

Öffentlichkeit. 

Der Wissenschaftliche Beirat nimmt hier-

bei mit den führenden Köpfen aus dem 

Bereich der wissenschaftlichen Befassung 

mit der Immobilienwirtschaft eine zentrale 

Stellung ein. Er unterstützt den ZIA bei der 

Beschaffung, Aufbereitung und Auswer-

tung von Daten und Informationen zu im-

mobilienwirtschaftlichen Themen. Er erteilt 

Handlungsempfehlungen und leistet Unter-

stützung beim politischen Agenda-Setting. 

Auch aus dem Beirat selbst wurden in der 

vergangenen Zeit wertvolle Gutachten er-

stellt – so unter anderem von dessen Mit-

glied Professor Dr. Andreas Pfnür von der 

TU Darmstadt, der die Herausforderungen 

im Bereich Corporate Real Estate Manage-

ment untersucht und hieraus Forderungen 

aufgestellt hat. 

Aber natürlich begleitet er auch die vom 

ZIA in Auftrag gegebenen Gutachten – und 

hiervon hat der Spitzenverband im Be-

richtsjahr auch rege Gebrauch gemacht. 

So konnte durch Gutachten und Studien 

festgestellt werden, dass das Gesetz zur 

Reform des Grundsteuer- und Bewer-

tungsrechts das Grundgesetz verletzt (Prof. 

Gregor Kirchhof, Inhaber des Lehrstuhls für 

Öffentliches Recht, Finanzrecht und Steu-

errecht und Direktor des Instituts für Wirt-

schafts- und Steuerrecht an der Universität 

Augsburg), dass Deutschland bis 2030 

bis zu maximal 293.000 zusätzliche Pfle-

geheimplätze benötigt (Prof. Tobias Just, 

IREBS International Real Estate Business 

School der Universität Regensburg) und 

dass die CO
2
-Bepreisung einer von meh-

reren Bausteinen sein kann, um die Klima-

ziele zu erreichen (Max Gierkink, Energie-

wirtschaftliches Institut an der Universität 

zu Köln und Dr. Michael Thöne, Finanzwis-

senschaftliches Forschungsinstitut an der 

Universität zu Köln). 

Natürlich trägt auch das alljährliche Früh-

jahrsgutachten des Rates der Immobilien-

weisen dazu bei, Klarheit und Transparenz 

in die Märkte zu bringen und ist Entschei-

dungsgrundlagen für die Akteure der Im-

mobilienwirtschaft.

Prof. Dr. Wolfang Schäfers ist Inhaber 

des Lehrstuhls für Immobilienmanage-

ment an der IREBS International Real 

Estate Business School der Universi-

tät Regensburg und Vorsitzender des 

ZIA-Ausschusses Human Resources.

STANDPUNKTE Wissenschaftlicher Beirat ZIA146



Prof. Dr. Wolfang Schäfers | IREBS International Real Estate Business School
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D e r  A us s chus s  C o r p o r a t e  S o c i a l  R e sp ons i b i l i t y  ( C S R )  und  s e i ne  T hemen  r ü cken  kon t i nu i e r l i c h 

meh r  i n  d en  F o kus  au f  d e r  komp l exe r  we rd end en  S i t ua t i o n  d e r  I mmo b i l i e nw i r t s cha f t  i n  d e r  

g e se l l s cha f t l i c hen  und  p o l i t i s chen  D eba t t e . 

Stefanie Frensch

Nachhaltigkeit fest im Blick!

STANDPUNKTE148

Reputation, gute Corporate Governance 

und das Bekenntnis zu Klimazielen werden 

immer wichtiger. Die Nachhaltigkeits- und 

CSR-Experten der ZIA Mitgliedsunterneh-

men arbeiten intensiv an Strukturen und 

Strategien für ihre Unternehmen, um diese 

Themenbereiche bestmöglich zu definieren 

und die Zielstellungen umzusetzen.

Durch die Basisarbeiten des Ausschusses 

der letzten Jahre ist bereits die CSR-Re-

porting-Richtlinie entstanden. Im Jahr 2019 

wurde intensiv daran gearbeitet, die DNK 

Entsprechenserklärung für ein Nachhaltig-

keitsreporting neben dem Wohnen auch 

auf andere Assetklassen auszuweiten. Au-

ßerdem hat der Ausschuss begonnen, sich 

intensiv mit der Grundlagenidentifikation 

für ESG-Reporting zu beschäftigen, und 

CSR-Themen im Rahmen von Digitalisie-

rung sowie das Thema nachhaltige Liefer-

ketten zu bearbeiten. Im Rahmen der AG 

Bürowelten wurde kontinuierlich an einer 

Handreichung für Office-Assetmanager/

Eigentümer sowie Mieter gearbeitet, die 

eine grundsätzliche Vorgehensweise, Er-

folgsfaktoren und Hilfestellungen bei Ent-

scheidungen beinhalten wird. Die Arbeiten 

werden 2020 fortgesetzt. 

All die Themenkomplexe, die der Aus-

schuss behandelt, werden durch die Aus-

schussmitglieder und vortragende Gäste 

des Ausschusses im CSR-Newsletter zu-

sammengefasst. Dieser wird an einen ste-

tig wachsenden Verteilerkreis mehrfach im 

Jahr versandt und somit die Relevanz der 

Inhalte nochmals auf eine besondere Art 

hervorgehoben. 2020 werden Themen-

bereiche wie ESG-Reporting neben der 

Weiterführung der AG Bürowelten die we-

sentlichen Treiber sein. Die CSR-Experten 

arbeiten fortwährend an Strategien und  

Reportinghilfen, um die positiven Inhalte 

der Branche zu transportieren.

Stefanie Frensch ist Vorsitzende  

des ZIA-Ausschusses Corporate Social 

Responsibility, Vorstand der Familien- 

stiftung Becker & Kries und Geschäfts-

führerin der Becker & Kries Holding 

GmbH & Co. KG. 

ZIA CONNECT 

WEB/LINK

Themenseite Ausschuss  
Corporate Social Responsibility
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Stefanie Frensch | Becker & Kries Holding GmbH & Co. KG

BIS 2018

Erarbeitung der CSR-Reporting-Richtlinie  
 als Basis der Ausschussarbeit

Gründung der AG Lieferketten

2019

Grundlagenerarbeitung  
 DNK-Entsprechenserklärung

Gründung der AG Bürowelten

Optimierung des CSR-Newsletters

2020

Anpassungen im Hinblick auf Digitalisierung

Überprüfung der CSR-Reporting-Richtlinie  
 und ggf. Aktualisierung

Unterstützung der KPI-Entwicklung für  
 Taxonomie und ESG-Reporting

AUSBLICK

DNK-Entsprechenserklärung 

Leitfaden der AG nachhaltige Lieferketten  
 und der AG Bürowelten

Analyse von Kennzahlsystemen

Refresh des CSR-Newsletters

CSR-AUSSCHUSS DES ZIA

 Der Ausschuss erarbeitet mit seinen 
Experten und Mitgliedern Strategien, Strukturen 

und Reportinghilfen, um die positiven Inhalte der 
Branche im Hinblick auf die immer relevanter 

werdenden Themen Reputation, gute Corporate 
Governance und Erreichung der Klimaziele  

zu transportieren.
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D ie  D eba t t e  üb e r  E n t e i gnungen  von  g r o ß en  Wohnungsgese l l s cha f t en  s t eh t  s y mp toma t i s ch  

f ü r  e i ne  F eh lwah r nehmung  i n  we i t en  Te i l e n  d e r  B evö l ke r ung  üb e r  L e i s t ungen  und  B ed eu t ung  

d e r  I mmo b i l i e nw i r t s cha f t  f ü r  d i e  G ese l l s cha f t  i n sges amt .  D i e  Ta sk  F o r c e  S t r u k t u r wand e l  i n  

d en  S t äd t en  ha t  s i ch  d e s  T hema s  angenommen  und  w i r d  d emnächs t  i n  d i e  O f f ens i ve  gehen .

Kruno Crepulja

Tue Gutes und rede drüber

ven Erfahrungen, die guten Beispiele, die 

Bedeutung der Branche auf unterschied-

lichste Weise stärker in die Öffentlichkeit zu 

rücken. Es geht auch darum, wie wir uns 

als Branche noch besser vernetzen können, 

um eine möglichst große Anzahl von Men-

schen zu erreichen. Denn: Das Immobilien-

geschäft ist people’s business. Wir sind für 

die Menschen da.

Kruno Crepulja ist Vorsitzender des 

Vorstands / CEO der Instone Real Estate 

Group AG und Vorsitzender der  

ZIA-Task Force Strukturwandel in  

den Städten. 

Es gibt ganz offensichtlich ein Wahrneh-

mungsproblem für die Immobilienbranche. 

Trotz vieler guter Beispiele für ein Mitein-

ander zwischen Mietern und Vermietern, 

für positives Wirken unserer Branche, 

stehen wir medial unter Druck. Zu hohe 

Mieten, Wohnungsnot und Profitgier sind 

die Schlagworte der Debatte. Über Fehl-

leistungen wird berichtet: Kündigungen 

von jahrzehntelangen Mietern, dubiose 

Heizungsabstellungen im Winter, Rück-

sichtslosigkeit. Zufriedene Kunden, Mitar-

beiter und kommunale Partner, sind in der 

Öffentlichkeit dagegen nicht sichtbar. 

 

Dabei gibt es zahlreiche Beispiele für ein 

überaus funktionierendes Miteinander von 

Unternehmen und Kunden, gerade in Coro-

na-Zeiten hat sich dieses Miteinander von 

Vermietern und Mietern bewährt. 

Es gilt also: Gutes nicht nur zu tun, sondern 

noch viel stärker in den Vordergrund zu 

stellen. Die Task Force will die Immobilien-

wirtschaft als zuverlässigen und dem Ge-

meinwohl verpflichteten Partner und nicht 

als Gegner bei der Lösung der aktuellen 

gesellschaftlichen Veränderungen heraus-

stellen. Dabei steht nicht nur das Segment 

Wohnen im Vordergrund, sondern die brei-

te Vielfalt der Immobilienwirtschaft. 

Nach bereits zwei Sitzungen der hochka-

rätig besetzten Gruppe ist klargeworden, 

dass es einer Kommunikationsstrategie 

und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, 

gerade auch im Bereich der Sozialen Medi-

en bedarf. Ziel ist es, die Öffentlichkeit und 

Multiplikatoren, aber auch politischen Ent-

scheidungsträger, emotional und argumen-

tativ über die wirtschaftlichen, sozialen und 

gesellschaftlichen Leistungen der Branche 

zu informieren, um damit mittelfristig zu 

einer Verbesserung des Branchenimages 

beizutragen.

Die Entscheidung für eine Agentur, die 

diesen Prozess gestalten wird, steht un-

mittelbar nach Redaktionsschluss dieses 

Beitrags an. Der Plan ist klar: die positi-
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D a s  Pa r i s e r  K l ima a b kommen  von  2 015  w u rd e  von  d e r  B und es repub l i k  r a t i f i z i e r t .  E r s t ma l s  w u rd en 

da b e i  s e k t o r ensp ez i f i s che  K l ima z i e l e  s ow i e  e i ne  B ep re i sung  von  C O 2 au f  ge se t z l i c he r  B a s i s  

v e r anke r t .  F ü r  d en  G ebäud esek t o r  b ed eu t e t  d i e s  e i ne  R eduk t i o n  d e r  Tr e i bhausga sem i s s i o nen  

i n  D eu t s ch l and  um  k na p p  3 9  P r o zen t .  D a s  e r k l ä r t e  Z i e l :  e i n  k l imaneu t r a l e r  G ebäud eb es t änd e  b i s 

z um  J ah r  2 0 5 0 .

Rolf Buch

Klimaneutraler Gebäudebestand durch Technologie 
und Innovation bis 2050

Der größte Teil der Emissionen von Treib-

hausgasen entfällt auf die Bestandsgebäu-

de. Um den CO2-Ausstoß und die Energie-

verbräuche zu reduzieren ist es wichtig, 

auf die klassische energetische Gebäudes-

anierung mit vorhandener Technik zu set-

zen. Zudem ist der Austausch ineffizienter 

Heizsysteme ein unabdingbarer Schritt. 

Der zweite große Hebel ist die Ausweitung 

der dezentralen Versorgung mit erneuer-

baren Energien. Hierbei stellt Mieterstrom 

ein wesentliches Element dar, um effizien-

tes Agieren zu stärken. Bislang wird dieser 

Umstand durch die heutige Regulatorik ver-

hindert bzw. gehemmt. Drittens wird man 

durch noch zu erforschende und zu entwi-

ckelnde Innovationen einem klimaneutralen 

Gebäudebestand näherkommen.

Der Klimaschutz soll Mieter nicht finanziell 

überfordern. Ein Ausbau und eine Anpas-

sung der Fördersystematik sind dabei ein 

wichtiger Baustein. Die Balance zwischen 

Bezahlbarkeit und Klimaschutz muss da-

bei ausgewogen bleiben. Ebenso muss 

die Verteilung der CO2-Umlage zwischen 

Mietern und Vermietern so geregelt wer-

den, dass es zu keiner Überforderung der 

Mieter kommt und gleichzeitig genügend 

Sanierungsanreize und -möglichkeiten für 

die Vermieter entstehen.

Der Dialog zwischen Politik, Wissenschaft 

und Wohnungswirtschaft ist bei der Bewäl-

tigung dieser Zukunftsaufgabe essenziell. 

Die Initiative Wohnen.2050 ist hierbei eines 

von vielen guten Beispielen. 

Rolf Buch ist Vorstandsvorsitzender 

der Vonovia SE und Vorsitzender des 

ZIA-Ausschusses Wohnen. 

Rolf Buch | Vonovia SE

WEITERE THEMEN DES AUSSCHUSSES:

Änderungen am Mietrecht auf Bundesebene 
(Verlängerung der Mietpreisbremse und des 

Betrachtungszeitraums Betrachtungszeitraum)

Berliner Mietendeckel

Wohneigentum in Deutschland

Wohnungspolitik in strukturschwachen  
Regionen

barrierearmes Wohnen 
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D e r  Z I A - K ommuna l r a t  i s t  e i ne  P l a t t f o r m,  d i e  n i ch t  nu r  a k t ue l l e  H e r aus f o r d e r ungen  d e r  

B au -  und  S t ad t en t w i c k l ungsp o l i t i k  t h ema t i s i e r t ,  s ond e r n  au ch  L ö sungen  en t w i c ke l t ,  

d i e  d i e  I n t e r e s sen  d e r  K ommunen  m i t  d enen  d e r  I mmo b i l i e nw i r t s cha f t  v e r z ahnen .  

D i e  S i t z ungen  d e s  K ommuna l r a t s  we rd en  von  kommuna l en  und  immo b i l i e nw i r t s cha f t l i c hen  

E n t s che i d e r n  a l s  M ö g l i chke i t  z u r  B eg l e i t ung  und  We i t e r en t w i c k l ung  von  L e i t l i n i en  und  

M a ß s t ä b en  f ü r  d i e  Z us ammena r b e i t  g e s chä t z t .

Dr. Eva Lohse

Bezahlbarer Wohnraum –  
die neue soziale Herausforderung

Zu den bestimmenden Themen gehörte im 

letzten Jahr die Frage nach der Schaffung 

von bezahlbarem Wohnraum. Bundesweit 

fehlen über 1,5 Millionen Wohnungen, vor 

allem im unteren und mittleren Preisseg-

ment. Zur Lösung dieses Problems hat die 

Bundesregierung zu einem Wohnungs- 

gipfel eingeladen und eine Baulandkom-

mission eingesetzt, deren Vorschläge 

auch im Kommunalrat umfassend disku-

tiert wurden.

 

Lösungsansätze wie etwa Typen-Bauge-

nehmigungen, serielles Bauen, die allge-

mein zugängliche, digitale Bauakte und die 

Ausstattung der Genehmigungsbehörden 

wurden dabei als mögliche Hebel identi-

fiziert, um günstigen Wohnraum zügig auf 

den Weg zu bringen. Auch eine Überarbei-

tung der TA Lärm, damit Wohnen und Ge-

werbe leichter zusammen gehen, erachten 

Kommunen und Immobilienwirtschaft als 

guten Ansatz. 

Bereits heute versuchen viele Städte und 

Gemeinden mit einer Vielzahl von Maß-

nahmen den Mangel an bezahlbaren 

Wohnraum entgegenzuwirken. Vielerorts 

werden bereits Bauflächen im Rahmen 

von Konzeptvergaben nach sozialen und 

nachhaltigen Kriterien statt dem Höchst-

gebot vergeben. Selbstkritisch sehen die 

Kommunen den Stand der Digitalisierung 

der Bauverwaltungen. Die Schaffung des 

Urbanen Gebietes wird von beiden Seiten 

begrüßt. Die Vor- und Nachteile des seri-

ellen Bauens werden beleuchtet und die 

Umsetzung zur Schaffung bezahlbaren 

Wohnraums begrüßt. Dabei wird jedoch 

von Kommunen darauf Wert gelegt und 

von der Immobilienwirtschaft auch unter-

stützt, dass baukulturelle Kriterien und 

Anforderungen an gute Quartiere beachtet 

werden müssen. 

„Corona und die Folgen für die Kommunen 

und die Immobilienwirtschaft“ wird das 

Thema der nächsten Sitzung des Kommu-

nalrats im September dieses Jahres sein, 

der in hybrider Form durchgeführt werden 

soll. 

Dr. Eva Lohse ist Vorsitzende des ZIA- 

Kommunalrats, Oberbürgermeisterin der 

Stadt Ludwigshafen a.D. und Präsidentin 

des Deutschen Städtetags a.D.
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Dr. Eva Lohse | Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen a.D. und Präsidentin des Deutschen Städtetags a.D.

WEITERE THEMEN DES KOMMUNALRATS: 

 Örtlichen Einzelhandel stärken – Innenstädte 
und Ortskerne beleben.

 Planungs- und Baubeschleunigung durch 
serielles und modulares Bauen.

 Starke Quartiere – starke Kommunen,  
Diskussion des Positionspapiers des ZIA  

„Quartiere der Zukunft“.

 Lebenswerte Quartiere durch neue Mobilität.

 Angespannte Märkte - Potenziale  
des Umlandes nutzen. 

Ganzheitliche und bezahlbare  
Stadtentwicklung: Diskussion der Vorschläge 

der Baulandkommission, Forcierung des 
Wohnungsneubaus, Anpassung des Bau- 

planungsrecht und der Landesbauordnungen, 
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, 

bessere und schnellere Aktivierung von  
Bauland, Mietpreisbremse, Mietendeckel.

ZIA CONNECT 

WEB/LINK

Themenseite ZIA-Kommunalrat
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E ine  e r f o l g r e i che  K l ima p o l i t i k  k ann  e s  nu r  geb en ,  wenn  d i e  na t i o na l en  und  eu r o pä i s chen  

G ese t zgebungen  gan zhe i t l i c h  gedach t  we rd en  und  e i ne  enge  Ve r z ahnung  gewäh r l e i s t e t  w i r d .  

E i n  s e k t o r üb e rg r e i f end es  A g i e r en  i s t  d a f ü r  G r und vo r aus se t z ung .

Maria Hill 

Klimaschutz muss ganzheitlich gedacht werden 
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chenbarkeit nicht am Standort erzeugter 

erneuerbarer Energien.

Maria Hill ist Director Sustainability & 

Internal Services der ECE Projektma-

nagement G.m.b.H. & Co. KG und  

Vorsitzende des ZIA-Ausschusses  

Energie und Gebäudetechnik. 

Der Ausschuss Energie- und Gebäudetech-

nik befasst sich umfassend mit energiepo-

litischen Themen auf europäischer Ebene 

und im Schwerpunkt mit deren Umsetzung 

in nationales Recht zur Erreichung der Kli-

maziele 2050. 

Eine wichtige Zielmarke war das lange 

begleitete und dieses Jahr endgültig ver-

abschiedete Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

in dem die energetischen Mindestanfor-

derungen als EU-Vorgabe festgeschrieben 

wurden. Zusammen mit kleineren Erfolgen, 

wie der Anerkennung von Umweltwärme zu 

den erneuerbaren Energien, der Entwick-

lung eines umfangreichen Quartiersbegriffs 

oder der lange versprochenen Abschaffung 

des PV-Deckels, ist die Beibehaltung des 

EnEV-Standards bis zur Überprüfung im 

Jahr 2023 einer der wesentlichen Erfolge 

des Ausschusses.

Darüber hinaus ist eine enge Verzahnung 

zu den anderen Sektoren, insbesondere 

bei der Umsetzung der europäischen Vor-

gaben für die Elektromobilität im Neubau 

und Bestandsimmobilien im Fokus. Hier 

steht in erster Linie die Forderung im Vor-

dergrund, die Immobilienwirtschaft nicht 

finanziell zu überlasten. Daher wird intensiv 

an den  Voraussetzungen für die Entwick-

lung von markttauglichen Fördermodellen 

gearbeitet. Eine vernünftige Umsetzung mit 

Augenmaß und keine Benachteiligung des 

Gebäudesektors gegenüber dem Verkehrs-

sektor ist hier die Zielmarke. 

Die weiterführende Arbeit an EU-weiten 

Programmen zur Ankurbelung der Kon-

junktur in Folge der Corona-Pandemie 

und die gleichzeitige Verzahnung mit den 

Initiativen des Green Deals ist und bleibt 

eines der zukünftigen wichtigen Themen 

des Ausschusses. Hier gilt es Sanierungs-

fahrpläne für den Bestand wirtschaftlich 

sinnvoll und technologieoffen zu entwickeln 

sowie der Politik die Relevanz der Bilan-

zierungsgrenzen für Wirtschaftsimmobili-

en zur Erreichung der Klimaziele 2050 zu 

verdeutlichen. Wesentliche Hemmnisse 

bleiben hierbei fehlende Förderung, das 

Nutzer-Investor-Dilemma und die Anre-

ZIA-Ausschuss Energie und Gebäudetechnik

WEITERE THEMEN DES AUSSCHUSSES:

  Gebäudeenergiegesetz 2.0

 CO2-Bepreisung und Umlagefähigkeit

 Umsetzung des europäischen Green Deal

 Sustainable Finance

 leitungsgebundene Wärme- & Kälteversorgung 

 Energetische Benchmarks

 Sanierungsfahrpläne

Integration erneuerbarer Energien  
im Gebäudesektor

 Mieterstrom



Maria Hill | ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG
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Vorschläge des ZIA für die Verbindung  
von konjunkturellen Impulsen und Klimaschutz

ZIA-Stellungnahme  
zum Gebäudeenergiegesetz

ZIA-Position zum Gebäude- 
Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz
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Wenn  K und en  d i e  Wah l  hä t t en  …

… dann  w ü rd en  s i e  d a s  B eamen  f ü r  d i e  Wa ren  d e s  t äg l i c hen  B eda r f e s  wäh l en .

Dr. Thomas Steinmüller

Logistikimmobilien – auf dem Weg zum Beamen 

Die Auswirkungen auf die Immobilien für Logistik 
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Noch ist das eine Zukunftsvision, aber der 

eCommerce hat gezeigt, dass die Beliefe-

rung nach Hause kein Problem mehr dar-

stellt. Aus Kundensicht stellt aber immer 

noch der Zeitfaktor einen Unterschied 

zum Selbsteinkauf dar, da Waren bei Be-

darf innerhalb von Minuten selbst bezogen 

werden können. Dieses Problem haben 

die Anbieter gerade von Portalen als Po-

tenzial erkannt. Um die Belieferung nach 

Hause zu beschleunigen, greifen sie auf 

die Bestände des stationären Einzelhandels 

oder eigene Lokalbestände zurück und 

können damit die Belieferung innerhalb 

kürzester Zeit mit Botensystemen dar-

stellen. Welche Auswirkungen hat diese  

Entwicklung nun auf die Immobilien?

1. Zunächst sind klassische Einzelhandels- 

immobilien bereits Warenvorratspeicher, 

deren Logistikabwicklung die Kunden aller- 

dings weitestgehend selbst übernehmen 

(Kommissionierung im Einkaufswagen, Be- 

zahlung an der Kasse, Transport nach  

Hause). Gleichwohl ist es unschwer vor-

stellbar, dass der Einkauf auch durch einen 

Boten erledigt werden kann.

2. Diese Boten können aber auch nicht 

kundenzugängliche Räumlichkeiten bedie-

nen, sog. DarkStores; das können umge-

nutzte Einzelhandelsflächen ebenso wie 

Lagerflächen sein.

3. Da die kundennahen Flächen des Einzel-

handels und der DarkStores nur begrenzte 

Kapazitäten haben, müssen nahegelegene 

Nachschubsysteme in Form von Regional-

lagern und Zentrallagern die Warenbevor- 

ratung ergänzen.

4. Die Umfänge der Paketdienstleister wer-

den perspektivisch zurückgehen, da deren 

Geschäftsmodell nur im Bereich der Next 

Day Delivery wirtschaftlich funktioniert.

5. Produktionsflächen werden für die addi-

tive Fertigung (3D-Druck) benötigt. Hierbei 

werden Produkte nicht bevorratet, sondern 

On-Demand produziert. Dieser letzte Punkt 

kommt dem Beamen schon sehr nahe.

Dr. Thomas Steinmüller ist Vorstand  

der CapTen AG und Vorsitzender des  

ZIA-Ausschusses Logistikimmobilien. 
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Themenseite  
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ZIA-Ausschuss Logistikimmobilien

WEITERE THEMEN  
DES AUSSCHUSSES:

 Europa, Klimaschutzgesetz,  
Logistikkonzepte, City-Logistik,  

Mehrstöckigkeit, Automatisierung,  
Gleisanschluss

Consumer

Collection
Home Replenishment

Instant delivery

Next day deliveryeCommerce

LogisticsRetail

Home

Quelle: CapTen AG
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Dr. Thomas Steinmüller | CapTen AG

Die Jury bildet anhand folgender Kriterien eine Beurteilung des Objektes bzw. des Projektes ab: 

1. Energetischer Selbstversorgungsgrad und Speicherpotenzial
Die Logistikimmobilie verfügt über vielfältige Möglichkeiten, Energie zu generieren und zu speichern.  

Beispielsweise können die Batterien der eingesetzten Flurförderzeuge Strom in erheblichem Umfang  

speichern, Kühlanlagen können ebenfalls durch Herunterkühlen auf deutlich tiefere Temperaturen als  

-20 Grad Strom speichern. Auch können unter der Halle großflächige Batterien und Kältespeicher installiert 

werden – ebenso kann bei Überkapazitäten eine Versorgung von Anrainern vorgenommen werden.

2. Alternative Verkehrsanbindung (Bahn, Schiff, Luft, Souterrain)
Neben der klassischen Straßenanbindung sind alternative Verkehrsanbindungen vorzusehen, die in der  

Vergangenheit eher vernachlässigt wurden. So ist zu erwarten, dass im Rahmen der Klimaschutzbe- 

strebungen der Regierungen eine Verlagerung des Transports auf die Bahn erfolgen wird. Aber auch Innova-

tionen wie die unterirdische Anbindung oder auch die Hyperloop-Anbindung sind Optionen für die Zukunft.

3. Feinstaubbindungs- und Photosynthesepotenzial
Beispielsweise können Begrünungen durch geeignete Pflanzen (u.a. Moose) die Feinstaubbelastung  

binden und weitere zielgerichtete Bepflanzungen den CO2-Abbau begleiten.

4. Versiegelungsquote sowie Fassaden- und Dachfunktionalität
Im Sinne des Green Deal sind die neu zu versiegelnden Flächen stufenweise zu vermeiden,  

so dass der Flächenbedarf eher in der Höhe dargestellt werden muss – zudem auf Brownfields statt  

auf Greenfields. Die Dach- und Fassadenflächen können sowohl für Photovoltaik, für Windenergie  

aber auch für innovative Belüftungssysteme genutzt werden. 

5. Datentechnische Anbindung und Konversionspotenzial
Eine immer größere Bedeutung für die Logistik haben Daten. Hierzu sind nicht nur entsprechend  

leistungsfähige Datenleitungsanbindungen erforderlich, sondern auch für die Datenspeicherung  

entsprechende Stromanschlusskapazitäten.

6. Automatisierungs- und Autonomisierungsgrad
Die Begrenztheit von Arbeitskräften in Boom-Zeiten ebenso wie jetzt auch pandemiebedingte  

Beschäftigungsunmöglichkeiten lassen den Ruf nach automatisierten und autonomisierten Systemen  

laut werden –  einhergehend mit der fortschreitenden Informatisierung der Prozesse.

7. Baustoffe und Betriebsmittel – Einsatzbeurteilung unter Nachhaltigkeitsaspekten
Logistikimmobilien müssen nicht nur aus Stahl und Beton bestehen, es gibt gute Beispiele  

für den Einsatz von Holz.

Bereits in der Vergangenheit haben sich Zertifikate 

im Markt etabliert (u.a. DGNB, BREEAM, LEED), die 

allerdings allesamt den Nachteil haben, dass dabei 

nur ein definierter Katalog abgearbeitet und be-

wertet wird, zukünftige Entwicklungen aber kaum 

Berücksichtigung finden. So waren die Zertifikate 

keinesfalls eine Absicherung im Falle des Bun-

des-Klimaschutzgesetzes der Bundesregierung 

im Jahre 2019 noch des Green Deals der Europäi-

schen Kommission.

Der Ausschuss Logistikimmobilien des ZIA e.V. hat 

sich deshalb entschlossen, eine Leitlinie für die 

nachhaltige Logistikimmobilie (Sustainable Logi-

stics Property) – zu entwickeln, ganz speziell aus 

der Sicht der Immobilienwirtschaft zum Nutzen 

der Mieter aber eben auch des Objektes. In einem 

ersten Schritt sollen alljährlich Leuchtturmprojekte 

herausgehoben und mit dem SLooPy-Award durch 

eine interdsiziplinäre Jury analysiert und prämiert 

werden.

Flankiert wird dies durch die kontinuierliche Aus-

schussarbeit im Bereich des Researchs und der 

politischen Flankierung der Maßnahmen. Beispiels-

weise stehen derzeit noch gewerbesteuerliche As-

pekte sowohl der Automatisierung und Autonomi-

sierung als auch bei den energetischen Selbst- und 

Fremdversorgungsmöglichkeiten im Wege. Hier 

sind alsbald Anpassungen im Sinne der Nachhal-

tigkeit vorzunehmen.

Der Ausschuss Logistikimmobilien des ZIA wird  

diese Entwicklungen vorantreiben und kontinuier-

lich in dynamischen Leitlinien abbilden. Gerne sind 

alle Marktteilnehmer willkommen bei der konstruk-

tiven Mitarbeit. 

Aktuell besteht diese Jury aus:
Stephanie Habacker-Arndt, Habacker Holding Verwaltung GmbH, Vorsitzende
Heinz Ennen, Swisslog Holding AG
Dr. Christian Femerling, Investa Projektentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Dr. Tobias Graf, Artificial Ecosystems 
René Kaldenhoven, Goldbeck GmbH
Michael von Forstner, Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Tobias Zug, Captrain Deutschland GmbH

SLooPy – Sustainable Logistics Property
Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt Immobilieninvestoren ebenso wie Immobiliennutzer.
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N ach  l a ngem  R ingen  g i ng  e s  nun  d o ch  r e ch t  z üg i g .  D e r  v om  Z I A  un t e r s t ü t z t e  C O 2 - P re i s  

i s t  g e kommen  und  d i e  ene rge t i s che  G ebäud es an i e r ung  w u rd e  en t s ch i ed en  ge s t ä r k t .  

D i e  A r b e i t  d e r  Ta sk  F o r c e  E ne rg i e  ha t  s i ch  ausgez ah l t ,  i s t  a b e r  n o ch  l a nge  n i ch t  z u  E nd e .

Thomas Zinnöcker

Konjunktur steigern und den CO2-Ausstoss senken   

Nachdem der ZIA und die Task Force Ener-

gie sich in den vergangenen Jahren inten-

siv mit einer möglichen CO2-Bepreisung 

für alle Sektoren auseinandergesetzt hat, 

ist diese nun politische Realität geworden. 

Gemeinsam mit den umfangreichen Maß-

nahmen zur Förderung der energetischen 

Gebäudesanierung, der ersten Vereinfa-

chung der Förderbürokratie und dem gro-

ßen Konjunkturpaket ist dies ein wichtiger 

Schritt zur Erreichung der Einsparziele im 

Gebäude. 

Der Einfluss des ZIA war bei all diesen Pro-

jekten maßgeblich und ist ein Lohn für eine 

sehr intensive und arbeitsreiche Zeit. Doch 

dies ist nur der erste Schritt eines weiten 

Wegs. Wir werden auch in den nächs-

ten Jahren deutliche Veränderungen der 

Rahmenbedingungen für die Immobilien-

wirtschaft erleben und dabei auch immer 

wieder Rufe nach Verschärfungen der ord-

nungspolitischen Vorgaben hören. 

Die Immobilienwirtschaft muss sich daher 

auch weiter intensiv mit der Wärmewende 

und der dazugehörenden Sektorenkopp-

lung auseinandersetzen, um sprechfähig 

zu sein und sachliche, wissenschaftlich 

fundierte Argumente in die Debatten einzu-

bringen. Das ganze muss auf europäischer 

und auf Bundesebene passieren. In diesem 

Sinne hat die Task Force Energie sich mit 

ihren Arbeitsgruppen Gebäudeenergiege-

setz/Neubau, Klimaschutzplan 2050/Be-

stand und Energiepolitik stark aufgestellt. 

Thomas Zinnöcker ist CEO der ista 

International GmbH und Vorsitzender 

der ZIA-Task Force Energie.

WEITERE THEMEN DES AUSSCHUSSES:

Mieterstromgesetz

Energieeffizienzstrategie 2050

Nationale Umsetzung EU-Energie- 
effizienz-Richtlinie (EED) und  

Europäische Gebäuderichtlinie (EPBD)

EU Renovierungswelle

Europäisches Klimagesetz

ZIA CONNECT 

WEB/LINK

Themenseite Task Force Energie 

STANDPUNKTE Thomas Zinnöcker | ista International GmbHZIA-Task Force Energie

https://www.zia-deutschland.de/der-zia/struktur/task-force-energie/
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D i e se  V i s i o nen  ha t  d e r  Z I A  f ü r  d i e  S t ad t en t w i c k l ung  von  mo rgen  en t w i c ke l t .  D i e  C o r ona - K r i s e  ha t 

z ud em  geze i g t ,  d a s s  unse re  S t äd t e  au ch  r e s i l i e n t e r  we rd en  müs sen .

Eckhard Horwedel

Quartiere der Zukunft – unsere Vision  
für die Stadt von morgen

Eckhard Horwedel | DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Das Positionspapier „Quartiere der Zukunft“ 

ist das Ergebnis eines mehrjährigen Bera-

tungsprozesses innerhalb des ZIA. Projekt-

entwickler, Stadtentwickler und Architekten 

haben dabei eine Vision entwickelt, die mit 

vielen Grundsätzen bricht, die die Stadtpla-

nung in Deutschland lange geprägt haben. 

Die Experten sind sich einig, dass die Wege 

in den Städten kürzer werden müssen. Da-

für soll künftig nicht mehr nur im Zentrum 

gearbeitet und am Rand gewohnt werden, 

sondern die Nutzungen sollen sich besser 

mischen. 

Wenn die Menschen wohnortnah arbeiten 

und einkaufen können, ergibt sich eine gro-

ße Chance endlich Herr des täglichen Ver-

kehrschaos in den Metropolen des Landes 

zu werden. Damit wäre ein großer Schritt 

hin zu einer klimafreundlichen Stadt ge-

macht. Zudem schaffen der Quartiersansatz 

und die Nutzungsdurchmischung eine Bele-

bung der sonst in vielen Städten ausgestor-

benen Wohnviertel. Unten wird gefeiert und 

eingekauft, darüber gearbeitet und oben 

gewohnt: So könnte ein idealtypisches Haus 

in einem lebendigen Quartier drei Funktio-

nen verbinden, ganz ohne das Abstriche bei 

Bau- und Lebensqualität notwendig wären. 

Gesundheitsimmobilien haben in diesen 

Quartieren genauso ihren Platz wie Hotels. 

Die Stadt der kurzen Wege ist während 

einer Pandemie, wie die Welt sie gerade 

erlebt und sie sich jederzeit wiederholen 

kann, deutlich resilienter. Wenn es zu loka-

len Ausbrüchen kommt, kann man vor Ort 

reagieren, statt die gesamte Wirtschaft in 

einen Shutdown zu schicken. Städte waren 

der Hotspot der ersten Corona-Welle, die 

Krise wird gerade hier auch tiefe Narben 

hinterlassen. Daraus ergeben sich aber 

auch die Freiräume und Chancen, Stadtent-

wicklung neu zu denken. Dafür steht die Im-

mobilienwirtschaft als zuverlässiger Partner 

von Politik und Verwaltung gerne bereit.

Eckhard Horwedel ist Mitglied der Ge-

schäftsführung der DSK Deutsche Stadt- 

und Grundstücksentwicklungsgesell-

schaft mbH & Co. KG und Vorsitzender 

des ZIA-Ausschusses Stadtentwicklung.

ZIA CONNECT 

WEB/LINK

Themenseite Ausschuss Stadtentwicklung
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Der Spitzenverband

Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss ist der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft und die ordnungs- 

und wirtschaftspolitische Interessenvertretung der gesamten Branche. Der Verband fördert und begleitet 

geeignete Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung des wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und 

politischen Umfelds der Immobilienwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 



ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss  

/ Professionalisierung der Immobilien- 

 wirtschaft durch systematische   

 Benchmarking- und Best-Practice- 

 Prozesse

Immobilienpolitik

Als Spitzenverband der Immobilienwirt-

schaft nimmt der ZIA Aufgaben der Inter-

essenvertretung wahr:

/ Verbesserung der politischen und   

 öffentlichen Wahrnehmung

/ Beratung der Politik bei gesetz- 

 geberischen Weichenstellungen

/ Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben

/ Einsatz für bessere Rahmenbedin- 

 gungen der Immobilienwirtschaft und  

 für die Anpassung an internationale   

 Anforderungen

/ Erarbeitung von Handlungsempfeh- 

 lungen und Lösungsvorschlägen für  

 Gesetzgeber, Unternehmen und  

 Verbände auf Basis nationaler und   

 internationaler Trends

/ Stärkung der Position der deutschen   

 Immobilienwirtschaft im globalen   

 Wettbewerb 

Netzwerk

Der ZIA vernetzt die Immobilienwirtschaft 

mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und 

Die Immobilienwirtschaft

Die Immobilienwirtschaft spielt sowohl für 

die Bundesrepublik Deutschland als auch 

für die Europäische Union eine bedeuten-

de Rolle. Sie trägt zu erheblichem Teil zur 

Stärke und zum Wachstum der Wirtschaft 

bei und versorgt die Gesellschaft mit Le-

bens- und Arbeitsräumen.

Mit über 833.000 Unternehmen und mehr 

als 3 Millionen Erwerbstätigen ist die Im-

mobilienwirtschaft nicht nur einer der 

größten Wirtschaftszweige Deutschlands, 

sondern mit einer Zunahme an Beschäf-

tigung und Wertschöpfung auch eine der 

dynamischsten Wachstumsfelder. Die 

Branche vereinigt 25 Prozent aller Unter-

nehmen und 10 Prozent aller Beschäftigten 

auf sich. Mit rund 600 Milliarden Euro trägt 

die Immobilienwirtschaft 19 Prozent zur 

gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung bei 

und ist damit wesentlich größer als etwa 

der Fahrzeugbau. Die Immobilienwirtschaft 

ist zudem stärker und komplexer mit der 

Volkswirtschaft verwoben.

Verantwortung

Die Immobilienwirtschaft übernimmt als 

Stabilitätsanker eine ganzheitliche Rolle 

für die Gesellschaft und die Wirtschaft in 

Deutschland. Ihre Bedeutung hat in den 

letzten Jahren erheblich zugenommen. 

Klimaschutz, demografischer Wandel, an-

gespannte Städte und Ballungsregionen, 

bezahlbares Wohnen und Bauen, moderne 

und nachhaltige Stadtentwicklung und Di-

gitalisierung – viele Herausforderungen un-

serer Zeit werden die deutsche Wirtschaft 

und Gesellschaft auf lange Sicht verändern.

Der Anspruch des ZIA ist es, als Spitzen-

verband und Sprachrohr der Immobilien-

wirtschaft zur Bewältigung dieser Aufga-

ben mit Ideen und Lösungsvorschlägen 

entscheidend beizutragen. Denn wie kaum 

ein anderer Wirtschaftszweig ist die Im-

mobilienbranche im Wohnen, Arbeiten und 

Leben der Bevölkerung tief verankert. Die 

Immobilienwirtschaft ist sich dieser ge-

samtgesellschaftlichen Verantwortung be-

wusst und nimmt ihre Rolle und Aufgabe 

als Gestalterin von Lebensräumen für Woh-

nen und Arbeiten sehr ernst.

Interessenvertretung

Der ZIA bündelt und vertritt die Interessen 

seiner Mitglieder einheitlich und umfassend 

bei der Willensbildung in Öffentlichkeit, Po-

litik und Verwaltung. Er hat eine ordnungs-

politische und kapitalmarktorientierte Aus-

richtung und bildet mit seinen Mitgliedern 

– darunter führende Unternehmen und 

Verbände – die gesamte Wertschöpfungs-

kette der Immobilienwirtschaft ab. Der ZIA 

sorgt für:

/ Zeitnahe Information über politische   

 Entwicklungen

/ Mitwirkung und Einbringung bei der   

 politischen Willensbildung

/ Vernetzung der Mitgliedsunternehmen

/ Erstellung von Studien, Befragungen   

 etc.

/ Entwicklung von Positionen in Aus-  

 schüssen und Plattformen

Der Spitzenverband

» Der Verein verfolgt den Zweck, die allgemeinen,  
wirtschaftlichen und ideellen Interessen der gesamten  
Immobilienwirtschaft zu vertreten und die Zusammenarbeit 
seiner Mitglieder zu fördern. 

Er unterstützt und begleitet Maßnahmen, die geeignet sind, 
die wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen und steuerlichen 
Rahmenbedingungen der Immobilienwirtschaft zu erhalten 
und zu verbessern. « 

§ 2 Satzung Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.
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Der Spitzenverband

Wissenschaft. In der politischen Öffent-

lichkeit leistet er Aufklärungs- und Über-

zeugungsarbeit. Im vorparlamentarischen 

Raum artikuliert er die Interessen der 

Immobilienwirtschaft und ist kompeten-

ter Ansprechpartner für Abgeordnete und 

Ministerien in allen immobilienpolitischen 

Fragen. Durch seine Mitgliedschaft im BDI 

ist der ZIA zudem auf europäischer Ebene 

vernetzt und fördert durch zahlreiche Ak-

tivitäten den Dialog mit Wissenschaft und 

Forschung. 

Organisation und Arbeitsweise

Als ordnungs- und wirtschaftspolitische 

Interessenvertretung der Immobilienwirt-

schaft befindet sich der ZIA an der Schnitt-

stelle zwischen der Immobilienwirtschaft, 

der Politik und der Öffentlichkeit. Die 

Mitglieder des ZIA können auf direktem 

Weg über die Besetzung der Ausschüsse 

Einfluss auf die Verbandsarbeit nehmen. 

Die Geschäftsführung des ZIA nimmt die 

Positionen der Ausschüsse auf und trägt 

sie in die Politik, die Verwaltung und die 

Öffentlichkeit.

 

Mitglieder

Seit der Gründung des ZIA im Juni 2006 

ist die Zahl seiner Mitglieder auf über 300 

angewachsen, darunter 28 Verbände. Die 

Mitglieder gehören zu den bedeutendsten 

Unternehmen und Verbänden der Branche. 

Als Spitzen- und Verbändeverband spricht 

der ZIA somit für 37.000 Unternehmen der 

Branche und gibt hierdurch der Immobili-

enwirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt eine 

umfassende und einheitliche Interessen-

vertretung, die ihrer Bedeutung für die 

Volkswirtschaft entspricht. 

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist die höchste 

Instanz des ZIA und tagt mindestens ein-
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/ Gewerbeimmobilienmakler

/ Handel

/ Hotelimmobilien

/ Human Resources

/ Investitionskapital

/ Logistikimmobilien

/ Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

/ Recht

/ Stadtentwicklung

/ Steuerrecht

/ Transparenz und Benchmarking

/ Wohnen

Wissenschaftlicher Beirat

Der Wissenschaftliche Beirat berät den 

Vorstand und die Geschäftsführung des 

ZIA in voller Unabhängigkeit und ehrenamt-

lich zu allen Themen und Herausforderun-

gen rund um die Immobilienwirtschaft. Der 

Beirat unterstützt den ZIA bei der Beschaf-

fung, Aufbereitung und Auswertung von 

Daten und Informationen zu immobilien-

wirtschaftlichen Themen. Er erteilt dem ZIA 

Handlungsempfehlungen, leistet Unterstüt-

zung beim politischen Agenda-Setting und 

begleitet die vom ZIA in Auftrag gegebenen 

Gutachten, soweit vom ZIA gewünscht. 

Rat der Immobilienweisen

Seit dem Herbst 2002 sorgt der „Rat der 

Immobilienweisen“ durch seine Frühjahrs-

prognosen für mehr Transparenz auf den 

Immobilienmärkten. Mit den damals erst-

mals erfassten Daten zu Bruttoprodukti-

onswert, Beschäftigten und Immobilienbe-

stand sollte auch die Immobilienwirtschaft 

als einer der bedeutendsten Wirtschafts-

zweige in Deutschland in der öffentlichen 

Wahrnehmung besser verankert werden. 

Die Veröffentlichung des ZIA-Frühjahrsgut-

achtens der Immobilienweisen ist mittler-

weile fester Bestandteil im Terminkalender 

der Politik und der deutschen Medienland-

schaft. 

mal jährlich. Diese wählt das Präsidium. 

Aus dem Kreis des Präsidiums wählt sie 

den Vorstand, den Präsidenten, seine Stell-

vertreter und den Schatzmeister.

Präsidium

Das Präsidium hat die Gesamtleitung des 

ZIA inne sowie die Aufgabe, die Bildung von 

Ausschüssen und Arbeitsgruppen zu ein-

zelnen Themen zu initiieren. Die Mitglieder 

des Präsidiums werden von der Mitglieder-

versammlung für die Dauer von drei Jahren 

gewählt.

Vorstand und Geschäftsführung

Die Führung der Verbandsgeschäfte ob-

liegt dem Vorstand. Die hauptamtliche 

Geschäftsführung vertritt den ZIA in unter-

schiedlichsten politischen und wirtschafts-

orientierten Gremien und repräsentiert die 

Verbandsinteressen auf allen dafür geeig-

neten Ebenen.

Ausschüsse

Die inhaltliche Arbeit des ZIA findet in 20 

Ausschüssen und zahlreichen Arbeits-

gruppen statt, die mit insgesamt über 

500 ehrenamtlich tätigen Vertretern und 

Experten der ZIA-Mitglieder besetzt sind. 

In regelmäßig einberufenen Sitzungen ar-

beiten die Mitglieder dieser Gremien an der 

Meinungsbildung zu immobilienpolitischen 

Themen. Die Beschlüsse und Empfehlun-

gen der Ausschüsse sind die Basis der Ver-

bandsarbeit.

/ Bilanzierung und Bewertung

/ Büroimmobilien

/ Corporate Real Estate

/ Corporate Social Responsibility

/ Digitalisierung

/ Energie und Gebäudetechnik

/ Finanzierung

/ Gesundheitsimmobilien

Der ZIA-Kommunalrat

Der ZIA-Kommunalrat begleitet und entwi-

ckelt Leitlinien und Maßstäbe für die Zu-

sammenarbeit zwischen Kommunen und 

der Immobilienwirtschaft. Das Gremium 

– darin Vertreter aus Kommunen, kom-

munalen Spitzenverbänden, der Politik und 

der Immobilienwirtschaft – diskutiert unter 

anderem politische und gesetzgeberische 

Initiativen sowie Qualitätskomponenten 

und gibt dem ZIA Empfehlungen für die 

Verbandsarbeit. Im Gegenzug ermöglicht 

der Kommunalrat den kommunalen Ent-

scheidern die Sichtweise der Immobili-

enwirtschaft aus erster Hand zu erfahren 

und zu diskutieren. Der Kommunalrat wird 

den Austausch zwischen den kommunalen 

Vertretern und der Immobilienwirtschaft 

stärken.

Nachhaltigkeitsrat

Dem ZIA-Nachhaltigkeitsrat obliegt die 

strategische Steuerung der ZIA-Nachhal-

tigkeitspolitik. Er bearbeitet das Thema 

Nachhaltigkeit in seiner gesamten Breite 

und Vielfalt theoretisch fundiert aus dem 

Blickwinkel der Praxis und betrachtet vor 

allem die unternehmensführungsrelevanten 

Aspekte. Ziel ist es, die Nachhaltigkeitspo-

litik des ZIA fortzuentwickeln und weiter 

auszubauen. Dabei werden die ökonomi-

schen, ökologischen und sozialen Aspekte 

von Nachhaltigkeit ganzheitlich berücksich-

tigt. Außerdem berät der ZIA-Nachhaltig-

keitsrat über das prozessuale Vorgehen der 

Immobilienwirtschaft bei diesem Thema. 

Dabei soll u.a. erreicht werden, die posi-

tiven Effekte von Nachhaltigkeitsmaßnah-

men greif- und messbar zu machen. Die 

Mitglieder des ZIA-Nachhaltigkeitsrates 

sind Führungskräfte der Immobilienwirt-

schaft, die das Thema nicht nur in ihren 

eigenen Unternehmen, sondern auch als 

einen für die gesamte Branche grundle-
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gend wichtigen und unternehmerisch not-

wendigen Schwerpunkt ansehen.

Innovation Think Tank

Der Innovation Think Tank ist unter der Lei-

tung des ZIA-Innovationsbeauftragten für 

die strategische Steuerung des Themen-

feldes Innovation / Digitalisierung verant-

wortlich. Ziel seiner Arbeit ist es, die Inno-

vationskultur in der Branche zu fördern und 

innovationsträchtige Kooperationen zu ini-

tiieren. Hierbei behält der Innovation Think 

Tank im Fokus, dass Unternehmen, Verbän-

de und der Gesetzgeber an einem Strang 

ziehen müssen, um gemeinsam die Grund-

lagen für mehr Innovation in der Immobi-

lienwirtschaft zu schaffen. In seine Arbeit 

fließt der Ansatz systemischer gleichzeiti-

ger, gemeinsamer Branchen- und zugleich 

sozial-gesellschaftlicher Innovationen, un-

ter Berücksichtigung der Möglichkeiten von 

PPP, Co-Housing, Share Systems, etc. ein. 

Task Force Energie

Die Immobilienwirtschaft unterstützt die 

von der Bundesregierung eingeleitete 

   

 Nord
Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen 

 West 
Nordrhein-Westfalen

 Südwest 
Baden-Württemberg

 Mitte 
Hessen, Rheinland-Pfalz,  
Saarland

 Süd
Bayern

 Ost 
Berlin, Brandenburg,  
Mecklenburg-Vorpommern,  
Sachsen, Sachsen-Anhalt,  
Thüringen

Z I A  VOR ORT – REG ION A LVORSTÄ NDE

Quelle: ZIA

Energiewende. Diese kann nur durch wirt-

schaftlich sinnvolle und technologieoffene 

Maßnahmen gelingen. Aus diesem Grund 

hat der ZIA mit seiner Task Force Energie 

Vorschläge für die Immobilienwirtschaft zur 

Erreichung klimapolitischer Ziele erarbeitet 

und das Positionspapier „Immobilienwirt-

schaft & Energie“ vorgelegt. Es befasst sich 

mit der Energiepolitik der Europäischen 

Union, des Bundes und der Länder mit 

Blick auf Immobilien und enthält konkrete 

Lösungsvorschläge zur Erreichung der am-

bitionierten klimaschutzpolitischen Ziele.
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Peter Altmaier, Bundesumweltministerin 

Svenja Schulze und EU-Kommissar Gün-

ther Oettinger sowie zahlreiche weitere 

Spitzenpolitiker zu Gast.

Tag der Büroimmobilie

Im Jahr 2019 hat der ZIA  erstmals den Tag 

der Büroimmobilie ausgerichtet. Mit fast 

400 Teilnehmern – darunter hochrangigen 

Entscheidern aus der Immobilienwirtschaft 

sowie Vertretern der Bundes-, Landes- und 

Kommunalpolitik – ist dies der wichtigste 

nationale Kongress in Deutschland, der die 

Assetklasse Büroimmobilie mit all ihren Fa-

cetten in den Fokus stellt. Zudem wurden 

an diesem Tag auch zum ersten Mal die ZIA 

Office Awards in den Kategorien Hardware, 

Software und Büro-Konzepte verliehen.

ZIA auf Veranstaltungen 

Der ZIA ist für viele Verbände, Messen 

und Veranstalter ein zuverlässiger Part-

ner und Unterstützer. Er pflegt eine enge 

Zusammenarbeit mit der Quo Vadis, auf 

der jährlich das vom ZIA herausgegebene 

„Frühjahrsgutachten Immobilienwirtschaft“ 

vorgestellt wird. 

Auch auf Messen wie der EXPO REAL in 

München oder der MIPIM in Cannes ist der 

ZIA mit einer Roadshow an den Ständen 

verschiedener deutscher Städte ein fest 

eingeplanter Bestandteil. Zudem sponsert 

er den gif-Immobilien-Forschungspreis. 

Der immobilienmanager Award des Ma-

gazins immobilienmanager gehört mitt-

lerweile genauso in den Terminkalender 

des ZIA wie die Handelsblatt-Jahresta-

gung, die Berliner Energietage und weite-

re hochkarätige Veranstaltungen. Weitere 

Aktivitäten des ZIA sind parlamentarische 

Abende zu immobilienpolitischen Themen, 

die Ausrichtung von Fachkonferenzen und 

Task Force Handel

Die Corona-Krise hinterlässt mittelfristig 

Spuren in der deutschen Einzelhandels-

landschaft und beschleunigt den ohnehin 

stattfindenden Transformationsprozess. Die 

Task Force Handel wurde gegründet, um 

diesen Prozess aktiv zu begleiten und zu 

gestalten. Die große Aufgabe der Task 

Force besteht auch darin, durch Gutachten, 

Fachgespräche, runde Tische und den Aus-

tausch mit der Politik dafür zu sorgen, dass 

in den Immobilien angemessene Schutz-

maßnahmen vorhanden sind, um bei einer 

möglichen künftigen Pandemie keinen er-

neuten Shutdown zu riskieren.

Task Force Strukturwandel

Die Debatte über Enteignungen von großen 

Wohnungsgesellschaften steht symptoma-

tisch für eine Fehlwahrnehmung in weiten 

Teilen der Bevölkerung über Leistungen und 

Bedeutung der verantwortungsvollen Im-

mobilienwirtschaft für die Gesellschaft ins-

gesamt. Die Task Force Strukturwandel in 

den Städten nimmt sich diesem Thema an.

ZIA Tag der Immobilienwirtschaft 

Der jedes Jahr vom ZIA organisierte und 

durchgeführte Tag der Immobilienwirt-

schaft (TDI) hat sich in den letzten Jahren 

zum wichtigsten Branchenevent der deut-

schen Immobilienwirtschaft entwickelt und 

zieht bis zu 2.000 Teilnehmer an. Im Jahr 

2020 wurde der TDI aufgrund der Veran-

staltungsbeschränkungen erstmals hybrid 

durchgeführt – im eigens dafür errichteten 

ZIA-Hauptstadtstudio, vor 50 Studiogästen 

und rund 3.000 Online-Zuschauern. Auch 

in diesem Jahr durfte der ZIA  hochrangige 

Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüßen 

– in den vergangenen Jahren waren unter 

anderem  bereits Bundestagspräsident Dr. 

Wolfgang Schäuble, Bundeskanzlerin Dr. 

Angela Merkel, Bundeswirtschaftsminister 

die Teilnahme an Anhörungen der Aus-

schüsse im Bundestag, zu denen der ZIA 

als Sachverständiger geladen wird. Auch 

auf den wichtigsten Bundesparteitagen ist 

der ZIA präsent. In den letzten Jahren hat 

sich zudem der ZIA-Dialog Finanzen fest 

in der Branche etabliert, der regelmäßig in 

Frankfurt stattfindet und sich mit Themen 

rund um die Kapital- und Finanzmärkte 

beschäftigt. Neue Formate wie der Inno-

vationskongress oder der Energiekongress 

des ZIA haben sich fest etabliert, um die 

wichtigsten Themen der Branche mit den 

relevanten Akteuren zu besprechen und in 

den Blickpunkt zu rücken.

Das Corona-Jahr hat natürlich auch bei den 

Veranstaltungen seine Spuren hinterlassen. 

Zahlreiche Events mussten abgesagt wer-

den oder wurden als digitale Veranstaltung 

geplant und durchgeführt. Der ZIA hat mit 

seinem hybriden ZIA-Hauptstadtstudio aus 

der Not eine Tugend gemacht und setzt 

auch in diesem Bereich Maßstäbe für kom-

mende Veranstaltungen der Branche.

ZIA vor Ort 

Die Landesregierungen und -parlamente 

haben wichtige immobilienrelevante Auf-

gaben und stehen in engem Kontakt zum 

Bundesrat. Viele Themen berühren die 

regionale und kommunale Immobilienwirt-

schaft, darunter etwa die Verknappung 

von Büroflächen, Verkaufsflächenbegren-

zungen, die Liegenschaftspolitik, die in-

nerstädtische Nachverdichtung, Landes-

bauordnungen, Grunderwerbsteuersätze, 

Hebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer 

oder die Schaffung innerstädtischer Logis-

tikflächen. 

Daher hat der ZIA sechs Regionalvorstän-

de für die wirtschaftlich wichtigsten deut-

schen Regionen benannt. Diese vertreten 
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die Interessen der Branche vor Ort gegen-

über der Landes- und Kommunalpolitik. 

Zudem bauen sie das Netzwerk zwischen 

Politik, Verwaltung und Wirtschaft aus. Die 

Regionalvorstände des ZIA veranstalten 

darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der 

Geschäftsstelle des ZIA jeweils mehrere 

Veranstaltungen im Jahr zu aktuellen The-

men in den einzelnen Regionen. 

ZIA in Brüssel / German Property 

Federation

Für einen Spitzenverband sind exzellente 

Verbindungen im internationalen Umfeld, 

vor allem in der Europäischen Union, un-

erlässlich. Rund 80 Prozent der nationalen 

Gesetze werden mittlerweile direkt oder in-

direkt durch die Rechtsetzung aus Brüssel 

veranlasst und wirken sich damit wiederum 

auf die Immobilienwirtschaft aus.

Umso wichtiger ist es, sich schon frühzeitig 

auf europäischer Ebene einzubringen und 

die Interessen der deutschen Immobilien-

wirtschaft gegenüber den politischen Ent-

scheidungsträgern in Brüssel erfolgreich 

geltend zu machen. Die Kenntnis neuer 

Gesetzesvorhaben bereits im Entstehungs-

prozess ermöglicht es, sich früh zu positio-

nieren und so Impulse bereits bei der Erar-

beitung des EU-Rechtes geben zu können. 

Daher ist der ZIA seit 2007 als „German 

Property Federation“ mit einem eigenen 

Büro in unmittelbarer Nähe zu den europäi-

schen Institutionen in Brüssel vertreten. 

Im Jahr 2016 fand zudem der erste ZIA 

EU-Dialog in Brüssel statt, der sich mit den 

Chancen und Risiken einer europäischen 

Kapitalmarktunion für die Immobilienwirt-

schaft befasste. Das Format mit hochrangi-

gen Gästen aus EU-Politik und Wirtschaft, 

hat sich mittlerweile etabliert und wurde 

erfolgreich fortgesetzt und ausgebaut. 

ZIA in den Medien 

Der ZIA wird in der Öffentlichkeit inzwi-

schen ohne Einschränkung und medien-

übergreifend als Spitzenverband der Immo- 

bilienwirtschaft wahrgenommen. Er wird 

von sämtlichen nationalen Tages- und 

Wirtschaftsmedien als Informationsquelle 

für immobilienbezogene Themengebiete 

herangezogen. Auch die überregionalen 

und regionalen Medien berichten regelmä-

ßig zu immobilienwirtschaftlichen Aspekten 

und greifen hierbei auch auf die Meinung 

und die Expertise des ZIA zurück. 

Die Berichterstattung wird durch regelmä-

ßige Auftritte von Expertinnen und Exper-

ten des ZIA im Rundfunk und Fernsehen 

vervollständigt, die in den vergangenen 

Jahren stark zugenommen haben. Der ins-

gesamt sehr hohe Aufmerksamkeitsgrad 

unterstreicht die Stellung des ZIA als Spit-

zenverband der Immobilienwirtschaft. 

Der ZIA informiert die Öffentlichkeit regel-

mäßig über die aktuellen politischen Trends 

und Entwicklungen in der Immobilienwirt-

schaft. Er bewertet politische Entscheidun-

gen in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die 

Immobilienwirtschaft und platziert eigene 

Branchenthemen. Er reagiert auf einzelne 

Meinungsäußerungen in der Öffentlichkeit, 

wenn diese die Immobilienwirtschaft direkt 

betreffen und bezieht aktiv Stellung bei im-

mobilienwirtschaftlichen Themen – auch 

im Corona-Jahr konnte der Verband dies 

an zahlreichen Stellen unter Beweis stellen. 

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist 

entsprechend Spiegel der Arbeit in den 

Verbandsausschüssen und des Dialogs 

zwischen Politik, Wirtschaft und Verwal-

tung. Der ZIA unterhält darüber hinaus 

Medienkooperationen mit renommierten 

Fachmagazinen und -zeitschriften. 

Im ZIA-Hauptstadtstudio lädt der ZIA exter-

ne Politiker und Akteure aus der Branche 

zu Interviews ein, um über aktuelle Themen 

zu sprechen. Auch dieses Instrument wur-

de im vergangenen Jahr rege in Anspruch 

genommen und wird – insbesondere durch 

das nun entstandene fernsehtaugliche Stu-

dio – fortgesetzt.

Medienpartnerschaften

Monatlich berichtet der ZIA in der Zeit-

schrift immobilienmanager in der Rub-

rik „ZIA aktuell“ über seine inhaltlichen 

Schwerpunkte und Aktivitäten. Im Polis – 

Magazin für Urban Development stellt der 

ZIA viermal im Jahr Ausschnitte seiner 

Themen und Aktivitäten vor. Medienpart-

nerschaften bestehen zudem mit weite-

ren Medien aus einzelnen Fachbereichen 

– etwa mit Liegenschaft Aktuell und dem 

Modernisierungsmagazin. 

Social-Media-Kanäle, Newsletter und 

Homepage

Die Social-Media-Kanäle des ZIA entwi-

ckeln sich weiterhin sehr positiv. Bei Twit-

ter wurde im Jahresverlauf die Marke von 

3.000 Followern geknackt – bei LinkedIn 

die Marke von 4.500. Bei XING folgen dem 

ZIA ebenfalls knapp 1.000 Personen. Der 

monatlich erscheinende Newsletter geht 

an rund 2.400 Empfänger. Durch diese 

und andere Instrumente konnte die Besu-

cherzahl auf der ZIA-Homepage von rund 

50.000 im Jahr 2015 auf rund 210.000 im 

Jahr 2019 deutlich gesteigert werden.
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Jöri Engel
CoreNet Global (CNG) Central Europe
Präsident

» Gut funktionierendes CREM lebt von der Interaktion  

mit Stakeholder und Fachexperten. Die Nähe zum ZIA 

bietet gegenseitigen den Zugang zu einem gewaltigen 

Spezialisten-Netzwerk! «

Dr. Gernot Archner
BIIS Bundesverband der Immobilien- 
Investment-Sachverständigen e.V. 
Geschäftsführer

» Es gab kaum eine Zeit, in der es mehr Bedarf an guten 

Sachverständigen gab als heute. «

  

Susanne Wartzeck
Bund Deutscher Architekten BDA
Präsidentin

» Wir werden die Arbeit des BDA zum klimaschonenden 

Bauen, die in das Positionspapier ‚Das Haus der Erde‘  

gemündet ist, engagiert weiterführen. «

Lutze von Wurmb
Bundesverband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau e.V. (BGL)
Präsident

» Gemeinsam die klimagerechte Stadt der Zukunft  

mitgestalten: BGL und ZIA machen sich in Politik und 

Gesellschaft für lebenswerte, gesunde und nachhaltige 

Städte und Gemeinden stark. Bauen bedeutet für uns 

deshalb immer auch Bauen mit Grün. «

Thomas Meier
Bundesfachverband der Immobilien- 
verwalter BVI e.V.
Präsident

» Wir stellen dem ZIA unser Expertenwissen zur 

Verfügung, um mit vereinten Kräften die Qualitäts- 

standards der Immobilienverwaltung anzuheben. «

Dr. Steffen Hettler
Baumonitoring e.V.
1. Vorsitzender

» Unser Ziel: einheitliche Standards auf Grundlage  

bestehender Gesetze, Normen und Richtlinien im Markt 

zu entwickeln und damit die Grundlage für eine hohe 

Qualität im BauMonitoring zu liefern. «

Dr. Christine Lemaitre
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen – DGNB e.V.
Geschäftsführender Vorstand

» Nachhaltigkeit und Klimaschutz müssen in der Bau- und 

Immobilienwirtschaft noch viel mehr zur gelebten Praxis 

werden. Seit mehr als zehn Jahren setzen wir uns mit der 

DGNB dafür ein, dass die Branche hier entscheidend  

vorwärtskommt. Dabei bieten wir die inhaltlichen Grund-

lagen und weltweit angewandte, praxiserprobte Tools wie 

z.B. die neue Version des DGNB Systems für Gebäude im 

Betrieb oder das Rahmenwerk für klimaneutrale Gebäude 

und Standorte. «

Günther Mertz 
BTGA – Bundesindustrieverband  
Technische Gebäudeausrüstung e.V.
Hauptgeschäftsführer

» Durch die Mitgliedschaft des BTGA im ZIA stärken  

wir die dringend erforderliche, enge Kooperation 

zwischen der Immobilienwirtschaft und der Technischen 

Gebäudeausrüstung. Dieser bilaterale Austausch stellt  

ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in der Verbände- 

landschaft dar. «
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Michael Heming
FIABCI Deutschland
Präsident

» Ohne die Zusammenarbeit und besonders das Netz-

werken auf nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene wäre unser Beruf nicht mehr denkbar.  

Diesen Austausch bietet FIABCI als weltweiter  

Dachverband, in dem alle Berufsfelder der Immobilien-

wirtschaft vertreten sind. «

David Wiechmann
Deutsches Netzwerk Büro e.V.
Vorsitzender

» Bei sämtlichen Anfragen rund um Arbeitsorganisation, 

Büromanagement, Gesundheitsförderung oder Büro- 

einrichtung können unsere Experten themenspezifisch 

beraten, einzelne Vorträge und Workshops halten oder 

gesamte Prozesse und Projekte begleiten. «

Eckhard Horwedel
DIE STADTENTWICKLER.BUNDESVERBAND 
Sprecher des Vorstands

» Aktuell beschäftigt uns, wie wir die Kommunen für 

neue Lösungen für die Zentren vorbereiten können.  

Neben dem Einzelhandel werden wir neue Funktionen 

und Nutzungen für unsere Innenstädte finden müssen, 

denn nach Corona werden die Innenstädte nicht mehr  

die Gleichen sein. Dabei haben wir die Anliegen  

der Eigentümer und Investoren im Blick und suchen  

stets nach wirtschaftlichen Lösungen zum Wohle  

aller Beteiligten. «

Dipl.-Ing. Arch. Remus Grolle-Hüging
DVP Deutscher Verband für Projektmanage-
ment in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V.
1. Vorsitzender des Vorstands

» Zurzeit ist das Projektmanagement mehr denn je gefragt, 

um durch die Corona-Pandemie ins Schlingern geratene 

Projekte auf Kurs zu halten. Auch deshalb freuen wir uns 

sehr darüber, dass nach drei Jahren intensiver Arbeit der 

AHO-Fachkommission nun die 5. Auflage des Hefts 9 

erschienen ist. Neben Überarbeitung, Straffung und Neu-

sortierung der klassischen Grundleistungen für Projekt-

steuerung und -leitung wurden neue Leistungsbilder für 

Steuerung von BIM-Projekten und das BIM-Management 

erarbeitet. Ergänzend wurden Lieferobjekte für die  

einzelnen Projektstufen und Handlungsbereiche sowie eine 

Kommentierung für die Projektleitung aufgenommen. «

Katrin Williams
Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V.
Vorstandsvorsitzende

» Unser 20-jähriges Jubiläum und die stetig wachsende 

Mitgliederzahl zeigt, dass dieser Zusammenschluss der 

Frauen in der Immobilienwirtschaft auf dem richtigen 

Weg ist. «

Udo Berner
Deutschland baut! e.V.
Vorsitzender des Vorstands

» Bauen ist Zukunftsgestaltung – eine leistungsfähige 

Wertschöpfungskette bietet dafür das Fundament. «

Stimmen aus den Mitgliedsverbänden 171



ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss  172 Stimmen aus den Mitgliedsverbänden

Dr. Alexander Röder,
Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Geschäftsführer

» IBU-Umweltproduktdeklarationen schaffen die  

unabhängige und transparente Daten-Grundlage für 

nachhaltiges Bauen. Mit unserer Mitgliedschaft im ZIA 

stellen wir unsere Kompetenz im Bereich Bauprodukte 

zur Verfügung. «

Anke Koch
GGBA German Green Building Association 
e.V.
Vorstand

» Mit unserer langjährigen, gegenseitigen Mitgliedschaft 

stärken wir erfolgreich international etablierte Systeme 

der Nachhaltigkeitsbewertung im Feld der nationalen 

Immobilienwirtschaft. «

Prof. Dr. Tobias Just
gif Gesellschaft für Immobilien- 
wirtschaftliche Forschung e.V.
Präsident

» Die Immobilienwirtschaft ist eine gigantische und 

vielschichtige Branche. Es fehlen aber auch 2020 noch viele 

Informationen, Standards und gemeinsame Positionen.  

Es ist daher wichtig, dass die gif als Plattform für die  

immobilienwirtschaftlichen Forscher in Praxis und 

Theorie und der ZIA als wichtige Interessenvertretung  

der Branche eng zusammenarbeiten. Ohne die Unter-

stützung des ZIA wäre z.B. nicht die Prämierung des  

gif Forschungspreises möglich. Nicht nur dafür:  

herzlichen Dank. «

Dipl.-Ing. Peter Hübner 
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie 
e.V.
Präsident

» Die Immobilienwirtschaft und die Bauindustrie sind  

traditionell Partner, bei der Entwicklung und Erstellung 

von Immobilien. Dabei reicht das Spektrum von  

Großprojekten, über Büro- und Handelsgebäude bis  

hin zu Wohngebäuden. Die enge Zusammenarbeit 

zwischen dem ZIA und der Bauindustrie, ist eine  

wichtige Basis für konfliktfreies und partnerschaftliches 

Bauen in Deutschland. «

Christine Hager
German Council of Shopping Centers 
(GCSC)
Vorsitzende des Vorstandes

» Covid-19 wird den Einzelhandel dauerhaft verändern. 

Individuelle Lösungsansätze mit ausgewogener Lasten-

verteilung sichern den Bestand lebendiger Marktplätze. 

Das gemeinsame Vordenken der Verbände ist hierbei 

maßgeblich, um eine nachhaltige Zukunft unserer 

Branche zu gestalten – über alle Asset- und Risikoklassen 

hinweg. «

Alexander Ubach-Utermöhl
German PropTech Initiative
Vorstandsvorsitzender

» Die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft in allen 

Bereichen des gesamten Lebenszyklus ist das Gebot  

der Stunde, um Effizienz zu steigern, ambitionierte  

Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, den Kundennutzen  

zu erhöhen und letztendlich die Wirtschaftlichkeit  

sicherzustellen. Wir setzen auf den engen Austausch 

zwischen den PropTech Unternehmern und der  

etablierten Branche, um gemeinsam die Transformation 

unserer Industrie zu gestalten. «

Martin Schenk
Deutscher Verband für Facility  
Management GEFMA e.V.
Vorstandsvorsitzender

» Das Facility Management hat sich vom Dienstleister zum 

Systempartner entwickelt. Es trägt hohe Verantwortung 

für Prozesse und Produkte, die von verlässlichen 

Standards geprägt werden. «
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Thomas Zinnöcker
Institut für Corporate Governance in der 
Deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) 
Vorstandsvorsitzender

» Das ICG hat sich als der Agenda Setter für alle Themen 

rund um Corporate Govenance in der Branche etabliert  

und gilt hierfür als anerkannter Ansprechpartner für  

Unternehmen, Organisationen, Organe und Führungskräfte 

auf allen Ebenen der Immobilienwirtschaft in Deutschland, 

aber auch international. «

Marc Bosch
IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V. 
Vorsitzender des Vorstandes

» Die Interessenvertretung der Immobilienwirtschaft  

ist national sowie regional von großer Bedeutung.  

Deshalb freuen wir uns als regionaler Verband, Mitglied 

im ZIA zu sein. Ebenso freut uns die Mitgliedschaft  

des ZIA im IWS. «

Stephanie Baden
ULI Germany
Executive Director

» Das ULI ist die renommierteste globale Organisation der 

Branche. Gemeinsam mit der Wirtschaft, Wissenschaft 

und öffentlichen Hand diskutieren und heben wir die 

Potenziale der Städte. Damit prägen wir nicht nur die 

Immobilienwirtschaft, sondern übernehmen gesellschaft-

liche Verantwortung. «

Jens Tolckmitt
vdp – Verband Deutscher Pfandbrief- 
banken e.V. 
Hauptgeschäftsführer

» Wir vertreten die bedeutendsten Kapitalgeber für  

den Wohnungs- und Gewerbebau in Deutschland.  

Zentrale Themen des ZIA betreffen auch indirekt unsere 

Mitglieder, die finanzierenden Institute. Wir begrüßen 

den Erfahrungsaustausch mit dem ZIA und stellen gerne 

unsere Expertise zur Verfügung. «

 

Jörg Lammersen
IMMOEBS e.V.
1. Vorsitzender

» Die Zusammenarbeit zwischen dem ZIA und IMMOEBS, 

dem größten immobilienwirtschaftlichen Ehemaligen- 

Netzwerk im deutschsprachigen Raum, hat sich in vielen 

Jahren bewährt. Gemeinsame Veranstaltungen, der gegen-

seitige Austausch sowie das Werben um die besten Köpfe 

für die Immobilienwirtschaft stellen das Fundament der 

Partnerschaft dar. «

Jürgen Michael Schick
Immobilienverband IVD
Präsident

» Gerade in Krisenzeiten brauchen Unternehmen starke 

Interessensverbände und Verbände starke Partner.  

Der IVD schätzt den ZIA als einen solchen verlässlichen 

Verbündeten. Solidarität, Austausch und Schlagkraft 

bilden den Kern dieser wichtigen Gemeinschaft, der vor 

allem in schwierigen Zeiten wichtig ist. «

Sabine Georgi
RICS Deutschland
Country Managerin

» Zusammen mit Mitgliedern und Partnern schaffen wir 

das Fundament für Marktvertrauen, bereiten den Weg für 

nachhaltigere Orte zum Leben und Arbeiten und verste-

hen uns als treibende Kraft bei der Gestaltung unserer 

Umwelt im Sinne des Gemeinwohls. «
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Der BTGA – Bundesindustrieverband Tech-

nische Gebäudeausrüstung e.V. setzt sich 

für politische Rahmenbedingungen ein, 

die eine verbesserte Energieeffizienz von 

Gebäuden und entsprechende Modernisie-

rungen im Bestand fördern. Das ist verbun-

den mit der Forderung nach gleichrangiger 

Behandlung von Nichtwohngebäuden und 

Wohnhäusern.

Als Dachverband vereinigt der BTGA in-

dustriell ausgerichtete, Anlagen erstellen-

de Unternehmen der Gebäudetechnik mit 

eigenen Ingenieurkapazitäten. Die BTGA- 

Organisation besteht aus acht Landesver-

bänden sowie Direkt- und Fördermitglie-

dern und umfasst rund 450 mittelständi-

sche bis große Betriebe, die etwa 43.300 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäfti-

gen und einen Jahresumsatz von 8,9 Milli-

arden Euro erwirtschaften.

BTGA Bundesindustrieverband  

Technische Gebäudeausrüstung e.V. 

Hinter Hoben 149 

53129 Bonn 

Tel.: 0228 / 949 17 0 

Fax: 0228 / 949 17 17 

info@btga.de 

www.btga.de

Banken, Investoren, Fonds, Mezzanine-Ge-

ber, Family-Offices, etc. investieren bei 

privaten, öffentlichen und gewerblichen 

Bauprojekten in die Voraussage, dass die 

finanzierte Immobilie zu einem bestimmten 

Zeitpunkt einen definierten Ertrag erwirt-

schaften kann. 

Risiken in der Projektstruktur, Organisation 

oder im Bauablauf können diese Erwartun-

gen gefährden.

Um dies zu vermeiden, hat BauMonitoring 

e.V. im Mai diesen Jahres in einer Klau-

surtagung das 1. Standard-Leistungsbild 

für BauMonitoring verabschiedet und auf  

seiner Homepage für seine Mitglieder on-

line gestellt. Mithilfe dieses einheitlichen 

Standards ,bezogen auf die Plausibilisie-

rung des Projektstatus‘ über alle Bereiche 

eines Projektablaufes hinweg, können nun 

erstmals Risiken auf Grundlage der gelten-

den Gesetzgebung vergleichend bewertet 

und die Berichte werthaltiger abgefasst   

werden.

BauMonitoring e.V.

Feldafingerstr. 8

81477 München

info@baumonitoring-ev.de 

www.baumonitoring-ev.de

Der Bundesverband der Immobilien-In-

vestment-Sachverständigen e.V. (BIIS) ist 

der berufliche Zusammenschluss der auf 

die Bewertung von Investmentimmobilien 

spezialisierten unabhängigen Sachver-

ständigen. Die Mitgliedschaft im BIIS ist 

ausschließlich an den Kriterien fachliche 

Eignung und persönliche Unabhängigkeit 

ausgerichtet. Dem BIIS sind derzeit 125 

Sachverständige als Mitglieder, Junior- und 

Seniormitglieder angeschlossen.

Der BIIS verfügt über ein eigenes Pri-

mär- und Sekundärresearch und betreibt 

für seine Mitglieder eine webbasierte Re- 

search-Datenbank. 

Der BIIS veranstaltet darüber hinaus re-

gelmäßig Konferenzen „von Experten für 

Experten“ zu allen Themen rund um die 

Immobilien-Investmentmärkte. 

BIIS Bundesverband der Immobilien- 

Investment-Sachverständigen e.V. 

Friedrichstraße 34 

60323 Frankfurt am Main 

Tel.: 069 / 29 80 28 90 

Fax: 069 / 29 80 28 919 

verband@biis.de 

www.biis.de

Die Mitgliedsverbände

Die Mitgliedsverbände im ZIA

BUNDESVERBAND  

DER IMMOBILIEN-INVESTMENT- 

SACHVERSTÄNDIGEN

http://www.btga.de/
https://www.baumonitoring-ev.de/
https://www.biis.de/


Der Bund Deutscher Architekten (BDA) 

wurde im Jahr 1903 als Vereinigung freibe-

ruflich tätiger Architektinnen und Architek-

ten gegründet, um die Qualität des Planens 

und Bauens in Verantwortung gegenüber 

der Gesellschaft zu fördern.

Die heute knapp 5.000 Mitglieder gehören 

zu den führenden Architekten Deutsch-

lands. Jeder dritte im Hochbau investierte 

Euro ist mit der Planung eines BDA-Archi-

tekten verbunden.

Der BDA ist durch 16 Landesverbände 

mit regionalen Untergruppen überall in 

Deutschland präsent. Er verleiht zahlrei-

che renommierte Architekturpreise und  

ist Träger des Deutschen Architektur  

Zentrums DAZ.

Bund Deutscher Architekten BDA 

Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, Aufgang C

10179 Berlin 

Tel.: 030 / 27 87 99 0 

Fax: 030 / 27 87 99 15 

kontakt@bda-bund.de 

www.bda-architekten.de

Der Bundesverband Garten-, Landschafts- 

und Sportplatzbau e.V. (BGL) ist ein Wirt-

schafts- und Arbeitgeberverband. 

Er vertritt die Interessen des deutschen 

Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus 

auf Bundesebene und in Europa. In seinen 

zwölf Landesverbänden sind über 4.000 

vorwiegend kleine und mittlere Mitglied-

sunternehmen organisiert, die rund 60 

Prozent des gesamten Marktumsatzes in 

Deutschland erzielen. 

2019 erwirtschafteten die 18.251 Fach-

betriebe der grünen Branche mit ihren  

insgesamt 123.678 Beschäftigten rund 

8,93 Milliarden Euro.

Garten-, Landschafts- und Sportplatz-

bau e.V.

Alexander-von-Humboldt-Str. 4

53604 Bad Honnef

Tel.: 02224 / 77 07 0

Fax: 02224 / 77 07 77

info@galabau.de

www.galabau.de

Der BVI Bundesfachverband der Immobili-

enverwalter e.V. vertritt professionelle Un-

ternehmen aus dem Bereich der Immobi-

lienverwaltung. Er ist bundesweit aktiv und 

gliedert sich in sieben Landesverbände. 

Das Know-how des Verbandes hilft den 

Mitgliedern, die bestmöglichen Angebote 

für die Eigentümer zu erstellen und deren 

Immobilienvermögen zu erhalten und zu 

vermehren. 

Die 600 Unternehmen, die im BVI orga-

nisiert sind, verwalten rund 1,3 Millionen 

Wohn- und Gewerbeeinheiten. Das verwal-

tete Vermögen mit Hausgeldern, Rücklagen 

und Vermögenswerten an Grundbesitz be-

trägt rechnerisch rund 140 Milliarden Euro.

BVI Bundesfachverband der

Immobilienverwalter e.V.

Littenstr. 10 

10179 Berlin

Tel.: 030 / 30 87 29 17

Fax: 030 / 30 87 29 19

service@bvi-verwalter.de

www.bvi-verwalter.de
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Das Deutsche Netzwerk Büro e.V. (DNB) ist 

eingebunden in die Initiative Neue Qualität 

der Arbeit (INQA) des Bundesarbeitsminis-

teriums. Die Aufgabe des gemeinnützigen 

Vereins ist die Förderung guter und gesun-

der Büroarbeit im Kontext einer sich rasant 

verändernden Arbeitswelt. 

Diese Zielsetzung wird unter anderem mit 

Publikationen, Vorträgen, Messepräsenzen 

und Veranstaltungen erreicht, die einen 

Wissenstransfer in die breite Öffentlichkeit 

gewährleisten. 

Mit dem »Check Gute Büroarbeit« bietet 

das DNB eine konkrete Handlungshilfe für 

Unternehmen und Institutionen. Das Deut-

sche Netzwerk Büro e.V. besitzt ein breites 

Kompetenzspektrum sowie einen aktuel-

len Marktüberblick hinsichtlich sämtlicher  

Themen rundum gute und gesunde Büro-

arbeit. Es vermittelt Kontakte zu Informa-

tionsquellen und Projektträgern der öffent-

lichen Hand sowie zu Experten aus dem 

überdisziplinären Netzwerk. 

Deutsches Netzwerk Büro e.V.

Vangerowstraße 14/1

69115 Heidelberg

Tel.: 0711 / 75 94 46 07

info@dnb-netz.de 

www.dnb-netz.de

CoreNet Global (CNG) ist die weltweit 

führende Vereinigung von Corporate Real 

Estate (CRE) Managern aus den verschie-

densten Branchen. Mit knapp 11.000 

persönlichen Mitgliedern – die 70 Prozent 

der Fortune 500- und fast 50 Prozent der 

Fortune Global 2000-Unternehmen re-

präsentieren – bringt CNG Immobilienma-

nager zusammen, die das Spektrum des 

betrieblichen Immobilienmanagements von 

Nutzern, Projektentwicklern, Finanzierern, 

Bauträgern, Facility Managern bis hin zu 

Architekten komplett abdecken. 

Zu den Mitgliedern in den fünf weltwei-

ten Regionen zählen sowohl Vertreter von 

mittleren und großen Unternehmen und 

Behörden, als auch Vertreter der verschie-

denen Dienstleistungszweige rund um die 

Betriebsimmobilie. In Deutschland ist CNG 

mit dem Central Europe Chapter vertreten.

CoreNet Global Inc.

Chapter Central Europe

Keibergkerkweg 14

9340 Lede

Belgien

Tel.: 030 / 88 66 90 50

centraleurope@corenetglobal.org

www.corenetglobal.org

2007 gegründet, ist die Deutsche Gesell-

schaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB 

e.V. heute mit rund 1.200 Mitgliedsorga-

nisationen Europas größtes Netzwerk für 

nachhaltiges Bauen. Ziel des Vereins ist es, 

Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilien-

wirtschaft zu fördern und im Bewusstsein 

der breiten Öffentlichkeit zu verankern.

Mit dem DGNB Zertifizierungssystem hat 

die unabhängige Non-Profit-Organisation 

ein Planungs- und Optimierungstool zur Be-

wertung nachhaltiger Gebäude und Quar-

tiere entwickelt, das dabei hilft, die reale 

Nachhaltigkeit in Bauprojekten zu erhöhen.

Über die Fort- und Weiterbildungsplattform 

DGNB Akademie wurden zudem bereits 

mehr als 4.200 Personen in 40 Ländern zu 

Experten für nachhaltiges Bauen qualifiziert.

Deutsche Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V.

Tübinger Str. 43

70178 Stuttgart

Tel.: 0711 / 72 23 22 0

Fax: 0711 / 72 23 22 99

info@dgnb.de

www.dgnb.de
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Für starke Unternehmen – für die Bau- 

branche!

Von führenden Unternehmen der Wert-

schöpfungskette Bau gegründet.

/ Interdisziplinärer Austausch unter den   

 Mitgliedern – inkl. Best Practice – auf   

 Regionalveranstaltungen

/ In der Branche einzigartiges, unterneh  

 mensübergreifendes Traineeprogramm

/ Pilotprojekt „Studienaussteiger“

/ Arbeitskreis Fachkräftesicherung

/ Projekthandbuch – Austausch von   

 Best-Practice-Beispielen im HR-Bereich

Deutschland baut! e.V.

Mail: info@deutschland-baut.de

www.deutschland-baut.de

Der Bundesverband DIE STADTENTWICK-

LER bildet ein leistungsstarkes Kompe-

tenznetzwerk von Dienstleistern in der 

Stadtentwicklung. Gegenüber der Politik  

im Bund sowie in den Ländern und will  

er die ökonomische und gesellschaftspo- 

litische Relevanz der Stadtentwicklungsun-

ternehmen vermitteln.

DIE STADTENTWICKLER setzen die stad-

tentwicklungspolitischen Ziele des Bundes, 

der Länder und Kommunen um und agieren 

dabei stets auch als Vermittler zwischen 

den Kommunen und den Anliegen der Ei-

gentümer und Investoren.

Ihre aktuellen Themen sind: Die Entwick-

lung der Innenstädte nach der Corona- 

Krise, die Digitalisierung in der Stadt,  

Klimaanpassung, Baulandmobilisierung und 

Wohnen für alle, die Städtebauförderung 

sowie die Stärkung des ländlichen Raumes. 

DIE STADTENTWICKLER haben mit 2.500 

Beschäftigten in 1.900 Kommunen allein 

18% des Städtebauförderbudgets umge-

setzt und in den letzten 10 Jahren Investi- 

tionen von 15,5 Mrd. Euro ausgelöst.

DIE STADTENTWICKLER.BUNDES- 

VERBAND

Littenstraße 10

10179 Berlin 

Tel.: 030 / 755 488 92 0 

mobil: 0175 / 58 629 58

anna.stratmann@die-stadtentwickler.info

www.die-stadtentwickler.info

Als starker Berufsverband und tragfähi-

ges Netzwerk vertritt der DVP seit über 

35 Jahren die Interessen von Fach- und 

Führungskräften aus dem Bereich des Pro-

jektmanagements in der Bau- und Immobi-

lienwirtschaft.

Zahlreiche Aktivitäten wie Fachtagungen, 

Branchentreffs, Förderpreise und Messe-

teilnahmen bieten eine Plattform zum pro-

fessionellen Austausch und zur beruflichen 

Weiterentwicklung. In der AHO-Fachkom-

mission „Projektsteuerung/Projektmanage-

ment“ trägt der DVP maßgeblich zur Aus-

prägung und Etablierung des Berufsbildes 

für Projektmanager bei. 

Seit mehr als 10 Jahren qualifiziert und 

zertifiziert der DVP Projektmanager im Wei-

terbildungsprogramm DVP ZERT®. Rund 

1.000 Teilnehmer haben das Programm 

seitdem durchlaufen. Damit wirkt der DVP 

maßgeblich an der Qualitätssicherung von 

Leistungen im Bereich Bauprojektmanage-

ment mit.

DVP Deutscher Verband für Projekt- 

management in der Bau- und Immo- 

bilienwirtschaft e.V.

Uhlandstr. 20-25

10623 Berlin

Tel.: 030 / 36 42 80 050

Fax: 030 / 36 42 80 051

info@dvpev.de

www.dvpev.de

tagungen.dvpev.de

bim.dvpev.de

shop.dvpev.de
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Der Deutsche Verband für Facility Manage-

ment GEFMA steht für einen Markt mit 

134,28 Milliarden Euro Bruttowertschöp-

fung und mit einem Anteil am Bruttoinland-

sprodukt von 4,75 Prozent. Er vertritt über 

1.000 Unternehmen und Organisationen 

des wachsenden Dienstleistungssektors 

Facility Management. 

Seit 1989 engagiert sich GEFMA für ein 

einheitliches Begriffsverständnis (Richtli-

nien, Benchmarking). Der Verband ist fe-

derführend bei FM-Standards und bietet 

Zertifizierungen von CAFM-Software-Pro-

dukten, Nachhaltigkeit im FM sowie Aus- 

und Weiterbildung. Die Themen Digitalisie-

rung, Nachhaltigkeit und Workplace bilden 

besondere Schwerpunkte.

Die GEFMA Initiative „Die Möglichmacher 

– Facility Management“ zeigt die Branche 

als attraktiven Arbeitgeber mit vielfältigen 

Job- und Karrieremöglichkeiten (www.gef-

ma.de).

GEFMA Deutscher Verband  

für Facility Management e.V.

Dottendorfer Str. 86

53129 Bonn

Tel.: 0228 / 85 02 76 0

Fax: 0228 / 85 02 76 22

info@gefma.de

www.gefma.de

FIABCI ist der einzige weltweit und inter-

disziplinär tätige Verband der Immobilien-

branche und vertritt das ganze Spektrum 

immobilienwirtschaftlicher Berufe und Im-

mobilienarten in einem einzigen globalen 

Netzwerk. 

FIABCI ist Business-Club von Immobilien-

fachleuten aus 70 Ländern weltweit und 

Verband von mehr als 80 nationalen Immo-

bilienberufsorganisationen und 95 akade-

mischen Institutionen.

FIABCI ermöglicht seinen Mitgliedern auf 

internationaler Ebene Fachwissen zu er-

werben, Netzwerke zu schaffen und Ge-

schäftsmöglichkeiten zu optimieren.

FIABCI hat Beraterstatus im bei den Ver-

einten Nationen und ist in das Habitat-Pro-

gramm der UNO eingebunden.

FIABCI vergibt jährlich den renommierten 

Immobilienpreis FIABCI Prix d‘ Excellence.

FIABCI Deutsche Delegation

Brodschrangen 4

20457 Hamburg

Tel.: 040 / 414 516 16 

Fax: 040 / 414 516 17

E-Mail: fiabci@fiabci.de

www.fiabci.de

Der Verein Frauen in der Immobilienwirt-

schaft e.V. ist ein Zusammenschluss weib-

licher Immobilien-Professionals aus allen 

Bereichen der Branche, der seinen Mitglie-

dern eine Plattform zum Fach- und Erfah-

rungsaustausch und zur Erweiterung des 

persönlichen Netzwerks regional, überregi-

onal und international bietet.

Er unterstützt Frauen in Beruf und Kar-

riere und fördert gezielt den weiblichen 

Nachwuchs der Branche. Jährlich wird für 

herausragende wissenschaftliche Arbeiten 

der Ingeborg-Warschke-Nachwuchsförder-

preis verliehen.

An dreizehn Standorten in Deutschland 

werden jährlich mehr als 180 Fach- und 

Netzwerkveranstaltungen mit breiter The-

menvielfalt angeboten. Zu den Themen 

Mediation, Innovation und Bewertungen 

gibt es eigene Fachgruppen.

Der alljährliche Bundeskongress VISIONA-

LE und die Veranstaltungen auf Expo Real 

und MIPIM finden branchenweit Resonanz. 

Der Verein hat zurzeit mehr als 1.000  

Mitglieder. 

Weitere Informationen:  

www.immofrauen.de

Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V.

Postfach 10 05 38

80079 Fürstenwalde

Tel.: 0176 / 341 81 321

mail@immo-frauen.de

www.immo-frauen.de

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss  178 Die Mitgliedsverbände

https://www.gefma.de/
http://www.fiabci.de/
https://www.immofrauen.de/wp/de/


Der German Council of Shopping Centers 

e.V. (GCSC) ist der einzige bundesweite 

Interessenverband der Handelsimmobilien-

wirtschaft. 

Mehr als 750 Mitgliedsunternehmen der 

Bereiche Entwicklung und Analyse, Finan-

zierung, Center-Management, Architektur, 

Handelsimmobilien, Einzelhandel und Mar-

keting bilden hier einen aktiven Interessen-

zusammenschluss als ideale Networking-

basis der Handelsimmobilienakteure. 

Mit rund einer Million Arbeitnehmern und 

direkt verbundenen Dienstleistern reprä-

sentieren die Mitgliedsunternehmen des 

GCSC einen bundesweit bedeutenden 

Wirtschaftszweig.

German Council of Shopping Centers 

e.V.

Bahnhofstraße 29

71638 Ludwigsburg

Tel.: 07141 / 38 80 83

Fax: 07141 / 38 80 84

office@gcsc.de

www.gcsc.de

GGBA – die German Green Building Asso-

ciation - identifiziert sich mit den von der 

UN definierten Zielen zur nachhaltigen Ent-

wicklung (17 SDGs) und deren Einbindung 

in das gebaute Umfeld, vom Solitärgebäu-

de bis hin zum urbanen Umfeld und ganzen 

Immobilienportfolios. Der Fokus liegt hier-

bei auf einer Steigerung der Ressourcen- 

und Energieeffizienz, der Reduzierung von 

CO
2
 Bilanzen sowie einer Optimierung des 

Gebäudebetriebs.

In dieser Mission unterstützt die GGBA den 

Aufbau von Netzwerken sowie die Verbrei-

tung von Informationen zu Fortbildungs-

angeboten und Systeminhalten von glo-

balen Benchmarks wie z.B. LEED®, arcTM, 

WELLTM, GRESB® und ParksmartSM.

Als nationaler Ansprechpartner ist die Or-

ganisation ein wichtiges Bindeglied zwi-

schen Anwendern und Systemgebern für 

die international agierende, deutsche Im-

mobilienbranche.

GGBA | German Green Building  

Association e.V.

Vereinssitz: 

Frankfurter Allee 73c

10247 Berlin

Postanschrift: 

Erik-Blumenfeld-Platz 15

22587 Hamburg

www.german-gba.org

info@german-gba.org

Die German PropTech Initiative (GPTI) 

ist seit ihrer Gründung im Jahr 2016 die 

führende und unabhängige Plattform von 

Gründern und Gesellschaftergeschäftsfüh-

rern deutschsprachiger PropTech Unter-

nehmen. 

Die GPTI fördert und organisiert den en-

gen Erfahrungsaustausch der Unternehmer 

untereinander sowie mit der etablierten 

Immobilienwirtschaft und den Partnerver-

bänden. Zielsetzung ist den PropTech Un-

ternehmern eine gemeinsame Stimme zu 

geben, über Trends und Technologien zu 

informieren und über einen aktiven Dialog 

mit allen Stakeholdern die digitale Immobi-

lienwirtschaft zu gestalten.

German PropTech Initiative

Krausnickstraße 16

10115 Berlin

info@gpti.de

www.gpti.de
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Das Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) 

stellt ein Programm zur Beschreibung der 

Umweltleistung von Bauprodukten zur Ver-

fügung. International abgestimmt, bran-

chenübergreifend und basierend auf den 

europäischen Normen ISO 14025 sowie 

EN 15804.

Umweltproduktdeklarationen (Environmen-

tal Product Declarations, EPDs) werden im 

IBU-System von unabhängigen Dritten ve-

rifiziert und stellen konkrete, wissenschaft-

lich fundierte und stets neutrale Angaben 

zu Umweltwirkungen von Bauprodukten 

bereit.

EPDs liefern die transparente Daten-

grundlage für die ökologische Gebäude-

bewertung und bieten Orientierung für 

Architekten, Planer sowie Einkäufer bei 

der Produktauswahl. EPDs sind aber auch 

ein essenzielles Instrument für eine markt- 

orientierte, kontinuierliche Verbesserung 

von Bauprodukten oder -prozessen unter 

Umweltaspekten.

Institut Bauen und

Umwelt e.V. (IBU)

Panoramastr. 1

10178 Berlin

Tel.: 030 / 308 77 48 0

Fax: 030 / 308 77 48 29

info@ibu-epd.com

www.ibu-epd.com

In der gif Gesellschaft für Immobilienwirt-

schaftliche Forschung e.V. kommen Vertre-

ter aus Praxis und Wissenschaft zusammen, 

um gemeinsam Standards und Arbeitshilfen 

zukunftsweisend zu entwickeln.

Mit den vielschichtigen Kompetenzen unse-

rer rund 1.300 Mitglieder lassen sich völlig 

neue Perspektiven und Ansätze für Fragen 

rund um die immobilienwirtschaftliche For-

schung verwirklichen. Von diesem Konzept 

profitieren sowohl alle gif-Mitglieder als 

auch die gesamte Branche.

Gemeinsames Ziel ist es, die Forschung in 

der Immobilienwirtschaft nachhaltig auszu-

bauen und voranzubringen.  

gif Gesellschaft für Immobilienwirt-

schaftliche Forschung e.V.

Mosbacher Straße 9

65187 Wiesbaden

Tel.: 0611 / 23 68 10 70

Fax: 0611 / 23 68 10 75

info@gif-ev.de

www.gif-ev.de

Der Hauptverband der Deutschen Bauin- 

dustrie umfasst als Dachverband 10 Lan-

desverbände und 6 Fachverbände. Er  

repräsentiert die Interessen von 2.000  

großen und mittelständischen Unterneh-

men der deutschen Bauindustrie. 

Mit über 51 Milliarden Euro erwirtschaften 

sie als Generalunternehmen, Spezialbauun-

ternehmen oder Nachunternehmen mehr 

als ein Drittel des Umsatzes im deutschen 

Bauhauptgewerbe. Sie beschäftigen mit gut 

260.000 Mitarbeitern nahezu ein Drittel  

aller Beschäftigten in dieser Branche.

Hauptverband der Deutschen 

Bauindustrie e.V.

Kurfürstenstraße 129

10785 Berlin

Tel.: 030 / 212 86 0

Fax: 030 / 212 86 240

info@bauindustrie.de

www.bauindustrie.de
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IMMOEBS ist das Netzwerk der Ehemali-

gen und Förderer der Post-Graduate- und 

Masterstudiengänge zur Immobilienökono-

mie an der European Business School und 

der Universität Regensburg. 

Mit über 2.800 Mitgliedern ist IMMOEBS 

das größte berufsorientierte Alumni-Netz-

werk der deutschen Immobilienwirtschaft. 

IMMOEBS wurde 1991 von Absolventen 

des ersten Jahrgangs des Kontaktstudiums 

Immobilienökonomie an der damaligen ebs 

Immobilienakademie gegründet. Mit sieben 

regionalen Arbeitskreisen ist IMMOEBS in-

zwischen in Deutschland sowie Österreich 

vertreten.

IMMOEBS e.V.

Adolfsallee 35

65185 Wiesbaden

Tel.: 0611 / 58 08 67 0

Fax: 0611 / 58 08 67 20

info@immoebs.de

www.immoebs.de

Seit der Gründung im Herbst 2002 arbeitet 

das Institut für Corporate Governance in 

der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) 

daran, werteorientierte Unternehmensfüh-

rung (Professionalität, Transparenz, Integ-

rität und Nachhaltigkeit) in der Immobilien-

wirtschaft zu implementieren. 

Führende Unternehmen aus allen Berei-

chen der Immobilienwirtschaft haben sich 

dem ICG als Firmenmitglieder angeschlos-

sen, viele prominente Vertreter der Branche 

gehören ich, als persönliche Mitglieder an. 

Seit 2006 kooperiert das ICG eng mit  

dem ZIA. 

Institut für Corporate Governance in 

der deutschen Immobilienwirtschaft

Leipziger Platz 9

10117 Berlin

Tel.: 030 / 20 21 585 55 

Fax: 030 / 20 21 585 29

info@icg-institut.de

www.icg-institut.de

Immobilienverband Deutschland IVD Bun-

desverband der Immobilienberater, Makler, 

Verwalter und Sachverständigen e.V. Der 

Immobilienverband IVD ist die Berufsorga-

nisation und Interessenvertretung der Be-

ratungs- und Dienstleistungsberufe in der 

Immobilienwirtschaft. 

Der IVD betreut 6.000 Mitgliedsunterneh-

men mit gut 100.000 Beschäftigten. Die 

1.800 Wohnungsverwalter im IVD verwal-

ten rund 3,5 Mio. Wohnungen, die Immobi-

lienmakler beraten jährlich rund 40 Prozent 

aller Immobilientransaktionen. Die Immobi-

lienbewerter stellen die Königsklasse dar, 

wenn es um den Marktwert einer Immobilie 

geht. Im Aus- und Fortbildungsbereich be-

treibt der IVD mit der Deutschen Immobili-

en Akademie (DIA) und der Europäischen 

Immobilien Akademie (EIA) zwei staatlich 

anerkannte Akademien. 

Immobilienverband Deutschland

IVD Bundesverband der Immobilien- 

berater, Makler, Verwalter und

Sachverständiger e.V.

Littenstraße 10

10179 Berlin

Tel.: 030 / 27 57 26 0

Fax: 030 / 27 57 26 49

info@ivd.net 

https://ivd.net 
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Das Urban Land Institute (ULI) ist das 

weltweit führende, multidisziplinäre Forum 

der Immobilienwirtschaft (NPO). Das ULI 

erfreut sich stetigem Wachstum mit über 

42.000 Mitgliedern weltweit, davon über 

700 in Deutschland. Das Institut widmet 

sich Themen der nachhaltigen Stadt- und 

Immobilienentwicklung unter Einbindung 

aller Disziplinen – sowohl der öffentlichen 

Hand als auch der Privatwirtschaft.

Ergänzend zu einer Vielzahl von Veranstal-

tungen in Deutschland, bietet das ULI Ger-

many als mitgliedergeführte Organisation 

einzigartige Förderprogramme wie Urban-

Plan an Schulen und Advisory Services für 

Städte und Regionen.

ULI Germany

Oberlindau 3

60323 Frankfurt/Main

Tel.: 069 / 21 00 22 00

Fax: 069 / 21 00 22 09 

germany@uli.org

germany.uli.org

Twitter: @uli_germany

Instagram: @urbanlandinstitutegermany

Der IWS ist der immobilienwirtschaftliche 

Verband für die Metropolregion Stuttgart 

und repräsentiert die Immobilienbranche. 

Er vertritt die Interessen der Mitglieder und 

der gesamten Branche gegenüber der Poli-

tik und anderen Verbänden und ist Stimme 

in der Öffentlichkeit und den Medien. Der 

IWS pflegt Kontakt zu Hochschulen und för-

dert Studierende der Immobilienwirtschaft. 

Zahlreiche Veranstaltungen stehen für den 

IWS, wie z.B. die großen Zukunftsforen, die 

sich mit Innovationen und künftigen Ent- 

wicklungen der Branche befassen. Darüber- 

hinaus verleiht der IWS alle zwei Jahre den 

Immobilien-Award Metropolregion Stutt-

gart, mit dem besonders innovative Immo-

bilienprojekte ausgezeichnet werden.

IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V.

Sophienstraße 40

70178 Stuttgart

Tel.: 0711 / 27 38 24 85

Fax: 0711 / 27 38 24 84

info@iws-stuttgart.de

www.iws-stuttgart.de

Die RICS – The Royal Institution of Char- 

tered Surveyors – wurde 1868 in Großbri-

tannien gegründet. 

Heute ist sie eine weltweit tätige Berufs-

organisation, die 130.000 Immobilienex-

perten rund um den Globus repräsentiert. 

Die RICS in Deutschland, 1994 in Frankfurt 

am Main gegründet, nimmt eine führende 

Position in Kontinentaleuropa ein. 

Viele herausragende, engagierte Persön-

lichkeiten der hiesigen Immobilienwirt-

schaft zählen zu ihren über 1.800 Mitglie-

dern. Erklärtes Ziel ist es, internationale 

Branchenstandards zu etablieren und die 

Immobilienwelt im öffentlichen Interesse 

verantwortlich mitzugestalten.

RICS Deutschland Ltd.

Junghofstraße 26

60311 Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 65 00 75 0

Fax: 069 / 65 00 75 19

ricsdeutschland@rics.org

www.rics.org/de
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Die deutschen Pfandbriefbanken sind 

Marktführer in der gewerblichen Immobili-

enfinanzierung in Deutschland, weisen be-

achtliche Marktanteile bei der Finanzierung 

von Wohnimmobilien auf und bieten mit 

der Produktinnovation „Grüner Pfandbrief“ 

nachhaltige Finanzierungslösungen.

Als Repräsentant seiner Mitgliedsinstitute 

vertritt der vdp die Interessen der Pfand-

briefbanken gegenüber nationalen und 

europäischen Entscheidungsgremien und 

Aufsichtsbehörden sowie gegenüber einer 

breiten Fachöffentlichkeit. Sein Know-how 

ist auf die spezifischen Anforderungen der 

Pfandbriefemittenten zugeschnitten, mit 

Blick auf den Pfandbrief, das deckungsfä-

hige Kreditgeschäft, nachhaltige Kriterien 

sowie relevante regulatorische Frage- 

stellungen. 

Über seine Tochtergesellschaften bietet 

der vdp seinen Mitgliedsinstituten darüber 

hinaus Analysen und Produkte, die das be-

sondere Kredit- und Emissionsgeschäft der 

Pfandbriefbanken unterstützen.

vdp Verband Deutscher Pfandbrief- 

banken (vdp) e.V.

Georgenstraße  21

10117 Berlin

Tel.: 030 / 20 915 100

Fax: 030 / 20 915 101

vdp@pfandbrief.de

www.pfandbrief.de
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Vizepräsident und Schatzmeister
Jan Bettink 
IC Immobilien Holding AG
Aufsichtsratsmitglied

Vizepräsidentin
Bärbel Schomberg
Schomberg & Co. Real Estate Consulting GmbH
Geschäftsführerin

Präsident
Dr. Andreas Mattner
ECE Office Traffic Industries
Geschäftsführer

Vizepräsident
Dr. Jochen Keysberg
Apleona GmbH
CEO

Vizepräsident
Rolf Buch
Vonovia SE
Vorsitzender des Vorstandes

Vizepräsident
Thomas Zinnöcker
ista International GmbH
CEO

Ehrenpräsident
Dr. Eckart John von Freyend
HAMBORNER REIT AG
Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats

Vizepräsident
Jochen Schenk
Real I.S.AG Gesellschaft für Immobilien 
Assetmanagement 
Vorstand

Vizepräsident
Ulrich Höller
ABG Real Estate Group
Geschäftsführender Gesellschafter

Die Aufgabe des Vorstandes ist die Geschäftsführung des Verbandes. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig und hat die  

Möglichkeit, eine Geschäftsführung einzusetzen. Die Vorstandsmitglieder sind gleichzeitig Mitglieder des Präsidiums.

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 

Vorstand
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Paul Johannes Fietz
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Mitglied des Vorstands

Udo Berner
WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG
Geschäftsführer

Brigitte Adam
ENA Experts GmbH & Co. KG
Geschäftsführende Gesellschafterin

Sabine Eckhardt
Jones Lang LaSalle SE
CEO Central Europe

Rainer Eichholz 
Deutsche Immobilien Holding AG
Vorstandsvorsitzender

Dr. Hans-Joachim Barkmann
MEAG MUNICH ERGO AssetManagement 
GmbH
Geschäftsführer

Dr. Jürgen Gehb
Evoreal
Beirat

Andrea Agrusow
AccorInvest Germany GmbH
COO Central Europe

Jürgen Fenk
SIGNA Holding
Geschäftsführer

Klaus Beine 
BEITEN BURKHARDT  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Rechtsanwalt und Notar

Nicholas Brinkmann
HANSAINVEST Real Assets GmbH
Sprecher der Geschäftsführung

Das Präsidium steuert die inhaltliche Arbeit des ZIA und initiiert Ausschüsse und Arbeitsgruppen  

zu den einzelnen Themen.
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Präsidium

Präsidium

Dr. Nicole Handschuher
LHI
Geschäftsführerin
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Dieter Müller
Motel One
CEO

Andreas Hohlmann
Unibail-Rodamco-Westfield Germany GmbH
Managing Director

Werner Knips 
Heidrick & Struggles Unternehmensberatung 
GmbH & Co. KG
Partner Global Real Estate & Private Equity 
Practice

Barbara A. Knoflach 

Lukas Jeckel
Generali Real Estate
Head of Region Central Northern Europe

Andreas Heibrock
PATRIZIA GrundInvest
Geschäftsführer

Axel König 
apollo real estate GmbH & Co. KG 
Gesellschafter

Dr. Matthias Jacob
Implenia Hochbau GmbH
Geschäftsführer

Matthias Leube 
Colliers International Deutschland GmbH
CEO

Martina Hertwig
Baker Tilly GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Partnerin

Annette Kröger
Allianz Real Estate Germany
CEO
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Präsidium
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Sascha Klaus
Berlin Hyp AG
Vorsitzender des Vorstandes



Dr. Georg Reutter 
DZ HYP AG 
Vorsitzender des Vorstandes

Ulrich Steinmetz 
RREEF Investment GmbH
Geschäftsführer

Dr. Christoph Schumacher
Credit Suisse
Leiter Global Real Estate

Jürgen Schwarze 
METRO PROPERTIES GmbH & Co. KG
Geschäftsführer

Rupprecht Rittweger 
Investa Projektentwicklungs- und  
Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer

Jörn Stobbe
Union Investment Real Estate GmbH
Vorsitzender der Geschäftsführung

Dr. Zsolt Sluitner 
SIEMENS AG, Siemens Real Estate
CEO

Christian Schmid
Helaba
Vorstand

Reinhard Müller 
EUREF AG 
Vorstandsvorsitzender

Präsidium

Steffen Szeidl
Drees & Sommer
Vorstand

Dirk Tönges
VIVANIUM Real Estate
Geschäftsführender Gesellschafter

Dr. Hans Volkert Volckens 
KPMG
Head of Real Estate,  
Head of Asset Management

189



ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 

Präsidium

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss  190 Präsidium

Lars von Lackum
LEG Immobilien AG
Chief Digital Officer

Gabriele Volz
Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mbH
Geschäftsführerin

Sonja Wärntges
DIC Asset AG
CEO

Gert Waltenbauer
KGAL GmbH & Co. KG
Vorsitzender der Geschäftsführung, CEO

Dr. Marc Weinstock 
DSK-BIG Gruppe
Geschäftsführer



Die Landesregierungen und -parlamente haben wichtige immobilienrelevante Aufgaben und stehen in engem Kontakt zum  

Bundesrat. Themen mit regionalen Auswirkungen, wie etwa PPP-Projekte, verzeichnen eine wachsende Bedeutung.  

Zudem ist die Gewinnung und Betreuung von Mitgliedern in räumlicher Nähe und durch persönliche Kontakte aussichtsreicher  

als über größere Distanz. Daher hat der ZIA Regionalvorstände für die wirtschaftlich wichtigsten deutschen Regionen benannt.  

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 

Regionalvorstände

Sprecher
Dr. Constantin Westphal 
Unternehmensgruppe Nassauische  
Heimstätte/Wohnstadt

R EG ION A LVORSTA ND M I T T E R EG ION A LVORSTA ND W EST   

Brigitte Adam
ENA Experts GmbH & Co. KG 

Paul Jörg Feldhoff
Feldhoff & Cie. GmbH 

Sandra Scholz
Commerz Real

Cornelia Thaler

Johannes von Mutius
DIC

Kruno Crepulja
Instone Real Estate Group AG

Jan-Hendrik Goldbeck 
GOLDBECK GmbH

Thomas Kuhlmann
HAHN AG

Günter Nikelowski 
STRABAG Real Estate GmbH

Sprecher
Niclas Karoff
HAMBORNER REIT AG 
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Regionalvorstände

Sprecher
Thomas Jaißle 
Drees & Sommer AG 

R EG ION A LVORSTA ND SÜDW EST   R EG ION A LVORSTA ND SÜD     

Jochen Renz
RENZ Solutions GmbH 

Dirk Tönges
VIVANIUM Real Estate

Georg Charlier
Jones Lang LaSalle SE

Sven Behrends
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Gunnar Gombert
Jones Lang LaSalle SE

Dr. Heike Piasecki
bulwiengesa AG 

Gabriele Volz
Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mbH

Brigitte Walter 
Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien 
Assetmanagement 

Dieter Weiß
ZIMA Immobilienentwicklung GmbH

Sprecherin
Iris Schöberl
BMO Real Estate Partners
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Sprecherin
Sabine Barthauer
Deutsche Hypothekenbank AG

R EG ION A LVORSTA ND NORD   R EG ION A LVORSTA ND OST     

Peter Axmann
Hamburg Commercial Bank AG  

Prof. Phillip Goltermann
Drees & Sommer AG

Richard Winter
Jones Lang LaSalle SE

Gero Bergmann 
Berlin Hyp AG 

Prof. Dr. Stephan Bone-Winkel 
BEOS AG 

Dr. Thomas Herr 
EVANA AG, CEO

Dr. Christian Schede
Greenberg Traurig Germany, LLP

Sprecherin
Stefanie Frensch
Becker & Kries Holding GmbH & Co. KG
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Die inhaltliche Arbeit des ZIA findet in Ausschüssen statt, die mit insgesamt über 500 ehrenamtlich tätigen Vertretern  

der ZIA-Mitglieder besetzt sind. Die Beschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse sind die Basis der Verbandsarbeit.

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 

Ausschüsse 

Dieser Ausschuss widmet sich den häufig umstrittenen Fragen 

der Bilanzierung und Bewertung von Grundstücksvermögen und 

spricht Empfehlungen zur Klärung der bestehenden Probleme 

aus.

B IL A NZ IERUNG UND BE W ERT UNG

Vorsitzender
Alexander Dexne
alstria office REIT-AG

Stellvertretende Vorsitzende
Brigitte Adam
ENA Experts GmbH & Co. KG

Der Ausschuss beschäftigt sich mit der Zukunft von Unterneh-

mensimmobilien und trägt dazu bei, die Öffentlichkeit über die 

strategische Notwendigkeit der Immobilienverwaltung und -pla-

nung für die deutsche Volkswirtschaft zu sensibilisieren.

COR POR AT E R E A L ESTAT E

Vorsitzender 
Dr. Zsolt Sluitner
Siemens AG, Siemens Real Estate

Stellvertretender Vorsitzender
Björn Christmann
Bayer Real Estate

BÜRO IMMOB IL I EN

Der Ausschuss berät darüber, wie das unsichere regulatorische 

Umfeld bei Büroimmobilien für Mieter, Vermieter und Investoren 

verbessert und der hohe Innovationsbedarf in diesem Segment 

gezielt unterstützt werden kann.

Vorsitzender
Andreas Wende
NAI apollo group

Stellvertretende Vorsitzende
Gabriele Volz
Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mbH

Der Ausschuss befasst sich mit der gesellschaftlichen Verantwor-

tung der Immobilienwirtschaft und einer nachhaltigen und werte-

orientierten Unternehmensführung.

COR POR AT E SOC I A L R ESPONS IB I L I T Y

Vorsitzende
Stefanie Frensch
Becker & Kries Holding GmbH & Co. KG

Stellvertretender Vorsitzender
Hermann Horster
BNP Paribas Real Estate Holding
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Dieser Ausschuss untersucht die Auswirkungen von Regulie-

rungsvorhaben auf immobiliennahe Banken-, Versicherungs- 

und Fondsunternehmen.

F IN A NZ IERUNG

Vorsitzender
Burkhard Dallosch
Deka Immobilien GmbH

Der Ausschuss umfasst sämtliche Aspekte der Digitalisierung in 

der Immobilienwirtschaft und thematisiert die damit verbundenen 

Herausforderungen. Er entwickelt Lösungsansätze für die Immo-

bilienwirtschaft und fördert damit die Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen.

DIG I TA L IS IERUNG

Vorsitzender
Dr. Daniel Holz
SAP Deutschland SE & Co. KG

Stellvertretende Vorsitzende
Annette Kröger
Allianz Real Estate Germany

Im Mittelpunkt der Arbeit dieses Ausschusses stehen Energie- 

und klimarelevante Gesetze und Verordnungen für den Gebäude-

bereich und deren praktische Umsetzung.

ENERG IE  UND GEB ÄUDE T ECHN IK

Vorsitzende
Maria Hill
ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG

Stellvertretender Vorsitzender
Michael Lowak
GETEC Wärme & Effizienz AG

Ausschüsse

Stellvertretende Vorsitzende
Sabine Barthauer
Deutsche Hypothekenbank AG

Die Herausforderungen, die sich aus der demografischen Ent-

wicklung in Deutschland ergeben, sind Thema dieses Aus-

schusses. Im Fokus stehen sämtliche Nutzugsarten innerhalb 

der Gesundheits-, Pflege und Sozialimmobilien.

GESUNDHE I T S IMMOB IL I EN

Vorsitzender
Jan-Hendrik Jessen
PATRIZIA

Stellvertretende Vorsitzende
Nadine Chamberlain
Primonial Immobilien GmbH

Stellvertretender Vorsitzender
Dr. Michael Held
TERRAGON INVESTMENT GmbH
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Der Ausschuss befasst sich mit sämtlichen Themen, die für die 

großen international tätigen Maklergesellschaften, aber auch für 

mittelständische Maklerunternehmen relevant sind, die ihren Tä-

tigkeitsschwerpunkt in der Vermittlung von gewerblich genutzten 

Immobilien haben.

GE W ER BE IMMOB IL I ENM A K L ER

Vorsitzender
Marcel Abel
Jones Lang LaSalle SE

Stellvertretender Vorsitzender
Dr. Torsten Angermann
Horst F. G. Angermann GmbH

Dieser Ausschuss beschäftigt sich mit den aktuellen Herausfor-

derungen rund um die Assetklasse der Hotelimmobilien. Dazu ge-

hören unter anderem regulatorische Rahmenbedingungen sowie 

Möglichkeiten der Verbesserung von Hotelfinanzierungen. 

HOT EL IMMOB IL I EN 

Vorsitzender
Olaf Steinhage
MRP Consult Germany GmbH

Stellvertretende Vorsitzende
Gaby Deike
Berlin Hyp

Stellvertretende Vorsitzende
Katharina Preiß
AccorInvest Germany GmbH

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 

Ausschüsse

Der Ausschuss beschäftigt sich mit den aktuellen Entwicklungen 

in den Innenstädten aus der Perspektive des Handels und der  

Investoren.

H A NDEL 

Vorsitzende
Iris Schöberl
BMO Real Estate Partners

Stellvertretender Vorsitzender
Stephan Koof
REWE GROUP

Im Mittelpunkt der Ausschussarbeit stehen Themen des Perso-

nalmanagements in der Immobilienwirtschaft sowie eine Verbes-

serung des Wissenstransfers zwischen Firmen, Hochschulen, 

Instituten und Verbänden.

HUM A N R ESOURCES

Vorsitzender
Prof. Dr. Wolfgang Schäfers
IREBS International Real Estate  
Business School

Stellvertretende Vorsitzende
Christiane Reichert
Allianz Real Estate Germany GmbH
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Der Ausschuss bearbeitet alle relevanten Themen der Regulie-

rung, Marktentwicklung und Standardsetzung im Bereich der Ka-

pital- und Vermögensanlagen. Der Fokus liegt insbesondere auf 

strategischen und allgemeinen Markt- und Branchenthemen.

I N V EST I T IONSK A P I TA L

Vorsitzende
Martina Hertwig
Baker Tilly GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stellvertretender Vorsitzender
Gert Waltenbauer
KGAL GmbH & Co. KG

Nachdem es dem Ausschuss gelungen ist, das wirtschaftliche Po-

tenzial von Logistikimmobilien zu heben, deren Bedeutung in der 

öffentlichen Wahrnehmung zu stärken und sie durch Transparenz-

steigerung und eine verbesserte Datenlage als Anlageklasse zu op-

timieren, steht nun im Vordergrund, die Aspekte des Klimaschutzes, 

der Digitalisierung sowie des veränderten Mobilitäts- und Konsum-

verhaltens zu integrieren. 

LOG IST IK IMMOB IL I EN 

Vorsitzender
Dr. Thomas Steinmüller
CapTen AG

Stellvertretender Vorsitzender
Raimund Paetzmann
Zalando SE

Ausschüsse

Dieser Ausschuss berät über geeignete Kommunikationsstrate-

gien zur Umsetzung von Vorstands- und Präsidiumsbeschlüs-

sen. Ziel ist es, das Image und die Wahrnehmung des ZIA und 

der Immobilienwirtschaft allgemein zu verbessern.

M A R K E T ING UND ÖFFEN T L ICHK E I T S A R BE I T

Vorsitzender
Steffen Uttich
BEOS AG

Stellvertretende Vorsitzende
Nicole Hanke
Berlin Hyp

Das Thema Recht wird in diesem Ausschuss vielschichtig behan-

delt. Schwerpunkte sind unter anderem das Mietrecht, der Anle-

gerschutz, das Maklerrecht und der Datenschutz und die jeweils 

damit verbundenen Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft.

R ECH T

Vorsitzender
Dr. Hinrich Thieme
Hogan Lovells International LLP

Stellvertretende Vorsitzende
Dr. Eva Luig
ZIRNGIBL Rechtsanwälte Partnerschaft mdB
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Noch ist die Transparenz des deutschen Immobilienmarktes ge-

ringer als in anderen Ländern wie beispielsweise den USA oder 

Großbritannien. Der Ausschuss analysiert die bestehenden Defi-

zite und erarbeitet Lösungsvorschläge.

T R A NSPA R ENZ UND BENCHM A R K ING

Vorsitzender
Dr. Thomas Beyerle
Catella Property Valuation GmbH

Stellvertretende Vorsitzende
Ursula-Beate Neißer
Cushman & Wakefield

Dieser Ausschuss beschäftigt sich mit den zahlreichen Themen, 

die mit der Assetklasse der Wohnimmobilien in Verbindung ste-

hen. Dazu zählen etwa das bezahlbare Wohnen und Bauen, eine 

moderne Stadtentwicklung, der demografische Wandel, die Bau-

kultur sowie insgesamt die regulatorischen Rahmenbedingungen 

dieser Assetklasse.

WOHN IMMOB IL IEN 

Vorsitzender
Rolf Buch
Vonovia SE

Stellvertretender Vorsitzender
Kruno Crepulja
Instone Real Estate Group AG

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 

Ausschüsse

Der Ausschuss Stadtentwicklung setzt sich für eine nachhaltige 

Stadtentwicklung ein, die an Klimaschutz- und Energieeinspar-

zielen orientiert ist und auf eine konsequente Innenentwicklung 

setzt.

STA DT EN T W ICK LUNG 

Vorsitzender
Eckhard Horwedel
DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksent-
wicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Die Arbeit dieses Ausschusses konzentriert sich auf die immo-

bilienwirtschaftlich relevanten Steuerthemen. Gerade die kapi-

talmarktorientierte Immobilienwirtschaft ist immer wieder von 

kurzfristigen und folgenschweren Änderungen im Steuerrecht 

betroffen.

ST EUER R ECH T

Vorsitzender
Dr. jur. Hans Volkert Volckens
KPMG

Stellvertretende Vorsitzende
Carina Berberich
IntReal International Real Estate Kapital- 
verwaltungsgesellschaft mbH
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Wissenschaftlicher Beirat 

Der Wissenschaftliche Beirat berät den Vorstand und die Geschäftsführung des ZIA in voller Unabhängigkeit  

und ehrenamtlich zu allen Themen und Herausforderungen rund um die Immobilienwirtschaft.

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 

Wissenschaftlicher Beirat 

Vorsitzender
Prof. Dr. Wolfgang Schäfers
IREBS International Real Estate  
Business School

Prof. Dr. Stephan Bone-Winkel
BEOS AG

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christian Glock
Technische Universittät Kaiserslautern

Prof. Dr. Shervin Haghsheno
KIT Karlsruher Institut für Technologie

Prof. Dr. Martin Häublein
Universität Innsbruck

Prof. Dr. Kunibert Lennerts
KIT Karlsruher Institut für Technologie

Prof. Dr. Andreas Pfnür
Technische Universität Darmstadt

Prof. Dr. Olaf Reidt
Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. Dr. Nico B. Rottke
Aamundo Immobilien Gruppe

Prof. Dr. Dirk Schiereck
Technische Universität Darmstadt

Prof. Dr. Guido Spars
Bergische Universität Wuppertal

Prof. Dr. Michael Voigtländer
Institut der Deutschen Wirtschaft Köln e.V.

MI TGL IEDER
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Der Kommunalrat des ZIA begleitet und entwickelt Leitlinien und Maßstäbe für die Zusammenarbeit zwischen  

Kommunen und der Immobilienwirtschaft und diskutiert politische und gesetzgeberische Initiativen. 

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 

ZIA-Kommunalrat 

Vorsitzende
Dr. Eva Lohse
Präsidentin des Deutschen Städtetages  
und Oberbürgermeisterin a.D.

Gabriele Bauer
Oberbürgermeisterin Rosenheim

Stefan Dallinger
Landrat Rhein Neckar Kreis

Michael Ebling
Oberbürgermeister Landeshauptstadt Mainz

Dr. Harald Fichtner
Oberbürgermeister Stadt Hof

Thomas Geisel
Oberbürgermeister Düsseldorf

Markus Greitemann
Baudezernent Stadt Köln

Dr. Kurt Gribl
Oberbürgermeister Augsburg

Michael Groschek
Minister a.D., Landesvorsitzender der SPD 
Nordrhein-Westfalen

Burkhard Jung
Oberbürgermeister Leipzig 

Markus Lewe
Oberbürgermeister Münster,  
Präsident des Deutschen Städtetages

Margret Mergen
Oberbürgermeisterin Stadt Baden-Baden

Jochen Partsch
Oberbürgermeister Darmstadt

Manuel Pretzl
Bürgermeister Landeshauptstadt München

Berd Rubelt
Beigeordneter des Geschäftsbereichs  
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und 
Umwelt der Stadt Potsdam

Reinhard Sager
Landrat des Landkreises Ostholstein,  
Präsident des Deutschen Landkreistages

Jan Schneider
Dezernent für Bau und Immobilien,  
Reformprojekte, Bürgerservice und IT,  
Stadt Frankfurt am Main

Christian Schuchardt
Oberbürgermeister Würzburg

MI TGL IEDER  
F ÜR D IE  KOMMUN A L POL I T IK

Stellvertretender Vorsitzender
Prof. Jürgen Bruns-Berentelg
Vorsitzender der Geschäftsführung  
der HafenCity GmbH
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ZIA-Kommunalrat 

Eckhard Horwedel
DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksent-
wicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Reinhold Knodel
PANDION Real Estate GmbH

Michael Lowak
GETEC Wärme & Effizienz AG

Dr. Andreas Mattner
ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG

Hans Richard Schmitz
HAMBORNER REIT AG

Iris Schöberl
BMO Real Estate Partners

Brigitte Walter

Dr. Marc Weinstock
DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksent-
wicklungsgesellschaft mbH & Co.
BIG BAU Unternehmensgruppe

Dr. Joachim Wieland
Aurelis

Sandra Arendt
HOCHTIEF PPP Solutions GmbH

Rolf Buch
Vonovia SE

Rainer Eichholz
Deutsche Immobilien Holding AG

Robert-Christian Gierth
Colliers International GmbH

Bernhard H. Hansen
SSN Development GmbH & Co. KG

Andreas Hohlmann
Unibail-Rodamco-Westfield Germany GmbH

MI TGL IEDER  
F ÜR D IE  IMMOB IL I EN W IRT SCH A F T

Ulrich Sierau
Oberbürgermeister Dortmund

Dr. Lutz Trümper
Oberbürgermeister Magdeburg

Ole von Beust
Präsident des Senats der Freien und  
Hansestadt Hamburg a.D.
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ZIA-Kommunalrat  

Anne Katrin Bohle
Staatssekretärin im Bundesministerium  
des Innern, für Bau und Heimat

Hilmar von Lojewski
Beigeordneter des Deutschen Städtetags

Norbert Portz
Beigeordneter beim Deutschen Städte-  
und Gemeindebund

Dr. Kay Ruge
Deutscher Landkreistag

Stand: Juli 2020

ST EL LV ERT R E T ENDER G A ST  
DER BUNDESR EG IERUNG

ST EL LV ERT R E T ENDE G Ä ST E 
DER SP I T ZEN V ER B Ä NDE
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Rat der Immobilienweisen

Seit dem Herbst 2002 sorgt der „Rat der Immobilienweisen“ durch seine Frühjahrsprognosen für mehr Transparenz 

auf den Immobilienmärkten. Mit den damals erstmals erfassten Daten zu Bruttoproduktionswert, Beschäftigten und  

Immobilienbestand sollte auch die Immobilienwirtschaft als einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige in Deutschland 

in der öffentlichen Wahrnehmung besser verankert werden.

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 

Rat der Immobilienweisen

Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld
Universität Freiburg, Walter Eucken Institut, 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Michael Gerling
EHI Retail Institute GmbH 

Andreas Schulten
bulwiengesa AG

Prof. Dr. Harald Simons
empirica AG

Carolin Wandzik
GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und 
Wohnforschung GmbH

MI TGL IEDER
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Dem ZIA-Nachhaltigkeitsrat obliegt die strategische Steuerung der ZIA-Nachhaltigkeitspolitik. Er bearbeitet das Thema 

Nachhaltigkeit in seiner gesamten Breite und Vielfalt theoretisch fundiert aus dem Blickwinkel der Praxis und betrachtet 

vor allem die unternehmensführungsrelevanten Aspekte.

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 

ZIA-Nachhaltigkeitsrat

Vorsitzender
Thomas Zinnöcker
ista International GmbH

Manuela Better
DekaBank

Jan Bettink 

Prof. Dr. Sven Bienert MRICS REV
IRE|BS Institut für Immobilienwirtschaft

Stefanie Frensch 
Becker & Kries Holding GmbH & Co. KG

Dr. Jochen Keysberg 
Apleona GmbH

Werner Knips 
Heidrick & Struggles Unternehmensberatung 
GmbH & Co. KG

Dr. Christine Lemaitre
DGNB Deutsche Gesellschaft für  
Nachhaltiges Bauen

Dr. Andreas Mattner 
ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG

MI TGL IEDER

Bärbel Schomberg 
Schomberg & Co. Real Estate Consulting 
GmbH

Susanne Wartzeck
Bund Deutscher Architekten BDA
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Innovation Think Tank

Der Innovation Think Tank (ITT) ist Impulsgeber der gesamten Immobilienwirtschaft. Kernziel des ITT ist die systemische 

Vernetzung aller relevanten Akteure und der Ausschüsse des ZIA. Im Zentrum steht der Wissenstransfer für die  

Entwicklung von Handlungsempfehlungen und die Steuerung des Themenfeldes Innovationen. Auf diese Weise leistet der 

ITT einen erheblichen Beitrag für mehr soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit in allen Lebensräumen.

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 

Innovation Think Tank

Vorsitzender
Martin Rodeck
EDGE Technologies GmbH

Manfred Alflen 
Aareon AG

Eike Becker 
Eike Becker Architekten

Tobias Decker
BuildingMinds GmbH

Andy Dietrich
Strategiekollegen GmbH

Prof. Dr. Christian Glock 
Technische Universität Kaiserslautern

Andreas Göppel
noventic GmbH

Christof Hardebusch
RUECKERCONSULT GmbH

Dr. Thomas Herr
EVANA AG

Marco Hofmann
SAP SE

Dr. Susanne Hügel
CBRE

Thorsten Krauß 
UNDKRAUSS Bauaktiengesellschaft

Gerald Kremer
Credit Suisse Asset Management

Norman Meyer
Drees & Sommer

Michael Müller
Deloitte GmbH

Dr. Claudia Nagel
High Rise Ventures GmbH

Prof. Dr. Peter Russo
One Square Advisors GmbH

Christian Schulz-Wulkow 
EY Ernst & Young Real Estate GmbH 

Alexander Ubach-Utermöhl 
blackprintpartners GmbH

Kai Zimprich
Jones Lang LaSalle SE

MI TGL IEDER
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Die Energiewende ist eines der Kernziele der Immobilienwirtschaft, doch kann diese nur mit wirtschaftlich sinnvollen und 

technologieoffenen Maßnahmen gelingen. Die Task Force Energie befasst sich mit der Energiepolitik der Europäischen 

Union, des Bundes und der Länder mit Blick auf Immobilien. 
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ZIA-Task Force Energie

Vorsitzender
Thomas Zinnöcker
ista International GmbH

Norbert Breidenbach
Mainova AG

Rolf Brunkhorst 
Schüco International KG

Burkhard Dallosch
Deka Immobilien Investment GmbH

Rainer Eichholz 
Zech Group GmbH

Olivier Elamine
alstria office REIT-AG

Anke Gillmann
Commerz Real AG

Eckhard Horwedel
DSK Deutsche Stadt- und Grundstücks- 
entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Lukas Jeckel
Generali Real Estate S.p.A.

Lars von Lackum
LEG Immobilien AG

Dr. Andreas Mattner
ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG

Günter Nikelowski 
STRABAG Real Estate GmbH

Dr. Andreas Schnauß
Vattenfall Wärme Berlin AG

Jörn Stobbe
Union Investment Real Estate GmbH

Wilhelm Wellner
Deutsche EuroShop AG

MI TGL IEDER
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Die Corona-Krise hinterlässt Spuren in der deutschen Einzelhandelslandschaft und beschleunigt den ohnehin  

stattfindenden Transformationsprozess. Die Task Force Handel wurde gegründet, um diesen Prozess aktiv zu begleiten 

und zu gestalten.
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ZIA-Task Force Handel

Vorsitzender
Andreas Hohlmann
Unibail-Rodamco-Westfield Germany GmbH

Johan Caspar Bergenthal
Klépierre Management Deutschland GmbH 

Angelus Bernreuther
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG 

Carl-Ernst Giesting          
innogy SE

Robert Heinemann
ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG

Pamela Hoerr
Real I.S. AG

Holger Hosang 
Allianz Real Estate GmbH

Stephan Koof
REWE Handel Deutschland

Ralf-Peter Koschny
German Council of Shopping Centers e. V.  
(GCSC)

Michael Lowak 
GETEC WÄRME & EFFIZIENZ GmbH

Jan-Christoph Maiwaldt         
noventic GmbH

Dr. Andreas Mattner
ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG

Dr. Peter Mösle
Drees & Sommer Advanced Building  
Technologies GmbH

Björn Niehuss
Deka Immobilien Investment GmbH

Ludger Niemann
Decathlon Deutschland SE & Co. KG

Bianca Reinhardt Weith          
Instone Real Estate Development GmbH

Lars Richter
Union Investment Real Estate GmbH

Markus Schmitt-Habersack
ECE Real Estate Partners G.m.b.H.

Iris Schöberl
BMO Real Estate Partners GmbH & Co. KG

Wilhelm Wellner 
Deutsche EuroShop AG

MI TGL IEDER
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Geschäftsstelle

ZIA
Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

German Property Federation
3 rue du Luxembourg
B-1000 Brüssel

Telefon: (+32) 2 550 16 14
Fax: (+32) 2 550 16 17

EUROPA BÜRO

ZIA
Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

Leipziger Platz 9
10117 Berlin

Telefon: 030 / 20 21 585 – 0
Fax: 030 / 20 21 585 – 29

info@zia-deutschland.de 
www.zia-deutschland.de

@ZIAunterwegs
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Geschäftsstelle

Mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in den Geschäftsstellen des ZIA und bereiten  

unter anderem die Gremienarbeit und die Beschlussfassung vor. 

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 

Ansprechpartner

Sun Jensch
(bis 17.09.2020)
Geschäftsführerin

Sun Jensch ist von der ZIA-Geschäftsführung in die 
Geschäftsführung der ZIA Service GmbH gewechselt 
und wird dort die ständig wachsenden wirtschaftlichen 
Aktivitäten des Verbandes ausbauen.

Judith C. Nikolay
Abteilungsleiterin Grundsatzfragen  
der Immobilienwirtschaft

Daniel Bolder
Leiter Büro Brüssel

Klaus-Peter Hesse 
(bis 31.08.2020)
Sprecher der Geschäftsführung

Torsten Labetzki
Abteilungsleiter Steuern

Frederik Voigt
Abteilungsleiter Investitionskapital

Gero Gosslar
Geschäftsführer

Aygül Özkan  
(ab 15.09.2020)
Geschäftsführerin

Jens Teschke
Abteilungsleiter Strategie und Kommunikation

Roman Büttner
Abteilungsleiter Verwaltung und Personal

GESCH Ä F T SF ÜHRUNG A BT E ILUNGSL E I T ER INNEN  
UND A BT E ILUNGSL E I T ER
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Dr. Martin Lange
Referent Steuerrecht

Dr. Michael Hellwig
Referent Marktbeobachtung  
und Marktforschung

André Hentz
Pressesprecher

Markus Lehmann
Referent der Geschäftsführung

Franziska Lorenz
Referentin der Geschäftsführung

Dr. Marie-Luise Kern
Senior Referentin Investitionskapital

Thomas Burtschak
Referent Handelsimmobilien

R EFER EN T INNEN  
UND R EFER EN T EN

Aleksandar Denic 
Senior Referent Immobilien- und  
Kapitalmärkte

Sophie Engelmann
Persönliche Referentin Gero Gosslar

Berit Fechner
Senior Referentin Veranstaltungsmanagement
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Fabian Boeck
Verantwortlicher für Finanzen &  
Controlling

STA B S ST EL L E



Tim Röder
Referent Energie- und Klimaschutzpolitik

Ekin Sevinc
Referentin Hotel- und Gesundheitsimmobilien

Sara Muñoz Gonzalez
Leiterin ZIA-Akademie

Stefan Weidelich
Referent Wohn- und Mietenpolitik

Hoang Anh Nguyen
Referent Digitalisierung und Innovation

Stefan Oberhollenzer
Senior Referent Veranstaltungsmanagement

Heiko Reckert
Projektreferent Kima/Energie/CSR

Stefan Daniel Rinnert
Stellvertretender Abteilungsleiter Wirtschafts-
immobilien, Ausschüsse Büroimmobilien und 
Corporate Real Estate

Ansprechpartner

Philipp Matzke
Senior Referent Energie- und  
Klimaschutzpolitik, Gebäudetechnik

211



Nicolas Chladek
Office Manager

Claudia Baldin 
Datenpflege

B ACKOFF ICE

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 

Ansprechpartner

Daniel Förste
Referent Stadtentwicklung

I N  ELT ER NZE I T

Thomas Schmalfuß
Kommissarischer Abteilungsleiter  
Wirtschaftsimmobilien

E X T ER NE M I TA R BE I T ER
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Sati Gür
Team-Managerin Grundsatzfragen  
der Immobilienwirtschaft

Sabine Lawen 
Mitgliederservice, Teamassistentin  
Abteilung Steuern

Maria Treichel
Office Managerin

Juliane Haug
Auszubildende Veranstaltungskauffrau

Bodo Lange
Grafiker

Melanie Cordts
Team-Managerin Abteilung  
Wirtschaftsimmobilien

Stand: August 2020 



Mitgliedsverbände

MI TGL IEDSV ER B Ä NDE

BauMonitoring e.V.

BIIS Bundesverband der Immobilien-Investment- 

Sachverständigen e.V. 

BTGA Bundesindustrieverband Technische  

Gebäudeausrüstung e.V. 

Bund Deutscher Architekten BDA 

Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V.

BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V.

CoreNet Global Inc. Chapter Central Europe

Deutsche Gesellschaft für  

Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V.

Deutsches Netzwerk Büro e.V.

Deutschland baut! e.V. 

DIE STADTENTWICKLER.BUNDESVERBAND

DVP Deutscher Verband für Projektmanagement  

in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V.

FIABCI Deutsche Delegation

Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V.

GEFMA Deutscher Verband  

für Facility Management e.V.

German Council of Shopping Centers e.V.

GGBA | German Green Building  

Association e.V.

German PropTech Initiative

gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche  

Forschung e.V.

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.

Institut Bauen und Umwelt e.V. ( IBU)

IMMOEBS e.V.

Institut für Corporate Governance in der deutschen  

Immobilienwirtschaft e.V.

Immobilienverband Deutschland IVD Bundesverband  

der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachver-

ständiger e.V.

IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V.

RICS Deutschland Ltd.

vdp Verband Deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V.

ULI Germany
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Bundesanstalt für Immobilien- 
aufgaben

BVT Holding GmbH & Co. KG

 

C

CA Immo Deutschland GmbH

CACEIS Bank S.A., Germany Branch

CapTen AG

Catella Real Estate AG Kapital- 
anlagegesellschaft

CBRE GmbH

CG Gruppe AG

Cleantech Management GmbH

Clif ford Chance LLP

Colliers International Deutschland 
Holding GmbH

Commerz Real AG

Consus Real Estate AG

CORPUS SIREO Real Estate GmbH

Credit Suisse Asset Management

Cushman & Wakefield LLP

D

Daimler Real Estate GmbH

Dawonia Real Estate

DECATHLON Deutschland SE & Co. 
KG

Deka Immobilien Investment GmbH

Deloit te GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real 
Estate AG

Dentons Europe LLP

Deutsche Bau- und Grundstücks- 
Aktiengesellschaft

0-9

21st Real Estate GmbH

A

Aachener Grundvermögen

Aareal Bank AG

Aberdeen Standard Investments 
Deutschland AG

ABG FRANKFURT HOLDING

ABG Real Estate Holding GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft

Accentro Real Estate AG

AccorInvest Germany GmbH

Accruent GmbH

Activum SG Advisory GmbH

Adina Apartment Hotels / Adina Hotel 
Operations GmbH

ADLER Real Estate AG

Aedifica Asset Management GmbH

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & 
Co. KG

ALBA Facility Solutions GmbH

Allen & Overy LLP

Allianz Handwerker Services GmbH

Allianz Real Estate Germany GmbH

Alpha Real Estate Group

alstria office REIT-AG

Ampega Real Estate GmbH

Apleona GmbH

apollo real estate GmbH & Co. KG

APOprojekt GmbH

ARCADIS Deutschland GmbH

ARNECKE SIBETH DABELSTEIN

Aroundtown SA

Art-Invest Real Estate Real Estate 
Management GmbH & Co. KG

ASSIDUUS Development GmbH

aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

AviaRent Invest AG

AVW Unternehmensgruppe Versiche-
rungsmakler

AXA Investment Managers  
Deutschland GmbH

B

Baker Tilly GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bauwens GmbH & Co. KG

BayernLB

Becker & Kries Holding GmbH & Co. 
KG

BEITEN BURKHARDT Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH

BEOS AG

Berlin Hyp AG

Berliner Sparkasse

Berliner Volksbank eG

BF.direkt AG

BLS Energieplan GmbH

BMO Real Estate Partners

BNP Paribas Real Estate

Bögner Hensel & Partner Rechts- 
anwälte Notare Steuerberater

BPD Immobilienentwicklung GmbH

Brownfield24 GmbH

BuildingMinds GmbH

bulwiengesa AG

MI TGL IEDSUN T ER NEHMEN
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Deutsche Bundesbank

Deutsche EuroShop AG

Deutsche Hypothekenbank AG

Deutsche Immobilien Holding AG

Deutsche Kautionskasse AG

Deutsche Wohnen SE

Development Partner AG

DIC Asset AG

dieGesundheitsimmobilie dGhi GmbH

DIWA Institut für Wasseranalytik 
GmbH

DKB Deutsche Kreditbank AG

Dr. Lademann & Partner Gesellschaft 
für Unternehmens- und Kommunal- 
beratung mbH

Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. 
KG Kapitalverwaltungsgesellschaft

Drees & Sommer SE

DSK-BIG Beteiligungs GmbH 

DSK-BIG Deutsche Stadt- und  
Grundstücksentwicklungsgesellschaft 
mbH & Co. KG

DWS Grundbesitz GmbH

DZ HYP AG

E

EBS Universität für Wirtschaft und 
Recht Real Estate Institute

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & 
Co. KG

Edge Technologies GmbH

eFonds AG

EMPIRA AG

ENA Experts GmbH & Co. KG

Engel & Völkers Commercial GmbH

Engie Deutschland GmbH

Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ernst & Young Real Estate GmbH

EURAMCO Holding GmbH

EUREF AG

Eversheds Sutherland (Germany) LLP

evoreal GmbH

F

facilioo GmbH

Familienheim Rhein-Neckar e.G.

FAY Projects GmbH

Feldhoff & Cie. GmbH

Feuring Hotelconsulting GmbH

Fondsbörse Deutschland  
Beteiligungsmakler AG

Frasers Property Europe

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

G

GASAG Solution Plus GmbH

GBI AG

GEG German Estate Group AG

Generali Real Estate S.p.A.  
Zweigniederlassung Deutschland

GERCHGROUP AG

GESOBAU AG

GETEC WÄRME & EFFIZIENZ GmbH

GGV Grützmacher Gravert Viegener 
Partnerschaft mbB

Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB 
Rechtsanwälte, Steuerberater

GlobalConnect GmbH

GOLDBECK GmbH

Goodman Germany GmbH

Grand City Properties SA

Greenberg Traurig Germany, LLP

Groß & Partner Grundstücks- 
entwicklungs mbH

GRR AG

GSG Berlin Gewerbesiedlungs- 
Gesellschaft mbH

GSK STOCKMANN

GuN Holding GmbH & Co. KG

H

Habona Invest GmbH

HafenCity Hamburg GmbH

Hahn Immobilien-Beteiligungs AG

HAMBORNER REIT AG

Hamburg Commercial Bank AG

Hamburg Trust REIM Real Estate 
Investment Management GmbH

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG

HANSAINVEST Hanseatische  
Investment-GmbH

HANSAINVEST Real Assets GmbH

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

HBB Hanseatische Betreuungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH

Heidrick & Struggles Unternehmens-
beratung GmbH & Co.KG

Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

Hemsö GmbH

Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB

HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH

HGA Capital Grundbesitz und Anlage 
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MeteoViva GmbH

METRO PROPERTIES GmbH & Co. KG

Minol Messtechnik W. Lehmann 
GmbH & Co. KG

Morrison & Foerster LLP

Motel One GmbH

MRP Consult Germany GmbH

NEWPORT HOLDING GmbH

N

Norton Rose Fulbright (Germany) LLP

Noventic GmbH

O

on-Geo GmbH

P

P+P Pöllath + Partners

Panattoni Germany Properties GmbH

PANDION AG

Pandox AB

PATRIZIA Grundinvest Kapital- 
verwaltungsgesellschaft mbH

PB3C GmbH

PECURA Anleger- und Treuhand- 
service GmbH

Pegasus Capital Partners GmbH

PlanetHome Group GmbH

Polis Immobilien AG

pom+Deutschland GmbH

Primonial Immobilien GmbH

Principal Real Estate GmbH

ProLogis Germany Management 
GmbH

GmbH

HIH Real Estate GmbH

Hochschule Bochum

HOCHTIEF PPP Solutions GmbH

Hofheimer Wohnungsbau GmbH

Hogan Lovells International LLP

HONASSET GmbH

Hotel Affairs Consulting GmbH

HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft 
mbH

I

IC Immobilien Holding AG

ifes GmbH

IKEA Verwaltungs GmbH

ILG Holding GmbH

Implenia Hochbau GmbH

imtargis Retail Assets GmbH

innogy SE

Instone Real Estate Group AG

INTEGRA Treuhandgesellschaft mbH 
Steuerberatungsgesellschaft

International Campus AG

Investa Holding GmbH

IREBS Immobilienakademie GmbH

ista Deutschland GmbH

J

Jones Lang LaSalle SE

Jung & Schleicher Rechtsanwälte

K

KALORIMETA AG & Co. KG

Kanzlei ejur Rechtsanwalt Werner 
Dorß

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. 
KG

KEIMFARBEN GmbH

KGAL GmbH & Co. KG

Kienbaum Consultants International 
GmbH

King & Spalding LLP

KIT Karlsruher Institut für Technologie

Klépierre Management Deutschland 
GmbH

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft

L

Landmarken AG

LBBW Immobilien Management GmbH

LEG Immobilien AG

Lenz und Johlen Rechtsanwälte Part-
nerschaft mbB

LHI Leasing GmbH

Lidl GmbH & Co. KG

lindenpartners Partnerschaft von 
Rechtsanwälten mbB

M

Mace GmbH

Mainova AG

Maritim Hotelgesellschaft mbH

Mazars GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO  
AssetManagement GmbH

MEC METRO-ECE Centermanagement 
GmbH & Co. KG

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss  216 Mitgliedsunternehmen



PSP Peters, Schönberger & Partner 
mbB

PwC PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft Wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft

Q

Quantum Immobilien AG

R

RAG-Stif tung

REAL I.S. AG Gesellschaft für 
Immobilien Assetmanagement

RECON. Advisory GmbH & Co. KG

Regionalverband Ruhr / Business 
Metropole Ruhr GmbH (BMR)

REM Real Estate Management  
Master der TU Berlin

renz solutions GmbH

REWE-ZENTRALFINANZ eG

RFR Management GmbH

Robert Bosch GmbH

Rödl Rechtsanwaltsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft mbH

S

SAP SE

Savills Immobilien Beratungs-GmbH

Schomberg & Co. Real Estate  
Consulting GmbH

Schüco International KG

SEGRO Germany GmbH

SEMODU AG

SHI Management GmbH

Siemens AG / Siemens Real Estate

SIGNA

Signify GmbH

Solutiance AG

Sontowski & Partner

Stadt und Land Wohnbauten- 
Gesellschaft mbH

Steelcase AG

Steigenberger Hotels AG

STRABAG Property and Facility  
Services GmbH

swb AG

T

TATTERSALL·LORENZ Immobilienver-
waltung und -management GmbH

Taylor Wessing Partnerschafts- 
gesellschaft

TERRAGON AG

TERRANUS Real Estate GmbH

THOMAS DAILY GmbH

TLG IMMOBILIEN AG

TME Associates GmbH

TREUCON Real Estate GmbH

TÜV SÜD Advimo GmbH

U

UNDKRAUSS Bauaktiengesellschaft 
mbH Berlin

Unibail-Rodamco-Westfield Germany 
GmbH

Union Investment Real Estate GmbH

Unternehmensgruppe Nassauische 
Heimstätte GmbH / Wohnstadt Hessen 
GmbH

 

V

Vattenfall Wärme Berlin AG

Verifort Capital Holding GmbH

Viessmann Deutschland GmbH

Vistra Deutschland

VIVANIUM Real Estate

Vivawest Wohnen GmbH

Volkswagen Immobilien GmbH

Vonovia SE

W

Wärme Hamburg GmbH

Warth & Klein Grant Thornton AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wealthcap Kapitalverwaltungs- 
gesellschaft mbH

White & Case LLP

WISAG Facility Service Holding GmbH 
& Co. KG

WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & 
Co. KG

WTS Steuerberatungsgesellschaft 
mbH

ww workingwell GmbH

Y

Yardi Systems GmbH

Z

Zalando SE

ZBI Immobilien AG

ZIMA Immobilienentwicklung GmbH
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